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� Warum Sie diese Broschüre gleich aushängen sollten

Es gibt eine Vielzahl von Gesetzen, die zum Schutz der Arbeitnehmer erlassen worden sind. 
Oft wird dem Arbeitgeber per Gesetz, Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung vorgeschrie-
ben, dass diese Informationen den Arbeitnehmern direkt zugänglich gemacht werden müs-
sen. 

Darüber hinaus gibt es Rechtsvorschriften, die zwar nicht der Aushangpflicht unterliegen, 
die aber dennoch von großer Bedeutung in der betrieblichen Praxis und für die Arbeitneh-
mer sind. Sie finden deshalb in dieser Broschüre zusätzlich:

– Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

– Bundesurlaubgesetz

– Hinweisgeberschutzgesetz

– Kündigungsschutzgesetz

– �Teilzeit- und Befristungsgesetz und

– �das aktualisierte Nachweisgesetz und das Digitale-Dienste-Gesetz (DDG), 
welches das Telemediengesetz abgelöst hat.

Ihnen als Arbeitgeber drohen Bußgelder von bis zu 5.000 s, wenn Sie der gesetzlichen 
Aushangpflicht in Ihrem Betrieb nicht nachkommen. Deswegen: Lassen Sie es nicht so weit 
kommen. 

Wenn Sie diese Broschüre in Ihrem Betrieb auslegen oder aushängen, erfüllen Sie hinsicht-
lich der wichtigsten Vorschriften die Ihnen obliegende gesetzliche Aushangpflicht. Ob Sie 
weitere Vorschriften aushängen bzw. auslegen müssen, ergibt sich aus Ihrer Branchenzu-
gehörigkeit. Zudem sind Sie verpflichtet, die für Ihren Betrieb geltenden Tarifverträge und 
Betriebsvereinbarungen auszulegen.

Da dies pro Branche stark variiert, informieren Sie sich hierüber am besten bei der für Sie 
zuständigen Behörde (Gewerbeaufsichtsamt, Handwerkskammer, Industrie- und Handels-
kammer).
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Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz� AGG

	¼ Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG)

Ausfertigungsdatum: 14.08.20061

Vollzitat:

„Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz vom 14. August 2006  
(BGBl. I S. 1897), das zuletzt durch Artikel 15 des

Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 414) geändert 
worden ist“

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 15 G v. 22.12.2023 I Nr. 414

ABSCHNITT 1 
Allgemeiner Teil

§ 1 Ziel des Gesetzes

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder 
wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Welt-
anschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität 
zu verhindern oder zu beseitigen.

§ 2 Anwendungsbereich

(1)	Benachteiligungen aus einem in §  1 genannten Grund sind nach 
Maßgabe dieses Gesetzes unzulässig in Bezug auf:

1.	die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungs-
bedingungen, für den Zugang zu unselbstständiger und selbststän-
diger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und berufli-
cher Position, sowie für den beruflichen Aufstieg,

2.	die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Ar-
beitsentgelt und Entlassungsbedingungen, insbesondere in indivi-
dual- und kollektivrechtlichen Vereinbarungen und Maßnahmen bei 
der Durchführung und Beendigung eines Beschäftigungsverhältnis-
ses sowie beim beruflichen Aufstieg,

1  (+++ Textnachweis ab: 18.8.2006 +++) 
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht: Umsetzung der EURL 2019/1158 
(CELEX-Nr.: 32019L1158) vgl. G v. 19.12.2022 I 2510 +++) 
Das G wurde als Artikel 1 des G v. 14.8.2006 I 1897 vom Bundestag beschlossen.  
Es ist gem. Art. 4 Satz 1 dieses G am 18.8.2006 in Kraft getreten.
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3.	den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, 
der Berufsbildung einschließlich der Berufsausbildung, der beruf-
lichen Weiterbildung und der Umschulung sowie der praktischen 
Berufserfahrung,

4.	die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder Ar-
beitgebervereinigung oder einer Vereinigung, deren Mitglieder ei-
ner bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inan-
spruchnahme der Leistungen solcher Vereinigungen,

5.	den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der 
Gesundheitsdienste,

6.	die sozialen Vergünstigungen,

7.	die Bildung,

8.	den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistun-
gen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von 
Wohnraum.

(2)	Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gelten § 33c des Ersten 
Buches Sozialgesetzbuch und § 19a des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch. Für die betriebliche Altersvorsorge gilt das Betriebsrenten-
gesetz.

(3)	Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder Gebote der 
Gleichbehandlung wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt 
auch für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die dem Schutz bestimm-
ter Personengruppen dienen.

(4)	Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen zum allge-
meinen und besonderen Kündigungsschutz.

§ 3 Begriffsbestimmungen

(1)	Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen 
eines in § 1 genannten Grundes eine weniger günstige Behandlung 
erfährt, als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation er-
fährt, erfahren hat oder erfahren würde. Eine unmittelbare Benach-
teiligung wegen des Geschlechts liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 
bis 4 auch im Falle einer ungünstigeren Behandlung einer Frau wegen 
Schwangerschaft oder Mutterschaft vor.

(2)	Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach 
neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines 
in § 1 genannten Grundes gegenüber anderen Personen in besonde-
rer Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vor-
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schriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel 
sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels 
angemessen und erforderlich.

(3)	Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn unerwünschte Verhal-
tensweisen, die mit einem in § 1 genannten Grund in Zusammenhang 
stehen, bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden 
Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Er-
niedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes 
Umfeld geschaffen wird.

(4)	Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung in Bezug auf § 2 
Abs.  1 Nr.  1 bis 4, wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes 
Verhalten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und Auf-
forderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, 
Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und 
sichtbares Anbringen von pornographischen Darstellungen gehören, 
bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person ver-
letzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindun-
gen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekenn-
zeichnetes Umfeld geschaffen wird.

(5)	Die Anweisung zur Benachteiligung einer Person aus einem in § 1 ge-
nannten Grund gilt als Benachteiligung. Eine solche Anweisung liegt 
in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbesondere vor, wenn jemand 
eine Person zu einem Verhalten bestimmt, das einen Beschäftigten 
oder eine Beschäftigte wegen eines in § 1 genannten Grundes be-
nachteiligt oder benachteiligen kann.

§ 4 Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer Gründe

Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer der in § 1 ge-
nannten Gründe, so kann diese unterschiedliche Behandlung nach den 
§§ 8 bis 10 und 20 nur gerechtfertigt werden, wenn sich die Rechtferti-
gung auf alle diese Gründe erstreckt, derentwegen die unterschiedliche 
Behandlung erfolgt.

§ 5 Positive Maßnahmen

Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 benannten Gründe ist 
eine unterschiedliche Behandlung auch zulässig, wenn durch geeignete 
und angemessene Maßnahmen bestehende Nachteile wegen eines in 
§ 1 genannten Grundes verhindert oder ausgeglichen werden sollen.
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ABSCHNITT 2 
Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung

UNTERABSCHNITT 1 
Verbot der Benachteiligung

§ 6 Persönlicher Anwendungsbereich

(1)	Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind

1.	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

2.	die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,

3.	Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als 
arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehö-
ren auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichge-
stellten.

Als Beschäftigte gelten auch die Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Beschäftigungsverhältnis sowie die Personen, deren Beschäftigungs-
verhältnis beendet ist.

(2)	Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen) im Sinne dieses Ab-
schnitts sind natürliche und juristische Personen sowie rechtsfähige 
Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 1 beschäftigen. 
Werden Beschäftigte einem Dritten zur Arbeitsleistung überlassen, so 
gilt auch dieser als Arbeitgeber im Sinne dieses Abschnitts. Für die in 
Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten tritt an die 
Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister.

(3)	Soweit es die Bedingungen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit so-
wie den beruflichen Aufstieg betrifft, gelten die Vorschriften dieses 
Abschnitts für Selbstständige und Organmitglieder, insbesondere 
Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen und Vorstände, entspre-
chend.

§ 7 Benachteiligungsverbot

(1)	Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten Grundes be-
nachteiligt werden; dies gilt auch, wenn die Person, die die Benachtei-
ligung begeht, das Vorliegen eines in § 1 genannten Grundes bei der 
Benachteiligung nur annimmt.

(2)	Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das Benachteiligungs-
verbot des Absatzes 1 verstoßen, sind unwirksam.
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(3)	Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch Arbeitgeber oder Beschäf-
tigte ist eine Verletzung vertraglicher Pflichten.

§ 8 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen beruflicher 
Anforderungen

(1)	Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in §  1 genannten 
Grundes ist zulässig, wenn dieser Grund wegen der Art der auszu-
übenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesent-
liche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern der 
Zweck rechtmäßig und die Anforderung angemessen ist.

(2)	Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung für gleiche oder gleich-
wertige Arbeit wegen eines in § 1 genannten Grundes wird nicht da-
durch gerechtfertigt, dass wegen eines in § 1 genannten Grundes 
besondere Schutzvorschriften gelten.

§ 9 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder 
Weltanschauung

(1)	Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der 
Religion oder der Weltanschauung bei der Beschäftigung durch Re-
ligionsgemeinschaften, die ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne 
Rücksicht auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich die 
gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur 
Aufgabe machen, auch zulässig, wenn eine bestimmte Religion oder 
Weltanschauung unter Beachtung des Selbstverständnisses der je-
weiligen Religionsgemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf ihr 
Selbstbestimmungsrecht oder nach der Art der Tätigkeit eine gerecht-
fertigte berufliche Anforderung darstellt.

(2)	Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion oder 
der Weltanschauung berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genann-
ten Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen 
ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, die sich 
die gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur 
Aufgabe machen, von ihren Beschäftigten ein loyales und aufrichtiges 
Verhalten im Sinne ihres jeweiligen Selbstverständnisses verlangen 
zu können.

§ 10 Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters

Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Al-
ters auch zulässig, wenn sie objektiv und angemessen und durch ein 
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legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die Mittel zur Erreichung dieses Ziels 
müssen angemessen und erforderlich sein. Derartige unterschiedliche 
Behandlungen können insbesondere Folgendes einschließen:

1.	die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Be-
schäftigung und zur beruflichen Bildung sowie besonderer Beschäf-
tigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der Bedingungen 
für Entlohnung und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, 
um die berufliche Eingliederung von Jugendlichen, älteren Beschäf-
tigten und Personen mit Fürsorgepflichten zu fördern oder ihren 
Schutz sicherzustellen,

2.	die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufs-
erfahrung oder das Dienstalter für den Zugang zur Beschäftigung 
oder für bestimmte mit der Beschäftigung verbundene Vorteile,

3.	die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung auf Grund 
der spezifischen Ausbildungsanforderungen eines bestimmten Ar-
beitsplatzes oder auf Grund der Notwendigkeit einer angemesse-
nen Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand,

4.	die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen Systemen 
der sozialen Sicherheit als Voraussetzung für die Mitgliedschaft 
oder den Bezug von Altersrente oder von Leistungen bei Invalidität 
einschließlich der Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen im 
Rahmen dieser Systeme für bestimmte Beschäftigte oder Gruppen 
von Beschäftigten und die Verwendung von Alterskriterien im Rah-
men dieser Systeme für versicherungsmathematische Berechnun-
gen,

5.	eine Vereinbarung, die die Beendigung des Beschäftigungsverhält-
nisses ohne Kündigung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem der 
oder die Beschäftigte eine Rente wegen Alters beantragen kann; 
§ 41 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt,

6.	Differenzierungen von Leistungen in Sozialplänen im Sinne des Be-
triebsverfassungsgesetzes, wenn die Parteien eine nach Alter oder 
Betriebszugehörigkeit gestaffelte Abfindungsregelung geschaffen 
haben, in der die wesentlich vom Alter abhängenden Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt durch eine verhältnismäßig starke Betonung des 
Lebensalters erkennbar berücksichtigt worden sind, oder Beschäf-
tigte von den Leistungen des Sozialplans ausgeschlossen haben, 
die wirtschaftlich abgesichert sind, weil sie, gegebenenfalls nach 
Bezug von Arbeitslosengeld, rentenberechtigt sind.
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UNTERABSCHNITT 2 
Organisationspflichten des Arbeitgebers

§ 11 Ausschreibung

Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 ausgeschrie-
ben werden.

§ 12 Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers

(1)	Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum 
Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes 
zu treffen. Dieser Schutz umfasst auch vorbeugende Maßnahmen.

(2)	Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und Weise, insbesondere im 
Rahmen der beruflichen Aus- und Fortbildung, auf die Unzulässigkeit 
solcher Benachteiligungen hinweisen und darauf hinwirken, dass 
diese unterbleiben. Hat der Arbeitgeber seine Beschäftigten in geeig-
neter Weise zum Zwecke der Verhinderung von Benachteiligung ge-
schult, gilt dies als Erfüllung seiner Pflichten nach Absatz 1.

(3)	Verstoßen Beschäftigte gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 
Abs. 1, so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforderli-
chen und angemessenen Maßnahmen zur Unterbindung der Benach-
teiligung wie Abmahnung, Umsetzung, Versetzung oder Kündigung zu 
ergreifen.

(4)	Werden Beschäftigte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit durch Dritte 
nach § 7 Abs. 1 benachteiligt, so hat der Arbeitgeber die im Einzel-
fall geeigneten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zum 
Schutz der Beschäftigten zu ergreifen.

(5)	Dieses Gesetz und § 61b des Arbeitsgerichtsgesetzes sowie Informa-
tionen über die für die Behandlung von Beschwerden nach § 13 zu-
ständigen Stellen sind im Betrieb oder in der Dienststelle bekannt zu 
machen. Die Bekanntmachung kann durch Aushang oder Auslegung 
an geeigneter Stelle oder den Einsatz der im Betrieb oder der Dienst-
stelle üblichen Informations- und Kommunikationstechnik erfolgen.

UNTERABSCHNITT 3 
Rechte der Beschäftigten

§ 13 Beschwerderecht

(1)	Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei den zuständigen Stellen 
des Betriebs, des Unternehmens oder der Dienststelle zu beschwe-
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ren, wenn sie sich im Zusammenhang mit ihrem Beschäftigungsver-
hältnis vom Arbeitgeber, von Vorgesetzten, anderen Beschäftigten 
oder Dritten wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt 
fühlen. Die Beschwerde ist zu prüfen und das Ergebnis der oder dem 
beschwerdeführenden Beschäftigten mitzuteilen.

(2)	Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen bleiben unberührt.

§ 14 Leistungsverweigerungsrecht

Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnah-
men zur Unterbindung einer Belästigung oder sexuellen Belästigung am 
Arbeitsplatz, sind die betroffenen Beschäftigten berechtigt, ihre Tätig-
keit ohne Verlust des Arbeitsentgelts einzustellen, soweit dies zu ihrem 
Schutz erforderlich ist. § 273 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unbe-
rührt.

§ 15 Entschädigung und Schadensersatz

(1)	Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist der Arbeit-
geber verpflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. 
Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten hat.

(2)	Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der 
oder die Beschäftigte eine angemessene Entschädigung in Geld ver-
langen. Die Entschädigung darf bei einer Nichteinstellung drei Mo-
natsgehälter nicht übersteigen, wenn der oder die Beschäftigte auch 
bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden wäre.

(3)	Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung kollektivrechtlicher Vereinba-
rungen nur dann zur Entschädigung verpflichtet, wenn er vorsätzlich 
oder grob fahrlässig handelt.

(4)	Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten schriftlich geltend gemacht werden, es sei denn, die 
Tarifvertragsparteien haben etwas anderes vereinbart. Die Frist be-
ginnt im Falle einer Bewerbung oder eines beruflichen Aufstiegs mit 
dem Zugang der Ablehnung und in den sonstigen Fällen einer Benach-
teiligung zu dem Zeitpunkt, in dem der oder die Beschäftigte von der 
Benachteiligung Kenntnis erlangt.

(5)	Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den Arbeitgeber, die sich aus 
anderen Rechtsvorschriften ergeben, unberührt.
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(6)	Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das Benachteiligungsverbot 
des § 7 Abs. 1 begründet keinen Anspruch auf Begründung eines 
Beschäftigungsverhältnisses, Berufsausbildungsverhältnisses oder 
einen beruflichen Aufstieg, es sei denn, ein solcher ergibt sich aus 
einem anderen Rechtsgrund.

§ 16 Maßregelungsverbot

(1)	Der Arbeitgeber darf Beschäftigte nicht wegen der Inanspruchnahme 
von Rechten nach diesem Abschnitt oder wegen der Weigerung, eine 
gegen diesen Abschnitt verstoßende Anweisung auszuführen, be-
nachteiligen. Gleiches gilt für Personen, die den Beschäftigten hierbei 
unterstützen oder als Zeuginnen oder Zeugen aussagen.

(2)	Die Zurückweisung oder Duldung benachteiligender Verhaltenswei-
sen durch betroffene Beschäftigte darf nicht als Grundlage für eine 
Entscheidung herangezogen werden, die diese Beschäftigten berührt. 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3)	§ 22 gilt entsprechend.

UNTERABSCHNITT 4 
Ergänzende Vorschriften

§ 17 Soziale Verantwortung der Beteiligten

(1)	Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, Beschäftigte und deren Vertretun-
gen sind aufgefordert, im Rahmen ihrer Aufgaben und Handlungsmög-
lichkeiten an der Verwirklichung des in § 1 genannten Ziels mitzuwir-
ken.

(2)	In Betrieben, in denen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 des 
Betriebsverfassungsgesetzes vorliegen, können bei einem groben 
Verstoß des Arbeitgebers gegen Vorschriften aus diesem Abschnitt 
der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft unter 
der Voraussetzung des § 23 Abs. 3 Satz 1 des Betriebsverfassungs-
gesetzes die dort genannten Rechte gerichtlich geltend machen; 
§ 23 Abs. 3 Satz 2 bis 5 des Betriebsverfassungsgesetzes gilt ent-
sprechend. Mit dem Antrag dürfen nicht Ansprüche des Benachteilig-
ten geltend gemacht werden.
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§ 18 Mitgliedschaft in Vereinigungen

(1)	Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten entsprechend für die Mit-
gliedschaft oder die Mitwirkung in einer

1.	Tarifvertragspartei,

2.	Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe an-
gehören oder die eine überragende Machtstellung im wirtschaftli-
chen oder sozialen Bereich innehat, wenn ein grundlegendes Inter-
esse am Erwerb der Mitgliedschaft besteht, sowie deren jeweiligen 
Zusammenschlüssen.

(2)	Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen das Benachteiligungsver-
bot des § 7 Abs. 1 darstellt, besteht ein Anspruch auf Mitgliedschaft 
oder Mitwirkung in den in Absatz 1 genannten Vereinigungen.

ABSCHNITT 3 
Schutz vor Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr

§ 19 Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot

(1)	Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethni-
schen Herkunft, wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behin-
derung, des Alters oder der sexuellen Identität bei der Begründung, 
Durchführung und Beendigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse, die

1.	typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedin-
gungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen (Massenge-
schäfte) oder bei denen das Ansehen der Person nach der Art des 
Schuldverhältnisses eine nachrangige Bedeutung hat und die zu 
vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande 
kommen oder

2.	eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben,

ist unzulässig.

(2)	Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethni-
schen Herkunft ist darüber hinaus auch bei der Begründung, Durch-
führung und Beendigung sonstiger zivilrechtlicher Schuldverhältnisse 
im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 unzulässig.

(3)	Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine unterschiedliche Behand-
lung im Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Be-
wohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie 
ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse 
zulässig.
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(4)	Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf famili-
en- und erbrechtliche Schuldverhältnisse.

(5)	Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf zivil-
rechtliche Schuldverhältnisse, bei denen ein besonderes Nähe- oder 
Vertrauensverhältnis der Parteien oder ihrer Angehörigen begründet 
wird. Bei Mietverhältnissen kann dies insbesondere der Fall sein, 
wenn die Parteien oder ihre Angehörigen Wohnraum auf demselben 
Grundstück nutzen. Die Vermietung von Wohnraum zum nicht nur vor-
übergehenden Gebrauch ist in der Regel kein Geschäft im Sinne des 
Absatzes 1 Nr. 1, wenn der Vermieter insgesamt nicht mehr als 50 
Wohnungen vermietet.

§ 20 Zulässige unterschiedliche Behandlung

(1)	Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots ist nicht gegeben, wenn 
für eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion, einer Be-
hinderung, des Alters, der sexuellen Identität oder des Geschlechts 
ein sachlicher Grund vorliegt. Das kann insbesondere der Fall sein, 
wenn die unterschiedliche Behandlung

1.	der Vermeidung von Gefahren, der Verhütung von Schäden oder 
anderen Zwecken vergleichbarer Art dient,

2.	dem Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder der persönlichen 
Sicherheit Rechnung trägt,

3.	besondere Vorteile gewährt und ein Interesse an der Durchsetzung 
der Gleichbehandlung fehlt,

4.	an die Religion eines Menschen anknüpft und im Hinblick auf die 
Ausübung der Religionsfreiheit oder auf das Selbstbestimmungs-
recht der Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten Ein-
richtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform sowie der Verei-
nigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion zur 
Aufgabe machen, unter Beachtung des jeweiligen Selbstverständ-
nisses gerechtfertigt ist.

(2)	Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft 
dürfen auf keinen Fall zu unterschiedlichen Prämien oder Leistungen 
führen. Eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität ist im Falle des 
§ 19 Abs. 1 Nr. 2 nur zulässig, wenn diese auf anerkannten Prinzipien 
risikoadäquater Kalkulation beruht, insbesondere auf einer versiche-
rungsmathematisch ermittelten Risikobewertung unter Heranziehung 
statistischer Erhebungen.
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§ 21 Ansprüche

(1)	Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß gegen das Benachteili-
gungsverbot unbeschadet weiterer Ansprüche die Beseitigung der 
Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu be-
sorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.

(2)	Bei einer Verletzung des Benachteiligungsverbots ist der Benachteili-
gende verpflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. 
Dies gilt nicht, wenn der Benachteiligende die Pflichtverletzung nicht 
zu vertreten hat. Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensscha-
den ist, kann der Benachteiligte eine angemessene Entschädigung in 
Geld verlangen.

(3)	Ansprüche aus unerlaubter Handlung bleiben unberührt.

(4)	Auf eine Vereinbarung, die von dem Benachteiligungsverbot abweicht, 
kann sich der Benachteiligende nicht berufen.

(5)	Ein Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 muss innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Frist 
kann der Anspruch nur geltend gemacht werden, wenn der Benach-
teiligte ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war.

ABSCHNITT 4 
Rechtsschutz

§ 22 Beweislast

Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist, die eine Benachteili-
gung wegen eines in § 1 genannten Grundes vermuten lassen, trägt die 
andere Partei die Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die Bestim-
mungen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat.

§ 23 Unterstützung durch Antidiskriminierungsverbände

(1)	Antidiskriminierungsverbände sind Personenzusammenschlüsse, 
die nicht gewerbsmäßig und nicht nur vorübergehend entsprechend 
ihrer Satzung die besonderen Interessen von benachteiligten Perso-
nen oder Personengruppen nach Maßgabe von § 1 wahrnehmen. Die 
Befugnisse nach den Absätzen 2 bis 4 stehen ihnen zu, wenn sie 
mindestens 75 Mitglieder haben oder einen Zusammenschluss aus 
mindestens sieben Verbänden bilden.

(2)	Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im Rahmen ihres Sat-
zungszwecks in gerichtlichen Verfahren als Beistände Benachteiligter 
in der Verhandlung aufzutreten. Im Übrigen bleiben die Vorschriften 
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der Verfahrensordnungen, insbesondere diejenigen, nach denen Bei-
ständen weiterer Vortrag untersagt werden kann, unberührt.

(3)	Antidiskriminierungsverbänden ist im Rahmen ihres Satzungszwecks 
die Besorgung von Rechtsangelegenheiten Benachteiligter gestattet.

(4)	Besondere Klagerechte und Vertretungsbefugnisse von Verbänden zu 
Gunsten von behinderten Menschen bleiben unberührt.

ABSCHNITT 5 
Sonderregelungen für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse

§ 24 Sonderregelung für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter Berücksichtigung ihrer be-
sonderen Rechtsstellung entsprechend für

1.	Beamtinnen und Beamte des Bundes, der Länder, der Gemeinden, 
der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Bun-
des oder eines Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts,

2.	Richterinnen und Richter des Bundes und der Länder,

3.	Zivildienstleistende sowie anerkannte Kriegsdienstverweigerer, so-
weit ihre Heranziehung zum Zivildienst betroffen ist.

ABSCHNITT 6 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes und Unabhängige 
Bundesbeauftragte oder Unabhängiger Bundesbeauftragter für 
Antidiskriminierung

§ 25 Antidiskriminierungsstelle des Bundes

(1)	Beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
wird unbeschadet der Zuständigkeit der Beauftragten des Deutschen 
Bundestages oder der Bundesregierung die Stelle des Bundes zum 
Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes 
(Antidiskriminierungsstelle des Bundes) errichtet.

(2)	Der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist die für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstattung zur Ver-
fügung zu stellen. Sie ist im Einzelplan des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend in einem eigenen Kapitel aus-
zuweisen.

 �
 In

ha
lt



AGG� Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Die wichtigsten aushangpflichtigen Gesetze 2025
14

(3)	Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wird von der oder dem Un-
abhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung geleitet.

§ 26 Wahl der oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten für 
Antidiskriminierung; Anforderungen

(1)	Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
wird auf Vorschlag der Bundesregierung vom Deutschen Bundestag 
gewählt.

(2)	Über den Vorschlag stimmt der Deutsche Bundestag ohne Ausspra-
che ab.

(3)	Die vorgeschlagene Person ist gewählt, wenn für sie mehr als die Hälf-
te der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Deutschen Bundestages 
gestimmt hat.

(4)	Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
muss zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und zur Ausübung ihrer 
oder seiner Befugnisse über die erforderliche Qualifikation, Erfahrung 
und Sachkunde insbesondere im Bereich der Antidiskriminierung ver-
fügen. Insbesondere muss sie oder er über durch einschlägige Be-
rufserfahrung erworbene Kenntnisse des Antidiskriminierungsrechts 
verfügen und die Befähigung für die Laufbahn des höheren nichttech-
nischen Verwaltungsdienstes des Bundes haben.

§ 26a Rechtsstellung der oder des Unabhängigen 
Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung

(1)	Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
steht nach Maßgabe dieses Gesetzes in einem öffentlich-rechtlichen 
Amtsverhältnis zum Bund. Sie oder er ist bei der Ausübung ihres oder 
seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.

(2)	Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
untersteht der Rechtsaufsicht der Bundesregierung.

§ 26b Amtszeit der oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten für 
Antidiskriminierung

(1)	Die Amtszeit der oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten für An-
tidiskriminierung beträgt fünf Jahre.

(2)	Eine einmalige Wiederwahl ist zulässig.
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(3)	Kommt vor Ende des Amtsverhältnisses eine Neuwahl nicht zustan-
de, so führt die oder der bisherige Unabhängige Bundesbeauftragte 
für Antidiskriminierung auf Ersuchen der Bundespräsidentin oder des 
Bundespräsidenten die Geschäfte bis zur Neuwahl fort.

§ 26c Beginn und Ende des Amtsverhältnisses der oder des 
Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung; Amtseid

(1)	Die oder der nach § 26 Gewählte ist von der Bundespräsidentin oder 
dem Bundespräsidenten zu ernennen. Das Amtsverhältnis der oder 
des Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung be-
ginnt mit der Aushändigung der Ernennungsurkunde.

(2)	Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminie-
rung leistet vor der Bundespräsidentin oder dem Bundespräsiden-
ten folgenden Eid: „Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohl des 
deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm 
wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und 
verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit 
gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“ Der Eid kann 
auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.

(3)	Das Amtsverhältnis endet

1.	regulär mit dem Ablauf der Amtszeit oder

2.	wenn die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskri-
minierung vorzeitig aus dem Amt entlassen wird.

(4)	Entlassen wird die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Anti-
diskriminierung

1.	auf eigenes Verlangen oder

2.	auf Vorschlag der Bundesregierung, wenn die oder der Unabhängi-
ge Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung eine schwere Verfeh-
lung begangen hat oder die Voraussetzungen für die Wahrnehmung 
ihrer oder seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt.

Die Entlassung erfolgt durch die Bundespräsidentin oder den Bundes-
präsidenten.

(5)	Im Fall der Beendigung des Amtsverhältnisses vollzieht die Bundes-
präsidentin oder der Bundespräsident eine Urkunde. Die Entlassung 
wird mit der Aushändigung der Urkunde wirksam.
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§ 26d Unerlaubte Handlungen und Tätigkeiten der oder des 
Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung

(1)	Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
darf keine Handlungen vornehmen, die mit den Aufgaben des Amtes 
nicht zu vereinbaren sind.

(2)	Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
darf während der Amtszeit und während einer anschließenden Ge-
schäftsführung keine anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Amt 
nicht zu vereinbaren sind, unabhängig davon, ob es entgeltliche oder 
unentgeltliche Tätigkeiten sind. Insbesondere darf sie oder er

1.	kein besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben,

2.	nicht dem Vorstand, Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat eines auf Er-
werb gerichteten Unternehmens, nicht einer Regierung oder einer 
gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes an-
gehören und

3.	nicht gegen Entgelt außergerichtliche Gutachten abgeben.

§ 26e Verschwiegenheitspflicht der oder des Unabhängigen 
Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung

(1)	Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
ist verpflichtet, über die Angelegenheiten, die ihr oder ihm im Amt 
oder während einer anschließenden Geschäftsführung bekannt wer-
den, Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen 
im dienstlichen Verkehr oder für Tatsachen, die offenkundig sind oder 
ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Die oder der 
Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung entscheidet 
nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und inwieweit sie oder er über 
solche Angelegenheiten vor Gericht oder außergerichtlich aussagt 
oder Erklärungen abgibt.

(2)	Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt auch nach Beendigung des 
Amtsverhältnisses oder nach Beendigung einer anschließenden Ge-
schäftsführung. In Angelegenheiten, für die die Pflicht zur Verschwie-
genheit gilt, darf vor Gericht oder außergerichtlich nur ausgesagt wer-
den und dürfen Erklärungen nur abgegeben werden, wenn dies die 
oder der amtierende Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskri-
minierung genehmigt hat.
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(3)	Unberührt bleibt die Pflicht, bei einer Gefährdung der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung für deren Erhaltung einzutreten und 
die gesetzlich begründete Pflicht, Straftaten anzuzeigen.

§ 26f Zeugnisverweigerungsrecht der oder des Unabhängigen 
Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung

(1)	Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
ist berechtigt, über Personen, die ihr oder ihm in ihrer oder seiner 
Eigenschaft als Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst das 
Zeugnis zu verweigern. Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der 
oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung 
reicht, darf von ihr oder ihm nicht gefordert werden, Akten oder ande-
re Dokumente vorzulegen oder herauszugeben.

(2)	Das Zeugnisverweigerungsrecht gilt auch für die der oder dem Un-
abhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung zugewiese-
nen Beschäftigten mit der Maßgabe, dass über die Ausübung dieses 
Rechts die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskrimi-
nierung entscheidet.

§ 26g Anspruch der oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten 
für Antidiskriminierung auf Amtsbezüge, Versorgung und auf andere 
Leistungen

(1)	Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
erhält Amtsbezüge entsprechend dem Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe B 6 und den Familienzuschlag entsprechend den §§ 39 bis 41 
des Bundesbesoldungsgesetzes.

(2)	Der Anspruch auf die Amtsbezüge besteht für die Zeit vom ersten Tag 
des Monats, in dem das Amtsverhältnis beginnt, bis zum letzten Tag 
des Monats, in dem das Amtsverhältnis endet. Werden die Geschäfte 
über das Ende des Amtsverhältnisses hinaus noch bis zur Neuwahl 
weitergeführt, so besteht der Anspruch für die Zeit bis zum letzten 
Tag des Monats, in dem die Geschäftsführung endet. Bezieht die oder 
der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung für einen 
Zeitraum, für den sie oder er Amtsbezüge erhält, ein Einkommen aus 
einer Verwendung im öffentlichen Dienst, so ruht der Anspruch auf 
dieses Einkommen bis zur Höhe der Amtsbezüge. Die Amtsbezüge 
werden monatlich im Voraus gezahlt.
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(3)	Für Ansprüche auf Beihilfe und Versorgung gelten § 12 Absatz 6, die 
§§ 13 bis 18 und 20 des Bundesministergesetzes entsprechend mit 
der Maßgabe, dass an die Stelle der vierjährigen Amtszeit in § 15 Ab-
satz 1 des Bundesministergesetzes eine Amtszeit als Unabhängige 
Bundesbeauftragte oder Unabhängiger Bundesbeauftragter für Anti-
diskriminierung von fünf Jahren tritt. 
Ein Anspruch auf Übergangsgeld besteht längstens bis zum Ablauf 
des Monats, in dem die für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte 
geltende Regelaltersgrenze nach § 51 Absatz 1 und 2 des Bundesbe-
amtengesetzes vollendet wird. 
Ist § 18 Absatz 2 des Bundesministergesetzes nicht anzuwenden, 
weil das Beamtenverhältnis einer Bundesbeamtin oder eines Bun-
desbeamten nach Beendigung des Amtsverhältnisses als Unabhän-
gige Bundesbeauftragte oder Unabhängiger Bundesbeauftragter für 
Antidiskriminierung fortgesetzt wird, dann ist die Amtszeit als Unab-
hängige Bundesbeauftragte oder Unabhängiger Bundesbeauftragter 
für Antidiskriminierung bei der wegen Eintritt oder Versetzung der Bun-
desbeamtin oder des Bundesbeamten in den Ruhestand durchzufüh-
renden Festsetzung des Ruhegehalts als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
zu berücksichtigen.

(4)	Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
erhält Reisekostenvergütung und Umzugskostenvergütung entspre-
chend den für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte geltenden Vor-
schriften.

(5)	Zur Abmilderung der Folgen der gestiegenen Verbraucherpreise wer-
den der oder dem Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskri-
minierung in entsprechender Anwendung des § 14 Absatz 4 bis 8 des 
Bundesbesoldungsgesetzes die folgenden Sonderzahlungen gewährt:

1.	für den Monat Juni 2023 eine einmalige Sonderzahlung in Höhe 
von 1 240 Euro sowie

2.	für die Monate Juli 2023 bis Februar 2024 eine monatliche Son-
derzahlung in Höhe von jeweils 220 Euro.

§ 26h Verwendung der Geschenke an die Unabhängige 
Bundesbeauftragte oder den Unabhängigen Bundesbeauftragten für 
Antidiskriminierung

(1)	Erhält die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskrimi-
nierung ein Geschenk in Bezug auf das Amt, so muss sie oder er dies 
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der Präsidentin oder dem Präsidenten des Deutschen Bundestages 
mitteilen.

(2)	Die Präsidentin oder der Präsident des Deutschen Bundestages ent-
scheidet über die Verwendung des Geschenks. Sie oder er kann Ver-
fahrensvorschriften erlassen.

§ 26i Berufsbeschränkung

Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
ist verpflichtet, eine beabsichtigte Erwerbstätigkeit oder sonstige ent-
geltliche Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes, die in-
nerhalb der ersten 18 Monate nach dem Ende der Amtszeit oder einer 
anschließenden Geschäftsführung aufgenommen werden soll, schrift-
lich oder elektronisch gegenüber der Präsidentin oder dem Präsidenten 
des Deutschen Bundestages anzuzeigen. Die Präsidentin oder der Prä-
sident des Deutschen Bundestages kann der oder dem Unabhängigen 
Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung die beabsichtigte Erwerbs-
tätigkeit oder sonstige entgeltliche Beschäftigung untersagen, soweit 
zu besorgen ist, dass öffentliche Interessen beeinträchtigt werden. Von 
einer Beeinträchtigung ist insbesondere dann auszugehen, wenn die be-
absichtigte Erwerbstätigkeit oder sonstige entgeltliche Beschäftigung in 
Angelegenheiten oder Bereichen ausgeführt werden soll, in denen die 
oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung wäh-
rend der Amtszeit oder einer anschließenden Geschäftsführung tätig war. 
Eine Untersagung soll in der Regel die Dauer von einem Jahr nach dem 
Ende der Amtszeit oder einer anschließenden Geschäftsführung nicht 
überschreiten. In Fällen der schweren Beeinträchtigung öffentlicher Inter-
essen kann eine Untersagung auch für die Dauer von bis zu 18 Monaten 
ausgesprochen werden.

§ 27 Aufgaben der Antidiskriminierungsstelle des Bundes

(1)	Wer der Ansicht ist, wegen eines in § 1 genannten Grundes benach-
teiligt worden zu sein, kann sich an die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes wenden. An die Antidiskriminierungsstelle des Bundes kön-
nen sich auch Beschäftigte wenden, die der Ansicht sind, benachtei-
ligt worden zu sein auf Grund

1.	der Beantragung oder Inanspruchnahme einer Freistellung von der 
Arbeitsleistung oder der Anpassung der Arbeitszeit als Eltern oder 
pflegende Angehörige nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetz, dem Pflegezeitgesetz oder dem Familienpflegezeitgesetz,
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2.	des Fernbleibens von der Arbeit nach § 2 des Pflegezeitgesetzes 
oder

3.	der Verweigerung ihrer persönlich zu erbringenden Arbeitsleistung 
aus dringenden familiären Gründen nach § 275 Absatz 3 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs, wenn eine Erkrankung oder ein Unfall ihre 
unmittelbare Anwesenheit erforderten.

(2)	Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes unterstützt auf unabhän-
gige Weise Personen, die sich nach Absatz 1 an sie wenden, bei der 
Durchsetzung ihrer Rechte zum Schutz vor Benachteiligungen. Hier-
bei kann sie insbesondere

1.	über Ansprüche und die Möglichkeiten des rechtlichen Vorgehens 
im Rahmen gesetzlicher Regelungen zum Schutz vor Benachteili-
gungen informieren,

2.	Beratung durch andere Stellen vermitteln,

3.	eine gütliche Beilegung zwischen den Beteiligten anstreben.

Soweit Beauftragte des Deutschen Bundestages oder der Bundes-
regierung zuständig sind, leitet die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes die Anliegen der in Absatz 1 genannten Personen mit deren 
Einverständnis unverzüglich an diese weiter.

(3)	Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nimmt auf unabhängige 
Weise folgende Aufgaben wahr, soweit nicht die Zuständigkeit der Be-
auftragten der Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages 
berührt ist:

1.	Öffentlichkeitsarbeit,

2.	Maßnahmen zur Verhinderung von Benachteiligungen aus den in 
§ 1 genannten Gründen sowie von Benachteiligungen von Beschäf-
tigten gemäß Absatz 1 Satz 2,

3.	Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen zu diesen Be-
nachteiligungen.

(4)	Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zustän-
digkeitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und 
des Deutschen Bundestages legen gemeinsam dem Deutschen Bun-
destag alle vier Jahre Berichte über Benachteiligungen aus den in § 1 
genannten Gründen sowie über Benachteiligungen von Beschäftigten 
gemäß Absatz 1 Satz 2 vor und geben Empfehlungen zur Beseitigung 
und Vermeidung dieser Benachteiligungen. Sie können gemeinsam 
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wissenschaftliche Untersuchungen zu Benachteiligungen durchfüh-
ren.

(5)	Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zustän-
digkeitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und 
des Deutschen Bundestages sollen bei Benachteiligungen aus meh-
reren der in § 1 genannten Gründe zusammenarbeiten.

§ 28 Amtsbefugnisse der oder des Unabhängigen 
Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung und Pflicht zur 
Unterstützung durch Bundesbehörden und öffentliche Stellen des 
Bundes

(1)	Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
ist bei allen Vorhaben, die ihre oder seine Aufgaben berühren, zu be-
teiligen. Die Beteiligung soll möglichst frühzeitig erfolgen. Sie oder er 
kann der Bundesregierung Vorschläge machen und Stellungnahmen 
zuleiten.

(2)	Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
informiert die Bundesministerien – vorbehaltlich anderweitiger ge-
setzlicher Bestimmungen – frühzeitig in Angelegenheiten von grund-
sätzlicher politischer Bedeutung, soweit Aufgaben der Bundesmini-
sterien betroffen sind.

(3)	In den Fällen, in denen sich eine Person wegen einer Benachteiligung 
an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gewandt hat und die An-
tidiskriminierungsstelle des Bundes die gütliche Beilegung zwischen 
den Beteiligten anstrebt, kann die oder der Unabhängige Bundesbe-
auftragte für Antidiskriminierung Beteiligte um Stellungnahmen ersu-
chen, soweit die Person, die sich an die Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes gewandt hat, hierzu ihr Einverständnis erklärt.

(4)	Alle Bundesministerien, sonstigen Bundesbehörden und öffentlichen 
Stellen im Bereich des Bundes sind verpflichtet, die Unabhängige 
Bundesbeauftragte oder den Unabhängigen Bundesbeauftragten für 
Antidiskriminierung bei der Erfüllung der Aufgaben zu unterstützen, 
insbesondere die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

§ 29 Zusammenarbeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit 
Nichtregierungsorganisationen und anderen Einrichtungen

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll bei ihrer Tätigkeit Nichtre-
gierungsorganisationen sowie Einrichtungen, die auf europäischer, Bun-
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des-, Landes- oder regionaler Ebene zum Schutz vor Benachteiligungen 
wegen eines in § 1 genannten Grundes tätig sind, in geeigneter Form 
einbeziehen.

§ 30 Beirat der Antidiskriminierungsstelle des Bundes

(1)	Zur Förderung des Dialogs mit gesellschaftlichen Gruppen und Orga-
nisationen, die sich den Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in 
§ 1 genannten Grundes zum Ziel gesetzt haben, wird der Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes ein Beirat beigeordnet. Der Beirat berät 
die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei der Vorlage von Be-
richten und Empfehlungen an den Deutschen Bundestag nach § 27 
Abs. 4 und kann hierzu sowie zu wissenschaftlichen Untersuchungen 
nach § 27 Abs. 3 Nr. 3 eigene Vorschläge unterbreiten.

(2)	Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend be-
ruft im Einvernehmen mit der oder dem Unabhängigen Bundesbeauf-
tragten für Antidiskriminierung sowie den entsprechend zuständigen 
Beauftragten der Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages 
die Mitglieder dieses Beirats und für jedes Mitglied eine Stellvertre-
tung. In den Beirat sollen Vertreterinnen und Vertreter gesellschaftli-
cher Gruppen und Organisationen sowie Expertinnen und Experten in 
Benachteiligungsfragen berufen werden. Die Gesamtzahl der Mitglie-
der des Beirats soll 16 Personen nicht überschreiten. Der Beirat soll 
zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzt sein.

(3)	Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bedarf.

(4)	Die Mitglieder des Beirats üben die Tätigkeit nach diesem Gesetz 
ehrenamtlich aus. Sie haben Anspruch auf Aufwandsentschädigung 
sowie Reisekostenvergütung, Tagegelder und Übernachtungsgelder. 
Näheres regelt die Geschäftsordnung.

ABSCHNITT 7 
Schlussvorschriften

§ 31 Unabdingbarkeit

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zu Ungunsten der ge-
schützten Personen abgewichen werden.
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§ 32 Schlussbestimmung

Soweit in diesem Gesetz nicht Abweichendes bestimmt ist, gelten die 
allgemeinen Bestimmungen.

§ 33 Übergangsbestimmungen

(1)	Bei Benachteiligungen nach den §§ 611a, 611b und 612 Abs. 3 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs oder sexuellen Belästigungen nach dem 
Beschäftigtenschutzgesetz ist das vor dem 18. August 2006 maß-
gebliche Recht anzuwenden.

(2)	Bei Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der eth-
nischen Herkunft sind die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse 
anzuwenden, die vor dem 18. August 2006 begründet worden sind. 
Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen von Dauerschuldverhältnis-
sen.

(3)	Bei Benachteiligungen wegen des Geschlechts, der Religion, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität sind die §§ 19 
bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die vor dem 1. De-
zember 2006 begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für spätere 
Änderungen von Dauerschuldverhältnissen.

(4)	Auf Schuldverhältnisse, die eine privatrechtliche Versicherung zum 
Gegenstand haben, ist § 19 Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn diese vor 
dem 22. Dezember 2007 begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für 
spätere Änderungen solcher Schuldverhältnisse.

(5)	Bei Versicherungsverhältnissen, die vor dem 21. Dezember 2012 
begründet werden, ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des 
Geschlechts im Falle des § 19 Absatz 1 Nummer 2 bei den Prämien 
oder Leistungen nur zulässig, wenn dessen Berücksichtigung bei ei-
ner auf relevanten und genauen versicherungsmathematischen und 
statistischen Daten beruhenden Risikobewertung ein bestimmender 
Faktor ist. Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mut-
terschaft dürfen auf keinen Fall zu unterschiedlichen Prämien oder 
Leistungen führen.
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	¼ Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) – Auszug

Ausfertigungsdatum: 03.09.19532

Vollzitat:

„Arbeitsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 
1979 (BGBl. I S. 853, 1036), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 24. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 328) geändert worden ist“

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 2.7.1979 I 853, 1036; zuletzt geändert 
durch Art. 3 G v. 24.10.2024 I Nr. 328 Mittelbare Änderung durch Art. 
154a Nr. 3 Buchst. a G v. 20.11.2019 I 1626 ist nicht ausführbar, da 
das geänderte G v. 21.6.2019 I 846 zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des mittelbaren Änderungsgesetzes bereits zum 1.11.2019 in Kraft ge-
treten war

AUSZUG

§ 61b Klage wegen Benachteiligung

(1)	Eine Klage auf Entschädigung nach § 15 des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes muss innerhalb von drei Monaten, nachdem der 
Anspruch schriftlich geltend gemacht worden ist, erhoben werden. 

(2)	Machen mehrere Bewerber wegen Benachteiligung bei der Begrün-
dung eines Arbeitsverhältnisses oder beim beruflichen Aufstieg eine 
Entschädigung nach § 15 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgeset-
zes gerichtlich geltend, so wird auf Antrag des Arbeitgebers das Ar-
beitsgericht, bei dem die erste Klage erhoben ist, auch für die übrigen 
Klagen ausschließlich zuständig. Die Rechtsstreitigkeiten sind von 
Amts wegen an dieses Arbeitsgericht zu verweisen; die Prozesse sind 
zur gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung zu verbinden. 

(3)	Auf Antrag des Arbeitgebers findet die mündliche Verhandlung nicht 
vor Ablauf von sechs Monaten seit Erhebung der ersten Klage statt.

2  (+++ Textnachweis Geltung ab: 1.1.1981 +++) 
(+++ Maßgaben aufgrund EinigVtr vgl. ArbGG Anhang EV; 
 die Maßgaben sind nicht mehr anzuwenden +++) 
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht: Umsetzung der EURL 2022/2041  
(CELEX Nr: 32022L2041) vgl. Bek. v. 17.10.2024 I Nr. 313 +++)
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	¼ Arbeitszeitgesetz (ArbZG)

vom 06.06.1994

Arbeitszeitgesetz vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170, 1171), das zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3334) 
geändert worden ist

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 6 G v. 22.12.2020 I 3334

Das G wurde als Artikel 1 G v. 6.6.1994 I 1170 (ArbZRG) vom Bundestag 
beschlossen. Es ist gem. Art. 21 Satz 2 dieses G am 1.7.1994 in Kraft ge-
treten.3

ABSCHNITT 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zweck des Gesetzes

(4)	Zweck des Gesetzes ist es,

1.	die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in 
der Bundesrepublik Deutschland und in der ausschließlichen Wirt-
schaftszone bei der Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten und die 
Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten zu verbessern sowie

2.	den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der 
Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu 
schützen.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1)	Arbeitszeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit vom Beginn bis zum 
Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen; Arbeitszeiten bei mehreren Ar-
beitgebern sind zusammenzurechnen. Im Bergbau unter Tage zählen 
die Ruhepausen zur Arbeitszeit.

(2)	Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte 
sowie die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten.

3  (+++ Textnachweis ab: 1.7.1994 +++) 
(+++ Umsetzung der 
EGRL 104/93    (CELEX Nr: 393L0104) 
vgl. Art. 4b G v. 24.12.2003 I 3002 +++)
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(3)	Nachtzeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit von 23 bis 6 Uhr, in 
Bäckereien und Konditoreien die Zeit von 22 bis 5 Uhr.

(4)	Nachtarbeit im Sinne dieses Gesetzes ist jede Arbeit, die mehr als 
zwei Stunden der Nachtzeit umfaßt.

(5)	Nachtarbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeitnehmer, die

1.	auf Grund ihrer Arbeitszeitgestaltung normalerweise Nachtarbeit in 
Wechselschicht zu leisten haben oder

2.	Nachtarbeit an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr leisten.

ABSCHNITT 2 
Werktägliche Arbeitszeit und arbeitsfreie Zeiten

§ 3 Arbeitszeit der Arbeitnehmer

Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf acht Stunden nicht 
überschreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, 
wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 
Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten 
werden.

§ 4 Ruhepausen

Die Arbeit ist durch im voraus feststehende Ruhepausen von mindes
tens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun 
Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stun-
den insgesamt zu unterbrechen. Die Ruhepausen nach Satz 1 können 
in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. 
Länger als sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht 
ohne Ruhepause beschäftigt werden.

§ 5 Ruhezeit

(1)	Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit 
eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben.

(2)	Die Dauer der Ruhezeit des Absatzes 1 kann in Krankenhäusern und 
anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von 
Personen, in Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung 
und Beherbergung, in Verkehrsbetrieben, beim Rundfunk sowie in der 
Landwirtschaft und in der Tierhaltung um bis zu eine Stunde verkürzt 
werden, wenn jede Verkürzung der Ruhezeit innerhalb eines Kalen-
dermonats oder innerhalb von vier Wochen durch Verlängerung einer 
anderen Ruhezeit auf mindestens zwölf Stunden ausgeglichen wird.
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(3)	Abweichend von Absatz 1 können in Krankenhäusern und anderen 
Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen 
Kürzungen der Ruhezeit durch Inanspruchnahmen während der Ruf-
bereitschaft, die nicht mehr als die Hälfte der Ruhezeit betragen, zu 
anderen Zeiten ausgeglichen werden.

(4)	(weggefallen)

§ 6 Nacht- und Schichtarbeit

(1)	Die Arbeitszeit der Nacht- und Schichtarbeitnehmer ist nach den ge-
sicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen über die men-
schengerechte Gestaltung der Arbeit festzulegen.

(2)	Die werktägliche Arbeitszeit der Nachtarbeitnehmer darf acht Stun-
den nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur ver-
längert werden, wenn abweichend von § 3 innerhalb von einem Ka-
lendermonat oder innerhalb von vier Wochen im Durchschnitt acht 
Stunden werktäglich nicht überschritten werden. Für Zeiträume, in 
denen Nachtarbeitnehmer im Sinne des § 2 Abs. 5 Nr. 2 nicht zur 
Nachtarbeit herangezogen werden, findet § 3 Satz 2 Anwendung.

(3)	Nachtarbeitnehmer sind berechtigt, sich vor Beginn der Beschäfti-
gung und danach in regelmäßigen Zeitabständen von nicht weniger 
als drei Jahren arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen. Nach 
Vollendung des 50. Lebensjahres steht Nachtarbeitnehmern dieses 
Recht in Zeitabständen von einem Jahr zu. Die Kosten der Untersu-
chungen hat der Arbeitgeber zu tragen, sofern er die Untersuchungen 
den Nachtarbeitnehmern nicht kostenlos durch einen Betriebsarzt 
oder einen überbetrieblichen Dienst von Betriebsärzten anbietet.

(4)	Der Arbeitgeber hat den Nachtarbeitnehmer auf dessen Verlangen 
auf einen für ihn geeigneten Tagesarbeitsplatz umzusetzen, wenn

a.	nach arbeitsmedizinischer Feststellung die weitere Verrichtung von 
Nachtarbeit den Arbeitnehmer in seiner Gesundheit gefährdet oder

b.	im Haushalt des Arbeitnehmers ein Kind unter zwölf Jahren lebt, 
das nicht von einer anderen im Haushalt lebenden Person betreut 
werden kann, oder

c.	der Arbeitnehmer einen schwerpflegebedürftigen Angehörigen zu 
versorgen hat, der nicht von einem anderen im Haushalt lebenden 
Angehörigen versorgt werden kann,

sofern dem nicht dringende betriebliche Erfordernisse entgegenste-
hen. Stehen der Umsetzung des Nachtarbeitnehmers auf einen für ihn 
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geeigneten Tagesarbeitsplatz nach Auffassung des Arbeitgebers drin-
gende betriebliche Erfordernisse entgegen, so ist der Betriebs- oder 
Personalrat zu hören. Der Betriebs- oder Personalrat kann dem Arbeit-
geber Vorschläge für eine Umsetzung unterbreiten.

(5)	Soweit keine tarifvertraglichen Ausgleichsregelungen bestehen, hat 
der Arbeitgeber dem Nachtarbeitnehmer für die während der Nacht-
zeit geleisteten Arbeitsstunden eine angemessene Zahl bezahlter 
freier Tage oder einen angemessenen Zuschlag auf das ihm hierfür 
zustehende Bruttoarbeitsentgelt zu gewähren.

(6)	Es ist sicherzustellen, daß Nachtarbeitnehmer den gleichen Zugang 
zur betrieblichen Weiterbildung und zu aufstiegsfördernden Maßnah-
men haben wie die übrigen Arbeitnehmer.

§ 7 Abweichende Regelungen

(1)	In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Be-
triebs- oder Dienstvereinbarung kann zugelassen werden,

1.	abweichend von § 3

a.	die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich zu verlängern, 
wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang 
Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt,

b.	einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen,

c.	 (weggefallen)

2.	abweichend von § 4 Satz 2 die Gesamtdauer der Ruhepausen in 
Schichtbetrieben und Verkehrsbetrieben auf Kurzpausen von ange-
messener Dauer aufzuteilen,

3.	abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeit um bis zu zwei Stunden 
zu kürzen, wenn die Art der Arbeit dies erfordert und die Kürzung 
der Ruhezeit innerhalb eines festzulegenden Ausgleichszeitraums 
ausgeglichen wird,

4.	abweichend von § 6 Abs. 2

a.	die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich hinaus zu verlän-
gern, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Um-
fang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt,

b.	einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen,

5.	den Beginn des siebenstündigen Nachtzeitraums des § 2 Abs. 3 
auf die Zeit zwischen 22 und 24 Uhr festzulegen.

 �
 In

ha
lt



29
Die wichtigsten aushangpflichtigen Gesetze 2025

Arbeitszeitgesetz� ArbZG

(2)	Sofern der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch einen entspre-
chenden Zeitausgleich gewährleistet wird, kann in einem Tarifvertrag 
oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstver-
einbarung ferner zugelassen werden,

1.	abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeiten bei Rufbereitschaft den 
Besonderheiten dieses Dienstes anzupassen, insbesondere Kür-
zungen der Ruhezeit infolge von Inanspruchnahmen während die-
ses Dienstes zu anderen Zeiten auszugleichen,

2.	die Regelungen der §§ 3, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 in der Landwirt-
schaft der Bestellungs- und Erntezeit sowie den Witterungseinflüs-
sen anzupassen,

3.	die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 bei der Be-
handlung, Pflege und Betreuung von Personen der Eigenart dieser 
Tätigkeit und dem Wohl dieser Personen entsprechend anzupas-
sen,

4.	die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 bei Verwaltun-
gen und Betrieben des Bundes, der Länder, der Gemeinden und 
sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts sowie bei anderen Arbeitgebern, die der Tarifbindung 
eines für den öffentlichen Dienst geltenden oder eines im wesent-
lichen inhaltsgleichen Tarifvertrags unterliegen, der Eigenart der 
Tätigkeit bei diesen Stellen anzupassen.

(2a)	In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Be-
triebs- oder Dienstvereinbarung kann abweichend von den §§ 3, 5 
Abs. 1 und § 6 Abs. 2 zugelassen werden, die werktägliche Arbeits-
zeit auch ohne Ausgleich über acht Stunden zu verlängern, wenn in 
die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbe-
reitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt und durch besondere Rege-
lungen sichergestellt wird, dass die Gesundheit der Arbeitnehmer 
nicht gefährdet wird.

(3)	Im Geltungsbereich eines Tarifvertrags nach Absatz 1, 2 oder 2a 
können abweichende tarifvertragliche Regelungen im Betrieb eines 
nicht tarifgebundenen Arbeitgebers durch Betriebs- oder Dienstver-
einbarung oder, wenn ein Betriebs- oder Personalrat nicht besteht, 
durch schriftliche Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem 
Arbeitnehmer übernommen werden. Können auf Grund eines sol-
chen Tarifvertrags abweichende Regelungen in einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung getroffen werden, kann auch in Betrieben eines 
nicht tarifgebundenen Arbeitgebers davon Gebrauch gemacht wer-
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den. Eine nach Absatz 2 Nr. 4 getroffene abweichende tarifvertragli-
che Regelung hat zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern Geltung, wenn zwischen ihnen die Anwendung der für 
den öffentlichen Dienst geltenden tarifvertraglichen Bestimmungen 
vereinbart ist und die Arbeitgeber die Kosten des Betriebs überwie-
gend mit Zuwendungen im Sinne des Haushaltsrechts decken.

(4)	Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 
können die in Absatz 1, 2 oder 2a genannten Abweichungen in ihren 
Regelungen vorsehen.

(5)	In einem Bereich, in dem Regelungen durch Tarifvertrag üblicher-
weise nicht getroffen werden, können Ausnahmen im Rahmen des 
Absatzes 1, 2 oder 2a durch die Aufsichtsbehörde bewilligt werden, 
wenn dies aus betrieblichen Gründen erforderlich ist und die Ge-
sundheit der Arbeitnehmer nicht gefährdet wird.

(6)	Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates Ausnahmen im Rahmen des Absatzes 1 oder 2 zu-
lassen, sofern dies aus betrieblichen Gründen erforderlich ist und 
die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefährdet wird.

(7)	Auf Grund einer Regelung nach Absatz 2a oder den Absätzen 3 bis 5 
jeweils in Verbindung mit Absatz 2a darf die Arbeitszeit nur verlän-
gert werden, wenn der Arbeitnehmer schriftlich eingewilligt hat. Der 
Arbeitnehmer kann die Einwilligung mit einer Frist von sechs Mona-
ten schriftlich widerrufen. Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer 
nicht benachteiligen, weil dieser die Einwilligung zur Verlängerung 
der Arbeitszeit nicht erklärt oder die Einwilligung widerrufen hat.

(8)	Werden Regelungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 4, Absatz 2 Nr. 2 bis 4 
oder solche Regelungen auf Grund der Absätze 3 und 4 zugelassen, 
darf die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von zwölf 
Kalendermonaten nicht überschreiten. Erfolgt die Zulassung auf 
Grund des Absatzes 5, darf die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich 
im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht 
überschreiten.

(9)	Wird die werktägliche Arbeitszeit über zwölf Stunden hinaus verlän-
gert, muss im unmittelbaren Anschluss an die Beendigung der Ar-
beitszeit eine Ruhezeit von mindestens elf Stunden gewährt werden.
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§ 8 Gefährliche Arbeiten

Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates für einzelne Beschäftigungsbereiche, für bestimmte 
Arbeiten oder für bestimmte Arbeitnehmergruppen, bei denen besonde-
re Gefahren für die Gesundheit der Arbeitnehmer zu erwarten sind, die 
Arbeitszeit über § 3 hinaus beschränken, die Ruhepausen und Ruhezei-
ten über die §§ 4 und 5 hinaus ausdehnen, die Regelungen zum Schutz 
der Nacht- und Schichtarbeitnehmer in § 6 erweitern und die Abwei-
chungsmöglichkeiten nach § 7 beschränken, soweit dies zum Schutz 
der Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlich ist. Satz 1 gilt nicht für 
Beschäftigungsbereiche und Arbeiten in Betrieben, die der Bergauf-
sicht unterliegen.

ABSCHNITT 3 
Sonn- und Feiertagsruhe

§ 9 Sonn- und Feiertagsruhe

(1)	Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 
24 Uhr nicht beschäftigt werden.

(2)	In mehrschichtigen Betrieben mit regelmäßiger Tag- und Nachtschicht 
kann Beginn oder Ende der Sonn- und Feiertagsruhe um bis zu sechs 
Stunden vor- oder zurückverlegt werden, wenn für die auf den Beginn 
der Ruhezeit folgenden 24 Stunden der Betrieb ruht.

(3)	Für Kraftfahrer und Beifahrer kann der Beginn der 24stündigen Sonn- 
und Feiertagsruhe um bis zu zwei Stunden vorverlegt werden.

§ 10 Sonn- und Feiertagsbeschäftigung

(1)	Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden kön-
nen, dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen abweichend von 
§ 9 beschäftigt werden

1.	in Not- und Rettungsdiensten sowie bei der Feuerwehr,

2.	zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung so-
wie der Funktionsfähigkeit von Gerichten und Behörden und für 
Zwecke der Verteidigung,

3.	in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur Behandlung, 
Pflege und Betreuung von Personen,
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4.	in Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und Be-
herbergung sowie im Haushalt,

5.	bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen, Filmvorführungen, 
Schaustellungen, Darbietungen und anderen ähnlichen Veranstal-
tungen,

6.	bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen, 
Religionsgesellschaften, Verbände, Vereine, Parteien und anderer 
ähnlicher Vereinigungen,

7.	beim Sport und in Freizeit-, Erholungs- und Vergnügungseinrich-
tungen, beim Fremdenverkehr sowie in Museen und wissen-
schaftlichen Präsenzbibliotheken,

8.	beim Rundfunk, bei der Tages- und Sportpresse, bei Nachrichten-
agenturen sowie bei den der Tagesaktualität dienenden Tätigkei-
ten für andere Presseerzeugnisse einschließlich des Austragens, 
bei der Herstellung von Satz, Filmen und Druckformen für tages-
aktuelle Nachrichten und Bilder, bei tagesaktuellen Aufnahmen 
auf Ton- und Bildträger sowie beim Transport und Kommissio-
nieren von Presseerzeugnissen, deren Ersterscheinungstag am 
Montag oder am Tag nach einem Feiertag liegt,

9.	bei Messen, Ausstellungen und Märkten im Sinne des Titels IV 
der Gewerbeordnung sowie bei Volksfesten,

10.	in Verkehrsbetrieben sowie beim Transport und Kommissionieren 
von leichtverderblichen Waren im Sinne des § 30 Abs. 3 Nr. 2 der 
Straßenverkehrsordnung,

11.	in den Energie- und Wasserversorgungsbetrieben sowie in Abfall- 
und Abwasserentsorgungsbetrieben,

12.	in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung sowie in Einrichtun-
gen zur Behandlung und Pflege von Tieren,

13.	im Bewachungsgewerbe und bei der Bewachung von Betriebsan-
lagen,

14.	bei der Reinigung und Instandhaltung von Betriebseinrichtun-
gen, soweit hierdurch der regelmäßige Fortgang des eigenen 
oder eines fremden Betriebs bedingt ist, bei der Vorbereitung der 
Wiederaufnahme des vollen werktägigen Betriebs sowie bei der 
Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Datennetzen und 
Rechnersystemen,
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15.	zur Verhütung des Verderbens von Naturerzeugnissen oder Roh-
stoffen oder des Mißlingens von Arbeitsergebnissen sowie bei 
kontinuierlich durchzuführenden Forschungsarbeiten,

16.	zur Vermeidung einer Zerstörung oder erheblichen Beschädigung 
der Produktionseinrichtungen.

(2)	Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen 
mit den Produktionsarbeiten beschäftigt werden, wenn die infolge der 
Unterbrechung der Produktion nach Absatz 1 Nr. 14 zulässigen Ar-
beiten den Einsatz von mehr Arbeitnehmern als bei durchgehender 
Produktion erfordern.

(3)	Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen in 
Bäckereien und Konditoreien für bis zu drei Stunden mit der Herstel-
lung und dem Austragen oder Ausfahren von Konditorwaren und an 
diesem Tag zum Verkauf kommenden Bäckerwaren beschäftigt wer-
den.

(4)	Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden kön-
nen, dürfen Arbeitnehmer zur Durchführung des Eil- und Großbe-
tragszahlungsverkehrs und des Geld-, Devisen-, Wertpapier- und De-
rivatehandels abweichend von § 9 Abs. 1 an den auf einen Werktag 
fallenden Feiertagen beschäftigt werden, die nicht in allen Mitglied-
staaten der Europäischen Union Feiertage sind.

§ 11 Ausgleich für Sonn- und Feiertagsbeschäftigung

(1)	Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen beschäftigungsfrei bleiben.

(2)	Für die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen gelten die §§ 3 bis 8 
entsprechend, jedoch dürfen durch die Arbeitszeit an Sonn- und Fei-
ertagen die in den §§ 3, 6 Abs. 2, §§ 7 und 21a Abs. 4 bestimmten 
Höchstarbeitszeiten und Ausgleichszeiträume nicht überschritten 
werden.

(3)	Werden Arbeitnehmer an einem Sonntag beschäftigt, müssen sie ei-
nen Ersatzruhetag haben, der innerhalb eines den Beschäftigungstag 
einschließenden Zeitraums von zwei Wochen zu gewähren ist. Wer-
den Arbeitnehmer an einem auf einen Werktag fallenden Feiertag be-
schäftigt, müssen sie einen Ersatzruhetag haben, der innerhalb eines 
den Beschäftigungstag einschließenden Zeitraums von acht Wochen 
zu gewähren ist.

(4)	Die Sonn- oder Feiertagsruhe des § 9 oder der Ersatzruhetag des 
Absatzes 3 ist den Arbeitnehmern unmittelbar in Verbindung mit einer 
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Ruhezeit nach § 5 zu gewähren, soweit dem technische oder arbeits-
organisatorische Gründe nicht entgegenstehen.

§ 12 Abweichende Regelungen

In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Be-
triebs- oder Dienstvereinbarung kann zugelassen werden,

1.	abweichend von § 11 Abs. 1 die Anzahl der beschäftigungsfreien 
Sonntage in den Einrichtungen des § 10 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 und 10 
auf mindestens zehn Sonntage, im Rundfunk, in Theaterbetrieben, 
Orchestern sowie bei Schaustellungen auf mindestens acht Sonn-
tage, in Filmtheatern und in der Tierhaltung auf mindestens sechs 
Sonntage im Jahr zu verringern,

2.	abweichend von § 11 Abs. 3 den Wegfall von Ersatzruhetagen für 
auf Werktage fallende Feiertage zu vereinbaren oder Arbeitnehmer 
innerhalb eines festzulegenden Ausgleichszeitraums beschäfti-
gungsfrei zu stellen,

3.	abweichend von § 11 Abs. 1 bis 3 in der Seeschiffahrt die den 
Arbeitnehmern nach diesen Vorschriften zustehenden freien Tage 
zusammenhängend zu geben,

4.	abweichend von § 11 Abs. 2 die Arbeitszeit in vollkontinuierlichen 
Schichtbetrieben an Sonn- und Feiertagen auf bis zu zwölf Stunden 
zu verlängern, wenn dadurch zusätzliche freie Schichten an Sonn- 
und Feiertagen erreicht werden.

(5)	 § 7 Abs. 3 bis 6 findet Anwendung.

§ 13 Ermächtigung, Anordnung, Bewilligung
(1)	Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 

des Bundesrates zur Vermeidung erheblicher Schäden unter Berück-
sichtigung des Schutzes der Arbeitnehmer und der Sonn- und Feier-
tagsruhe
1.	die Bereiche mit Sonn- und Feiertagsbeschäftigung nach § 10 so-

wie die dort zugelassenen Arbeiten näher bestimmen,
2.	über die Ausnahmen nach § 10 hinaus weitere Ausnahmen abwei-

chend von § 9
a.	für Betriebe, in denen die Beschäftigung von Arbeitnehmern an 

Sonn- oder Feiertagen zur Befriedigung täglicher oder an diesen 
Tagen besonders hervortretender Bedürfnisse der Bevölkerung 
erforderlich ist,
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b.	für Betriebe, in denen Arbeiten vorkommen, deren Unterbre-
chung oder Aufschub

aa.	 nach dem Stand der Technik ihrer Art nach nicht oder nur 
mit erheblichen Schwierigkeiten möglich ist,

bb.	 besondere Gefahren für Leben oder Gesundheit der Ar-
beitnehmer zur Folge hätte,

cc.	 zu erheblichen Belastungen der Umwelt oder der Energie- 
oder Wasserversorgung führen würde,

c.	aus Gründen des Gemeinwohls, insbesondere auch zur Siche-
rung der Beschäftigung,

zulassen und die zum Schutz der Arbeitnehmer und der Sonn- und 
Feiertagsruhe notwendigen Bedingungen bestimmen.

(2)	Soweit die Bundesregierung von der Ermächtigung des Absatzes 1 
Nr. 2 Buchstabe a keinen Gebrauch gemacht hat, können die Landes-
regierungen durch Rechtsverordnung entsprechende Bestimmungen 
erlassen. Die Landesregierungen können diese Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf oberste Landesbehörden übertragen.

(3)	Die Aufsichtsbehörde kann

1.	feststellen, ob eine Beschäftigung nach § 10 zulässig ist,

2.	abweichend von § 9 bewilligen, Arbeitnehmer zu beschäftigen

a.	im Handelsgewerbe an bis zu zehn Sonn- und Feiertagen im Jahr, 
an denen besondere Verhältnisse einen erweiterten Geschäfts-
verkehr erforderlich machen,

b.	an bis zu fünf Sonn- und Feiertagen im Jahr, wenn besondere 
Verhältnisse zur Verhütung eines unverhältnismäßigen Scha-
dens dies erfordern,

c.	an einem Sonntag im Jahr zur Durchführung einer gesetzlich vor-
geschriebenen Inventur,

und Anordnungen über die Beschäftigungszeit unter Berücksichtigung 
der für den öffentlichen Gottesdienst bestimmten Zeit treffen.

(4)	Die Aufsichtsbehörde soll abweichend von § 9 bewilligen, daß Arbeit-
nehmer an Sonn- und Feiertagen mit Arbeiten beschäftigt werden, 
die aus chemischen, biologischen, technischen oder physikalischen 
Gründen einen ununterbrochenen Fortgang auch an Sonn- und Feier-
tagen erfordern.
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(5)	Die Aufsichtsbehörde hat abweichend von § 9 die Beschäftigung von 
Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen zu bewilligen, wenn bei einer 
weitgehenden Ausnutzung der gesetzlich zulässigen wöchentlichen 
Betriebszeiten und bei längeren Betriebszeiten im Ausland die Kon-
kurrenzfähigkeit unzumutbar beeinträchtigt ist und durch die Geneh-
migung von Sonn- und Feiertagsarbeit die Beschäftigung gesichert 
werden kann.

ABSCHNITT 4 
Ausnahmen in besonderen Fällen

§ 14 Außergewöhnliche Fälle

(1)	Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 9 bis 11 darf abgewichen wer-
den bei vorübergehenden Arbeiten in Notfällen und in außergewöhnli-
chen Fällen, die unabhängig vom Willen der Betroffenen eintreten und 
deren Folgen nicht auf andere Weise zu beseitigen sind, besonders 
wenn Rohstoffe oder Lebensmittel zu verderben oder Arbeitsergeb-
nisse zu mißlingen drohen.

(2)	Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 11 Abs. 1 bis 3 und § 12 darf 
ferner abgewichen werden,

1.	wenn eine verhältnismäßig geringe Zahl von Arbeitnehmern vor-
übergehend mit Arbeiten beschäftigt wird, deren Nichterledigung 
das Ergebnis der Arbeiten gefährden oder einen unverhältnismäßi-
gen Schaden zur Folge haben würden,

2.	bei Forschung und Lehre, bei unaufschiebbaren Vor- und Abschluß-
arbeiten sowie bei unaufschiebbaren Arbeiten zur Behandlung, 
Pflege und Betreuung von Personen oder zur Behandlung und Pfle-
ge von Tieren an einzelnen Tagen,

wenn dem Arbeitgeber andere Vorkehrungen nicht zugemutet werden 
können.

(3)	Wird von den Befugnissen nach Absatz 1 oder 2 Gebrauch gemacht, 
darf die Arbeitszeit 48  Stunden wöchentlich im Durchschnitt von 
sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht überschreiten.

(4)	(weggefallen)

§ 15 Bewilligung, Ermächtigung

(1)	Die Aufsichtsbehörde kann
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1.	eine von den §§ 3, 6 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 abweichende längere 
tägliche Arbeitszeit bewilligen

a.	für kontinuierliche Schichtbetriebe zur Erreichung zusätzlicher 
Freischichten,

b.	für Bau- und Montagestellen,

2.	eine von den §§ 3, 6 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 abweichende längere 
tägliche Arbeitszeit für Saison- und Kampagnebetriebe für die Zeit 
der Saison oder Kampagne bewilligen, wenn die Verlängerung der 
Arbeitszeit über acht Stunden werktäglich durch eine entsprechen-
de Verkürzung der Arbeitszeit zu anderen Zeiten ausgeglichen wird,

3.	eine von den §§ 5 und 11 Abs. 2 abweichende Dauer und Lage 
der Ruhezeit bei Arbeitsbereitschaft, Bereitschaftsdienst und Ruf-
bereitschaft den Besonderheiten dieser Inanspruchnahmen im öf-
fentlichen Dienst entsprechend bewilligen,

4.	eine von den §§ 5 und 11 Abs. 2 abweichende Ruhezeit zur Herbei-
führung eines regelmäßigen wöchentlichen Schichtwechsels zwei-
mal innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen bewilligen.

(2)	Die Aufsichtsbehörde kann über die in diesem Gesetz vorgesehenen 
Ausnahmen hinaus weitergehende Ausnahmen zulassen, soweit sie 
im öffentlichen Interesse dringend nötig werden.

(2a) �Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates

1.	Ausnahmen von den §§ 3, 4, 5 und 6 Absatz 2 sowie von den §§ 9 
und 11 für Arbeitnehmer, die besondere Tätigkeiten zur Errichtung, 
zur Änderung oder zum Betrieb von Bauwerken, künstlichen Inseln 
oder sonstigen Anlagen auf See (Offshore-Tätigkeiten) durchfüh-
ren, zulassen und

2.	die zum Schutz der in Nummer 1 genannten Arbeitnehmer sowie 
der Sonn- und Feiertagsruhe notwendigen Bedingungen bestim-
men.

(3)	Das Bundesministerium der Verteidigung kann in seinem Geschäfts-
bereich durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesminis
teriums für Arbeit und Soziales aus zwingenden Gründen der Vertei-
digung Arbeitnehmer verpflichten, über die in diesem Gesetz und in 
den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen und 
Tarifverträgen festgelegten Arbeitszeitgrenzen und -beschränkungen 
hinaus Arbeit zu leisten.
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(3a) �Das Bundesministerium der Verteidigung kann in seinem Ge-
schäftsbereich durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales für besondere Tätigkei-
ten der Arbeitnehmer bei den Streitkräften Abweichungen von in 
diesem Gesetz sowie von in den auf Grund dieses Gesetzes er-
lassenen Rechtsverordnungen bestimmten Arbeitszeitgrenzen und 
-beschränkungen zulassen, soweit die Abweichungen aus zwingen-
den Gründen erforderlich sind und die größtmögliche Sicherheit 
und der bestmögliche Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer ge-
währleistet werden.

(4)	Werden Ausnahmen nach Absatz 1 oder 2 zugelassen, darf die Ar-
beitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalen-
dermonaten oder 24 Wochen nicht überschreiten.

ABSCHNITT 5 
Durchführung des Gesetzes

§ 16 Aushang und Arbeitszeitnachweise

(1)	Der Arbeitgeber ist verpflichtet, eine Kopie dieses Gesetzes, der 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen, für den Betrieb geltenden 
Rechtsverordnungen und der für den Betrieb geltenden Tarifverträge 
und Betriebs- oder Dienstvereinbarungen im Sinne des § 7 Absatz 1 
bis 3 und der §§ 12 und 21a Absatz 6 den Arbeitnehmern über die im 
Betrieb oder in der Dienststelle übliche Informations- und Kommuni-
kationstechnik zur Verfügung zu stellen oder an geeigneter Stelle im 
Betrieb oder in der Dienststelle zur Einsichtnahme auszulegen oder 
auszuhängen.

(2)	Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die über die werktägliche Arbeitszeit 
des § 3 Satz 1 hinausgehende Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzu-
zeichnen und ein Verzeichnis der Arbeitnehmer zu führen, die in eine 
Verlängerung der Arbeitszeit gemäß § 7 Abs. 7 eingewilligt haben. Die 
Nachweise sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren.

§ 17 Aufsichtsbehörde

(1)	Die Einhaltung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen wird von den nach Landesrecht zu-
ständigen Behörden (Aufsichtsbehörden) überwacht.

(2)	Die Aufsichtsbehörde kann die erforderlichen Maßnahmen anordnen, 
die der Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz und den 
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auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erge-
benden Pflichten zu treffen hat.

(3)	Für den öffentlichen Dienst des Bundes sowie für die bundesunmit-
telbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts werden die Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörde 
vom zuständigen Bundesministerium oder den von ihm bestimmten 
Stellen wahrgenommen; das gleiche gilt für die Befugnisse nach § 15 
Abs. 1 und 2.

(4)	Die Aufsichtsbehörde kann vom Arbeitgeber die für die Durchführung 
dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen erforderlichen Auskünfte verlangen. Sie kann 
ferner vom Arbeitgeber verlangen, die Arbeitszeitnachweise und Tarif-
verträge oder Betriebs- oder Dienstvereinbarungen im Sinne des § 7 
Abs. 1 bis 3, §§ 12 und 21a Abs. 6 sowie andere Arbeitszeitnachwei-
se oder Geschäftsunterlagen, die mittelbar oder unmittelbar Auskunft 
über die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes geben, vorzulegen oder 
zur Einsicht einzusenden.

(5)	Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde sind berechtigt, die Arbeits-
stätten während der Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu be-
sichtigen; außerhalb dieser Zeit oder wenn sich die Arbeitsstätten in 
einer Wohnung befinden, dürfen sie ohne Einverständnis des Inha-
bers nur zur Verhütung von dringenden Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung betreten und besichtigt werden. Der Arbeitge-
ber hat das Betreten und Besichtigen der Arbeitsstätten zu gestatten. 
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

(6)	Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen 
verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen 
der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

ABSCHNITT 6 
Sonderregelungen
§ 18 Nichtanwendung des Gesetzes

(1)	Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf

1.	leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes sowie Chefärzte,
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2.	Leiter von öffentlichen Dienststellen und deren Vertreter sowie Ar-
beitnehmer im öffentlichen Dienst, die zu selbständigen Entschei-
dungen in Personalangelegenheiten befugt sind,

3.	Arbeitnehmer, die in häuslicher Gemeinschaft mit den ihnen an-
vertrauten Personen zusammenleben und sie eigenverantwortlich 
erziehen, pflegen oder betreuen,

4.	den liturgischen Bereich der Kirchen und der Religionsgemein-
schaften.

(2)	Für die Beschäftigung von Personen unter 18 Jahren gilt anstelle die-
ses Gesetzes das Jugendarbeitsschutzgesetz.

(3)	Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Besatzungsmitglieder 
auf Kauffahrteischiffen im Sinne des § 3 des Seearbeitsgesetzes gilt 
anstelle dieses Gesetzes das Seearbeitsgesetz.

(4)	(weggefallen)

§ 19 Beschäftigung im öffentlichen Dienst

Bei der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben im öffentlichen Dienst 
können, soweit keine tarifvertragliche Regelung besteht, durch die zu-
ständige Dienstbehörde die für Beamte geltenden Bestimmungen über 
die Arbeitszeit auf die Arbeitnehmer übertragen werden; insoweit finden 
die §§ 3 bis 13 keine Anwendung.

§ 20 Beschäftigung in der Luftfahrt

Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Besatzungsmitglieder von 
Luftfahrzeugen gelten anstelle der Vorschriften dieses Gesetzes über 
Arbeits- und Ruhezeiten die Vorschriften über Flug-, Flugdienst- und Ru-
hezeiten der Zweiten Durchführungsverordnung zur Betriebsordnung für 
Luftfahrtgerät in der jeweils geltenden Fassung.

§ 21 Beschäftigung in der Binnenschifffahrt

(1)	Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates, auch zur Umsetzung zwischenstaatlicher Vereinba-
rungen oder Rechtsakten der Europäischen Union, abweichend von 
den Vorschriften dieses Gesetzes die Bedingungen für die Arbeitszeit-
gestaltung von Arbeitnehmern, die als Mitglied der Besatzung oder 
des Bordpersonals an Bord eines Fahrzeugs in der Binnenschifffahrt 
beschäftigt sind, regeln, soweit dies erforderlich ist, um den beson-
deren Bedingungen an Bord von Binnenschiffen Rechnung zu tragen. 
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Insbesondere können in diesen Rechtsverordnungen die notwendi-
gen Bedingungen für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz im 
Sinne des § 1, einschließlich gesundheitlicher Untersuchungen hin-
sichtlich der Auswirkungen der Arbeitszeitbedingungen auf einem 
Schiff in der Binnenschifffahrt, sowie die notwendigen Bedingungen 
für den Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe bestimmt werden. In 
Rechtsverordnungen nach Satz 1 kann ferner bestimmt werden, dass 
von den Vorschriften der Rechtsverordnung durch Tarifvertrag abgewi-
chen werden kann.

(2)	Soweit die Bundesregierung von der Ermächtigung des Absatzes 1 
keinen Gebrauch macht, gelten die Vorschriften dieses Gesetzes für 
das Fahrpersonal auf Binnenschiffen, es sei denn, binnenschifffahrts-
rechtliche Vorschriften über Ruhezeiten stehen dem entgegen. Bei 
Anwendung des Satzes 1 kann durch Tarifvertrag von den Vorschriften 
dieses Gesetzes abgewichen werden, um der Eigenart der Binnen-
schifffahrt Rechnung zu tragen.

§ 21a Beschäftigung im Straßentransport

(1)	Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Fahrer oder Beifah-
rer bei Straßenverkehrstätigkeiten im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. 
März 2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Stra-
ßenverkehr und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 
und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 3820/85 des Rates (ABl. EG Nr. L 102 S. 1) oder des Eu-
ropäischen Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen 
Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR) vom 1. Juli 1970 
(BGBl. II 1974 S. 1473) in ihren jeweiligen Fassungen gelten die Vor-
schriften dieses Gesetzes, soweit nicht die folgenden Absätze abwei-
chende Regelungen enthalten. Die Vorschriften der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 und des AETR bleiben unberührt.

(2)	Eine Woche im Sinne dieser Vorschriften ist der Zeitraum von Montag 
0 Uhr bis Sonntag 24 Uhr.

(3)	Abweichend von § 2 Abs. 1 ist keine Arbeitszeit:

1.	die Zeit, während derer sich ein Arbeitnehmer am Arbeitsplatz be-
reithalten muss, um seine Tätigkeit aufzunehmen,
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2.	die Zeit, während derer sich ein Arbeitnehmer bereithalten muss, 
um seine Tätigkeit auf Anweisung aufnehmen zu können, ohne sich 
an seinem Arbeitsplatz aufhalten zu müssen;

3.	für Arbeitnehmer, die sich beim Fahren abwechseln, die während 
der Fahrt neben dem Fahrer oder in einer Schlafkabine verbrachte 
Zeit.

Für die Zeiten nach Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt dies nur, wenn der Zeitraum 
und dessen voraussichtliche Dauer im Voraus, spätestens unmittel-
bar vor Beginn des betreffenden Zeitraums bekannt ist. Die in Satz 1 
genannten Zeiten sind keine Ruhezeiten. Die in Satz 1 Nr. 1 und 2 
genannten Zeiten sind keine Ruhepausen.

(4)	Die Arbeitszeit darf 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. Sie 
kann auf bis zu 60 Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von 
vier Kalendermonaten oder 16 Wochen im Durchschnitt 48 Stunden 
wöchentlich nicht überschritten werden.

(5)	Die Ruhezeiten bestimmen sich nach den Vorschriften der Europä-
ischen Gemeinschaften für Kraftfahrer und Beifahrer sowie nach dem 
AETR. Dies gilt auch für Auszubildende und Praktikanten.

(6)	In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Be-
triebs- oder Dienstvereinbarung kann zugelassen werden,

1.	nähere Einzelheiten zu den in Absatz 3 Satz 1 Nr. 1, 2 und Satz 2 
genannten Voraussetzungen zu regeln,

2.	abweichend von Absatz 4 sowie den §§ 3 und 6 Abs. 2 die Arbeits-
zeit festzulegen, wenn objektive, technische oder arbeitszeitorga-
nisatorische Gründe vorliegen. Dabei darf die Arbeitszeit 48 Stun-
den wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten 
nicht überschreiten.

§ 7 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2a gilt nicht. § 7 Abs. 3 gilt entsprechend.

(7)	Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Arbeitszeit der Arbeitnehmer auf-
zuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre aufzu-
bewahren. Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer auf Verlangen eine 
Kopie der Aufzeichnungen seiner Arbeitszeit auszuhändigen.

(8)	Zur Berechnung der Arbeitszeit fordert der Arbeitgeber den Arbeitneh-
mer schriftlich auf, ihm eine Aufstellung der bei einem anderen Arbeit-
geber geleisteten Arbeitszeit vorzulegen. Der Arbeitnehmer legt diese 
Angaben schriftlich vor.
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ABSCHNITT 7 
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 22 Bußgeldvorschriften

(1)	Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrläs-
sig
1.	entgegen §§ 3, 6 Abs. 2 oder § 21a Abs. 4, jeweils auch in Verbin-

dung mit § 11 Abs. 2, einen Arbeitnehmer über die Grenzen der 
Arbeitszeit hinaus beschäftigt,

2.	entgegen § 4 Ruhepausen nicht, nicht mit der vorgeschriebenen 
Mindestdauer oder nicht rechtzeitig gewährt,

3.	entgegen § 5 Abs. 1 die Mindestruhezeit nicht gewährt oder ent-
gegen § 5 Abs. 2 die Verkürzung der Ruhezeit durch Verlängerung 
einer anderen Ruhezeit nicht oder nicht rechtzeitig ausgleicht,

4.	einer Rechtsverordnung nach § 8 Satz 1, § 13 Abs. 1 oder 2, 
§ 15 Absatz 2a Nummer 2, § 21 Absatz 1 oder § 24 zuwider-
handelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist,

5.	entgegen § 9 Abs. 1 einen Arbeitnehmer an Sonn- oder Feierta-
gen beschäftigt,

6.	entgegen § 11 Abs. 1 einen Arbeitnehmer an allen Sonntagen 
beschäftigt oder entgegen § 11 Abs. 3 einen Ersatzruhetag nicht 
oder nicht rechtzeitig gewährt,

7.	einer vollziehbaren Anordnung nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 zuwiderhan-
delt,

8.	entgegen § 16 Abs. 1 die dort bezeichnete Auslage oder den dort 
bezeichneten Aushang nicht vornimmt,

9.	entgegen § 16 Abs. 2 oder § 21a Abs. 7 Aufzeichnungen nicht 
oder nicht richtig erstellt oder nicht für die vorgeschriebene Dauer 
aufbewahrt oder

10.	entgegen § 17 Abs. 4 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig erteilt, Unterlagen nicht oder nicht vollständig vorlegt 
oder nicht einsendet oder entgegen § 17 Abs. 5 Satz 2 eine Maß-
nahme nicht gestattet.

(2)	Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 7, 
9 und 10 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den Fällen 
des Absatzes 1 Nr. 8 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro ge-
ahndet werden.
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§ 23 Strafvorschriften

(1)	Wer eine der in § 22 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5 bis 7 bezeichneten Hand-
lungen

1.	vorsätzlich begeht und dadurch Gesundheit oder Arbeitskraft eines 
Arbeitnehmers gefährdet oder

2.	beharrlich wiederholt,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2)	Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die Gefahr fahrlässig verur-
sacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geld-
strafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft.

ABSCHNITT 8 
Schlußvorschriften

§ 24 Umsetzung von zwischenstaatlichen Vereinbarungen und 
Rechtsakten der EG

Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates zur Erfül-
lung von Verpflichtungen aus zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder 
zur Umsetzung von Rechtsakten des Rates oder der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften, die Sachbereiche dieses Gesetzes be-
treffen, Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz erlassen.

§ 25 Übergangsregelung für Tarifverträge

Enthält ein am 1. Januar 2004 bestehender oder nachwirkender Ta-
rifvertrag abweichende Regelungen nach § 7 Abs. 1 oder 2 oder § 12 
Satz 1, die den in diesen Vorschriften festgelegten Höchstrahmen über-
schreiten, bleiben diese tarifvertraglichen Bestimmungen bis zum 31. 
Dezember 2006 unberührt. Tarifverträgen nach Satz 1 stehen durch Ta-
rifvertrag zugelassene Betriebsvereinbarungen sowie Regelungen nach 
§ 7 Abs. 4 gleich.

§ 26

(weggefallen)
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	¼ Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit 
(Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
– BEEG)

Ausfertigungsdatum: 05.12.20064

Vollzitat:

„Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33), das zuletzt durch Artikel 43 
des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert 
worden ist“

Stand:	 Neugefasst durch Bek. v. 27.01.2015 I 33; 
 	 zuletzt geändert durch Art. 43 G v. 2.12.2024 I Nr. 387

Das G wurde als Artikel 1 des G v. 5.12.2006 I 2748 vom Bundestag mit 
Zustimmung des Bundesrates erlassen. Es tritt gem. Art. 3 Abs. 1 dieses 
G am 1.1.2007 in Kraft.

ABSCHNITT 1 
Elterngeld

§ 1 Berechtigte

(1)	Anspruch auf Elterngeld hat, wer

1.	einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutsch-
land hat,

2.	mit seinem Kind in einem Haushalt lebt,

3.	dieses Kind selbst betreut und erzieht und

4.	keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausübt.

Bei Mehrlingsgeburten besteht nur ein Anspruch auf Elterngeld.

(2)	Anspruch auf Elterngeld hat auch, wer, ohne eine der Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 zu erfüllen,

1.	nach § 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch dem deutschen 
Sozialversicherungsrecht unterliegt oder im Rahmen seines in 

4  (+++ Textnachweis ab: 01.01.2007 +++) 
(+++ Zur Anwendung vgl. § 28 +++)
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Deutschland bestehenden öffentlich-rechtlichen Dienst- oder 
Amtsverhältnisses vorübergehend ins Ausland abgeordnet, ver-
setzt oder kommandiert ist,

2.	Entwicklungshelfer oder Entwicklungshelferin im Sinne des § 1 
des Entwicklungshelfer-Gesetzes ist oder als Missionar oder Mis-
sionarin der Missionswerke und -gesellschaften, die Mitglieder 
oder Vereinbarungspartner des Evangelischen Missionswerkes 
Hamburg, der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen e. V. 
oder der Arbeitsgemeinschaft pfingstlich-charismatischer Missio-
nen sind, tätig ist oder

3.	die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und nur vorübergehend 
bei einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung tätig ist, ins-
besondere nach den Entsenderichtlinien des Bundes beurlaub-
te Beamte und Beamtinnen, oder wer vorübergehend eine nach 
§ 123a des Beamtenrechtsrahmengesetzes oder § 29 des Bun-
desbeamtengesetzes zugewiesene Tätigkeit im Ausland wahr-
nimmt.

Dies gilt auch für mit der nach Satz 1 berechtigten Person in einem 
Haushalt lebende Ehegatten oder Ehegattinnen.

(3)	Anspruch auf Elterngeld hat abweichend von Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 auch, wer

1.	mit einem Kind in einem Haushalt lebt, das er mit dem Ziel der 
Annahme als Kind aufgenommen hat,

2.	ein Kind des Ehegatten oder der Ehegattin in seinen Haushalt 
aufgenommen hat oder

3.	mit einem Kind in einem Haushalt lebt und die von ihm erklärte 
Anerkennung der Vaterschaft nach § 1594 Absatz 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs noch nicht wirksam oder über die von ihm 
beantragte Vaterschaftsfeststellung nach § 1600d des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs noch nicht entschieden ist.

Für angenommene Kinder und Kinder im Sinne des Satzes 1 Num-
mer 1 sind die Vorschriften dieses Gesetzes mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass statt des Zeitpunktes der Geburt der Zeitpunkt der 
Aufnahme des Kindes bei der berechtigten Person maßgeblich ist.

(4)	Können die Eltern wegen einer schweren Krankheit, Schwerbehinde-
rung oder Todes der Eltern ihr Kind nicht betreuen, haben Verwand-
te bis zum dritten Grad und ihre Ehegatten oder Ehegattinnen An-
spruch auf Elterngeld, wenn sie die übrigen Voraussetzungen nach 
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Absatz  1 erfüllen und wenn von anderen Berechtigten Elterngeld 
nicht in Anspruch genommen wird.

(5)	Der Anspruch auf Elterngeld bleibt unberührt, wenn die Betreuung 
und Erziehung des Kindes aus einem wichtigen Grund nicht sofort 
aufgenommen werden kann oder wenn sie unterbrochen werden 
muss.

(6)	Eine Person ist nicht voll erwerbstätig, wenn

1.	ihre Arbeitszeit 32 Wochenstunden im Durchschnitt des Lebens-
monats nicht übersteigt,

2.	sie eine Beschäftigung zur Berufsbildung ausübt oder

3.	sie als eine im Sinne der §§ 23 und 43 des Achten Buches Sozi-
algesetzbuch geeignete Kindertagespflegeperson tätig ist.

(6a)	�Als erwerbstätig im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Perso-
nen, die vorübergehend nicht arbeiten, solange sie

1.	sich in einem Arbeitsverhältnis befinden oder

2.	selbständig erwerbstätig sind.

(7)	Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer oder eine nicht freizü-
gigkeitsberechtigte Ausländerin ist nur anspruchsberechtigt, wenn 
diese Person

1.	eine Niederlassungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Dauerauf-
enthalt-EU besitzt,

2.	eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte, eine Mobiler-ICT-Karte oder 
eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die für einen Zeitraum von 
mindestens sechs Monaten zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
berechtigen oder berechtigt haben oder diese erlauben, es sei 
denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde

a.	nach § 16e des Aufenthaltsgesetzes zu Ausbildungszwecken, 
nach § 19c Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck der 
Beschäftigung als Au-Pair oder zum Zweck der Saisonbeschäf-
tigung, nach § 19e des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck der 
Teilnahme an einem Europäischen Freiwilligendienst oder nach 
§  20a Absatz  5 Satz  1 des Aufenthaltsgesetzes zur Suche 
nach einer Erwerbstätigkeit oder nach Maßnahmen zur Aner-
kennung ausländischer Berufsqualifikationen erteilt,

b.	nach § 16b des Aufenthaltsgesetzes zum Zweck eines Studi-
ums, nach § 16d des Aufenthaltsgesetzes für Maßnahmen zur 
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Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen, nach § 20 
des Aufenthaltsgesetzes zur Suche nach einer Erwerbstätig-
keit oder nach § 20a Absatz 5 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes 
zur Suche nach einer Erwerbstätigkeit oder nach Maßnahmen 
zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen erteilt 
und die Person ist weder erwerbstätig noch nimmt sie Eltern-
zeit nach § 15 dieses Gesetzes oder laufende Geldleistungen 
nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch,

c.	nach §  23 Absatz  1 des Aufenthaltsgesetzes wegen eines 
Krieges im Heimatland dieser Person oder nach § 23a oder 
§ 25 Absatz 3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes erteilt,

3.	eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis 
besitzt und im Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist oder El-
ternzeit nach § 15 dieses Gesetzes oder laufende Geldleistun-
gen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch nimmt,

4.	eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis 
besitzt und sich seit mindestens 15 Monaten erlaubt, gestattet 
oder geduldet im Bundesgebiet aufhält oder

5.	eine Beschäftigungsduldung gemäß § 60d in Verbindung mit 
§ 60a Absatz 2 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes besitzt.

Abweichend von Satz 1 Nummer 3 erste Alternative ist ein minder-
jähriger nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer oder eine minder-
jährige nicht freizügigkeitsberechtigte Ausländerin unabhängig von 
einer Erwerbstätigkeit anspruchsberechtigt.

(8)	Ein Anspruch entfällt, wenn die berechtigte Person im letzten ab-
geschlossenen Veranlagungszeitraum vor der Geburt des Kindes 
ein zu versteuerndes Einkommen nach § 2 Absatz 5 des Einkom-
mensteuergesetzes in Höhe von mehr als 175 000 Euro erzielt hat. 
Erfüllt auch eine andere Person die Voraussetzungen des Absatzes 
1 Satz 1 Nummer 2 oder der Absätze 3 oder 4, entfällt abweichend 
von Satz 1 der Anspruch, wenn die Summe des zu versteuernden 
Einkommens beider Personen mehr als 175 000 Euro beträgt.

§ 2 Höhe des Elterngeldes

(1)	Elterngeld wird in Höhe von 67 Prozent des Einkommens aus Er-
werbstätigkeit vor der Geburt des Kindes gewährt. Es wird bis zu 
einem Höchstbetrag von 1 800 Euro monatlich für volle Lebensmo-
nate gezahlt, in denen die berechtigte Person kein Einkommen aus 
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Erwerbstätigkeit hat. Das Einkommen aus Erwerbstätigkeit errech-
net sich nach Maßgabe der §§ 2c bis 2f aus der um die Abzüge 
für Steuern und Sozialabgaben verminderten Summe der positiven 
Einkünfte aus

1.	nichtselbständiger Arbeit nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
des Einkommensteuergesetzes sowie

2.	Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständiger Ar-
beit nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Einkommen-
steuergesetzes,

die im Inland zu versteuern sind und die die berechtigte Person 
durchschnittlich monatlich im Bemessungszeitraum nach § 2b oder 
in Lebensmonaten der Bezugszeit nach § 2 Absatz 3 hat.

(2)	In den Fällen, in denen das Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der 
Geburt geringer als 1 000 Euro war, erhöht sich der Prozentsatz von 
67 Prozent um 0,1 Prozentpunkte für je 2 Euro, um die dieses Ein-
kommen den Betrag von 1 000 Euro unterschreitet, auf bis zu 100 
Prozent. In den Fällen, in denen das Einkommen aus Erwerbstätig-
keit vor der Geburt höher als 1 200 Euro war, sinkt der Prozentsatz 
von 67 Prozent um 0,1 Prozentpunkte für je 2 Euro, um die dieses 
Einkommen den Betrag von 1 200 Euro überschreitet, auf bis zu 65 
Prozent.

(3)	Für Lebensmonate nach der Geburt des Kindes, in denen die be-
rechtigte Person ein Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat, das 
durchschnittlich geringer ist als das Einkommen aus Erwerbstätig-
keit vor der Geburt, wird Elterngeld in Höhe des nach Absatz 1 oder 
2 maßgeblichen Prozentsatzes des Unterschiedsbetrages dieser 
Einkommen aus Erwerbstätigkeit gezahlt. Als Einkommen aus Er-
werbstätigkeit vor der Geburt ist dabei höchstens der Betrag von 2 
770 Euro anzusetzen. Der Unterschiedsbetrag nach Satz 1 ist für 
das Einkommen aus Erwerbstätigkeit in Lebensmonaten, in denen 
die berechtigte Person Basiselterngeld in Anspruch nimmt, und in 
Lebensmonaten, in denen sie Elterngeld Plus im Sinne des § 4a 
Absatz 2 in Anspruch nimmt, getrennt zu berechnen.

(4)	Elterngeld wird mindestens in Höhe von 300 Euro gezahlt. Dies gilt 
auch, wenn die berechtigte Person vor der Geburt des Kindes kein 
Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat.
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§ 2a Geschwisterbonus und Mehrlingszuschlag

(1)	Lebt die berechtigte Person in einem Haushalt mit

1.	zwei Kindern, die noch nicht drei Jahre alt sind, oder

2.	drei oder mehr Kindern, die noch nicht sechs Jahre alt sind,

wird das Elterngeld um 10 Prozent, mindestens jedoch um 75 Euro 
erhöht (Geschwisterbonus). Zu berücksichtigen sind alle Kinder, für 
die die berechtigte Person die Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 
und 3 erfüllt und für die sich das Elterngeld nicht nach Absatz 4 
erhöht.

(2)	Für angenommene Kinder, die noch nicht 14 Jahre alt sind, gilt als 
Alter des Kindes der Zeitraum seit der Aufnahme des Kindes in den 
Haushalt der berechtigten Person. Dies gilt auch für Kinder, die die 
berechtigte Person entsprechend § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 
mit dem Ziel der Annahme als Kind in ihren Haushalt aufgenommen 
hat. Für Kinder mit Behinderung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch liegt die Altersgrenze nach 
Absatz 1 Satz 1 bei 14 Jahren.

(3)	Der Anspruch auf den Geschwisterbonus endet mit Ablauf des Mo-
nats, in dem eine der in Absatz 1 genannten Anspruchsvorausset-
zungen entfällt.

(4)	Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich das Elterngeld um je 300 Euro 
für das zweite und jedes weitere Kind (Mehrlingszuschlag). Dies gilt 
auch, wenn ein Geschwisterbonus nach Absatz 1 gezahlt wird.

§ 2b Bemessungszeitraum

(1)	Für die Ermittlung des Einkommens aus nichtselbstständiger Er-
werbstätigkeit im Sinne von § 2c vor der Geburt sind die zwölf Kalen-
dermonate vor dem Kalendermonat der Geburt des Kindes maßgeb-
lich. Bei der Bestimmung des Bemessungszeitraums nach Satz 1 
bleiben Kalendermonate unberücksichtigt, in denen die berechtigte 
Person

1.	im Zeitraum nach § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 und Absatz 5 Satz 3 
Nummer 1 Buchstabe b, Nummer 2 Buchstabe b, Nummer 3 
Buchstabe b und Nummer 4 Buchstabe b Elterngeld für ein älte-
res Kind bezogen hat,

2.	während der Schutzfristen nach § 3 des Mutterschutzgesetzes 
nicht beschäftigt werden durfte oder Mutterschaftsgeld nach 
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dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch oder nach dem Zweiten Ge-
setz über die Krankenversicherung der Landwirte oder Krankenta-
gegeld nach § 192 Absatz 5 Satz 2 des Versicherungsvertragsge-
setzes bezogen hat,

3.	eine Krankheit hatte, die maßgeblich durch eine Schwanger-
schaft bedingt war, oder

4.	Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz in der bis zum 31. Mai 
2011 geltenden Fassung oder nach dem Vierten Abschnitt des 
Soldatengesetzes oder Zivildienst nach dem Zivildienstgesetz ge-
leistet hat.

Abweichend von Satz 2 sind Kalendermonate im Sinne des Satzes 2 
Nummer 1 bis 4 auf Antrag der berechtigten Person zu berücksich-
tigen. Abweichend von Satz 2 bleiben auf Antrag bei der Ermittlung 
des Einkommens für die Zeit vom 1. März 2020 bis zum Ablauf des 
23. September 2022 auch solche Kalendermonate unberücksich-
tigt, in denen die berechtigte Person aufgrund der COVID-19-Pande-
mie ein geringeres Einkommen aus Erwerbstätigkeit hatte und dies 
glaubhaft machen kann. Satz 2 Nummer 1 gilt in den Fällen des 
§ 27 Absatz 1 Satz 1 mit der Maßgabe, dass auf Antrag auch Kalen-
dermonate mit Elterngeldbezug für ein älteres Kind nach Vollendung 
von dessen 14. Lebensmonat unberücksichtigt bleiben, soweit der 
Elterngeldbezug von der Zeit vor Vollendung des 14. Lebensmonats 
auf danach verschoben wurde.

(2)	Für die Ermittlung des Einkommens aus selbstständiger Erwerbstä-
tigkeit im Sinne von § 2d vor der Geburt sind die jeweiligen steuerli-
chen Gewinnermittlungszeiträume maßgeblich, die dem letzten ab-
geschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum vor der Geburt 
des Kindes zugrunde liegen. Haben in einem Gewinnermittlungszeit-
raum die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 oder Satz 4 vorge-
legen, sind auf Antrag die Gewinnermittlungszeiträume maßgeblich, 
die dem diesen Ereignissen vorangegangenen abgeschlossenen 
steuerlichen Veranlagungszeitraum zugrunde liegen.

(3)	Abweichend von Absatz 1 ist für die Ermittlung des Einkommens 
aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit vor der Geburt der letzte 
abgeschlossene steuerliche Veranlagungszeitraum vor der Geburt 
maßgeblich, wenn die berechtigte Person in den Zeiträumen nach 
Absatz 1 oder Absatz 2 Einkommen aus selbstständiger Erwerbstä-
tigkeit hatte. Haben im Bemessungszeitraum nach Satz 1 die Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 oder Satz 4 vorgelegen, ist 
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Absatz 2 Satz 2 mit der zusätzlichen Maßgabe anzuwenden, dass 
für die Ermittlung des Einkommens aus nichtselbstständiger Er-
werbstätigkeit vor der Geburt der vorangegangene steuerliche Ver-
anlagungszeitraum maßgeblich ist.

(4)	Abweichend von Absatz 3 ist auf Antrag der berechtigten Person für 
die Ermittlung des Einkommens aus nichtselbstständiger Erwerbs-
tätigkeit allein der Bemessungszeitraum nach Absatz 1 maßgeblich, 
wenn die zu berücksichtigende Summe der Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit nach 
§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes

1.	in den jeweiligen steuerlichen Gewinnermittlungszeiträumen, die 
dem letzten abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeit-
raum vor der Geburt des Kindes zugrunde liegen, durchschnittlich 
weniger als 35 Euro im Kalendermonat betrug und

2.	in den jeweiligen steuerlichen Gewinnermittlungszeiträumen, die 
dem steuerlichen Veranlagungszeitraum der Geburt des Kindes 
zugrunde liegen, bis einschließlich zum Kalendermonat vor der 
Geburt des Kindes durchschnittlich weniger als 35 Euro im Kalen-
dermonat betrug.

Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 ist für die Berech-
nung des Elterngeldes im Fall des Satzes 1 allein das Einkommen 
aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit maßgeblich. Die für die 
Entscheidung über den Antrag notwendige Ermittlung der Höhe der 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbst-
ständiger Arbeit erfolgt für die Zeiträume nach Satz 1 Nummer 1 
entsprechend § 2d Absatz 2; in Fällen, in denen zum Zeitpunkt der 
Entscheidung kein Einkommensteuerbescheid vorliegt, und für den 
Zeitraum nach Satz 1 Nummer 2 erfolgt die Ermittlung der Höhe 
der Einkünfte entsprechend § 2d Absatz 3. Die Entscheidung über 
den Antrag erfolgt abschließend auf der Grundlage der Höhe der Ein-
künfte, wie sie sich aus den gemäß Satz 3 vorgelegten Nachweisen 
ergibt.

§ 2c Einkommen aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit

(1)	Der monatlich durchschnittlich zu berücksichtigende Überschuss 
der Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit in Geld oder Geldes-
wert über ein Zwölftel des Arbeitnehmer-Pauschbetrags, vermindert 
um die Abzüge für Steuern und Sozialabgaben nach den §§ 2e und 
2f, ergibt das Einkommen aus nichtselbstständiger Erwerbstätig-
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keit. Nicht berücksichtigt werden Einnahmen, die im Lohnsteuer-
abzugsverfahren nach den lohnsteuerlichen Vorgaben als sonstige 
Bezüge zu behandeln sind. Die zeitliche Zuordnung von Einnahmen 
erfolgt nach den lohnsteuerlichen Vorgaben für das Lohnsteuerab-
zugsverfahren. Maßgeblich ist der Arbeitnehmer-Pauschbetrag nach 
§ 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Einkommensteuergesetzes 
in der am 1. Januar des Kalenderjahres vor der Geburt des Kindes 
für dieses Jahr geltenden Fassung.

(2)	Grundlage der Ermittlung der Einnahmen sind die Angaben in den 
für die maßgeblichen Kalendermonate erstellten Lohn- und Gehalts-
bescheinigungen des Arbeitgebers. Die Richtigkeit und Vollständig-
keit der Angaben in den maßgeblichen Lohn- und Gehaltsbescheini-
gungen wird vermutet.

(3)	Grundlage der Ermittlung der nach den §§ 2e und 2f erforderlichen 
Abzugsmerkmale für Steuern und Sozialabgaben sind die Angaben 
in der Lohn- und Gehaltsbescheinigung, die für den letzten Kalender-
monat im Bemessungszeitraum mit Einnahmen nach Absatz 1 er-
stellt wurde. Soweit sich in den Lohn- und Gehaltsbescheinigungen 
des Bemessungszeitraums eine Angabe zu einem Abzugsmerkmal 
geändert hat, ist die von der Angabe nach Satz 1 abweichende An-
gabe maßgeblich, wenn sie in der überwiegenden Zahl der Kalen-
dermonate des Bemessungszeitraums gegolten hat. § 2c Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend.

(4)	Der anteilige Arbeitnehmer-Pauschbetrag nach Absatz 1 Satz 1 ist 
nicht zu berücksichtigen, wenn dem Ansässigkeitsstaat der berech-
tigten Person nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung das Besteuerungsrecht für das Elterngeld zusteht und 
wenn das aus Deutschland gezahlte Elterngeld nach den maßge-
benden Vorschriften des Ansässigkeitsstaats der Steuer unterliegt. 
Unterliegt das Elterngeld im Ansässigkeitsstaat nach dessen maß-
gebenden Vorschriften nicht der Steuer, so ist der Arbeitnehmer-
Pauschbetrag nach Absatz 1 entsprechend zu berücksichtigen.

§ 2d Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit

(1)	Die monatlich durchschnittlich zu berücksichtigende Summe der po-
sitiven Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und 
selbstständiger Arbeit (Gewinneinkünfte), vermindert um die Abzüge 
für Steuern und Sozialabgaben nach den §§ 2e und 2f, ergibt das 
Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit.
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(2)	Bei der Ermittlung der im Bemessungszeitraum zu berücksichtigen-
den Gewinneinkünfte sind die entsprechenden im Einkommensteu-
erbescheid ausgewiesenen Gewinne anzusetzen. Ist kein Einkom-
mensteuerbescheid zu erstellen, werden die Gewinneinkünfte in 
entsprechender Anwendung des Absatzes 3 ermittelt.

(3)	Grundlage der Ermittlung der in den Bezugsmonaten zu berücksichti-
genden Gewinneinkünfte ist eine Gewinnermittlung, die mindestens 
den Anforderungen des § 4 Absatz 3 des Einkommensteuergeset-
zes entspricht. Als Betriebsausgaben sind 25 Prozent der zugrunde 
gelegten Einnahmen oder auf Antrag die damit zusammenhängen-
den tatsächlichen Betriebsausgaben anzusetzen.

(4)	Soweit nicht in § 2c Absatz 3 etwas anderes bestimmt ist, sind bei 
der Ermittlung der nach § 2e erforderlichen Abzugsmerkmale für 
Steuern die Angaben im Einkommensteuerbescheid maßgeblich. 
§ 2c Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(5)	Die zeitliche Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben erfolgt nach 
den einkommensteuerrechtlichen Grundsätzen.

§ 2e Abzüge für Steuern

(1)	Als Abzüge für Steuern sind Beträge für die Einkommensteuer, den 
Solidaritätszuschlag und, wenn die berechtigte Person kirchensteu-
erpflichtig ist, die Kirchensteuer zu berücksichtigen. Die Abzüge für 
Steuern werden einheitlich für Einkommen aus nichtselbstständiger 
und selbstständiger Erwerbstätigkeit auf Grundlage einer Berech-
nung anhand des am 1. Januar des Kalenderjahres vor der Geburt 
des Kindes für dieses Jahr geltenden Programmablaufplans für die 
maschinelle Berechnung der vom Arbeitslohn einzubehaltenden 
Lohnsteuer, des Solidaritätszuschlags und der Maßstabsteuer für 
die Kirchenlohnsteuer im Sinne von § 39b Absatz 6 des Einkom-
mensteuergesetzes nach den Maßgaben der Absätze 2 bis 5 ermit-
telt.

(2)	Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Abzüge für Steuern 
ist die monatlich durchschnittlich zu berücksichtigende Summe der 
Einnahmen nach § 2c, soweit sie von der berechtigten Person zu 
versteuern sind, und der Gewinneinkünfte nach § 2d. Bei der Ermitt-
lung der Abzüge für Steuern nach Absatz 1 werden folgende Pau-
schalen berücksichtigt:
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1.	der Arbeitnehmer-Pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe a des Einkommensteuergesetzes, wenn die berechtig-
te Person von ihr zu versteuernde Einnahmen hat, die unter § 2c 
fallen, und

2.	eine Vorsorgepauschale

a.	mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 
Buchstabe b, c und e des Einkommensteuergesetzes, falls die 
berechtigte Person von ihr zu versteuernde Einnahmen nach 
§ 2c hat, ohne in der gesetzlichen Rentenversicherung oder ei-
ner vergleichbaren Einrichtung versicherungspflichtig gewesen 
zu sein, oder

b.	mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 
Buchstabe a bis c und e des Einkommensteuergesetzes in al-
len übrigen Fällen,

wobei die Höhe der Teilbeträge ohne Berücksichtigung der beson-
deren Regelungen zur Berechnung der Beiträge nach § 55 Absatz 3 
und § 58 Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch bestimmt 
wird.

(3)	Als Abzug für die Einkommensteuer ist der Betrag anzusetzen, der 
sich unter Berücksichtigung der Steuerklasse und des Faktors nach 
§ 39f des Einkommensteuergesetzes nach § 2c Absatz 3 ergibt; 
die Steuerklasse VI bleibt unberücksichtigt. War die berechtigte Per-
son im Bemessungszeitraum nach § 2b in keine Steuerklasse ein-
gereiht oder ist ihr nach § 2d zu berücksichtigender Gewinn höher 
als ihr nach § 2c zu berücksichtigender Überschuss der Einnahmen 
über ein Zwölftel des Arbeitnehmer-Pauschbetrags, ist als Abzug für 
die Einkommensteuer der Betrag anzusetzen, der sich unter Berück-
sichtigung der Steuerklasse IV ohne Berücksichtigung eines Faktors 
nach § 39f des Einkommensteuergesetzes ergibt.

(4)	Als Abzug für den Solidaritätszuschlag ist der Betrag anzusetzen, 
der sich nach den Maßgaben des Solidaritätszuschlagsgesetzes 
1995 für die Einkommensteuer nach Absatz 3 ergibt. Freibeträge für 
Kinder werden nach den Maßgaben des § 3 Absatz 2a des Solidari-
tätszuschlagsgesetzes 1995 berücksichtigt.

(5)	Als Abzug für die Kirchensteuer ist der Betrag anzusetzen, der sich 
unter Anwendung eines Kirchensteuersatzes von 8 Prozent für die 
Einkommensteuer nach Absatz 3 ergibt. Freibeträge für Kinder wer-
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den nach den Maßgaben des § 51a Absatz 2a des Einkommensteu-
ergesetzes berücksichtigt.

(6)	Vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 werden Freibeträge und Pauscha-
len nur berücksichtigt, wenn sie ohne weitere Voraussetzung jeder 
berechtigten Person zustehen.

(7)	Abzüge für Steuern nach Absatz 1 Satz 1 sind nicht zu berücksich-
tigen, wenn dem Ansässigkeitsstaat der berechtigten Person nach 
einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung das 
Besteuerungsrecht für das Elterngeld zusteht und wenn das aus 
Deutschland gezahlte Elterngeld nach den maßgebenden Vorschrif-
ten des Ansässigkeitsstaats der Steuer unterliegt. Unterliegt das 
Elterngeld im Ansässigkeitsstaat nach dessen maßgebenden Vor-
schriften nicht der Steuer, so sind die Abzüge für Steuern nach den 
Absätzen 1 bis 6 entsprechend zu berücksichtigen.

§ 2f Abzüge für Sozialabgaben

(1)	Als Abzüge für Sozialabgaben sind Beträge für die gesetzliche So-
zialversicherung oder für eine vergleichbare Einrichtung sowie für 
die Arbeitsförderung zu berücksichtigen. Die Abzüge für Sozialabga-
ben werden einheitlich für Einkommen aus nichtselbstständiger und 
selbstständiger Erwerbstätigkeit anhand folgender Beitragssatzpau-
schalen ermittelt:

1.	9 Prozent für die Kranken- und Pflegeversicherung, falls die be-
rechtigte Person in der gesetzlichen Krankenversicherung nach 
§ 5 Absatz 1 Nummer 1 bis 12 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch versicherungspflichtig gewesen ist,

2.	10 Prozent für die Rentenversicherung, falls die berechtigte Per-
son in der gesetzlichen Rentenversicherung oder einer vergleich-
baren Einrichtung versicherungspflichtig gewesen ist, und

3.	2 Prozent für die Arbeitsförderung, falls die berechtigte Person 
nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch versicherungspflichtig 
gewesen ist.

(2)	Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Abzüge für Sozialabga-
ben ist die monatlich durchschnittlich zu berücksichtigende Summe 
der Einnahmen nach § 2c und der Gewinneinkünfte nach § 2d. Ein-
nahmen aus Beschäftigungen im Sinne des § 8, des § 8a oder des 
§ 20 Absatz 3 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch werden 
nicht berücksichtigt. Für Einnahmen aus Beschäftigungsverhältnis-
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sen im Sinne des § 20 Absatz 2 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch ist der Betrag anzusetzen, der sich nach § 344 Absatz 4 des 
Dritten Buches Sozialgesetzbuch für diese Einnahmen ergibt, wobei 
der Faktor im Sinne des § 20 Absatz 2a Satz 2 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch unter Zugrundelegung der Beitragssatzpauscha-
len nach Absatz 1 bestimmt wird.

(3)	Andere Maßgaben zur Bestimmung der sozialversicherungsrechtli-
chen Beitragsbemessungsgrundlagen werden nicht berücksichtigt.

§ 3 Anrechnung von anderen Einnahmen

(1)	Auf das der berechtigten Person nach § 2 oder nach § 2 in Verbin-
dung mit § 2a zustehende Elterngeld werden folgende Einnahmen 
angerechnet:

1.	Mutterschaftsleistungen

a.	in Form des Mutterschaftsgeldes nach dem Fünften Buch Sozi-
algesetzbuch oder nach dem Zweiten Gesetz über die Kranken-
versicherung der Landwirte mit Ausnahme des Mutterschafts-
geldes nach § 19 Absatz 2 des Mutterschutzgesetzes oder

b.	in Form des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld nach § 20 
des Mutterschutzgesetzes, die der berechtigten Person für die 
Zeit ab dem Tag der Geburt des Kindes zustehen,

2.	Dienst- und Anwärterbezüge sowie Zuschüsse, die der berechtig-
ten Person nach beamten- oder soldatenrechtlichen Vorschriften 
für die Zeit eines Beschäftigungsverbots ab dem Tag der Geburt 
des Kindes zustehen,

3.	dem Elterngeld oder den Mutterschaftsleistungen vergleichbare 
Leistungen, auf die eine nach § 1 berechtigte Person außerhalb 
Deutschlands oder gegenüber einer über- oder zwischenstaatli-
chen Einrichtung Anspruch hat,

4.	Elterngeld, das der berechtigten Person für ein älteres Kind zu-
steht, oder dem Elterngeld oder den Mutterschaftsleistungen ver-
gleichbare Leistungen für ein älteres Kind, auf die die berechtigte 
Person außerhalb Deutschlands oder gegenüber einer über- oder 
zwischenstaatlichen Einrichtung Anspruch hat,

5.	Einnahmen, die der berechtigten Person als Ersatz für Erwerbs-
einkommen zustehen und
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a.	die nicht bereits für die Berechnung des Elterngeldes nach § 2 
berücksichtigt werden oder

b.	bei deren Berechnung das Elterngeld nicht berücksichtigt wird.

Stehen der berechtigten Person die Einnahmen nur für einen Teil 
des Lebensmonats des Kindes zu, sind sie nur auf den entspre-
chenden Teil des Elterngeldes anzurechnen. Für jeden Kalendermo-
nat, in dem Einnahmen nach Satz 1 Nummer 4 oder Nummer 5 im 
Bemessungszeitraum bezogen worden sind, wird der Anrechnungs-
betrag um ein Zwölftel gemindert. Beginnt der Bezug von Einnahmen 
nach Satz 1 Nummer 5 nach der Geburt des Kindes und berechnen 
sich die anzurechnenden Einnahmen auf der Grundlage eines Ein-
kommens, das geringer ist als das Einkommen aus Erwerbstätigkeit 
im Bemessungszeitraum, so ist der Teil des Elterngeldes in Höhe 
des nach § 2 Absatz 1 oder 2 maßgeblichen Prozentsatzes des Un-
terschiedsbetrages zwischen dem durchschnittlichen monatlichen 
Einkommen aus Erwerbstätigkeit im Bemessungszeitraum und dem 
durchschnittlichen monatlichen Bemessungseinkommen der anzu-
rechnenden Einnahmen von der Anrechnung freigestellt.

(2)	Bis zu einem Betrag von 300 Euro ist das Elterngeld von der An-
rechnung nach Absatz 1 frei, soweit nicht Einnahmen nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 bis 3 auf das Elterngeld anzurechnen sind. Dieser 
Betrag erhöht sich bei Mehrlingsgeburten um je 300 Euro für das 
zweite und jedes weitere Kind.

(3)	Solange kein Antrag auf die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 genannten 
vergleichbaren Leistungen gestellt wird, ruht der Anspruch auf El-
terngeld bis zur möglichen Höhe der vergleichbaren Leistung.

§ 4 Bezugsdauer, Anspruchsumfang

(1)	Elterngeld wird als Basiselterngeld oder als Elterngeld Plus gewährt. 
Es kann ab dem Tag der Geburt bezogen werden. Basiselterngeld 
kann bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes bezo-
gen werden. Elterngeld Plus kann bis zur Vollendung des 32. Le-
bensmonats bezogen werden, solange es ab dem 15. Lebensmonat 
in aufeinander folgenden Lebensmonaten von zumindest einem El-
ternteil in Anspruch genommen wird. Für angenommene Kinder und 
Kinder im Sinne des § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 kann Elterngeld 
ab Aufnahme bei der berechtigten Person längstens bis zur Vollen-
dung des achten Lebensjahres des Kindes bezogen werden.
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(2)	Elterngeld wird in Monatsbeträgen für Lebensmonate des Kindes 
gezahlt. Der Anspruch endet mit dem Ablauf des Lebensmonats, in 
dem eine Anspruchsvoraussetzung entfallen ist.

(3)	Die Eltern haben gemeinsam Anspruch auf zwölf Monatsbeträge 
Basiselterngeld. Ist das Einkommen aus Erwerbstätigkeit eines 
Elternteils in zwei Lebensmonaten gemindert, haben die Eltern ge-
meinsam Anspruch auf zwei weitere Monate Basiselterngeld (Part-
nermonate). Statt für einen Lebensmonat Basiselterngeld zu bean-
spruchen, kann die berechtigte Person jeweils zwei Lebensmonate 
Elterngeld Plus beziehen.

(4)	Ein Elternteil hat Anspruch auf höchstens zwölf Monatsbeträge Basi-
selterngeld zuzüglich der höchstens vier zustehenden Monatsbeträ-
ge Partnerschaftsbonus nach § 4b. Ein Elternteil hat nur Anspruch 
auf Elterngeld, wenn er es mindestens für zwei Lebensmonate be-
zieht. Lebensmonate des Kindes, in denen einem Elternteil nach 
§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 anzurechnende Leistungen 
oder nach § 192 Absatz 5 Satz 2 des Versicherungsvertragsgeset-
zes Versicherungsleistungen zustehen, gelten als Monate, für die 
dieser Elternteil Basiselterngeld nach § 4a Absatz 1 bezieht.

(5)	Abweichend von Absatz 3 Satz 1 beträgt der gemeinsame Anspruch 
der Eltern auf Basiselterngeld für ein Kind, das

1.	mindestens sechs Wochen vor dem voraussichtlichen Tag der 
Entbindung geboren wurde: 13 Monatsbeträge Basiselterngeld;

2.	mindestens acht Wochen vor dem voraussichtlichen Tag der Ent-
bindung geboren wurde: 14 Monatsbeträge Basiselterngeld;

3.	mindestens zwölf Wochen vor dem voraussichtlichen Tag der Ent-
bindung geboren wurde: 15 Monatsbeträge Basiselterngeld;

4.	mindestens 16 Wochen vor dem voraussichtlichen Tag der Ent-
bindung geboren wurde: 16 Monatsbeträge Basiselterngeld.

Für die Berechnung des Zeitraums zwischen dem voraussichtlichen 
Tag der Entbindung und dem tatsächlichen Tag der Geburt ist der 
voraussichtliche Tag der Entbindung maßgeblich, wie er sich aus 
dem ärztlichen Zeugnis oder dem Zeugnis einer Hebamme oder ei-
nes Entbindungspflegers ergibt.

Im Fall von

1.	Satz 1 Nummer 1
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a.	hat ein Elternteil abweichend von Absatz 4 Satz 1 Anspruch auf 
höchstens 13 Monatsbeträge Basiselterngeld zuzüglich der 
höchstens vier zustehenden Monatsbeträge Partnerschaftsbo-
nus nach § 4b,

b.	kann Basiselterngeld abweichend von Absatz 1 Satz 3 bis zur 
Vollendung des 15. Lebensmonats des Kindes bezogen wer-
den und

c.	kann Elterngeld Plus abweichend von Absatz 1 Satz 4 bis zur 
Vollendung des 32. Lebensmonats des Kindes bezogen wer-
den, solange es ab dem 16. Lebensmonat in aufeinander fol-
genden Lebensmonaten von zumindest einem Elternteil in An-
spruch genommen wird;

2.	Satz 1 Nummer 2

a.	hat ein Elternteil abweichend von Absatz 4 Satz 1 Anspruch auf 
höchstens 14 Monatsbeträge Basiselterngeld zuzüglich der 
höchstens vier zustehenden Monatsbeträge Partnerschaftsbo-
nus nach § 4b,

b.	kann Basiselterngeld abweichend von Absatz 1 Satz 3 bis zur 
Vollendung des 16. Lebensmonats des Kindes bezogen wer-
den und

c.	kann Elterngeld Plus abweichend von Absatz 1 Satz 4 bis zur 
Vollendung des 32. Lebensmonats des Kindes bezogen wer-
den, solange es ab dem 17. Lebensmonat in aufeinander fol-
genden Lebensmonaten von zumindest einem Elternteil in An-
spruch genommen wird;

3.	Satz 1 Nummer 3

a.	hat ein Elternteil abweichend von Absatz 4 Satz 1 Anspruch auf 
höchstens 15 Monatsbeträge Basiselterngeld zuzüglich der 
höchstens vier zustehenden Monatsbeträge Partnerschaftsbo-
nus nach § 4b,

b.	kann Basiselterngeld abweichend von Absatz 1 Satz 3 bis zur 
Vollendung des 17. Lebensmonats des Kindes bezogen wer-
den und

c.	kann Elterngeld Plus abweichend von Absatz 1 Satz 4 bis zur 
Vollendung des 32. Lebensmonats des Kindes bezogen wer-
den, solange es ab dem 18. Lebensmonat in aufeinander fol-
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genden Lebensmonaten von zumindest einem Elternteil in An-
spruch genommen wird;

4.	Satz 1 Nummer 4

a.	hat ein Elternteil abweichend von Absatz 4 Satz 1 Anspruch auf 
höchstens 16 Monatsbeträge Basiselterngeld zuzüglich der 
höchstens vier zustehenden Monatsbeträge Partnerschaftsbo-
nus nach § 4b,

b.	kann Basiselterngeld abweichend von Absatz 1 Satz 3 bis zur 
Vollendung des 18. Lebensmonats des Kindes bezogen wer-
den und

c.	kann Elterngeld Plus abweichend von Absatz 1 Satz 4 bis zur 
Vollendung des 32. Lebensmonats des Kindes bezogen wer-
den, solange es ab dem 19. Lebensmonat in aufeinander fol-
genden Lebensmonaten von zumindest einem Elternteil in An-
spruch genommen wird.

(6)	Ein gleichzeitiger Bezug von Basiselterngeld beider Elternteile ist 
nur in einem der ersten zwölf Lebensmonate des Kindes möglich. 
Bezieht einer der beiden Elternteile Elterngeld Plus, so kann dieser 
Elternteil das Elterngeld Plus gleichzeitig zum Bezug von Basisel-
terngeld oder von Elterngeld Plus des anderen Elternteils beziehen. 
§ 4b bleibt unberührt. Abweichend von Satz 1 können bei Mehrlings-
geburten und Frühgeburten im Sinne des Absatzes 5 sowie bei Kin-
dern, bei denen eine Behinderung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ärztlich festgestellt wird und 
bei Kindern, die einen Geschwisterbonus nach § 2a Absatz 1 in Ver-
bindung mit Absatz 2 Satz 3 auslösen, beide Elternteile gleichzeitig 
Basiselterngeld beziehen.

§ 4a Berechnung von Basiselterngeld und Elterngeld Plus

(1)	Basiselterngeld wird allein nach den Vorgaben der §§ 2 bis 3 ermit-
telt.

(2)	Elterngeld Plus wird nach den Vorgaben der §§ 2 bis 3 und den 
zusätzlichen Vorgaben der Sätze 2 und 3 ermittelt. Das Elterngeld 
Plus beträgt monatlich höchstens die Hälfte des Basiselterngeldes, 
das der berechtigten Person zustünde, wenn sie während des El-
terngeldbezugs keine Einnahmen im Sinne des § 2 oder des § 3 
hätte oder hat. Für die Berechnung des Elterngeldes Plus halbieren 
sich:
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1.	der Mindestbetrag für das Elterngeld nach § 2 Absatz 4 Satz 1,

2.	der Mindestbetrag des Geschwisterbonus nach § 2a Absatz 1 
Satz 1,

3.	der Mehrlingszuschlag nach § 2a Absatz 4 sowie

4.	die von der Anrechnung freigestellten Elterngeldbeträge nach § 3 
Absatz 2.

§ 4b Partnerschaftsbonus

(1)	Wenn beide Elternteile

1.	nicht weniger als 24 und nicht mehr als 32 Wochenstunden im 
Durchschnitt des Lebensmonats erwerbstätig sind und

2.	die Voraussetzungen des § 1 erfüllen,

hat jeder Elternteil für diesen Lebensmonat Anspruch auf einen zu-
sätzlichen Monatsbetrag Elterngeld Plus (Partnerschaftsbonus).

(2)	Die Eltern haben je Elternteil Anspruch auf höchstens vier Monats-
beträge Partnerschaftsbonus. Sie können den Partnerschaftsbonus 
nur beziehen, wenn sie ihn jeweils für mindestens zwei Lebensmo-
nate in Anspruch nehmen.

(3)	Die Eltern können den Partnerschaftsbonus nur gleichzeitig und in 
aufeinander folgenden Lebensmonaten beziehen.

(4)	Treten während des Bezugs des Partnerschaftsbonus die Vorausset-
zungen für einen alleinigen Bezug nach § 4c Absatz 1 Nummer 1 bis 
3 ein, so kann der Bezug durch einen Elternteil nach § 4c Absatz 2 
fortgeführt werden.

(5)	Das Erfordernis des Bezugs in aufeinander folgenden Lebensmona-
ten nach Absatz 3 und § 4 Absatz 1 Satz 4 gilt auch dann als erfüllt, 
wenn sich während des Bezugs oder nach dem Ende des Bezugs 
herausstellt, dass die Voraussetzungen für den Partnerschaftsbo-
nus nicht in allen Lebensmonaten, für die der Partnerschaftsbonus 
beantragt wurde, vorliegen oder vorlagen.

§ 4c Alleiniger Bezug durch einen Elternteil

(1)	Ein Elternteil kann abweichend von § 4 Absatz 4 Satz 1 zusätzlich 
auch das Elterngeld für die Partnermonate nach § 4 Absatz 3 Satz 2 
beziehen, wenn das Einkommen aus Erwerbstätigkeit für zwei Le-
bensmonate gemindert ist und
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1.	bei diesem Elternteil die Voraussetzungen für den Entlastungsbe-
trag für Alleinerziehende nach § 24b Absatz 1 und 3 des Einkom-
mensteuergesetzes vorliegen und der andere Elternteil weder mit 
ihm noch mit dem Kind in einer Wohnung lebt,

2.	mit der Betreuung durch den anderen Elternteil eine Gefährdung 
des Kindeswohls im Sinne von § 1666 Absatz 1 und 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs verbunden wäre oder

3.	die Betreuung durch den anderen Elternteil unmöglich ist, ins-
besondere, weil er wegen einer schweren Krankheit oder einer 
Schwerbehinderung sein Kind nicht betreuen kann; für die Fest-
stellung der Unmöglichkeit der Betreuung bleiben wirtschaftliche 
Gründe und Gründe einer Verhinderung wegen anderweitiger Tä-
tigkeiten außer Betracht.

(2)	Liegt eine der Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 3 vor, 
so hat ein Elternteil, der in mindestens zwei bis höchstens vier auf-
einander folgenden Lebensmonaten nicht weniger als 24 und nicht 
mehr als 32 Wochenstunden im Durchschnitt des Lebensmonats 
erwerbstätig ist, für diese Lebensmonate Anspruch auf zusätzliche 
Monatsbeträge Elterngeld Plus. § 4b Absatz 5 gilt entsprechend.

§ 4d Weitere Berechtigte

Die §§ 4 bis 4c gelten in den Fällen des § 1 Absatz 3 und 4 entspre-
chend. Der Bezug von Elterngeld durch nicht sorgeberechtigte Elterntei-
le und durch Personen, die nach § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und 3 
Anspruch auf Elterngeld haben, bedarf der Zustimmung des sorgebe-
rechtigten Elternteils.

ABSCHNITT 2 
Verfahren und Organisation

§ 5 Zusammentreffen von Ansprüchen

(1)	Erfüllen beide Elternteile die Anspruchsvoraussetzungen, bestim-
men sie, wer von ihnen die Monatsbeträge für welche Lebensmona-
te des Kindes in Anspruch nimmt.

(2)	Beanspruchen beide Elternteile zusammen mehr als die ihnen nach 
§ 4 Absatz 3 und § 4b oder nach § 4 Absatz 3 und § 4b in Ver-
bindung mit § 4d zustehenden Monatsbeträge, so besteht der An-
spruch eines Elternteils, der nicht über die Hälfte der zustehenden 
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Monatsbeträge hinausgeht, ungekürzt; der Anspruch des anderen 
Elternteils wird gekürzt auf die vom Gesamtanspruch verbleibenden 
Monatsbeträge. Beansprucht jeder der beiden Elternteile mehr als 
die Hälfte der ihm zustehenden Monatsbeträge, steht jedem Eltern-
teil die Hälfte des Gesamtanspruchs der Monatsbeträge zu.

(3)	Die Absätze 1 und 2 gelten in den Fällen des § 1 Absatz 3 und 4 ent-
sprechend. Wird eine Einigung mit einem nicht sorgeberechtigten 
Elternteil oder einer Person, die nach § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 
und 3 Anspruch auf Elterngeld hat, nicht erzielt, so kommt es abwei-
chend von Absatz 2 allein auf die Entscheidung des sorgeberechtig-
ten Elternteils an.

§ 6 Auszahlung

Elterngeld wird im Laufe des Lebensmonats gezahlt, für den es be-
stimmt ist.

§ 7 Antragstellung

(1)	Elterngeld ist schriftlich zu beantragen. Es wird rückwirkend nur für 
die letzten drei Lebensmonate vor Beginn des Lebensmonats gelei-
stet, in dem der Antrag auf Elterngeld eingegangen ist. Im Antrag ist 
anzugeben, für welche Lebensmonate Basiselterngeld, für welche 
Lebensmonate Elterngeld Plus oder für welche Lebensmonate Part-
nerschaftsbonus beantragt wird.

(2)	Die im Antrag getroffenen Entscheidungen können bis zum Ende 
des Bezugszeitraums geändert werden. Eine Änderung kann rück-
wirkend nur für die letzten drei Lebensmonate vor Beginn des Le-
bensmonats verlangt werden, in dem der Änderungsantrag einge-
gangen ist. Sie ist außer in den Fällen besonderer Härte unzulässig, 
soweit Monatsbeträge bereits ausgezahlt sind. Abweichend von den 
Sätzen 2 und 3 kann für einen Lebensmonat, in dem bereits Eltern-
geld Plus bezogen wurde, nachträglich Basiselterngeld beantragt 
werden. Im Übrigen finden die für die Antragstellung geltenden Vor-
schriften auch auf den Änderungsantrag Anwendung.

(3)	Der Antrag ist, außer im Fall des § 4c und der Antragstellung durch 
eine allein sorgeberechtigte Person, zu unterschreiben von der Per-
son, die ihn stellt, und zur Bestätigung der Kenntnisnahme auch von 
der anderen berechtigten Person. Die andere berechtigte Person 
kann gleichzeitig
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1.	einen Antrag auf Elterngeld stellen oder

2.	der Behörde anzeigen, wie viele Monatsbeträge sie beansprucht, 
wenn mit ihrem Anspruch die Höchstgrenzen nach § 4 Absatz 3 in 
Verbindung mit § 4b überschritten würden.

Liegt der Behörde von der anderen berechtigten Person weder ein 
Antrag auf Elterngeld noch eine Anzeige nach Satz 2 vor, so wer-
den sämtliche Monatsbeträge der berechtigten Person ausgezahlt, 
die den Antrag gestellt hat; die andere berechtigte Person kann bei 
einem späteren Antrag abweichend von § 5 Absatz 2 nur die unter 
Berücksichtigung von § 4 Absatz 3 in Verbindung mit § 4b vom Ge-
samtanspruch verbleibenden Monatsbeträge erhalten.

§ 8 Auskunftspflicht, Nebenbestimmungen

(1)	Soweit im Antrag auf Elterngeld Angaben zum voraussichtlichen Ein-
kommen aus Erwerbstätigkeit gemacht wurden, ist nach Ablauf des 
Bezugszeitraums für diese Zeit das tatsächliche Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit nachzuweisen.

(1a)	Die Mitwirkungspflichten nach § 60 des Ersten Buches Sozial-
gesetzbuch gelten

1.	im Falle des § 1 Absatz 8 Satz 2 auch für die andere Person im 
Sinne des § 1 Absatz 8 Satz 2 und

2.	im Falle des § 4b oder des § 4b in Verbindung mit § 4d Satz 1 für 
beide Personen, die den Partnerschaftsbonus beantragt haben.

§ 65 Absatz 1 und 3 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch gilt entspre-
chend.

(2)	Elterngeld wird in den Fällen, in denen die berechtigte Person nach 
ihren Angaben im Antrag im Bezugszeitraum voraussichtlich kein 
Einkommen aus Erwerbstätigkeit haben wird, unter dem Vorbehalt 
des Widerrufs für den Fall gezahlt, dass sie entgegen ihren Anga-
ben im Antrag Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat. In den Fällen, 
in denen zum Zeitpunkt der Antragstellung der Steuerbescheid für 
den letzten abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum 
vor der Geburt des Kindes nicht vorliegt und nach den Angaben im 
Antrag die Beträge nach § 1 Absatz 8 voraussichtlich nicht über-
schritten werden, wird das Elterngeld unter dem Vorbehalt des Wi-
derrufs für den Fall gezahlt, dass entgegen den Angaben im Antrag 
die Beträge nach § 1 Absatz 8 überschritten werden.
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(3)	Über die Höhe des Elterngeldes wird bis zum Nachweis der jeweils 
erforderlichen Angaben vorläufig unter Berücksichtigung der glaub-
haft gemachten Angaben entschieden, wenn

1.	zum Zeitpunkt der Antragstellung der Steuerbescheid für den letz-
ten abgeschlossenen Veranlagungszeitraum vor der Geburt des 
Kindes nicht vorliegt und noch nicht angegeben werden kann, ob 
die Beträge nach § 1 Absatz 8 überschritten werden,

2.	das Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt nicht ermit-
telt werden kann oder

3.	die berechtigte Person nach den Angaben im Antrag auf Eltern-
geld im Bezugszeitraum voraussichtlich Einkommen aus Erwerbs-
tätigkeit hat.

§ 9 Einkommens- und Arbeitszeitnachweis, Auskunftspflicht des 
Arbeitgebers

(1)	Soweit es zum Nachweis des Einkommens aus Erwerbstätigkeit 
oder der wöchentlichen Arbeitszeit erforderlich ist, hat der Arbeit-
geber der nach § 12 zuständigen Behörde für bei ihm Beschäftigte 
das Arbeitsentgelt, die für die Ermittlung der nach den §§ 2e und 
2f erforderlichen Abzugsmerkmale für Steuern und Sozialabgaben 
sowie die Arbeitszeit auf Verlangen zu bescheinigen; das Gleiche 
gilt für ehemalige Arbeitgeber. Für die in Heimarbeit Beschäftigten 
und die ihnen Gleichgestellten (§ 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeits-
gesetzes) tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder 
Zwischenmeister.

(2)	Für den Nachweis des Einkommens aus Erwerbstätigkeit kann die 
nach § 12 Absatz 1 zuständige Behörde auch das in § 108a Ab-
satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch vorgesehene Verfahren 
zur elektronischen Abfrage und Übermittlung von Entgeltbescheini-
gungsdaten nutzen. Sie darf dieses Verfahren nur nutzen, wenn die 
betroffene Arbeitnehmerin oder der betroffene Arbeitnehmer zuvor 
in dessen Nutzung eingewilligt hat. Wenn der betroffene Arbeitge-
ber ein systemgeprüftes Entgeltabrechnungsprogramm nutzt, ist er 
verpflichtet, die jeweiligen Entgeltbescheinigungsdaten mit dem in 
§ 108a Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch vorgesehe-
nen Verfahren zu übermitteln.
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§ 10 Verhältnis zu anderen Sozialleistungen

(1)	Das Elterngeld und vergleichbare Leistungen der Länder sowie die 
nach § 3 auf die Leistung angerechneten Einnahmen oder Leistun-
gen bleiben bei Sozialleistungen, deren Zahlung von anderen Ein-
kommen abhängig ist, bis zu einer Höhe von insgesamt 300 Euro im 
Monat als Einkommen unberücksichtigt.

(2)	Das Elterngeld und vergleichbare Leistungen der Länder sowie die 
nach § 3 auf die Leistung angerechneten Einnahmen oder Leistun-
gen dürfen bis zu einer Höhe von insgesamt 300 Euro nicht dafür 
herangezogen werden, um auf Rechtsvorschriften beruhende Lei-
stungen anderer, auf die kein Anspruch besteht, zu versagen.

(3)	Soweit die berechtigte Person Elterngeld Plus bezieht, bleibt das El-
terngeld nur bis zur Hälfte des Anrechnungsfreibetrags, der nach Ab-
zug der anderen nach Absatz 1 nicht zu berücksichtigenden Einnah-
men für das Elterngeld verbleibt, als Einkommen unberücksichtigt 
und darf nur bis zu dieser Höhe nicht dafür herangezogen werden, 
um auf Rechtsvorschriften beruhende Leistungen anderer, auf die 
kein Anspruch besteht, zu versagen.

(4)	Die nach den Absätzen 1 bis 3 nicht zu berücksichtigenden oder 
nicht heranzuziehenden Beträge vervielfachen sich bei Mehrlingsge-
burten mit der Zahl der geborenen Kinder.

(5)	Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht bei Leistungen nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch, dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, § 6a 
des Bundeskindergeldgesetzes und dem Asylbewerberleistungsge-
setz. Bei den in Satz 1 bezeichneten Leistungen bleiben das Eltern-
geld und vergleichbare Leistungen der Länder sowie die nach § 3 
auf das Elterngeld angerechneten Einnahmen in Höhe des nach § 2 
Absatz 1 berücksichtigten Einkommens aus Erwerbstätigkeit vor der 
Geburt bis zu 300 Euro im Monat als Einkommen unberücksichtigt. 
Soweit die berechtigte Person Elterngeld Plus bezieht, verringern 
sich die Beträge nach Satz 2 um die Hälfte. Abweichend von Satz 2 
bleibt Mutterschaftsgeld gemäß § 19 des Mutterschutzgesetzes in 
voller Höhe unberücksichtigt.

(6)	Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, soweit für eine Soziallei-
stung ein Kostenbeitrag erhoben werden kann, der einkommensab-
hängig ist.
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§ 11 Unterhaltspflichten

Unterhaltsverpflichtungen werden durch die Zahlung des Elterngeldes 
und vergleichbarer Leistungen der Länder nur insoweit berührt, als die 
Zahlung 300 Euro monatlich übersteigt. Soweit die berechtigte Person 
Elterngeld Plus bezieht, werden die Unterhaltspflichten insoweit be-
rührt, als die Zahlung 150 Euro übersteigt. Die in den Sätzen 1 und 2 
genannten Beträge vervielfachen sich bei Mehrlingsgeburten mit der 
Zahl der geborenen Kinder. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht in den Fällen 
des § 1361 Absatz 3, der §§ 1579, 1603 Absatz 2 und des § 1611 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

§ 12 Zuständigkeit; Bewirtschaftung der Mittel

(1)	Die Landesregierungen oder die von ihnen beauftragten Stellen be-
stimmen die für die Ausführung dieses Gesetzes zuständigen Be-
hörden. Zuständig ist die von den Ländern für die Durchführung die-
ses Gesetzes bestimmte Behörde des Bezirks, in dem das Kind, für 
das Elterngeld beansprucht wird, zum Zeitpunkt der ersten Antrag-
stellung seinen inländischen Wohnsitz hat. Hat das Kind, für das 
Elterngeld beansprucht wird, in den Fällen des § 1 Absatz 2 zum 
Zeitpunkt der ersten Antragstellung keinen inländischen Wohnsitz, 
so ist die von den Ländern für die Durchführung dieses Gesetzes 
bestimmte Behörde des Bezirks zuständig, in dem die berechtigte 
Person ihren letzten inländischen Wohnsitz hatte; hilfsweise ist die 
Behörde des Bezirks zuständig, in dem der entsendende Dienstherr 
oder Arbeitgeber der berechtigten Person oder der Arbeitgeber des 
Ehegatten oder der Ehegattin der berechtigten Person den inländi-
schen Sitz hat.

(2)	Den nach Absatz 1 zuständigen Behörden obliegt auch die Beratung 
zur Elternzeit.

(3)	Der Bund trägt die Ausgaben für das Elterngeld. Die damit zusam-
menhängenden Einnahmen sind an den Bund abzuführen. Für die 
Ausgaben und die mit ihnen zusammenhängenden Einnahmen sind 
die Vorschriften über das Haushaltsrecht des Bundes einschließlich 
der Verwaltungsvorschriften anzuwenden.

§ 13 Rechtsweg

(1)	Über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten in Angelegenheiten der §§ 1 
bis 12 entscheiden die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit. § 85 Ab-
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satz 2 Nummer 2 des Sozialgerichtsgesetzes gilt mit der Maßgabe, 
dass die zuständige Stelle nach § 12 bestimmt wird.

(2)	Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wir-
kung.

§ 14 Bußgeldvorschriften

(1)	Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.	entgegen § 8 Absatz 1 einen Nachweis nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erbringt,

2.	entgegen § 9 Absatz 1 eine dort genannte Angabe nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig bescheinigt,

3.	entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Ersten Buches So-
zialgesetzbuch, auch in Verbindung mit § 8 Absatz 1a Satz 1, eine 
Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht,

4.	entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Ersten Buches So-
zialgesetzbuch, auch in Verbindung mit § 8 Absatz 1a Satz 1, eine 
Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig macht oder

5.	entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Ersten Buches So-
zialgesetzbuch, auch in Verbindung mit § 8 Absatz 1a Satz 1, eine 
Beweisurkunde nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig vorlegt.

(2)	Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu zweitau-
send Euro geahndet werden.

(3)	Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 12 Absatz 1 ge-
nannten Behörden.

ABSCHNITT 3 
Elternzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

§ 15 Anspruch auf Elternzeit

(1)	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Eltern-
zeit, wenn sie

a.	mit ihrem Kind,
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b.	mit einem Kind, für das sie die Anspruchsvoraussetzungen 
nach § 1 Absatz 3 oder 4 erfüllen, oder

c.	mit einem Kind, das sie in Vollzeitpflege nach § 33 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch aufgenommen haben,

in einem Haushalt leben und

1.	dieses Kind selbst betreuen und erziehen.

Nicht sorgeberechtigte Elternteile und Personen, die nach Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe b und c Elternzeit nehmen können, bedürfen 
der Zustimmung des sorgeberechtigten Elternteils.

(1a)	Anspruch auf Elternzeit haben Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer auch, wenn sie mit ihrem Enkelkind in einem Haushalt 
leben und dieses Kind selbst betreuen und erziehen und

1.	ein Elternteil des Kindes minderjährig ist oder

2.	ein Elternteil des Kindes sich in einer Ausbildung befindet, die 
vor Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen wurde und die Ar-
beitskraft des Elternteils im Allgemeinen voll in Anspruch nimmt.

Der Anspruch besteht nur für Zeiten, in denen keiner der Elternteile 
des Kindes selbst Elternzeit beansprucht.

(2)	Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres eines Kindes. Ein Anteil von bis zu 24 Monaten kann 
zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten Le-
bensjahr des Kindes in Anspruch genommen werden. Die Zeit der 
Mutterschutzfrist nach § 3 Absatz 2 und 3 des Mutterschutzgeset-
zes wird für die Elternzeit der Mutter auf die Begrenzung nach den 
Sätzen 1 und 2 angerechnet. Bei mehreren Kindern besteht der An-
spruch auf Elternzeit für jedes Kind, auch wenn sich die Zeiträume 
im Sinne der Sätze 1 und 2 überschneiden. Bei einem angenom-
menen Kind und bei einem Kind in Vollzeit- oder Adoptionspflege 
kann Elternzeit von insgesamt bis zu drei Jahren ab der Aufnahme 
bei der berechtigten Person, längstens bis zur Vollendung des ach-
ten Lebensjahres des Kindes genommen werden; die Sätze 2 und 
4 sind entsprechend anwendbar, soweit sie die zeitliche Aufteilung 
regeln. Der Anspruch kann nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder 
beschränkt werden.

(3)	Die Elternzeit kann, auch anteilig, von jedem Elternteil allein oder 
von beiden Elternteilen gemeinsam genommen werden. Satz 1 gilt 
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in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b und c 
entsprechend.

(4)	Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer darf während der Eltern-
zeit nicht mehr als 32 Wochenstunden im Durchschnitt des Monats 
erwerbstätig sein. Die Beschränkung auf 32 Wochenstunden im 
Durchschnitt des Monats gilt nicht für die Tätigkeit einer im Sinne 
der §§ 23 und 43 des Achten Buches Sozialgesetzbuch geeigne-
ten Kindertagespflegeperson. Die Ausübung einer Teilzeitarbeit bei 
einem anderen Arbeitgeber oder einer selbständigen Erwerbstätig-
keit nach Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Arbeitgebers. Dieser 
kann seine Zustimmung nur innerhalb von vier Wochen nach der 
Beantragung aus dringenden betrieblichen Gründen in Textform ver-
weigern.

(5)	Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann eine Verringerung 
der Arbeitszeit und ihre Verteilung beantragen. Der Antrag kann mit 
der Mitteilung nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 in Textform verbun-
den werden. Über den Antrag sollen sich der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin innerhalb von vier Wochen 
einigen. Lehnt der Arbeitgeber den Antrag ab, so hat er dies dem Ar-
beitnehmer oder der Arbeitnehmerin innerhalb der Frist nach Satz 3 
mit einer Begründung mitzuteilen. Unberührt bleibt das Recht, so-
wohl die vor der Elternzeit bestehende Teilzeitarbeit unverändert 
während der Elternzeit fortzusetzen, soweit Absatz 4 beachtet ist, 
als auch nach der Elternzeit zu der Arbeitszeit zurückzukehren, die 
vor Beginn der Elternzeit vereinbart war.

(6)	Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann gegenüber dem Ar-
beitgeber, soweit eine Einigung nach Absatz 5 nicht möglich ist, un-
ter den Voraussetzungen des Absatzes 7 während der Gesamtdauer 
der Elternzeit zweimal eine Verringerung seiner oder ihrer Arbeitszeit 
beanspruchen.

(7)	Für den Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit gelten folgende 
Voraussetzungen:

1.	Der Arbeitgeber beschäftigt, unabhängig von der Anzahl der Per-
sonen in Berufsbildung, in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen,

2.	das Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen 
besteht ohne Unterbrechung länger als sechs Monate,
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3.	die vertraglich vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit soll für min-
destens zwei Monate auf einen Umfang von nicht weniger als 15 
und nicht mehr als 32 Wochenstunden im Durchschnitt des Mo-
nats verringert werden,

4.	dem Anspruch stehen keine dringenden betrieblichen Gründe 
entgegen und

5.	der Anspruch auf Teilzeit wurde dem Arbeitgeber

a.	für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des 
Kindes sieben Wochen und

b.	für den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem 
vollendeten achten Lebensjahr des Kindes 13 Wochen

vor Beginn der Teilzeittätigkeit in Textform mitgeteilt.

Der Antrag muss den Beginn und den Umfang der verringerten 
Arbeitszeit enthalten. Die gewünschte Verteilung der verringerten 
Arbeitszeit soll im Antrag angegeben werden. Falls der Arbeitgeber 
die beanspruchte Verringerung oder Verteilung der Arbeitszeit ab-
lehnt, muss die Ablehnung innerhalb der in Satz 5 genannten Frist 
und mit Begründung in Textform erfolgen. Hat ein Arbeitgeber die 
Verringerung der Arbeitszeit

1.	in einer Elternzeit zwischen der Geburt und dem vollendeten drit-
ten Lebensjahr des Kindes nicht spätestens vier Wochen nach 
Zugang des Antrags oder

2.	in einer Elternzeit zwischen dem dritten Geburtstag und dem voll-
endeten achten Lebensjahr des Kindes nicht spätestens acht 
Wochen nach Zugang des Antrags

in Textform abgelehnt, gilt die Zustimmung als erteilt und die Ver-
ringerung der Arbeitszeit entsprechend den Wünschen der Arbeit-
nehmerin oder des Arbeitnehmers als festgelegt. Haben Arbeitge-
ber und Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer über die Verteilung der 
Arbeitszeit kein Einvernehmen nach Absatz 5 Satz 2 erzielt und hat 
der Arbeitgeber nicht innerhalb der in Satz 5 genannten Fristen die 
gewünschte Verteilung in Textform abgelehnt, gilt die Verteilung 
der Arbeitszeit entsprechend den Wünschen der Arbeitnehmerin 
oder des Arbeitnehmers als festgelegt. Soweit der Arbeitgeber den 
Antrag auf Verringerung oder Verteilung der Arbeitszeit rechtzeitig 
ablehnt, kann die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer Klage vor 
dem Gericht für Arbeitssachen erheben.
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§ 16 Inanspruchnahme der Elternzeit

(1)	Wer Elternzeit beanspruchen will, muss sie

1.	für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kin-
des spätestens sieben Wochen und

2.	für den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem voll-
endeten achten Lebensjahr des Kindes spätestens 13 Wochen

vor Beginn der Elternzeit in Textform vom Arbeitgeber verlangen. 
Verlangt die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer Elternzeit nach 
Satz 1 Nummer 1, muss sie oder er gleichzeitig erklären, für welche 
Zeiten innerhalb von zwei Jahren Elternzeit genommen werden soll. 
Bei dringenden Gründen ist ausnahmsweise eine angemessene 
kürzere Frist möglich. Nimmt die Mutter die Elternzeit im Anschluss 
an die Mutterschutzfrist, wird die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 3 
Absatz 2 und 3 des Mutterschutzgesetzes auf den Zeitraum nach 
Satz 2 angerechnet. Nimmt die Mutter die Elternzeit im Anschluss 
an einen auf die Mutterschutzfrist folgenden Erholungsurlaub, wer-
den die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 3 Absatz 2 und 3 des 
Mutterschutzgesetzes und die Zeit des Erholungsurlaubs auf den 
Zweijahreszeitraum nach Satz 2 angerechnet. Jeder Elternteil kann 
seine Elternzeit auf drei Zeitabschnitte verteilen; eine Verteilung auf 
weitere Zeitabschnitte ist nur mit der Zustimmung des Arbeitgebers 
möglich. Der Arbeitgeber kann die Inanspruchnahme eines dritten 
Abschnitts einer Elternzeit innerhalb von acht Wochen nach Zugang 
des Antrags aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen, wenn 
dieser Abschnitt im Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und 
dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes liegen soll. Der Ar-
beitgeber hat dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin die Eltern-
zeit zu bescheinigen. Bei einem Arbeitgeberwechsel ist bei der An-
meldung der Elternzeit auf Verlangen des neuen Arbeitgebers eine 
Bescheinigung des früheren Arbeitgebers über bereits genommene 
Elternzeit durch die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer vorzule-
gen.

(2)	Können Arbeitnehmerinnen aus einem von ihnen nicht zu vertreten-
den Grund eine sich unmittelbar an die Mutterschutzfrist des § 3 
Absatz 2 und 3 des Mutterschutzgesetzes anschließende Elternzeit 
nicht rechtzeitig verlangen, können sie dies innerhalb einer Woche 
nach Wegfall des Grundes nachholen.
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(3)	Die Elternzeit kann vorzeitig beendet oder im Rahmen des § 15 Ab-
satz 2 verlängert werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Die vor-
zeitige Beendigung wegen der Geburt eines weiteren Kindes oder in 
Fällen besonderer Härte, insbesondere bei Eintritt einer schweren 
Krankheit, Schwerbehinderung oder Tod eines Elternteils oder eines 
Kindes der berechtigten Person oder bei erheblich gefährdeter wirt-
schaftlicher Existenz der Eltern nach Inanspruchnahme der Eltern-
zeit, kann der Arbeitgeber unbeschadet von Satz 3 nur innerhalb von 
vier Wochen aus dringenden betrieblichen Gründen schriftlich ableh-
nen. Die Elternzeit kann zur Inanspruchnahme der Schutzfristen des 
§ 3 des Mutterschutzgesetzes auch ohne Zustimmung des Arbeit-
gebers vorzeitig beendet werden; in diesen Fällen soll die Arbeitneh-
merin dem Arbeitgeber die Beendigung der Elternzeit rechtzeitig mit-
teilen. Eine Verlängerung der Elternzeit kann verlangt werden, wenn 
ein vorgesehener Wechsel der Anspruchsberechtigten aus einem 
wichtigen Grund nicht erfolgen kann.

(4)	Stirbt das Kind während der Elternzeit, endet diese spätestens drei 
Wochen nach dem Tod des Kindes.

(5)	Eine Änderung in der Anspruchsberechtigung hat der Arbeitnehmer 
oder die Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen.

§ 17 Urlaub

(1)	Der Arbeitgeber kann den Erholungsurlaub, der dem Arbeitnehmer 
oder der Arbeitnehmerin für das Urlaubsjahr zusteht, für jeden vol-
len Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel kürzen. Dies gilt 
nicht, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin während der 
Elternzeit bei seinem oder ihrem Arbeitgeber Teilzeitarbeit leistet.

(2)	Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin den ihm oder ihr zu-
stehenden Urlaub vor dem Beginn der Elternzeit nicht oder nicht 
vollständig erhalten, hat der Arbeitgeber den Resturlaub nach der 
Elternzeit im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr zu gewähren.

(3)	Endet das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit oder wird es im 
Anschluss an die Elternzeit nicht fortgesetzt, so hat der Arbeitgeber 
den noch nicht gewährten Urlaub abzugelten.

(4)	Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin vor Beginn der Eltern-
zeit mehr Urlaub erhalten, als ihm oder ihr nach Absatz 1 zusteht, 
kann der Arbeitgeber den Urlaub, der dem Arbeitnehmer oder der 
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Arbeitnehmerin nach dem Ende der Elternzeit zusteht, um die zu viel 
gewährten Urlaubstage kürzen.

§ 18 Kündigungsschutz

(1)	Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis ab dem Zeitpunkt, von 
dem an Elternzeit verlangt worden ist, nicht kündigen. Der Kündi-
gungsschutz nach Satz 1 beginnt

1.	frühestens acht Wochen vor Beginn einer Elternzeit bis zum voll-
endeten dritten Lebensjahr des Kindes und

2.	frühestens 14 Wochen vor Beginn einer Elternzeit zwischen dem 
dritten Geburtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr des 
Kindes.

Während der Elternzeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis 
nicht kündigen. In besonderen Fällen kann ausnahmsweise eine 
Kündigung für zulässig erklärt werden. Die Zulässigkeitserklärung 
erfolgt durch die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landes-
behörde oder die von ihr bestimmte Stelle. Die Bundesregierung 
kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvor-
schriften zur Durchführung des Satzes 4 erlassen.

(2)	Absatz  1 gilt entsprechend, wenn Arbeitnehmer oder Arbeitneh-
merinnen

1.	während der Elternzeit bei demselben Arbeitgeber Teilzeitarbeit 
leisten oder

2.	ohne Elternzeit in Anspruch zu nehmen, Teilzeitarbeit leisten und 
Anspruch auf Elterngeld nach § 1 während des Zeitraums nach 
§ 4 Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 haben.

§ 19 Kündigung zum Ende der Elternzeit

Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann das Arbeitsverhältnis 
zum Ende der Elternzeit nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten kündigen.

§ 20 Zur Berufsbildung Beschäftigte, in Heimarbeit Beschäftigte

(1)	Die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten gelten als Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen im Sinne dieses Gesetzes. Die Elternzeit 
wird auf die Dauer einer Berufsausbildung nicht angerechnet, es sei 
denn, dass während der Elternzeit die Berufsausbildung nach § 7a 
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des Berufsbildungsgesetzes oder § 27b der Handwerksordnung in 
Teilzeit durchgeführt wird. § 15 Absatz 4 Satz 1 bleibt unberührt.

(2)	Anspruch auf Elternzeit haben auch die in Heimarbeit Beschäftigten 
und die ihnen Gleichgestellten (§ 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeits-
gesetzes), soweit sie am Stück mitarbeiten. Für sie tritt an die Stelle 
des Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister und an die 
Stelle des Arbeitsverhältnisses das Beschäftigungsverhältnis.

§ 21 Befristete Arbeitsverträge

(1)	Ein sachlicher Grund, der die Befristung eines Arbeitsverhältnisses 
rechtfertigt, liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitneh-
merin zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers oder einer an-
deren Arbeitnehmerin für die Dauer eines Beschäftigungsverbotes 
nach dem Mutterschutzgesetz, einer Elternzeit, einer auf Tarifver-
trag, Betriebsvereinbarung oder einzelvertraglicher Vereinbarung 
beruhenden Arbeitsfreistellung zur Betreuung eines Kindes oder für 
diese Zeiten zusammen oder für Teile davon eingestellt wird.

(2)	Über die Dauer der Vertretung nach Absatz 1 hinaus ist die Befri-
stung für notwendige Zeiten einer Einarbeitung zulässig.

(3)	Die Dauer der Befristung des Arbeitsvertrags muss kalendermäßig 
bestimmt oder bestimmbar oder den in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Zwecken zu entnehmen sein.

(4)	Der Arbeitgeber kann den befristeten Arbeitsvertrag unter Einhal-
tung einer Frist von mindestens drei Wochen, jedoch frühestens 
zum Ende der Elternzeit, kündigen, wenn die Elternzeit ohne Zustim-
mung des Arbeitgebers vorzeitig endet und der Arbeitnehmer oder 
die Arbeitnehmerin die vorzeitige Beendigung der Elternzeit mitge-
teilt hat. Satz 1 gilt entsprechend, wenn der Arbeitgeber die vorzeiti-
ge Beendigung der Elternzeit in den Fällen des § 16 Absatz 3 Satz 2 
nicht ablehnen darf.

(5)	Das Kündigungsschutzgesetz ist im Falle des Absatzes 4 nicht an-
zuwenden.

(6)	Absatz  4 gilt nicht, soweit seine Anwendung vertraglich ausge-
schlossen ist.

(7)	Wird im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf 
die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ab-
gestellt, so sind bei der Ermittlung dieser Zahl Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen, die sich in der Elternzeit befinden oder zur Be-
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treuung eines Kindes freigestellt sind, nicht mitzuzählen, solange 
für sie aufgrund von Absatz 1 ein Vertreter oder eine Vertreterin ein-
gestellt ist. Dies gilt nicht, wenn der Vertreter oder die Vertreterin 
nicht mitzuzählen ist. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn 
im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf die 
Zahl der Arbeitsplätze abgestellt wird.

ABSCHNITT 4 
Statistik und Schlussvorschriften

§ 22 Bundesstatistik

(1)	Zur Beurteilung der Auswirkungen dieses Gesetzes sowie zu seiner 
Fortentwicklung sind laufende Erhebungen zum Bezug von Eltern-
geld als Bundesstatistiken durchzuführen. Die Erhebungen erfolgen 
zentral beim Statistischen Bundesamt.

(2)	Die Statistik zum Bezug von Elterngeld erfasst vierteljährlich zum 
jeweils letzten Tag des aktuellen und der vorangegangenen zwei Ka-
lendermonate für Personen, die in einem dieser Kalendermonate 
Elterngeld bezogen haben, für jedes den Anspruch auslösende Kind 
folgende Erhebungsmerkmale:

1.	Art der Berechtigung nach § 1,

2.	Grundlagen der Berechnung des zustehenden Monatsbetrags 
nach Art und Höhe (§ 2 Absatz 1, 2, 3 oder 4, § 2a Absatz 1 oder 
4, § 2c, die §§ 2d, 2e oder § 2f),

3.	Höhe und Art des zustehenden Monatsbetrags (§ 4a Absatz 1 
und 2 Satz 1) ohne die Berücksichtigung der Einnahmen nach 
§ 3,

4.	Art und Höhe der Einnahmen nach § 3,

5.	Inanspruchnahme der als Partnerschaftsbonus gewährten Mo-
natsbeträge nach § 4b Absatz 1 und der weiteren Monatsbeträge 
Elterngeld Plus nach § 4c Absatz 2,

6.	Höhe des monatlichen Auszahlungsbetrags,

7.	Geburtstag des Kindes,

8.	für die Elterngeld beziehende Person:

a.	Geschlecht, Geburtsjahr und -monat,

b.	Staatsangehörigkeit,
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c.	Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt,

d.	Familienstand und unverheiratetes Zusammenleben mit dem 
anderen Elternteil,

e.	Vorliegen der Voraussetzungen nach § 4c Absatz 1 Nummer 1 
und

f.	 Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder.

Die Angaben nach den Nummern 2, 3, 5 und 6 sind für jeden Le-
bensmonat des Kindes bezogen auf den nach § 4 Absatz 1 mögli-
chen Zeitraum des Leistungsbezugs zu melden.

(3)	Hilfsmerkmale sind:

1.	Name und Anschrift der zuständigen Behörde,

2.	Name und Telefonnummer sowie Adresse für elektronische Post 
der für eventuelle Rückfragen zur Verfügung stehenden Person 
und

3.	Kennnummer des Antragstellers oder der Antragstellerin.

§ 23 Auskunftspflicht; Datenübermittlung an das Statistische 
Bundesamt

(1)	Für die Erhebung nach § 22 besteht Auskunftspflicht. Die Angaben 
nach § 22 Absatz 3 Nummer 2 sind freiwillig. Auskunftspflichtig sind 
die nach § 12 Absatz 1 zuständigen Stellen.

(2)	Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist gegenüber den nach 
§ 12 Absatz  1 zuständigen Stellen zu den Erhebungsmerkmalen 
nach §  22 Absatz  2 auskunftspflichtig. Die zuständigen Stellen 
nach § 12 Absatz 1 dürfen die Angaben nach § 22 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 8, soweit sie für den Vollzug dieses Gesetzes nicht erfor-
derlich sind, nur durch technische und organisatorische Maßnah-
men getrennt von den übrigen Daten nach § 22 Absatz 2 und nur 
für die Übermittlung an das Statistische Bundesamt verwenden und 
haben diese unverzüglich nach Übermittlung an das Statistische 
Bundesamt zu löschen.

(3)	Die in sich schlüssigen Angaben sind als Einzeldatensätze elektro-
nisch bis zum Ablauf von 30 Arbeitstagen nach Ablauf des Berichts-
zeitraums an das Statistische Bundesamt zu übermitteln.
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§ 24 Übermittlung von Tabellen mit statistischen Ergebnissen durch 
das Statistische Bundesamt

Zur Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und 
zu Zwecken der Planung, jedoch nicht zur Regelung von Einzelfällen, 
übermittelt das Statistische Bundesamt Tabellen mit statistischen Er-
gebnissen, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall auswei-
sen, an die fachlich zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehör-
den. Tabellen, deren Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, 
dürfen nur dann übermittelt werden, wenn sie nicht differenzierter als 
auf Regierungsbezirksebene, im Falle der Stadtstaaten auf Bezirksebe-
ne, aufbereitet sind.

§ 24a Übermittlung von Einzelangaben durch das Statistische 
Bundesamt

(1)	Zur Abschätzung von Auswirkungen der Änderungen dieses Geset-
zes im Rahmen der Zwecke nach § 24 übermittelt das Statistische 
Bundesamt auf Anforderung des fachlich zuständigen Bundesmi-
nisteriums diesem oder von ihm beauftragten Forschungseinrich-
tungen Einzelangaben ab dem Jahr 2007 ohne Hilfsmerkmale mit 
Ausnahme des Merkmals nach § 22 Absatz 3 Nummer 3 für die Ent-
wicklung und den Betrieb von Mikrosimulationsmodellen. Die Ein-
zelangaben dürfen nur im hierfür erforderlichen Umfang und mittels 
eines sicheren Datentransfers übermittelt werden.

(2)	Bei der Verarbeitung der Daten nach Absatz 1 ist das Statistikge-
heimnis nach § 16 des Bundesstatistikgesetzes zu wahren. Dafür 
ist die Trennung von statistischen und nichtstatistischen Aufgaben 
durch Organisation und Verfahren zu gewährleisten. Die nach Ab-
satz 1 übermittelten Daten dürfen nur für die Zwecke verwendet wer-
den, für die sie übermittelt wurden. Die übermittelten Einzeldaten 
sind nach dem Erreichen des Zweckes zu löschen, zu dem sie über-
mittelt wurden.

(3)	Personen, die Empfängerinnen und Empfänger von Einzelangaben 
nach Absatz 1 Satz 1 sind, unterliegen der Pflicht zur Geheimhal-
tung nach §  16 Absatz  1 und 10 des Bundesstatistikgesetzes. 
Personen, die Einzelangaben nach Absatz 1 Satz 1 erhalten sollen, 
müssen Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders Ver-
pflichtete sein. Personen, die Einzelangaben erhalten sollen und die 
nicht Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders Ver-
pflichtete sind, sind vor der Übermittlung zur Geheimhaltung zu ver-
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pflichten. § 1 Absatz 2, 3 und 4 Nummer 2 des Verpflichtungsgeset-
zes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547), das durch § 1 Nummer 
4 des Gesetzes vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1942) geändert 
worden ist, gilt in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. Die 
Empfängerinnen und Empfänger von Einzelangaben dürfen aus ihrer 
Tätigkeit gewonnene Erkenntnisse nur für die in Absatz 1 genannten 
Zwecke verwenden.

§ 25 Automatisierter Datenabruf bei den Standesämtern

Beantragt eine Person Elterngeld, so ist die nach § 12 Absatz 1 zustän-
dige Behörde berechtigt, zur Prüfung des Anspruchs nach § 1 die fol-
genden Daten über die Beurkundung der Geburt eines Kindes bei dem 
für die Entgegennahme der Anzeige der Geburt zuständigen Standes-
amt gemäß § 68 Absatz 3 des Personenstandsgesetzes automatisiert 
abzurufen, wenn die antragstellende Person zuvor in die elektronische 
Datenübermittlung eingewilligt hat:

1.	Tag und Ort der Geburt des Kindes,

2.	Geburtsname und Vornamen des Kindes,

3.	Familiennamen, Geburtsnamen und Vornamen der Eltern des Kin-
des.

§ 26 Anwendung der Bücher des Sozialgesetzbuches

(1)	Soweit dieses Gesetz zum Elterngeld keine ausdrückliche Regelung 
trifft, ist bei der Ausführung des Ersten und Zweiten Abschnitts das 
Erste Kapitel des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch anzuwenden.

(2)	§ 328 Absatz 3 und § 331 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 
gelten entsprechend.

§ 27 Sonderregelung aus Anlass der COVID-19-Pandemie

(1)	Übt ein Elternteil eine systemrelevante Tätigkeit aus, so kann sein 
Bezug von Elterngeld auf Antrag für die Zeit vom 1. März 2020 bis 
31. Dezember 2020 aufgeschoben werden. Der Bezug der verscho-
benen Lebensmonate ist spätestens bis zum 30. Juni 2021 anzu-
treten. Wird von der Möglichkeit des Aufschubs Gebrauch gemacht, 
so kann das Basiselterngeld abweichend von § 4 Absatz 1 Satz 2 
und 3 auch noch nach Vollendung des 14. Lebensmonats bezogen 
werden. In der Zeit vom 1. März 2020 bis 30. Juni 2021 entstehen-
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de Lücken im Elterngeldbezug sind abweichend von § 4 Absatz 1 
Satz 4 unschädlich.

(2)	Für ein Verschieben des Partnerschaftsbonus genügt es, wenn nur 
ein Elternteil einen systemrelevanten Beruf ausübt. Hat der Bezug 
des Partnerschaftsbonus bereits begonnen, so gelten allein die Be-
stimmungen des Absatzes 3.

(3)	Liegt der Bezug des Partnerschaftsbonus ganz oder teilweise vor 
dem Ablauf des 23. September 2022 und kann die berechtigte Per-
son die Voraussetzungen des Bezugs aufgrund der COVID-19-Pande-
mie nicht einhalten, gelten die Angaben zur Höhe des Einkommens 
und zum Umfang der Arbeitszeit, die bei der Beantragung des Part-
nerschaftsbonus glaubhaft gemacht worden sind.

(4)	(weggefallen)

§ 28 Übergangsvorschrift

(1)	Für die vor dem 1. September 2021 geborenen oder mit dem Ziel 
der Adoption aufgenommenen Kinder ist dieses Gesetz in der bis 
zum 31. August 2021 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(1a)	Für die nach dem 31. August 2021 und vor dem 1. April 2024 
geborenen oder mit dem Ziel der Adoption aufgenommenen Kin-
der ist dieses Gesetz in der bis zum 31. März 2024 geltenden 
Fassung weiter anzuwenden.

(1b)	Für die nach dem 31. März 2024 und vor dem 1. Mai 2025 ge-
borenen oder mit dem Ziel der Adoption aufgenommenen Kinder 
ist dieses Gesetz in der bis zum 30. April 2025 geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden.

(2)	Für die dem Erziehungsgeld vergleichbaren Leistungen der Länder 
sind § 8 Absatz 1 und § 9 des Bundeserziehungsgeldgesetzes in 
der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung weiter anzu-
wenden.

(3)	§ 1 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 bis 4 in der Fassung des Artikels 
36 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) ist 
für Entscheidungen anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die nach 
dem 29. Februar 2020 beginnen. § 1 Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 in 
der Fassung des Artikels 36 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2451) ist für Entscheidungen anzuwenden, die Zeiträu-
me betreffen, die nach dem 31. Dezember 2019 beginnen. § 1 Ab-
satz 7 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c in der Fassung des Artikels 
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12 Nummer 1 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) ist 
für Entscheidungen anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die nach 
dem 31. Mai 2022 beginnen. § 1 Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe a und b in der Fassung des Artikels 43 des Gesetzes vom 
2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) ist für Entscheidungen 
anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die nach dem 31. Mai 2024 
beginnen.

(4)	§ 9 Absatz 2 ist auf Kinder anwendbar, die nach dem 31. Dezember 
2021 geboren oder mit dem Ziel der Adoption aufgenommen wor-
den sind. § 25 ist auf Kinder anwendbar, die nach dem 31. Oktober 
2024 geboren oder mit dem Ziel der Adoption aufgenommen wor-
den sind. Für die nach dem 31. Dezember 2021 und vor dem 1. No-
vember 2024 geborenen oder mit dem Ziel der Adoption aufgenom-
menen Kinder ist § 25 in der bis zum 31. Oktober 2024 geltenden 
Fassung weiter anzuwenden. Zur Erprobung des Verfahrens können 
diese Regelungen in Pilotprojekten mit Zustimmung des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums 
des Innern und für Heimat auf Kinder, die vor dem 1. Januar 2022 
geboren oder mit dem Ziel der Adoption aufgenommen worden sind, 
angewendet werden.

(5)	§ 1 Absatz 8 ist auf Kinder anwendbar, die ab dem 1. April 2025 
geboren oder mit dem Ziel der Adoption angenommen worden sind. 
Für die ab dem 1. April 2024 und vor dem 1. April 2025 geborenen 
oder mit dem Ziel der Adoption angenommenen Kinder gilt § 1 Ab-
satz 8 mit der Maßgabe, dass ein Anspruch entfällt, wenn die be-
rechtigte Person im letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraum 
vor der Geburt des Kindes ein zu versteuerndes Einkommen nach 
§ 2 Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes in Höhe von mehr als 
200 000 Euro erzielt hat. Erfüllt auch eine andere Person die Vor-
aussetzungen des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder des Absat-
zes 3 oder 4, entfällt in diesem Zeitraum abweichend von § 1 Ab-
satz 8 Satz 1 der Anspruch, wenn die Summe des zu versteuernden 
Einkommens beider Personen mehr als 200 000 Euro beträgt.
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	¼ Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer 
(Bundesurlaubsgesetz – BUrlG) BUrlG

vom 8.1.1963

Bundesurlaubsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 800-4, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch 
Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868) geän-
dert worden ist 5

Eingangsformel

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Ge-
setz beschlossen:

§ 1 Urlaubsanspruch

Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten 
Erholungsurlaub.

§ 2 Geltungsbereich

Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte so-
wie die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. Als Arbeitnehmer gel-
ten auch Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit 
als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; für den Bereich der 
Heimarbeit gilt § 12.

§ 3 Dauer des Urlaubs

(1)	Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24 Werktage.

(2)	Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzli-
che Feiertage sind.

§ 4 Wartezeit

Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach sechsmonatigem Beste-
hen des Arbeitsverhältnisses erworben.

5 � (+++ Textnachweis Geltung ab: 1.11.1974 +++) 
(+++ Zur Anwendung vgl. § 421a SGB 3 +++) 
(+++ Maßgaben aufgrund EinigVtr nicht mehr anzuwenden gem. Art. 20  
G v. 6.6.1994 I 1170 mWv 1.1.1995 und Art. 109 Nr. 3 Buchst. a 
DBuchst. cc G v. 8.12.2010 I 1864 mWv 15.12.2010 +++)
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§ 5 Teilurlaub

(1)	Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat 
des Bestehens des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer

a.	für Zeiten eines Kalenderjahrs, für die er wegen Nichterfüllung der 
Wartezeit in diesem Kalenderjahr keinen vollen Urlaubsanspruch 
erwirbt;

b.	wenn er vor erfüllter Wartezeit aus dem Arbeitsverhältnis ausschei-
det;

c.	wenn er nach erfüllter Wartezeit in der ersten Hälfte eines Kalen-
derjahrs aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet.

(2)	Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag erge-
ben, sind auf volle Urlaubstage aufzurunden.

(3)	Hat der Arbeitnehmer im Falle des Absatzes 1 Buchstabe c bereits Ur-
laub über den ihm zustehenden Umfang hinaus erhalten, so kann das 
dafür gezahlte Urlaubsentgelt nicht zurückgefordert werden.

§ 6 Ausschluss von Doppelansprüchen

(1)	Der Anspruch auf Urlaub besteht nicht, soweit dem Arbeitnehmer für 
das laufende Kalenderjahr bereits von einem früheren Arbeitgeber Ur-
laub gewährt worden ist.

(2)	Der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses dem Arbeitnehmer eine Bescheinigung über den im laufenden 
Kalenderjahr gewährten oder abgegoltenen Urlaub auszuhändigen.

§ 7 Zeitpunkt, Übertragbarkeit und Abgeltung des Urlaubs

(1)	Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind die Urlaubswünsche 
des Arbeitnehmers zu berücksichtigen, es sei denn, dass ihrer Be-
rücksichtigung dringende betriebliche Belange oder Urlaubswünsche 
anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vor-
rang verdienen, entgegenstehen. Der Urlaub ist zu gewähren, wenn 
der Arbeitnehmer dies im Anschluss an eine Maßnahme der medizini-
schen Vorsorge oder Rehabilitation verlangt.

(2)	Der Urlaub ist zusammenhängend zu gewähren, es sei denn, dass 
dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegen-
de Gründe eine Teilung des Urlaubs erforderlich machen. Kann der Ur-
laub aus diesen Gründen nicht zusammenhängend gewährt werden, 
und hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Urlaub von mehr als zwölf 
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Werktagen, so muss einer der Urlaubsteile mindestens zwölf aufein-
anderfolgende Werktage umfassen.

(3)	Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen 
werden. Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr 
ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des 
Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im Fall der Über-
tragung muss der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden 
Kalenderjahrs gewährt und genommen werden. Auf Verlangen des Ar-
beitnehmers ist ein nach § 5 Abs. 1 Buchstabe a entstehender Teilur-
laub jedoch auf das nächste Kalenderjahr zu übertragen.

(4)	Kann der Urlaub wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz 
oder teilweise nicht mehr gewährt werden, so ist er abzugelten.

§ 8 Erwerbstätigkeit während des Urlaubs

Während des Urlaubs darf der Arbeitnehmer keine dem Urlaubszweck 
widersprechende Erwerbstätigkeit leisten.

§ 9 Erkrankung während des Urlaubs

Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs, so werden die durch 
ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf den 
Jahresurlaub nicht angerechnet.

§ 10 Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation

Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation dürfen nicht 
auf den Urlaub angerechnet werden, soweit ein Anspruch auf Fortzahlung 
des Arbeitsentgelts nach den gesetzlichen Vorschriften über die Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall besteht.

§ 11 Urlaubsentgelt

(1)	Das Urlaubsentgelt bemisst sich nach dem durchschnittlichen Ar-
beitsverdienst, das der Arbeitnehmer in den letzten dreizehn Wochen 
vor dem Beginn des Urlaubs erhalten hat, mit Ausnahme des zusätz-
lich für Überstunden gezahlten Arbeitsverdienstes. Bei Verdienster-
höhungen nicht nur vorübergehender Natur, die während des Berech-
nungszeitraums oder des Urlaubs eintreten, ist von dem erhöhten 
Verdienst auszugehen. Verdienstkürzungen, die im Berechnungszeit-
raum infolge von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen oder unverschuldeter 
Arbeitsversäumnis eintreten, bleiben für die Berechnung des Urlaub-
sentgelts außer Betracht. Zum Arbeitsentgelt gehörende Sachbezü-
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ge, die während des Urlaubs nicht weitergewährt werden, sind für die 
Dauer des Urlaubs angemessen in bar abzugelten.

(2)	Das Urlaubsentgelt ist vor Antritt des Urlaubs auszuzahlen.

§ 12 Urlaub im Bereich der Heimarbeit

Für die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen nach § 1 Abs. 2 Buch-
staben a bis c des Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellten, für die die Ur-
laubsregelung nicht ausdrücklich von der Gleichstellung ausgenommen 
ist, gelten die vorstehenden Bestimmungen mit Ausnahme der §§ 4 bis 
6, 7 Abs. 3 und 4 und § 11 nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

1.	Heimarbeiter (§ 1 Abs. 1 Buchstabe a des Heimarbeitsgesetzes) 
und nach § 1 Abs. 2 Buchstabe a des Heimarbeitsgesetzes Gleich-
gestellte erhalten von ihrem Auftraggeber oder, falls sie von einem 
Zwischenmeister beschäftigt werden, von diesem bei einem An-
spruch auf 24 Werktage ein Urlaubsentgelt von 9,1 vom Hundert 
des in der Zeit vom 1. Mai bis zum 30. April des folgenden Jahres 
oder bis zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses verdien-
ten Arbeitsentgelts vor Abzug der Steuern und Sozialversicherungs-
beiträge ohne Unkostenzuschlag und ohne die für den Lohnausfall 
an Feiertagen, den Arbeitsausfall infolge Krankheit und den Urlaub 
zu leistenden Zahlungen.

2.	War der Anspruchsberechtigte im Berechnungszeitraum nicht stän-
dig beschäftigt, so brauchen unbeschadet des Anspruches auf Ur-
laubsentgelt nach Nummer 1 nur so viele Urlaubstage gegeben zu 
werden, wie durchschnittliche Tagesverdienste, die er in der Regel 
erzielt hat, in dem Urlaubsentgelt nach Nummer 1 enthalten sind.

3.	Das Urlaubsentgelt für die in Nummer 1 bezeichneten Personen 
soll erst bei der letzten Entgeltzahlung vor Antritt des Urlaubs aus-
gezahlt werden.

4.	Hausgewerbetreibende (§ 1 Abs. 1 Buchstabe b des Heimarbeitsge-
setzes) und nach § 1 Abs. 2 Buchstaben b und c des Heimarbeits-
gesetzes Gleichgestellte erhalten von ihrem Auftraggeber oder, falls 
sie von einem Zwischenmeister beschäftigt werden, von diesem als 
eigenes Urlaubsentgelt und zur Sicherung der Urlaubsansprüche 
der von ihnen Beschäftigten einen Betrag von 9,1 vom Hundert des 
an sie ausgezahlten Arbeitsentgelts vor Abzug der Steuern und So-
zialversicherungsbeiträge ohne Unkostenzuschlag und ohne die für 
den Lohnausfall an Feiertagen, den Arbeitsausfall infolge Krankheit 
und den Urlaub zu leistenden Zahlungen.
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5.	Zwischenmeister, die den in Heimarbeit Beschäftigten nach § 1 
Abs. 2 Buchstabe d des Heimarbeitsgesetzes gleichgestellt sind, 
haben gegen ihren Auftraggeber Anspruch auf die von ihnen nach 
den Nummern 1 und 4 nachweislich zu zahlenden Beträge.

6.	Die Beträge nach den Nummern 1, 4 und 5 sind gesondert im Ent-
geltbeleg auszuweisen.

7.	Durch Tarifvertrag kann bestimmt werden, dass Heimarbeiter (§ 1 
Abs. 1 Buchstabe a des Heimarbeitsgesetzes), die nur für einen 
Auftraggeber tätig sind und tariflich allgemein wie Betriebsarbeiter 
behandelt werden, Urlaub nach den allgemeinen Urlaubsbestim-
mungen erhalten.

8.	Auf die in den Nummern 1, 4 und 5 vorgesehenen Beträge finden 
die §§ 23 bis 25, 27 und 28 und auf die in den Nummern 1 und 4 
vorgesehenen Beträge außerdem § 21 Abs. 2 des Heimarbeitsge-
setzes entsprechende Anwendung. Für die Urlaubsansprüche der 
fremden Hilfskräfte der in Nummer 4 genannten Personen gilt § 26 
des Heimarbeitsgesetzes entsprechend.

§ 13 Unabdingbarkeit

(1)	Von den vorstehenden Vorschriften mit Ausnahme der §§ 1, 2 und 3 
Abs. 1 kann in Tarifverträgen abgewichen werden. Die abweichenden 
Bestimmungen haben zwischen nichttarifgebundenen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern Geltung, wenn zwischen diesen die Anwendung der 
einschlägigen tariflichen Urlaubsregelung vereinbart ist. Im Übrigen 
kann, abgesehen von § 7 Abs. 2 Satz 2, von den Bestimmungen dieses 
Gesetzes nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden.

(2)	Für das Baugewerbe oder sonstige Wirtschaftszweige, in denen als 
Folge häufigen Ortswechsels der von den Betrieben zu leistenden Ar-
beit Arbeitsverhältnisse von kürzerer Dauer als einem Jahr in erheb-
lichem Umfange üblich sind, kann durch Tarifvertrag von den vorste-
henden Vorschriften über die in Absatz 1 Satz 1 vorgesehene Grenze 
hinaus abgewichen werden, soweit dies zur Sicherung eines zusam-
menhängenden Jahresurlaubs für alle Arbeitnehmer erforderlich ist. 
Absatz 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.

(3)	Für den Bereich der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft sowie einer 
gemäß § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 3 des Deutsche Bahn Gründungsge-
setzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2386) ausgeglie-
derten Gesellschaft und für den Bereich der Nachfolgeunternehmen 
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der Deutschen Bundespost kann von der Vorschrift über das Kalen-
derjahr als Urlaubsjahr (§ 1) in Tarifverträgen abgewichen werden.

§ 14 Berlin-Klausel

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überlei-
tungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im 
Land Berlin.

§ 15 Änderung und Aufhebung von Gesetzen

(1)	Unberührt bleiben die urlaubsrechtlichen Bestimmungen des Arbeits
platzschutzgesetzes vom 30. März 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 293), 
geändert durch Gesetz vom 22. März 1962 (Bundesgesetzbl. I S. 169), 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch des Jugendarbeitsschutz
gesetzes vom 9. August 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 665), geändert 
durch Gesetz vom 20. Juli 1962 (Bundesgesetzbl. I S. 449), und des 
Seearbeitsgesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 868), jedoch wird

a.	und b. …

(2)	Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten die landesrechtlichen 
Vorschriften über den Erholungsurlaub außer Kraft. In Kraft bleiben 
jedoch die landesrechtlichen Bestimmungen über den Urlaub für Op-
fer des Nationalsozialismus und für solche Arbeitnehmer, die geistig 
oder körperlich in ihrer Erwerbsfähigkeit behindert sind.

§ 15a Übergangsvorschrift

Befindet sich der Arbeitnehmer von einem Tag nach dem 9. Dezember 
1998 bis zum 1. Januar 1999 oder darüber hinaus in einer Maßnahme 
der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation, sind für diesen Zeitraum 
die seit dem 1. Januar 1999 geltenden Vorschriften maßgebend, es sei 
denn, dass diese für den Arbeitnehmer ungünstiger sind.

§ 16 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1963 in Kraft.
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	¼ Digitale-Dienste-Gesetz (Nichtamtliches 
Inhaltsverzeichnis DDG) – Auszug

Ausfertigungsdatum: 06.05.20246

Vollzitat: „Digitale-Dienste-Gesetz vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 149)“

Die §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 23 dienen der Umsetzung der Richtlinie 
2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 
2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informations-
gesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“) 
(ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2022/2065 (ABl. L 277 vom 27.10.2022, S. 1; L 310 vom 1.12.2022, 
S. 17) geändert worden ist. Die §§ 1, 2, 3, 6, 9, 10 und 11 dienen der 
Umsetzung der Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Be-
reitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste) (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1; L 263 vom 6.10.2010, 
S. 15), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2018/1808 (ABl. L 303 vom 
28.11.2018, S. 69) geändert worden ist. § 8 dient der Umsetzung der 
Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheber-
rechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft 
(ABl. L 167 vom 22.6.2001, S. 10; L 6 vom 10.1.2002, S. 71), die zu-
letzt durch die Richtlinie (EU) 2019/790 (ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 
92) geändert worden ist, und der Richtlinie 2004/48/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung 
der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. L 157 vom 30.4.2004, S. 45; 
L 195 vom 2.6.2004, S. 16).

Das G wurde als Artikel 1 des G v. 6.5.2024 I Nr. 149 vom Bundestag be-
schlossen. Es tritt gem. Art. 37 Abs. 1 dieses G am 14.5.2024 in Kraft.

6  (+++ Textnachweis ab: 14.5.2024 +++) 
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht: Umsetzung der  
EGRL 31/2000 (CELEX Nr: 32000L0031)  
EURL 13/2010 (CELEX Nr: 32010L0013)  
EGRL 29/2001 (CELEX Nr: 32001L0029)  
EGRL 48/2004 (CELEX Nr: 32004L0048) +++)
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TEIL 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1)	Dieses Gesetz gilt für alle Diensteanbieter nach Absatz 4 Nummer 5, 
sofern in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Abweichend 
von Satz 1 gelten die Vorschriften dieses Gesetzes zur Durchsetzung 
der Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und Trans-
parenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten (ABl. L 
186 vom 11.7.2019, S. 57) für Anbieter von Online-Vermittlungsdien-
sten nach Artikel 2 Nummer 2 und 3 sowie für Anbieter von Online-
Suchmaschinen nach Artikel 2 Nummer 5 und 6 dieser Verordnung. 
Dieses Gesetz gilt nicht für Rundfunk im Sinne der medienrechtlichen 
Bestimmungen der Länder.

(2)	Die inhalts- und vielfaltsbezogenen Anforderungen an digitale Dienste 
und die hierfür zuständigen Aufsichtsbehörden ergeben sich aus den 
medienrechtlichen Bestimmungen der Länder. Die Vorschriften des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen einschließlich dessen 
§§ 19 bis 20 sowie der Regelungen zu den Aufgaben, Befugnissen 
und Zuständigkeiten der Kartellbehörden bleiben unberührt.

(3)	Dieses Gesetz trifft weder Regelungen im Bereich des internationalen 
Privatrechts noch regelt es die Zuständigkeit der Gerichte.

(4)	Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind

1.	„digitaler Dienst“ ein Dienst im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 
Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informa-
tionsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und 
der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. 
L 241 vom 17.9.2015, S. 1);

2.	„Koordinierungsstelle für digitale Dienste“ der nationale Koordina-
tor für digitale Dienste im Sinne des Artikels 49 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale 
Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über 
digitale Dienste) (ABl. L 277 vom 27.10.2022, S. 1; L 310 vom 
1.12.2022, S. 17);
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3.	„drahtloses lokales Netzwerk“ ein Drahtloszugangssystem mit ge-
ringer Leistung und geringer Reichweite sowie mit geringem Stö-
rungsrisiko für weitere, von anderen Nutzern in unmittelbarer Nähe 
installierte Systeme dieser Art, das nicht exklusive Grundfrequen-
zen nutzt;

4.	„audiovisuelle Mediendienste“

a.	audiovisuelle Mediendienste auf Abruf (Nummer 6) und

b.	die audiovisuelle kommerzielle Kommunikation (Nummer 7);

5.	„Diensteanbieter“ Anbieter digitaler Dienste;

6.	„audiovisuelle Mediendienste auf Abruf“ nichtlineare audiovisuel-
le Mediendienste, bei denen der Hauptzweck des Dienstes oder 
eines trennbaren Teils des Dienstes darin besteht, unter der redak-
tionellen Verantwortung eines Anbieters von audiovisuellen Me-
diendiensten der Allgemeinheit Sendungen zur Information, Unter-
haltung oder Bildung zum individuellen Abruf zu einem vom Nutzer 
gewählten Zeitpunkt bereitzustellen;

7.	„audiovisuelle kommerzielle Kommunikation“ jede Form der Kom-
munikation mit Bildern mit oder ohne Ton, die einer Sendung oder 
einem nutzergenerierten Video gegen Entgelt oder gegen eine 
ähnliche Gegenleistung oder als Eigenwerbung beigefügt oder dar-
in enthalten ist, wenn die Kommunikation der unmittelbaren oder 
mittelbaren Förderung des Absatzes von Waren und Dienstleistun-
gen oder der Förderung des Erscheinungsbilds natürlicher oder juri-
stischer Personen, die einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, 
dient, einschließlich Sponsoring und Produktplatzierung;

8.	„Videosharingplattform-Dienste“

a.	digitale Dienste, bei denen der Hauptzweck oder eine wesent-
liche Funktion darin besteht, Sendungen oder nutzergenerier-
te Videos, für die der Diensteanbieter keine redaktionelle Ver-
antwortung trägt, der Allgemeinheit bereitzustellen, wobei der 
Diensteanbieter die Organisation der Sendungen und der nutzer-
generierten Videos, auch mit automatischen Mitteln, bestimmt,

b.	trennbare Teile digitaler Dienste, wenn für den trennbaren Teil 
der in Buchstabe a genannte Hauptzweck vorliegt;

9.	„Videosharingplattform-Anbieter“ ein Diensteanbieter, der Videos-
haringplattform-Dienste betreibt;
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10.	„redaktionelle Verantwortung“ die Ausübung einer wirksamen 
Kontrolle hinsichtlich der Zusammenstellung der Sendungen und 
ihrer Bereitstellung mittels eines Katalogs;

11.	„Sendung“ eine Abfolge von bewegten Bildern mit oder ohne Ton, 
die unabhängig von ihrer Länge Einzelbestandteil eines von ei-
nem Diensteanbieter erstellten Sendeplans oder Katalogs ist;

12.	„nutzergeneriertes Video“ eine von einem Nutzer erstellte Abfol-
ge von bewegten Bildern mit oder ohne Ton, die unabhängig von 
ihrer Länge einen Einzelbestandteil darstellt und die von diesem 
Nutzer oder einem anderen Nutzer auf einen Videosharingplatt-
form-Dienst hochgeladen wird;

13.	„Mitgliedstaat“ jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union und 
jeder andere Vertragsstaat des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum, für den die Richtlinie 2010/13/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur 
Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Me-
diendienste (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) (ABl. L 
95 vom 15.4.2010, S. 1; L 263 vom 6.10.2010, S. 15), die durch 
die Richtlinie (EU) 2018/1808 (ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 
69) geändert worden ist, gilt;

14.	„Drittstaat“ jeder Staat, der nicht Mitgliedstaat ist;

15.	„Mutterunternehmen“ ein Unternehmen, das ein oder mehrere 
Tochterunternehmen kontrolliert;

16.	„Tochterunternehmen“ ein Unternehmen, das unmittelbar oder 
mittelbar von einem Mutterunternehmen kontrolliert wird;

17.	„Gruppe“ die Gesamtheit eines Mutterunternehmens und sei-
ner Tochterunternehmen sowie aller anderen mit dem Mutterun-
ternehmen und seinen Tochterunternehmen wirtschaftlich und 
rechtlich verbundenen Unternehmen.

§ 2 Europäisches Sitzland

(1)	Sitzland des Diensteanbieters innerhalb des Geltungsbereichs der 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste 
der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Ge-
schäftsverkehrs, im Binnenmarkt (Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr) (ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1), die zuletzt durch 
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die Verordnung (EU) 2022/2065 (ABl. L 277 vom 27.10.2022, S. 1; 
L 310 vom 1.12.2022, S. 17) geändert worden ist, ist der Mitglied-
staat, in dessen Hoheitsgebiet der Diensteanbieter niedergelassen 
ist.

(2)	Abweichend von Absatz 1 gilt bei audiovisuellen Mediendiensten im 
Anwendungsbereich der Richtlinie 2010/13/EU derjenige Mitglied-
staat als Sitzland des Anbieters von audiovisuellen Mediendiensten, 
in dem die Hauptverwaltung des Diensteanbieters liegt und in dem 
die redaktionellen Entscheidungen über den audiovisuellen Medien-
dienst getroffen werden. Werden die redaktionellen Entscheidungen 
über den audiovisuellen Mediendienst in einem anderen Mitglied-
staat als in dem des Sitzes der Hauptverwaltung getroffen, so gilt als 
Sitzland des Diensteanbieters

1.	derjenige dieser beiden Mitgliedstaaten, in dem ein erheblicher Teil 
des Personals des Diensteanbieters, das mit der Durchführung der 
programmbezogenen Tätigkeiten des audiovisuellen Mediendien-
stes betraut ist, tätig ist,

2.	derjenige dieser beiden Mitgliedstaaten, in dem die Hauptverwal-
tung des Diensteanbieters liegt, wenn ein erheblicher Teil des Per-
sonals des Anbieters audiovisueller Mediendienste, das mit der 
Ausübung der sendungsbezogenen Tätigkeiten betraut ist, in bei-
den Mitgliedstaaten tätig ist, oder

3.	derjenige dieser beiden Mitgliedstaaten, in dem der Diensteanbie-
ter zuerst mit seiner Tätigkeit nach Maßgabe des Rechts dieses 
Mitgliedstaats begonnen hat, sofern

a.	eine dauerhafte und tatsächliche Verbindung mit der Wirtschaft 
dieses Mitgliedstaats fortbesteht und

b.	ein erheblicher Teil des Personals des Anbieters von audiovisu-
ellen Mediendiensten, das mit der Ausübung der sendungsbezo-
genen Tätigkeiten betraut ist, in keinem der beiden Mitgliedstaa-
ten tätig ist.

Werden die redaktionellen Entscheidungen über den audiovisuellen Me-
diendienst in einem Drittstaat getroffen, so gilt derjenige Mitgliedstaat 
als Sitzland, in dem die Hauptverwaltung des Diensteanbieters liegt. 
Liegt die Hauptverwaltung des Diensteanbieters in einem Drittstaat und 
werden die redaktionellen Entscheidungen über den audiovisuellen Me-
diendienst in einem Mitgliedstaat getroffen, gilt der Mitgliedstaat als 
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Sitzland, in dem ein erheblicher Teil des mit der Bereitstellung des audio-
visuellen Mediendienstes betrauten Personals tätig ist.

(3)	Für Anbieter von audiovisuellen Mediendiensten, die nicht bereits auf-
grund ihrer Niederlassung der Rechtshoheit eines Mitgliedstaats un-
terliegen, gilt derjenige Mitgliedstaat als Sitzland, in dem sie

1.	eine dort gelegene Satelliten-Bodenstation für die Aufwärtsstrecke 
nutzen oder

2.	zwar keine dort gelegene Satelliten-Bodenstation für die Aufwärts-
strecke, aber eine diesem Mitgliedstaat zugewiesene Übertra-
gungskapazität eines Satelliten nutzen.

Liegt keines dieser beiden Kriterien vor, gilt derjenige Mitgliedstaat, in 
dem der Anbieter von audiovisuellen Mediendiensten gemäß den Arti-
keln 49 bis 55 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union niedergelassen ist, auch als Sitzland für diesen Anbieter von au-
diovisuellen Mediendiensten.

(4)	Ist ein Videosharingplattform-Anbieter im Anwendungsbereich der 
Richtlinie 2010/13/EU nicht im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
niedergelassen, so gilt abweichend von Absatz 1 derjenige Mitglied-
staat als Sitzland, in dessen Hoheitsgebiet

1.	ein Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen des Videos-
haringplattform-Anbieters niedergelassen ist oder

2.	ein anderes Unternehmen einer Gruppe, von der der Videosharing-
plattform-Anbieter ein Teil ist, niedergelassen ist.

(5)	Sind in den Fällen des Absatzes 4 das Mutterunternehmen, das Toch-
terunternehmen oder die anderen Unternehmen der Gruppe jeweils 
in verschiedenen Mitgliedstaaten niedergelassen, so gilt der Videos-
haringplattform-Anbieter als in dem Mitgliedstaat niedergelassen, in 
dem

1.	sein Mutterunternehmen niedergelassen ist,

2.	mangels einer Niederlassung nach Nummer 1 sein Tochterunter-
nehmen niedergelassen ist oder

3.	mangels einer Niederlassung nach Nummer 2 das oder die ande-
ren Unternehmen der Gruppe niedergelassen ist oder sind.

(6)	Gibt es mehrere Tochterunternehmen und ist jedes dieser Tochter-
unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen, so gilt 
der Videosharingplattform-Anbieter als in dem Mitgliedstaat nieder-
gelassen, in dem eines der Tochterunternehmen zuerst seine Tätig-
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keit aufgenommen hat. Voraussetzung ist, dass eine dauerhafte und 
tatsächliche Verbindung zwischen dem Tochterunternehmen und der 
Wirtschaft dieses Mitgliedstaats besteht.

(7)	Gibt es mehrere andere Unternehmen, die Teil der Gruppe sind und 
von denen jedes in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist, 
so gilt der Videosharingplattform-Anbieter als in dem Mitgliedstaat 
niedergelassen, in dem eines dieser Unternehmen zuerst seine Tätig-
keit aufgenommen hat. Voraussetzung ist, dass eine dauerhafte und 
tatsächliche Verbindung zwischen dem Unternehmen und der Wirt-
schaft dieses Mitgliedstaats besteht.

(8)	Treten zwischen der zuständigen inländischen Behörde und einer Be-
hörde eines anderen Mitgliedstaats Meinungsverschiedenheiten dar-
über auf, welcher Mitgliedstaat Sitzland des Diensteanbieters nach 
den Absätzen 2 bis 7 ist oder als solcher gilt, so bringt die zuständige 
inländische Behörde diese Meinungsverschiedenheiten der Europä-
ischen Kommission unverzüglich zur Kenntnis.

§ 3 Herkunftslandprinzip

(1)	Diensteanbieter und ihre digitalen Dienste, die nach § 2 in Deutsch-
land niedergelassen sind, unterliegen den Anforderungen des deut-
schen Rechts auch dann, wenn die digitalen Dienste innerhalb des 
Geltungsbereichs der Richtlinie 2000/31/EG und der Richtlinie 
2010/13/EU in einem anderen Mitgliedstaat geschäftsmäßig an-
geboten oder verbreitet werden, soweit nicht die Verordnung (EU) 
2022/2065 unmittelbar gilt.

(2)	Der freie Verkehr von digitalen Diensten, die innerhalb des Geltungs-
bereichs der Richtlinien 2000/31/EG und 2010/13/EU in Deutsch-
land von Diensteanbietern, die in einem anderen Mitgliedstaat nie-
dergelassen sind, geschäftsmäßig angeboten oder verbreitet werden, 
wird vorbehaltlich der Absätze 5 bis 7 nicht eingeschränkt.

(3)	Von den Absätzen 1 und 2 bleiben unberührt:

1.	die Freiheit der Rechtswahl,

2.	die Vorschriften für vertragliche Schuldverhältnisse in Bezug auf 
Verbraucherverträge,

3.	gesetzliche Vorschriften über die Form des Erwerbs von Grundstüc-
ken und grundstücksgleichen Rechten sowie über die Form der Be-
gründung, Übertragung, Änderung oder Aufhebung von dinglichen 
Rechten an Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und
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4.	das für den Schutz personenbezogener Daten geltende Recht.

(4)	Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für

1.	die Tätigkeit von Notaren sowie von Angehörigen anderer Berufe, 
soweit diese ebenfalls hoheitlich tätig sind,

2.	die Vertretung von Mandanten und die Wahrnehmung ihrer Interes-
sen vor Gericht,

3.	die Zulässigkeit nicht angeforderter kommerzieller Kommunikatio-
nen durch elektronische Post,

4.	Gewinnspiele mit einem einen Geldwert darstellenden Einsatz bei 
Glücksspielen, einschließlich Lotterien und Wetten,

5.	die Anforderungen an Verteildienste,

6.	das Urheberrecht, verwandte Schutzrechte, Rechte im Sinne der 
Richtlinie 87/54/EWG des Rates vom 16. Dezember 1986 über 
den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen 
(ABl. L 24 vom 27.1.1987, S. 36) und der Richtlinie 96/9/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 1996 
über den rechtlichen Schutz von Datenbanken (ABl. L 77 vom 
27.3.1996, S. 20) sowie für gewerbliche Schutzrechte,

7.	die Ausgabe elektronischen Geldes durch Institute, die gemäß 
Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie 2000/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. September 2000 über die Auf-
nahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-
Instituten (ABl. L 275 vom 27.10.2000, S. 39) von der Anwendung 
einiger oder aller Vorschriften dieser Richtlinie und von der Anwen-
dung der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. März 2000 über die Aufnahme und Aus-
übung der Tätigkeit der Kreditinstitute (ABl. L 126 vom 25.5.2000, 
S. 1) freigestellt sind,

8.	Vereinbarungen oder Verhaltensweisen, die dem Kartellrecht un-
terliegen,

9.	Bereiche, die erfasst sind von den §§ 39, 57 bis 59, 61 bis 65, 
146, 241 bis 243b, 305 und 306 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt durch Artikel 
9 des Gesetzes vom 31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 140) geän-
dert worden ist, für Bereiche, die erfasst sind von den Vorschrif-
ten der Versicherungsberichterstattungs-Verordnung vom 19. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2858), die durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17. 
August 2017 (BGBl. I S. 3214) geändert worden ist, für die Re-
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gelungen über das auf Versicherungsverträge anwendbare Recht 
sowie für Bedingungen, die für das Angebot und den Abschluss 
von Versicherungen zur Erfüllung einer in einem Mitgliedstaat vor-
geschriebenen Versicherungspflicht gelten.

(5)	Das Angebot von digitalen Diensten, bei denen es sich nicht um au-
diovisuelle Mediendienste handelt, durch einen Diensteanbieter, der 
in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist, darf durch Maß-
nahmen auf Grundlage des deutschen Rechts eingeschränkt werden, 
sofern

1.	dies dazu dient, folgende Schutzziele vor Beeinträchtigungen oder 
ernsthaften und schwerwiegenden Gefahren zu schützen:

a.	die öffentliche Sicherheit und Ordnung, einschließlich des Ju-
gendschutzes, insbesondere im Hinblick auf

aa.	  die Verhütung, Ermittlung, Aufklärung, Verfolgung und Voll-
streckung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten,

bb.	  die Bekämpfung der Verunglimpfung aus Gründen der Ras-
se, des Geschlechts, des Glaubens oder der Nationalität,

cc.	  Verletzungen der Menschenwürde einzelner Personen oder

dd.	  die Wahrung nationaler Sicherheits- und Verteidigungsin-
teressen,

b.	die öffentliche Gesundheit oder

c.	die Interessen der Verbraucher und die Interessen von Anlegern 
und

2.	die Maßnahmen, die auf der Grundlage des deutschen Rechts 
in Betracht kommen, in einem angemessenen Verhältnis zu den 
Schutzzielen nach Nummer 1 stehen.

Maßnahmen nach Satz 1 Nummer 2 sind nur zulässig, wenn die gemäß 
Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe b und Absatz 5 der Richtlinie 2000/31/
EG erforderlichen Verfahren eingehalten werden; davon unberührt blei-
ben gerichtliche Verfahren einschließlich etwaiger Vorverfahren und die 
Verfolgung von Straftaten einschließlich der Strafvollstreckung und von 
Ordnungswidrigkeiten.

(6)	Der freie Empfang und die Weiterverbreitung von audiovisuellen Me-
diendiensten aus anderen Mitgliedstaaten darf abweichend von Ab-
satz 2 vorübergehend beeinträchtigt werden, wenn diese audiovisuel-
len Mediendienste
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1.	in offensichtlicher, ernsthafter und schwerwiegender Weise Folgen-
des enthalten:

a.	eine Aufstachelung zu Gewalt oder Hass gegen eine Gruppe von 
Personen oder gegen ein Mitglied einer Gruppe von Personen 
aus einem der in Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union (ABl. C 364 vom 18.12.2000, S. 1) genann-
ten Gründe,

b.	eine öffentliche Aufforderung zur Begehung einer terroristischen 
Straftat gemäß Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2017/541 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 zur Ter-
rorismusbekämpfung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlus-
ses 2002/475/JI des Rates und zur Änderung des Beschlusses 
2005/671/JI des Rates (ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6),

c.	einen Verstoß gegen die Vorgaben zum Schutz von Minderjähri-
gen nach Artikel 6a Absatz 1 der Richtlinie 2010/13/EU oder

2.	eine Beeinträchtigung oder eine ernsthafte und schwerwiegende 
Gefahr der Beeinträchtigung darstellen für

a.	die öffentliche Gesundheit,

b.	die öffentliche Sicherheit oder

c.	die Wahrung nationaler Sicherheits- und Verteidigungsinteres-
sen.

(7)	Das Angebot von digitalen Diensten kann durch Anordnungen zum Vor-
gehen gegen rechtswidrige Inhalte nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 
2022/2056 und zur Bereitstellung von Informationen nach Artikel 10 
der Verordnung (EU) 2022/2065 eingeschränkt werden. Diese Anord-
nungen unterliegen nicht den Anforderungen der Absätze 5 und 6.

§ 4 Zulassungsfreiheit

Das Anbieten von digitalen Diensten ist im Rahmen der Gesetze zulas-
sungs- und anmeldefrei.

TEIL 2 
Informationspflichten

§ 5 Allgemeine Informationspflichten

(1)	Diensteanbieter haben für geschäftsmäßige, in der Regel gegen Ent-
gelt angebotene digitale Dienste folgende Informationen, die leicht 
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erkennbar und unmittelbar erreichbar sein müssen, ständig verfügbar 
zu halten:

1.	den Namen und die Anschrift, unter der sie niedergelassen sind, 
bei juristischen Personen zusätzlich die Rechtsform, den Vertre-
tungsberechtigten und, sofern Angaben über das Kapital der Ge-
sellschaft gemacht werden, das Stamm- oder Grundkapital sowie, 
wenn nicht alle in Geld zu leistenden Einlagen eingezahlt sind, der 
Gesamtbetrag der ausstehenden Einlagen,

2.	Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und 
eine unmittelbare Kommunikation mit ihnen ermöglichen, ein-
schließlich der Adresse für die elektronische Post,

3.	soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder er-
bracht wird, die der behördlichen Zulassung bedarf, Angaben zur 
zuständigen Aufsichtsbehörde,

4.	die Angabe des Handelsregisters oder ähnlicher Register, in das 
sie eingetragen sind, und die entsprechende Registernummer,

5.	soweit der Dienst angeboten oder erbracht wird in Ausübung eines 
Berufs im Sinne von Artikel 1 Buchstabe d der Richtlinie 89/48/
EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine 
Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine min-
destens dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABl. L 19 
vom 24.1.1989, S. 16), oder im Sinne von Artikel 1 Buchstabe 
f der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über 
eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher 
Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG 
(ABl. L 209 vom 24.7.1992, S. 25; L 17 vom 25.1.1995, S. 20), 
die zuletzt durch die Richtlinie 2006/100/EG (ABl. L 363 vom 
20.12.2006, S. 141) geändert worden ist, Angaben über

a.	die Kammer, der die Diensteanbieter angehören,

b.	die gesetzliche Berufsbezeichnung und den Staat, in dem die 
Berufsbezeichnung verliehen worden ist,

c.	die Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen und die An-
gabe, wie diese Regelungen zugänglich sind,

6.	in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikationsnummer 
nach § 27a Absatz 1 Satz 1, 2 oder 3 des Umsatzsteuergeset-
zes oder eine Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139c Ab-
satz 1 der Abgabenordnung besitzen, die Angabe dieser Nummer,
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7.	bei Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien 
und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die sich in Abwick-
lung oder Liquidation befinden, die Angabe hierüber,

8.	bei Anbietern von audiovisuellen Mediendiensten die Angabe

a.	des Mitgliedstaats, der für sie Sitzland ist oder als Sitzland gilt 
sowie

b.	der zuständigen Regulierungs- und Aufsichtsbehörden.

(2)	Weitergehende Informationspflichten nach anderen Rechtsvorschrif-
ten bleiben unberührt.

§ 6 Besondere Pflichten bei kommerziellen Kommunikationen

(1)	Diensteanbieter haben bei kommerziellen Kommunikationen, die di-
gitale Dienste oder Bestandteile von digitalen Diensten sind, minde-
stens zu beachten, dass

1.	kommerzielle Kommunikationen klar als solche zu erkennen sein 
müssen,

2.	die natürliche oder juristische Person, in deren Auftrag kommerziel-
le Kommunikationen erfolgen, klar identifizierbar sein muss,

3.	Angebote zur Verkaufsförderung wie Preisnachlässe, Zugaben und 
Geschenke klar als solche erkennbar sein müssen und die Bedin-
gungen für ihre Inanspruchnahme leicht zugänglich sein sowie klar 
und unzweideutig angegeben werden müssen und

4.	Preisausschreiben oder Gewinnspiele mit Werbecharakter klar als 
solche erkennbar sein müssen und die Teilnahmebedingungen 
leicht zugänglich sein sowie klar und unzweideutig angegeben wer-
den müssen.

(2)	Werden kommerzielle Kommunikationen per elektronischer Post ver-
sandt, darf in der Kopf- und in der Betreffzeile weder der Absender noch 
der kommerzielle Charakter der Nachricht verschleiert oder verheim-
licht werden. Ein Verschleiern oder Verheimlichen liegt dann vor, wenn 
die Kopf- oder die Betreffzeile absichtlich so gestaltet ist, dass der 
Empfänger vor Einsichtnahme in den Inhalt der Kommunikation keine 
oder irreführende Informationen über die tatsächliche Identität des Ab-
senders oder den kommerziellen Charakter der Nachricht erhält.

(3)	Videosharingplattform-Anbieter müssen eine Funktion bereitstellen, 
mit der Nutzer, die nutzergenerierte Videos hochladen, erklären kön-
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nen, ob diese Videos audiovisuelle kommerzielle Kommunikation ent-
halten.

(4)	Videosharingplattform-Anbieter sind verpflichtet, audiovisuelle kom-
merzielle Kommunikation, die Nutzer auf den Videosharingplattform-
Dienst hochgeladen haben, als solche zu kennzeichnen, sofern sie 
nach Absatz 3 oder anderweitig Kenntnis von dieser erlangt haben.

(5)	Die Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und 
der Preisangabenverordnung bleiben unberührt.

TEIL 3 
Rechtsverletzungen von Nutzern

§ 7 Beschränkte Verantwortlichkeit

(1)	Die Artikel 4 bis 8 der Verordnung (EU) 2022/2065 gelten für alle 
Diensteanbieter einschließlich der öffentlichen Stellen unabhängig 
davon, ob für die Nutzung ein Entgelt erhoben wird.

(2)	Diensteanbieter, die Nutzern einen Internetzugang über ein drahtlo-
ses lokales Netzwerk zur Verfügung stellen, dürfen von einer Behörde 
nicht verpflichtet werden,

1.	vor Gewährung des Zugangs

a.	die persönlichen Daten von Nutzern zu erheben und zu spei-
chern (Registrierung) oder

b.	die Eingabe eines Passworts zu verlangen oder

2.	das Anbieten des Dienstes dauerhaft einzustellen.

Diensteanbieter können jedoch auf freiwilliger Basis die Nutzer identifi-
zieren, eine Passworteingabe verlangen oder andere freiwillige Maßnah-
men ergreifen.

(3)	Haften Diensteanbieter nach Artikel 4 der Verordnung (EU) 
2022/2065 nicht, so können sie auch nicht wegen einer rechtswid-
rigen Handlung eines Nutzers auf Schadensersatz oder Beseitigung 
oder Unterlassung einer Rechtsverletzung in Anspruch genommen 
werden; dasselbe gilt hinsichtlich aller Kosten für die Geltendma-
chung und Durchsetzung dieser Ansprüche. Satz 1 ist nicht anzuwen-
den, wenn der Diensteanbieter absichtlich mit einem Nutzer seines 
Dienstes zusammenarbeitet, um rechtswidrige Handlungen zu bege-
hen.
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(4)	Die Absätze 2 und 3 sind auf Diensteanbieter auch dann anzuwen-
den, wenn der Dienst unentgeltlich oder durch eine öffentliche Stelle 
erbracht wird.

§ 8 Anspruch auf Sperrung bei Rechtsverletzung

(1)	Wurde ein digitaler Dienst, der darin besteht, von einem Nutzer bereit-
gestellte Informationen in einem Kommunikationsnetz zu übermitteln 
oder den Zugang zu einem Kommunikationsnetz zu vermitteln, von 
einem Nutzer in Anspruch genommen, um das Recht am geistigen 
Eigentum eines anderen zu verletzen, und besteht für den Inhaber 
des Rechts keine andere Möglichkeit, der Verletzung seines Rechts 
abzuhelfen, so kann der Inhaber des Rechts von dem betroffenen 
Diensteanbieter die Sperrung der Nutzung von Informationen verlan-
gen, um die Wiederholung der Rechtsverletzung zu verhindern.

(2)	Die Sperrung muss zumutbar und verhältnismäßig sein.

(3)	Ein Anspruch gegen den Diensteanbieter auf Erstattung der vor- und 
außergerichtlichen Kosten für die Geltendmachung und Durchset-
zung des Anspruchs nach Absatz 1 besteht nicht, es sei denn, der 
Diensteanbieter arbeitet absichtlich mit einem Nutzer seines Dien-
stes zusammen, um das geistige Eigentum eines anderen zu verlet-
zen.

(4)	Die Absätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Dienst unentgeltlich 
oder durch öffentliche Stellen erbracht wird. Verpflichtungen zur Ent-
fernung von Informationen oder zur Sperrung der Nutzung von Infor-
mationen nach den allgemeinen Gesetzen aufgrund von gerichtlichen 
oder behördlichen Anordnungen bleiben auch im Fall einer beschränk-
ten Verantwortlichkeit des Diensteanbieters nach den Artikeln 4 bis 6 
der Verordnung (EU) 2022/2065 und des § 7 unberührt.

TEIL 4 
Vorschriften für Anbieter von audiovisuellen Mediendiensten 
und für Videosharingplattform-Anbieter

§ 9 Listen der Anbieter von audiovisuellen Mediendiensten und der 
Videosharingplattform-Anbieter

(1)	Die nach Landesrecht zuständige Behörde erstellt jeweils eine Liste 
der Anbieter von audiovisuellen Mediendiensten und der Videosha-
ringplattform-Anbieter, deren Sitzland Deutschland ist oder für die 
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Deutschland als Sitzland gilt. In der Liste sind zu jedem audiovisu-
ellen Mediendiensteanbieter und Videosharingplattform-Anbieter die 
maßgeblichen Kriterien nach § 2 Absatz 2 bis 7 anzugeben.

(2)	Die nach Landesrecht zuständige Behörde übermittelt die Listen der 
Anbieter von audiovisuellen Mediendiensten und der Videosharing-
plattform-Anbieter sowie alle Aktualisierungen dieser Listen der für 
Kultur und Medien zuständigen obersten Bundesbehörde.

(3)	Die für Kultur und Medien zuständige oberste Bundesbehörde leitet 
die ihr übermittelten Listen der Anbieter von audiovisuellen Medien-
diensten und Videosharingplattform-Anbietern sowie alle Aktualisie-
rungen dieser Listen an die Europäische Kommission weiter.

§ 10 Auskunftsverlangen der nach Landesrecht zuständigen Behörde

(1)	Anbieter von audiovisuellen Mediendiensten und Videosharingplatt-
form-Anbieter sind verpflichtet, der nach Landesrecht zuständigen Be-
hörde auf Verlangen Auskünfte über die in § 2 Absatz 2 bis 7 genann-
ten Kriterien zu erteilen, soweit dies für die Erfüllung der Aufgaben 
nach § 9 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 erforderlich ist.

(2)	Anbieter von audiovisuellen Mediendiensten und Videosharingplatt-
form-Anbieter können die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren 
Beantwortung sie selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 
1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr 
der Verfolgung wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit aus-
setzen würde. Sie sind über ihr Recht zur Auskunftsverweigerung zu be-
lehren. Die Tatsache, auf die der Anbieter von audiovisuellen Medien-
diensten oder der Videosharingplattform-Anbieter die Verweigerung der 
Auskunft nach Satz 1 stützt, ist auf Verlangen glaubhaft zu machen. Es 
genügt die eidliche Versicherung des Anbieters von audiovisuellen Me-
diendiensten oder des Videosharingplattform-Anbieters.

§ 11 Vertragliche Nutzungsverbote

(1)	Videosharingplattform-Anbieter sind verpflichtet, mit ihren Nutzern 
wirksam zu vereinbaren, dass diese auf der Videosharingplattform 
keine unzulässige audiovisuelle kommerzielle Kommunikation ver-
breiten dürfen.

(2)	Unzulässige audiovisuelle kommerzielle Kommunikation im Sinne 
dieser Vorschrift ist audiovisuelle kommerzielle Kommunikation, die 
gegen folgende Vorschriften verstößt:
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1.	§ 20 des Tabakerzeugnisgesetzes vom 4. April 2016 (BGBl. I S. 
569), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2752) geändert worden ist, oder

2.	§ 10 des Heilmittelwerbegesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3068), das zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 11. Juli 2022 (BGBl. I S. 1082) geän-
dert worden ist.
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	¼ Gesetz für einen besseren Schutz hinweis-
gebender Personen (Hinweisgeberschutz-
gesetz – HinSchG)

Ausfertigungsdatum: 31.05.2023

Vollzitat: „Hinweisgeberschutzgesetz vom 31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 140), das durch Artikel 16 des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 438) geändert worden ist“

Stand: Geändert durch Art. 16 G v. 27.12.2024 I Nr. 438

Das G wurde als Artikel 1 des G v. 31.5.2023 I Nr. 140 vom Bundestag 
mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es tritt gem. Art. 10 Abs. 2 
dieses G am 2.7.2023 in Kraft. § 41 tritt gem. Art. 10 Abs. 1 dieses G am

3.6.2023 in Kraft.“7

ABSCHNITT 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zielsetzung und persönlicher Anwendungsbereich

(1)	Dieses Gesetz regelt den Schutz von natürlichen Personen, die im 
Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit oder im Vorfeld einer 
beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben und 
diese an die nach diesem Gesetz vorgesehenen Meldestellen mel-
den oder offenlegen (hinweisgebende Personen).

(2)	Darüber hinaus werden Personen geschützt, die Gegenstand einer 
Meldung oder Offenlegung sind, sowie sonstige Personen, die von ei-
ner Meldung oder Offenlegung betroffen sind.

§ 2 Sachlicher Anwendungsbereich

(1)	Dieses Gesetz gilt für die Meldung (§ 3 Absatz 4) und die Offenlegung 
(§ 3 Absatz 5) von Informationen über

1.	Verstöße, die strafbewehrt sind,

7  (+++ Textnachweis ab: 3.6.2023 +++) 
(+++ Zur Anwendung vgl. §§ 27 S. 2, 28 Abs. 4 S. 5, 33 Abs. 1 und 2, 34 Abs. 1 und 2 +++) 
Das G wurde als Artikel 1 des G v. 31.5.2023 I Nr. 140 vom Bundestag mit Zustimmung des Bun-
desrates beschlossen. Es tritt gem. Art. 10 Abs. 2 dieses G am 2.7.2023 in Kraft. § 41 tritt gem. 
Art. 10 Abs. 1 dieses G am 3.6.2023 in Kraft.
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2.	Verstöße, die bußgeldbewehrt sind, soweit die verletzte Vorschrift 
dem Schutz von Leben, Leib oder Gesundheit oder dem Schutz der 
Rechte von Beschäftigten oder ihrer Vertretungsorgane dient,

3.	sonstige Verstöße gegen Rechtsvorschriften des Bundes und der 
Länder sowie unmittelbar geltende Rechtsakte der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft

a.	zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 
unter Einschluss insbesondere des Geldwäschegesetzes und 
der Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von An-
gaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 1), die durch die 
Verordnung (EU) 2019/2175 (ABl. L 334 vom 27.12.2019, S. 
1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,

b.	mit Vorgaben zur Produktsicherheit und -konformität,

c.	mit Vorgaben zur Sicherheit im Straßenverkehr, die das Straßen-
infrastruktursicherheitsmanagement, die Sicherheitsanforde-
rungen in Straßentunneln sowie die Zulassung zum Beruf des 
Güterkraftverkehrsunternehmers oder des Personenkraftver-
kehrsunternehmers (Kraftomnibusunternehmen) betreffen,

d.	mit Vorgaben zur Gewährleistung der Eisenbahnbetriebssicher-
heit,

e.	mit Vorgaben zur Sicherheit im Seeverkehr betreffend Vorschrif-
ten der Europäischen Union für die Anerkennung von Schiffs-
überprüfungs- und -besichtigungsorganisationen, die Haftung 
und Versicherung des Beförderers bei der Beförderung von 
Reisenden auf See, die Zulassung von Schiffsausrüstung, die 
Seesicherheitsuntersuchung, die Seeleute-Ausbildung, die Re-
gistrierung von Personen auf Fahrgastschiffen in der Seeschiff-
fahrt sowie Vorschriften und Verfahrensregeln der Europäischen 
Union für das sichere Be- und Entladen von Massengutschiffen,

f.	 mit Vorgaben zur zivilen Luftverkehrssicherheit im Sinne der Ab-
wehr von Gefahren für die betriebliche und technische Sicher-
heit und im Sinne der Flugsicherung,

g.	mit Vorgaben zur sicheren Beförderung gefährlicher Güter auf 
der Straße, per Eisenbahn und per Binnenschiff,

h.	mit Vorgaben zum Umweltschutz,
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i.	 mit Vorgaben zum Strahlenschutz und zur kerntechnischen Si-
cherheit,

j.	 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quel-
len und der Energieeffizienz,

k.	zur Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, zur ökologischen 
Produktion und zur Kennzeichnung von ökologischen Erzeugnis-
sen, zum Schutz geografischer Angaben für Agrarerzeugnisse 
und Lebensmittel einschließlich Wein, aromatisierter Weiner-
zeugnisse und Spirituosen sowie garantiert traditioneller Spe-
zialitäten, zum Inverkehrbringen und Verwenden von Pflanzen-
schutzmitteln sowie zur Tiergesundheit und zum Tierschutz, 
soweit sie den Schutz von landwirtschaftlichen Nutztieren, den 
Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung, die Haltung von 
Wildtieren in Zoos, den Schutz der für wissenschaftliche Zwecke 
verwendeten Tiere sowie den Transport von Tieren und die damit 
zusammenhängenden Vorgänge betreffen,

l.	 zu Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe und Substan-
zen menschlichen Ursprungs, Human- und Tierarzneimittel, Me-
dizinprodukte sowie die grenzüberschreitende Patientenversor-
gung,

m.	zur Herstellung, zur Aufmachung und zum Verkauf von Tabaker-
zeugnissen und verwandten Erzeugnissen,

n.	zur Regelung der Verbraucherrechte und des Verbraucherschut-
zes im Zusammenhang mit Verträgen zwischen Unternehmern 
und Verbrauchern sowie zum Schutz von Verbrauchern im Be-
reich der Zahlungskonten und Finanzdienstleistungen, bei 
Preisangaben sowie vor unlauteren geschäftlichen Handlungen,

o.	zum Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommu-
nikation, zum Schutz der Vertraulichkeit der Kommunikation, 
zum Schutz personenbezogener Daten im Bereich der elektro-
nischen Kommunikation, zum Schutz der Privatsphäre der End-
einrichtungen von Nutzern und von in diesen Endeinrichtungen 
gespeicherten Informationen, zum Schutz vor unzumutbaren 
Belästigungen durch Werbung mittels Telefonanrufen, automa-
tischen Anrufmaschinen, Faxgeräten oder elektronischer Post 
sowie über die Rufnummernanzeige und -unterdrückung und zur 
Aufnahme in Teilnehmerverzeichnisse,

p.	zum Schutz personenbezogener Daten im Anwendungsbereich 
der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
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und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum frei-
en Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 
1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 
74 vom 4.3.2021, S. 35) gemäß deren Artikel 2,

q.	zur Sicherheit in der Informationstechnik im Sinne des § 2 Ab-
satz 2 des BSI-Gesetzes von Anbietern digitaler Dienste im Sin-
ne des § 2 Absatz 12 des BSI-Gesetzes,

r.	 zur Regelung der Rechte von Aktionären von Aktiengesellschaf-
ten,

s.	zur Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Inter-
esse nach § 316a Satz 2 des Handelsgesetzbuchs,

t.	 zur Rechnungslegung einschließlich der Buchführung von Un-
ternehmen, die kapitalmarktorientiert im Sinne des §  264d 
des Handelsgesetzbuchs sind, von Kreditinstituten im Sinne 
des §  340 Absatz  1 des Handelsgesetzbuchs, Finanzdienst-
leistungsinstituten im Sinne des § 340 Absatz 4 Satz 1 des 
Handelsgesetzbuchs, Wertpapierinstituten im Sinne des § 340 
Absatz 4a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs, Instituten im Sinne 
des § 340 Absatz 5 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs, Versiche-
rungsunternehmen im Sinne des § 341 Absatz 1 des Handels-
gesetzbuchs und Pensionsfonds im Sinne des § 341 Absatz 4 
Satz 1 des Handelsgesetzbuchs,

4.	Verstöße gegen bundesrechtlich und einheitlich geltende Regelun-
gen für Auftraggeber zum Verfahren der Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen und Konzessionen und zum Rechtsschutz in diesen Ver-
fahren ab Erreichen der jeweils maßgeblichen EU-Schwellenwerte,

5.	Verstöße, die von § 4d Absatz 1 Satz 1 des Finanzdienstleistungs-
aufsichtsgesetzes erfasst sind, soweit sich nicht aus § 4 Absatz 1 
Satz 1 etwas anderes ergibt,

6.	Verstöße gegen für Körperschaften und Personenhandelsgesell-
schaften geltende steuerliche Rechtsnormen,

7.	Verstöße in Form von Vereinbarungen, die darauf abzielen, sich in 
missbräuchlicher Weise einen steuerlichen Vorteil zu verschaffen, 
der dem Ziel oder dem Zweck des für Körperschaften und Perso-
nenhandelsgesellschaften geltenden Steuerrechts zuwiderläuft,
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8.	Verstöße gegen die Artikel 101 und 102 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union sowie Verstöße gegen die in 
§ 81 Absatz 2 Nummer 1, 2 Buchstabe a und Nummer 5 sowie Ab-
satz 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen genann-
ten Rechtsvorschriften,

9.	Verstöße gegen Vorschriften der Verordnung (EU) 2022/1925 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2022 
über bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor und zur Än-
derung der Richtlinien (EU) 2019/1937 und (EU) 2020/1828 (Ge-
setz über digitale Märkte) (ABl. L 265 vom 12.10.2022, S. 1),

10.	Äußerungen von Beamtinnen und Beamten, die einen Verstoß ge-
gen die Pflicht zur Verfassungstreue darstellen.

(2)	Dieses Gesetz gilt außerdem für die Meldung und Offenlegung von 
Informationen über

1.	Verstöße gegen den Schutz der finanziellen Interessen der Euro-
päischen Union im Sinne des Artikels 325 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union und

2.	Verstöße gegen Binnenmarktvorschriften im Sinne des Artikels 26 
Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Uni-
on, einschließlich über Absatz 1 Nummer 8 hinausgehender Vor-
schriften der Europäischen Union über Wettbewerb und staatliche 
Beihilfen.

§ 3 Begriffsbestimmungen

(1)	Für dieses Gesetz gelten die Begriffsbestimmungen der folgenden 
Absätze.

(2)	Verstöße sind Handlungen oder Unterlassungen im Rahmen einer be-
ruflichen, unternehmerischen oder dienstlichen Tätigkeit, die rechts-
widrig sind und Vorschriften oder Rechtsgebiete betreffen, die in den 
sachlichen Anwendungsbereich nach § 2 fallen. Hierzu können auch 
missbräuchliche Handlungen oder Unterlassungen gehören, die dem 
Ziel oder dem Zweck der Regelungen in den Vorschriften oder Rechts-
gebieten zuwiderlaufen, die in den sachlichen Anwendungsbereich 
nach § 2 fallen.

(3)	Informationen über Verstöße sind begründete Verdachtsmomente 
oder Wissen über tatsächliche oder mögliche Verstöße, die bei dem 
Beschäftigungsgeber, bei dem die hinweisgebende Person tätig ist 
oder war, oder bei einer anderen Stelle, mit der die hinweisgeben-
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de Person aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit im Kontakt steht oder 
stand, bereits begangen wurden oder sehr wahrscheinlich erfolgen 
werden, sowie über Versuche der Verschleierung solcher Verstöße.

(4)	Meldungen sind Mitteilungen von Informationen über Verstöße an in-
terne Meldestellen (§ 12) oder externe Meldestellen (§§ 19 bis 24).

(5)	Offenlegung bezeichnet das Zugänglichmachen von Informationen 
über Verstöße gegenüber der Öffentlichkeit.

(6)	Repressalien sind Handlungen oder Unterlassungen im Zusammen-
hang mit der beruflichen Tätigkeit, die eine Reaktion auf eine Meldung 
oder eine Offenlegung sind und durch die der hinweisgebenden Per-
son ein ungerechtfertigter Nachteil entsteht oder entstehen kann.

(7)	Folgemaßnahmen sind die von einer internen Meldestelle nach § 18 
oder von einer externen Meldestelle nach § 29 ergriffenen Maßnah-
men zur Prüfung der Stichhaltigkeit einer Meldung, zum weiteren Vor-
gehen gegen den gemeldeten Verstoß oder zum Abschluss des Ver-
fahrens.

(8)	Beschäftigte sind

1.	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

2.	die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,

3.	Beamtinnen und Beamte,

4.	Richterinnen und Richter mit Ausnahme der ehrenamtlichen Rich-
terinnen und Richter,

5.	Soldatinnen und Soldaten,

6.	Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als 
arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehö-
ren auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichge-
stellten,

7.	Menschen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen oder bei einem anderen Leistungsanbieter nach § 60 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch beschäftigt sind.

(9)	Beschäftigungsgeber sind, sofern mindestens eine Person bei ihnen 
beschäftigt ist,

1.	natürliche Personen sowie juristische Personen des öffentlichen 
und des privaten Rechts,

2.	rechtsfähige Personengesellschaften und
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3.	sonstige, nicht in den Nummern 1 und 2 genannte rechtsfähige 
Personenvereinigungen.

(10)	Private Beschäftigungsgeber sind Beschäftigungsgeber mit Ausnah-
me juristischer Personen des öffentlichen Rechts und solcher Be-
schäftigungsgeber, die im Eigentum oder unter der Kontrolle einer 
juristischen Person des öffentlichen Rechts stehen.

§ 4 Verhältnis zu sonstigen Bestimmungen

(1)	Diesem Gesetz gehen spezifische Regelungen über die Mitteilung von 
Informationen über Verstöße in den folgenden Vorschriften vor:

1.	§ 6 Absatz 5 und § 53 des Geldwäschegesetzes,

2.	§ 25a Absatz 1 Satz 6 Nummer 3 des Kreditwesengesetzes und 
§ 13 Absatz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes,

3.	§ 58 des Wertpapierhandelsgesetzes,

4.	§ 23 Absatz 6 des Versicherungsaufsichtsgesetzes,

5.	§ 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 und § 68 Absatz 4 Satz 3 des Ka-
pitalanlagegesetzbuchs,

6.	§§ 3b und 5 Absatz 8 des Börsengesetzes,

7.	§ 55b Absatz 2 Nummer 7 der Wirtschaftsprüferordnung,

8.	Artikel 32 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmiss-
brauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 
2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1; 
L 287 vom 21.10.2016, S. 320; L 348 vom 21.12.2016, S. 83), 
die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2021/1783 (ABl. 
L 359 vom 11.10.2021, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung,

9.	Artikel 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 über die Meldung, 
Analyse und Weiterverfolgung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt, 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und 
der Verordnungen (EG) Nr. 1321/2007 und (EG) Nr. 1330/2007 
der Kommission (ABl. L 122 vom 24.4.2014, S. 18), die zuletzt 
durch die Delegierte Verordnung (EU) 2020/2034 (ABl. L 416 vom 
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11.12.2020, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, und der aufgrund des § 32 Absatz 1 Nummer 1 des Luft-
verkehrsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen,

10.	§§ 127 und 128 des Seearbeitsgesetzes,
11.	§ 14 Absatz 1 des Schiffssicherheitsgesetzes in Verbindung mit 

Abschnitt D Nummer 8 der Anlage zum Schiffssicherheitsgesetz 
und den aufgrund der §§ 9, 9a und 9c des Seeaufgabengesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen für Beschwerden, die die Sicher-
heit eines Schiffes unter ausländischer Flagge einschließlich der 
Sicherheit und Gesundheit seiner Besatzung, der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen an Bord und der Verhütung von Verschmutzung 
durch Schiffe unter ausländischer Flagge betreffen, und

12.	aufgrund des § 57c Satz 1 Nummer 1 und des § 68 Absatz 2 in 
Verbindung mit Absatz 3 und mit den §§ 65, 66 und 67 Nummer 
1 und 8 und den §§ 126, 128 und 129 des Bundesberggesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen.

Soweit die spezifischen Regelungen in Satz 1 keine Vorgaben ma-
chen, gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes.

(2)	Das Verbraucherinformationsgesetz, das Informationsfreiheitsgesetz 
sowie Regelungen der Länder über den Zugang zu amtlichen Informa-
tionen finden keine Anwendung auf die Vorgänge nach diesem Ge-
setz. Satz 1 gilt nicht für die Regelungen des Bundes und der Länder 
über den Zugang zu Umweltinformationen.

(3)	Die §§ 81h bis 81n des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen bleiben unberührt.

(4)	Die Regelungen des Strafprozessrechts werden von den Vorgaben 
dieses Gesetzes nicht berührt.

§ 5 Vorrang von Sicherheitsinteressen sowie Verschwiegenheits- und 
Geheimhaltungspflichten8

(1)	Eine Meldung oder Offenlegung fällt nicht in den Anwendungsbereich 
dieses Gesetzes, wenn sie folgende Informationen beinhaltet:
1.	Informationen, die die nationale Sicherheit oder wesentliche Si-

cherheitsinteressen des Staates, insbesondere militärische oder 
sonstige sicherheitsempfindliche Belange des Geschäftsberei-
ches des Bundesministeriums der Verteidigung oder Kritische In-
frastrukturen im Sinne der BSI-Kritisverordnung, betreffen,

8  (+++ § 5: zur Anwendung vgl. § 34d Abs. 12 Satz 3 GewO +++)
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2.	Informationen von Nachrichtendiensten des Bundes oder der Län-
der oder von Behörden oder sonstigen öffentlichen Stellen des 
Bundes oder der Länder, soweit sie Aufgaben im Sinne des § 10 
Nummer 3 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes oder im Sinne 
entsprechender Rechtsvorschriften der Länder wahrnehmen, oder

3.	Informationen, die die Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessio-
nen, die in den Anwendungsbereich des Artikels 346 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union fallen, betreffen.

(2)	Eine Meldung oder Offenlegung fällt auch nicht in den Anwendungsbe-
reich dieses Gesetzes, wenn ihr entgegenstehen:

1.	eine Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht zum materiel-
len oder organisatorischen Schutz von Verschlusssachen, es sei 
denn, es handelt sich um die Meldung eines Verstoßes nach § 2 
Absatz 1 Nummer 1 an eine interne Meldestelle (§ 12), mit den 
Aufgaben der internen Meldestelle wurde kein Dritter nach § 14 
Absatz 1 betraut und die betreffende Geheimhaltungs- oder Ver-
traulichkeitspflicht bezieht sich auf eine Verschlusssache des Bun-
des nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 des Sicherheitsüberprüfungs-
gesetzes oder auf eine entsprechende Verschlusssache nach den 
Rechtsvorschriften der Länder,

2.	das richterliche Beratungsgeheimnis,

3.	die Pflichten zur Wahrung der Verschwiegenheit durch Rechtsan-
wälte, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfahren, Kam-
merrechtsbeistände, Patentanwälte und Notare,

4.	die Pflichten zur Wahrung der Verschwiegenheit durch Ärzte, Zahn-
ärzte, Apotheker und Angehörige eines anderen Heilberufs, der für 
die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine 
staatlich geregelte Ausbildung erfordert, mit Ausnahme von Tier-
ärzten, soweit es um Verstöße gegen von § 2 Absatz 1 Nummer 3 
Buchstabe k erfasste Rechtsvorschriften zum Schutz von gewerb-
lich gehaltenen landwirtschaftlichen Nutztieren geht, oder

5.	die Pflichten zur Wahrung der Verschwiegenheit durch Personen, 
die aufgrund eines Vertragsverhältnisses einschließlich der ge-
meinschaftlichen Berufsausübung, einer berufsvorbereitenden 
Tätigkeit oder einer sonstigen Hilfstätigkeit an der beruflichen Tä-
tigkeit der in den Nummern 2, 3 und 4 genannten Berufsgeheim-
nisträger mitwirken.
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§ 6 Verhältnis zu sonstigen Verschwiegenheits- und 
Geheimhaltungspflichten9

(1)	Beinhaltet eine interne oder eine externe Meldung oder eine Offenle-
gung ein Geschäftsgeheimnis im Sinne des § 2 Nummer 1 des Ge-
setzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, so ist die Weiterga-
be des Geschäftsgeheimnisses an eine zuständige Meldestelle oder 
dessen Offenlegung erlaubt, sofern

1.	die hinweisgebende Person hinreichenden Grund zu der Annahme 
hatte, dass die Weitergabe oder die Offenlegung des Inhalts dieser 
Informationen notwendig ist, um einen Verstoß aufzudecken, und

2.	die Voraussetzungen des § 33 Absatz 1 Nummer 2 und 3 erfüllt 
sind.

(2)	Vorbehaltlich der Vorgaben des § 5 dürfen Informationen, die einer 
vertraglichen Verschwiegenheitspflicht, einer Rechtsvorschrift des 
Bundes, eines Landes oder einem unmittelbar geltenden Rechts-
akt der Europäischen Union über die Geheimhaltung oder über Ver-
schwiegenheitspflichten, dem Steuergeheimnis nach § 30 der Abga-
benordnung oder dem Sozialgeheimnis nach § 35 des Ersten Buches 
Sozialgesetzbuch unterliegen, an eine zuständige Meldestelle weiter-
gegeben oder unter den Voraussetzungen des § 32 offengelegt wer-
den, sofern

1.	die hinweisgebende Person hinreichenden Grund zu der Annahme 
hatte, dass die Weitergabe oder die Offenlegung des Inhalts dieser 
Informationen notwendig ist, um einen Verstoß aufzudecken, und

2.	die Voraussetzungen des § 33 Absatz 1 Nummer 2 und 3 erfüllt 
sind.

(3)	Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit für eine Meldestelle Infor-
mationen erlangen, die einer vertraglichen Verschwiegenheitspflicht, 
einer Rechtsvorschrift des Bundes über die Geheimhaltung oder über 
Verschwiegenheitspflichten, dem Steuergeheimnis nach §  30 der 
Abgabenordnung oder dem Sozialgeheimnis nach § 35 des Ersten 
Buches Sozialgesetzbuch unterliegen, haben ab dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Informationen

1.	diese Verschwiegenheits- oder Geheimhaltungsvorschriften vorbe-
haltlich des Absatzes 4 anzuwenden und

9  (+++ § 6: zur Anwendung vgl. § 34d Abs. 12 Satz 3 GewO +++)
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2.	die schutzwürdigen Belange Betroffener in gleicher Weise zu be-
achten wie sie die hinweisgebende Person zu beachten hat, die die 
Informationen der Meldestelle mitgeteilt hat.

(4)	Meldestellen dürfen Geheimnisse im Sinne der Absätze 1 und 2 nur 
insoweit verwenden oder weitergeben, wie dies für das Ergreifen von 
Folgemaßnahmen erforderlich ist.

(5)	In Bezug auf Informationen, die einer vertraglichen Verschwiegen-
heitspflicht unterliegen, gelten die Absätze 3 und 4 ab dem Zeitpunkt, 
zu dem Kenntnis von der Verschwiegenheitspflicht besteht.

ABSCHNITT 2 
Meldungen

UNTERABSCHNITT 1 
Grundsätze

§ 7 Wahlrecht zwischen interner und externer Meldung10

(1)	Personen, die beabsichtigen, Informationen über einen Verstoß 
zu melden, können wählen, ob sie sich an eine interne Meldestelle 
(§ 12) oder eine externe Meldestelle (§§ 19 bis 24) wenden. Diese 
Personen sollten in den Fällen, in denen intern wirksam gegen den 
Verstoß vorgegangen werden kann und sie keine Repressalien be-
fürchten, die Meldung an eine interne Meldestelle bevorzugen. Wenn 
einem intern gemeldeten Verstoß nicht abgeholfen wurde, bleibt es 
der hinweisgebenden Person unbenommen, sich an eine externe Mel-
destelle zu wenden.

(2)	Es ist verboten, Meldungen oder die auf eine Meldung folgende Kom-
munikation zwischen hinweisgebender Person und Meldestelle zu be-
hindern oder dies zu versuchen.

(3)	Beschäftigungsgeber, die nach § 12 Absatz 1 und 3 zur Einrichtung 
interner Meldestellen verpflichtet sind, sollen Anreize dafür schaffen, 
dass sich hinweisgebende Personen vor einer Meldung an eine exter-
ne Meldestelle zunächst an die jeweilige interne Meldestelle wenden. 
Diese Beschäftigungsgeber stellen für Beschäftigte klare und leicht 
zugängliche Informationen über die Nutzung des internen Meldever-

10  (+++ § 7: zur Anwendung vgl. § 34d Abs. 12 Satz 3 GewO +++)
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fahrens bereit. Die Möglichkeit einer externen Meldung darf hierdurch 
nicht beschränkt oder erschwert werden.

§ 8 Vertraulichkeitsgebot11

(1)	Die Meldestellen haben die Vertraulichkeit der Identität der folgenden 
Personen zu wahren:

1.	der hinweisgebenden Person, sofern die gemeldeten Informatio-
nen Verstöße betreffen, die in den Anwendungsbereich dieses Ge-
setzes fallen, oder die hinweisgebende Person zum Zeitpunkt der 
Meldung hinreichenden Grund zu der Annahme hatte, dass dies 
der Fall sei,

2.	der Personen, die Gegenstand einer Meldung sind, und

3.	der sonstigen in der Meldung genannten Personen.

Die Identität der in Satz 1 genannten Personen darf ausschließlich 
den Personen, die für die Entgegennahme von Meldungen oder für 
das Ergreifen von Folgemaßnahmen zuständig sind, sowie den sie 
bei der Erfüllung dieser Aufgaben unterstützenden Personen bekannt 
werden.

(2)	Das Gebot der Vertraulichkeit der Identität gilt unabhängig davon, ob 
die Meldestelle für die eingehende Meldung zuständig ist.

§ 9 Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot12

(1)	Die Identität einer hinweisgebenden Person, die vorsätzlich oder grob 
fahrlässig unrichtige Informationen über Verstöße meldet, wird nicht 
nach diesem Gesetz geschützt.

(2)	Informationen über die Identität einer hinweisgebenden Person oder 
über sonstige Umstände, die Rückschlüsse auf die Identität dieser 
Person erlauben, dürfen abweichend von § 8 Absatz 1 an die zustän-
dige Stelle weitergegeben werden

1.	in Strafverfahren auf Verlangen der Strafverfolgungsbehörden,

2.	aufgrund einer Anordnung in einem einer Meldung nachfolgenden 
Verwaltungsverfahren, einschließlich verwaltungsbehördlicher Buß-
geldverfahren,

3.	aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung,

11  (+++ § 8: zur Anwendung vgl. § 34d Abs. 12 Satz 3 GewO +++)

12  (+++ § 9: zur Anwendung vgl. § 34d Abs. 12 Satz 3 GewO +++)
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4.	von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als exter-
ne Meldestelle nach § 21 an die zuständigen Fachabteilungen in-
nerhalb der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie 
bei in § 109a des Wertpapierhandelsgesetzes genannten Vorgän-
gen an die in § 109a des Wertpapierhandelsgesetzes genannten 
Stellen oder

5.	von dem Bundeskartellamt als externe Meldestelle nach § 22 an 
die zuständigen Fachabteilungen innerhalb des Bundeskartellam-
tes sowie in den Fällen des § 49 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 und 
§ 50d des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen an die 
jeweils zuständige Wettbewerbsbehörde.

Die Meldestelle hat die hinweisgebende Person vorab über die Wei-
tergabe zu informieren. Hiervon ist abzusehen, wenn die Strafverfol-
gungsbehörde, die zuständige Behörde oder das Gericht der Melde-
stelle mitgeteilt hat, dass durch die Information die entsprechenden 
Ermittlungen, Untersuchungen oder Gerichtsverfahren gefährdet wür-
den. Der hinweisgebenden Person sind mit der Information zugleich 
die Gründe für die Weitergabe schriftlich oder elektronisch darzulegen.

(3)	Über die Fälle des Absatzes 2 hinaus dürfen Informationen über die 
Identität der hinweisgebenden Person oder über sonstige Umstände, 
die Rückschlüsse auf die Identität dieser Person erlauben, weiterge-
geben werden, wenn

1.	die Weitergabe für Folgemaßnahmen erforderlich ist und

2.	die hinweisgebende Person zuvor in die Weitergabe eingewilligt hat.

Die Einwilligung nach Satz 1 Nummer 2 muss für jede einzelne Weiter-
gabe von Informationen über die Identität gesondert und in Textform 
vorliegen. Die Regelung des § 26 Absatz 2 des Bundesdatenschutz-
gesetzes bleibt unberührt.

(4)	Informationen über die Identität von Personen, die Gegenstand einer 
Meldung sind, und von sonstigen in der Meldung genannten Personen 
dürfen abweichend von § 8 Absatz 1 an die jeweils zuständige Stelle 
weitergegeben werden

1.	bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung,

2.	von internen Meldestellen, sofern dies im Rahmen interner Unter-
suchungen bei dem jeweiligen Beschäftigungsgeber oder in der je-
weiligen Organisationseinheit erforderlich ist,

3.	sofern dies für das Ergreifen von Folgemaßnahmen erforderlich ist,
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4.	in Strafverfahren auf Verlangen der Strafverfolgungsbehörde,

5.	aufgrund einer Anordnung in einem einer Meldung nachfolgenden 
Verwaltungsverfahren, einschließlich verwaltungsbehördlicher Buß-
geldverfahren,

6.	aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung,

7.	von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als exter-
ne Meldestelle nach § 21 an die zuständigen Fachabteilungen in-
nerhalb der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie 
bei in § 109a des Wertpapierhandelsgesetzes genannten Vorgän-
gen an die in § 109a des Wertpapierhandelsgesetzes genannten 
Stellen oder

8.	von dem Bundeskartellamt als externe Meldestelle nach § 22 an 
die zuständigen Fachabteilungen innerhalb des Bundeskartellam-
tes sowie in den Fällen des § 49 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 und 
§ 50d des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen an die 
jeweils zuständige Wettbewerbsbehörde.

§ 10 Verarbeitung personenbezogener Daten13

Die Meldestellen sind befugt, personenbezogene Daten zu verarbeiten, 
soweit dies zur Erfüllung ihrer in den §§ 13 und 24 bezeichneten Aufga-
ben erforderlich ist. Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679 ist die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbe-
zogener Daten durch eine Meldestelle zulässig, wenn dies zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist. In diesem Fall hat die Meldestelle spezi-
fische und angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der 
betroffenen Person vorzusehen; § 22 Absatz 2 Satz 2 des Bundesdaten-
schutzgesetzes ist entsprechend anzuwenden.

§ 11 Dokumentation der Meldungen14

(1)	Die Personen, die in einer Meldestelle für die Entgegennahme von 
Meldungen zuständig sind, dokumentieren alle eingehenden Meldun-
gen in dauerhaft abrufbarer Weise unter Beachtung des Vertraulich-
keitsgebots (§ 8).

(2)	Bei telefonischen Meldungen oder Meldungen mittels einer ande-
ren Art der Sprachübermittlung darf eine dauerhaft abrufbare Ton-

13  (+++ § 10: zur Anwendung vgl. § 34d Abs. 12 Satz 3 GewO +++)

14  (+++ § 11: zur Anwendung vgl. § 34d Abs. 12 Satz 3 GewO +++)
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aufzeichnung des Gesprächs oder dessen vollständige und genaue 
Niederschrift (Wortprotokoll) nur mit Einwilligung der hinweisgeben-
den Person erfolgen. Liegt eine solche Einwilligung nicht vor, ist die 
Meldung durch eine von der für die Bearbeitung der Meldung verant-
wortlichen Person zu erstellende Zusammenfassung ihres Inhalts (In-
haltsprotokoll) zu dokumentieren.

(3)	Erfolgt die Meldung im Rahmen einer Zusammenkunft gemäß § 16 
Absatz 3 oder § 27 Absatz 3, darf mit Zustimmung der hinweisge-
benden Person eine vollständige und genaue Aufzeichnung der Zu-
sammenkunft erstellt und aufbewahrt werden. Die Aufzeichnung kann 
durch Erstellung einer Tonaufzeichnung des Gesprächs in dauerhaft 
abrufbarer Form oder durch ein von der für die Bearbeitung der Mel-
dung verantwortlichen Person erstelltes Wortprotokoll der Zusam-
menkunft erfolgen.

(4)	Der hinweisgebenden Person ist Gelegenheit zu geben, das Protokoll 
zu überprüfen, gegebenenfalls zu korrigieren und es durch ihre Unter-
schrift oder in elektronischer Form zu bestätigen. Wird eine Tonauf-
zeichnung zur Anfertigung eines Protokolls verwendet, so ist sie zu 
löschen, sobald das Protokoll fertiggestellt ist.

(5)	Die Dokumentation wird drei Jahre nach Abschluss des Verfahrens ge-
löscht. Die Dokumentation kann länger aufbewahrt werden, um die An-
forderungen nach diesem Gesetz oder nach anderen Rechtsvorschrif-
ten zu erfüllen, solange dies erforderlich und verhältnismäßig ist.

UNTERABSCHNITT 2 
Interne Meldungen

§ 12 Pflicht zur Einrichtung interner Meldestellen

(1)	Beschäftigungsgeber haben dafür zu sorgen, dass bei ihnen minde-
stens eine Stelle für interne Meldungen eingerichtet ist und betrie-
ben wird, an die sich Beschäftigte wenden können (interne Melde-
stelle). Ist der Bund oder ein Land Beschäftigungsgeber, bestimmen 
die obersten Bundes- oder Landesbehörden Organisationseinheiten 
in Form von einzelnen oder mehreren Behörden, Verwaltungsstellen, 
Betrieben oder Gerichten. Die Pflicht nach Satz 1 gilt sodann für die 
Einrichtung und den Betrieb der internen Meldestelle bei den jeweili-
gen Organisationseinheiten. Für Gemeinden und Gemeindeverbände 
und solche Beschäftigungsgeber, die im Eigentum oder unter der Kon-
trolle von Gemeinden und Gemeindeverbänden stehen, gilt die Pflicht 
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zur Einrichtung und zum Betrieb interner Meldestellen nach Maßgabe 
des jeweiligen Landesrechts.

(2)	Die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 gilt nur für Beschäftigungsgeber mit 
jeweils in der Regel mindestens 50 Beschäftigten.

(3)	Abweichend von Absatz 2 gilt die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 unab-
hängig von der Zahl der Beschäftigten für

1.	Wertpapierdienstleistungsunternehmen im Sinne des § 2 Ab-
satz 10 des Wertpapierhandelsgesetzes,

2.	Datenbereitstellungsdienste im Sinne des § 2 Absatz 40 des Wert-
papierhandelsgesetzes,

3.	Börsenträger im Sinne des Börsengesetzes,

4.	Institute im Sinne des § 1 Absatz 1b des Kreditwesengesetzes 
und Institute im Sinne des § 2 Absatz 1 des Wertpapierinstituts-
gesetzes,

5.	Gegenparteien im Sinne des Artikels 3 Nummer 2 der Verord-
nung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wert-
papierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 337 vom 
23.12.2015, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2021/23 
(ABl. L 22 vom 22.1.2021, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung,

6.	Kapitalverwaltungsgesellschaften gemäß § 17 Absatz 1 des Kapi-
talanlagegesetzbuchs sowie

7.	Unternehmen gemäß § 1 Absatz 1 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes mit Ausnahme der nach den §§ 61 bis 66a des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes tätigen Unternehmen mit Sitz in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum.

8.	Institute im Sinne des § 2 Absatz 4 des Kryptomärkteaufsichtsge-
setzes sowie

9.	Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetzes.

(4)	Die nach Absatz 1 Satz 1 verpflichteten Beschäftigungsgeber erteilen 
der internen Meldestelle die notwendigen Befugnisse, um ihre Auf-
gaben wahrzunehmen, insbesondere, um Meldungen zu prüfen und 
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Folgemaßnahmen zu ergreifen. Ist der Beschäftigungsgeber der Bund 
oder ein Land, gilt Satz 1 für die jeweiligen Organisationseinheiten 
entsprechend.

§ 13 Aufgaben der internen Meldestellen

(1)	Die internen Meldestellen betreiben Meldekanäle nach § 16, führen 
das Verfahren nach § 17 und ergreifen Folgemaßnahmen nach § 18.

(2)	Die internen Meldestellen halten für Beschäftigte klare und leicht zu-
gängliche Informationen über externe Meldeverfahren gemäß Unter-
abschnitt 3 und einschlägige Meldeverfahren von Organen, Einrich-
tungen oder sonstigen Stellen der Europäischen Union bereit.

§ 14 Organisationsformen interner Meldestellen

(1)	Eine interne Meldestelle kann eingerichtet werden, indem eine bei 
dem jeweiligen Beschäftigungsgeber oder bei der jeweiligen Organi-
sationseinheit beschäftigte Person, eine aus mehreren beschäftigten 
Personen bestehende Arbeitseinheit oder ein Dritter mit den Aufga-
ben einer internen Meldestelle betraut wird. Die Betrauung eines 
Dritten mit den Aufgaben einer internen Meldestelle entbindet den 
betrauenden Beschäftigungsgeber nicht von der Pflicht, selbst geeig-
nete Maßnahmen zu ergreifen, um einen etwaigen Verstoß abzustel-
len. Ist der Beschäftigungsgeber der Bund oder ein Land, gilt Satz 2 
für die jeweiligen Organisationseinheiten entsprechend.

(2)	Mehrere private Beschäftigungsgeber mit in der Regel 50 bis 249 
Beschäftigten können für die Entgegennahme von Meldungen und für 
die weiteren nach diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen eine ge-
meinsame Stelle einrichten und betreiben. Die Pflicht, Maßnahmen 
zu ergreifen, um den Verstoß abzustellen, und die Pflicht zur Rück-
meldung an die hinweisgebende Person verbleiben bei dem einzelnen 
Beschäftigungsgeber.

§ 15 Unabhängige Tätigkeit; notwendige Fachkunde

(1)	Die mit den Aufgaben einer internen Meldestelle beauftragten Per-
sonen sind bei der Ausübung ihrer Tätigkeit unabhängig. Sie dürfen 
neben ihrer Tätigkeit für die interne Meldestelle andere Aufgaben und 
Pflichten wahrnehmen. Es ist dabei sicherzustellen, dass derartige 
Aufgaben und Pflichten nicht zu Interessenkonflikten führen.

(2)	Beschäftigungsgeber tragen dafür Sorge, dass die mit den Aufgaben 
einer internen Meldestelle beauftragten Personen über die notwendi-
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ge Fachkunde verfügen. Ist der Beschäftigungsgeber der Bund oder 
ein Land, gilt Satz 1 für die jeweiligen Organisationseinheiten entspre-
chend.

§ 16 Meldekanäle für interne Meldestellen15

(1)	Nach §  12 zur Einrichtung interner Meldestellen verpflichtete Be-
schäftigungsgeber richten für diese Meldekanäle ein, über die sich 
Beschäftigte und dem Beschäftigungsgeber überlassene Leiharbeit-
nehmerinnen und Leiharbeitnehmer an die internen Meldestellen 
wenden können, um Informationen über Verstöße zu melden. Ist der 
Beschäftigungsgeber der Bund oder ein Land, gilt Satz 1 für die jewei-
ligen Organisationseinheiten entsprechend. Der interne Meldekanal 
kann so gestaltet werden, dass er darüber hinaus auch natürlichen 
Personen offensteht, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeiten mit 
dem jeweiligen zur Einrichtung der internen Meldestelle verpflichteten 
Beschäftigungsgeber oder mit der jeweiligen Organisationseinheit in 
Kontakt stehen. Die interne Meldestelle sollte auch anonym einge-
hende Meldungen bearbeiten. Es besteht allerdings keine Verpflich-
tung, die Meldekanäle so zu gestalten, dass sie die Abgabe anony-
mer Meldungen ermöglichen.

(2)	Die Meldekanäle sind so zu gestalten, dass nur die für die Entgegen-
nahme und Bearbeitung der Meldungen zuständigen sowie die sie bei 
der Erfüllung dieser Aufgaben unterstützenden Personen Zugriff auf 
die eingehenden Meldungen haben.

(3)	Interne Meldekanäle müssen Meldungen in mündlicher oder in Text-
form ermöglichen. Mündliche Meldungen müssen per Telefon oder 
mittels einer anderen Art der Sprachübermittlung möglich sein. Auf 
Ersuchen der hinweisgebenden Person ist für eine Meldung innerhalb 
einer angemessenen Zeit eine persönliche Zusammenkunft mit ei-
ner für die Entgegennahme einer Meldung zuständigen Person der 
internen Meldestelle zu ermöglichen. Mit Einwilligung der hinweisge-
benden Person kann die Zusammenkunft auch im Wege der Bild- und 
Tonübertragung erfolgen.

§ 17 Verfahren bei internen Meldungen16

(1)	Die interne Meldestelle

15  (+++ § 16 Abs. 2: Zur Geltung vgl. § 27 Abs. 1 Satz 2 +++)

16  (+++ § 17 Abs. 2 Satz 2 und 3: Zur Geltung vgl. § 28 Abs. 4 Satz 5 +++)
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1.	bestätigt der hinweisgebenden Person den Eingang einer Meldung 
spätestens nach sieben Tagen,

2.	prüft, ob der gemeldete Verstoß in den sachlichen Anwendungsbe-
reich nach § 2 fällt,

3.	hält mit der hinweisgebenden Person Kontakt,

4.	prüft die Stichhaltigkeit der eingegangenen Meldung,

5.	ersucht die hinweisgebende Person erforderlichenfalls um weitere 
Informationen und

6.	ergreift angemessene Folgemaßnahmen nach § 18.

(2)	Die interne Meldestelle gibt der hinweisgebenden Person innerhalb 
von drei Monaten nach der Bestätigung des Eingangs der Meldung 
oder, wenn der Eingang nicht bestätigt wurde, spätestens drei Monate 
und sieben Tage nach Eingang der Meldung eine Rückmeldung. Die 
Rückmeldung umfasst die Mitteilung geplanter sowie bereits ergriffe-
ner Folgemaßnahmen sowie die Gründe für diese. Eine Rückmeldung 
an die hinweisgebende Person darf nur insoweit erfolgen, als dadurch 
interne Nachforschungen oder Ermittlungen nicht berührt und die 
Rechte der Personen, die Gegenstand einer Meldung sind oder die in 
der Meldung genannt werden, nicht beeinträchtigt werden.

§ 18 Folgemaßnahmen der internen Meldestelle

Als Folgemaßnahmen kann die interne Meldestelle insbesondere

1.	interne Untersuchungen bei dem Beschäftigungsgeber oder bei 
der jeweiligen Organisationseinheit durchführen und betroffene 
Personen und Arbeitseinheiten kontaktieren,

2.	die hinweisgebende Person an andere zuständige Stellen verwei-
sen,

3.	das Verfahren aus Mangel an Beweisen oder aus anderen Gründen 
abschließen oder

4.	das Verfahren zwecks weiterer Untersuchungen abgeben an

a.	eine bei dem Beschäftigungsgeber oder bei der jeweiligen Orga-
nisationseinheit für interne Ermittlungen zuständige Arbeitsein-
heit oder

b.	eine zuständige Behörde.
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UNTERABSCHNITT 3 
Externe Meldestellen

§ 19 Errichtung und Zuständigkeit einer externen Meldestelle des 
Bundes

(1)	Der Bund errichtet beim Bundesamt für Justiz eine Stelle für externe 
Meldungen (externe Meldestelle des Bundes). Die externe Meldestel-
le des Bundes ist organisatorisch vom übrigen Zuständigkeitsbereich 
des Bundesamts für Justiz getrennt.

(2)	Die Aufgaben der externen Meldestelle des Bundes werden unabhän-
gig von den sonstigen Aufgaben des Bundesamts für Justiz wahrge-
nommen. Die Dienstaufsicht über die externe Meldestelle des Bun-
des führt die Präsidentin oder der Präsident des Bundesamts für 
Justiz. Die externe Meldestelle des Bundes untersteht einer Dienst-
aufsicht nur, soweit nicht ihre Unabhängigkeit beeinträchtigt wird.

(3)	Der externen Meldestelle des Bundes ist die für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung 
zu stellen.

(4)	Die externe Meldestelle des Bundes ist zuständig, soweit nicht eine 
externe Meldestelle nach den §§ 20 bis 23 zuständig ist.

§ 20 Errichtung und Zuständigkeit externer Meldestellen der Länder

Jedes Land kann eine eigene externe Meldestelle einrichten für Meldun-
gen, die die jeweilige Landesverwaltung und die jeweiligen Kommunalver-
waltungen betreffen.

§ 21 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als externe 
Meldestelle

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist zuständige ex-
terne Meldestelle für

1.	Meldungen, die von § 4d des Finanzdienstleistungsaufsichtsgeset-
zes erfasst werden, einschließlich Meldungen, die Vorschriften des 
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes betreffen,

2.	Meldungen von Informationen über Verstöße

a.	nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a, soweit die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zuständige Behörde 
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im Sinne des § 50 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 des 
Geldwäschegesetzes ist, sowie

b.	nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe r bis t.

Für die über dieses Gesetz hinausgehende nähere Ausgestaltung der 
Organisation und des Verfahrens der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht als externe Meldestelle gilt § 4d des Finanzdienstlei-
stungsaufsichtsgesetzes.

§ 22 Bundeskartellamt als externe Meldestelle

(1)	Das Bundeskartellamt ist zuständige externe Meldestelle für Meldun-
gen von Informationen über Verstöße nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 
und 9. § 7 Absatz 1 Satz 3 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass 
sich die hinweisgebende Person jederzeit und unabhängig vom Aus-
gang des Verfahrens über die interne Meldung an das Bundeskartell-
amt wenden kann.

(2)	Die Befugnisse des Bundeskartellamts nach anderen Vorschriften 
bleiben unberührt.

§ 23 Weitere externe Meldestellen

(1)	Der Bund richtet eine weitere externe Meldestelle ein für externe Mel-
dungen, die die externe Meldestelle des Bundes nach § 19 betreffen.

(2)	Für Meldungen, die eine externe Meldestelle nach den §§ 20 bis 22 
betreffen, ist weitere externe Meldestelle die externe Meldestelle des 
Bundes nach § 19.

§ 24 Aufgaben der externen Meldestellen17

(1)	Die externen Meldestellen errichten und betreiben Meldekanäle nach 
§ 27, prüfen die Stichhaltigkeit einer Meldung und führen das Verfah-
ren nach § 28.

(2)	Die externen Meldestellen bieten natürlichen Personen, die in Erwä-
gung ziehen, eine Meldung zu erstatten, umfassende und unabhängi-
ge Informationen und Beratung über bestehende Abhilfemöglichkei-
ten und Verfahren für den Schutz vor Repressalien. Dabei informieren 
die externen Meldestellen insbesondere auch über die Möglichkeit 
einer internen Meldung.

17  (+++ § 24: zur Anwendung vgl. § 34d Abs. 12 Satz 3 GewO +++)
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(3)	Die externen Meldestellen veröffentlichen in einem gesonderten, 
leicht erkennbaren und leicht zugänglichen Abschnitt ihres Internet-
auftritts

1.	die Voraussetzungen für den Schutz nach Maßgabe dieses Geset-
zes,

2.	Erläuterungen zum Meldeverfahren sowie die Art der möglichen 
Folgemaßnahmen nach § 29,

3.	die geltende Vertraulichkeitsregelung für Meldungen und Informa-
tionen über die Verarbeitung personenbezogener Daten,

4.	Informationen über die verfügbaren Abhilfemöglichkeiten und Ver-
fahren zum Schutz vor Repressalien sowie die Verfügbarkeit einer 
vertraulichen Beratung von Personen, die in Erwägung ziehen, eine 
Meldung zu erstatten,

5.	eine leicht verständliche Erläuterung dazu, unter welchen Voraus-
setzungen Personen, die eine Meldung an die externe Meldestelle 
richten, nicht wegen Verletzung der Verschwiegenheits- und Ge-
heimhaltungspflichten haftbar gemacht werden können,

6.	ihre Erreichbarkeiten, insbesondere E-Mail-Adresse, Postanschrift 
und Telefonnummer, sowie die Angabe, ob Telefongespräche aufge-
zeichnet werden.

(4)	Die externen Meldestellen halten klare und leicht zugängliche Infor-
mationen über ihre jeweiligen Meldeverfahren bereit, auf die interne 
Meldestellen zugreifen oder verweisen können, um ihrer Pflicht nach 
§ 13 Absatz 2 nachzukommen. Die externe Meldestelle des Bundes 
hält zudem klare und leicht zugängliche Informationen über die in 
§ 13 Absatz 2 genannten Meldeverfahren bereit, auf die interne Mel-
destellen zugreifen oder verweisen können, um ihrer Pflicht nach § 13 
Absatz 2 nachzukommen.

§ 25 Unabhängige Tätigkeit; Schulung18

(1)	Die externen Meldestellen arbeiten im Rahmen ihrer Aufgaben und 
Befugnisse fachlich unabhängig und von den internen Meldestellen 
getrennt. Die Aufsicht über sie erstreckt sich auf die Beachtung von 
Gesetz und sonstigem Recht.

18  (+++ § 25: zur Anwendung vgl. § 34d Abs. 12 Satz 3 GewO +++)
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(2)	Die für die Bearbeitung von Meldungen zuständigen Personen wer-
den regelmäßig für diese Aufgabe geschult. Sie dürfen neben ihrer 
Tätigkeit für eine externe Meldestelle andere Aufgaben und Pflichten 
wahrnehmen. Es ist dabei sicherzustellen, dass derartige Aufgaben 
und Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt führen.

§ 26 Berichtspflichten der externen Meldestellen

(1)	Die externen Meldestellen berichten jährlich in zusammengefasster 
Form über die eingegangenen Meldungen. Der Bericht darf keine 
Rückschlüsse auf die beteiligten Personen oder Unternehmen zulas-
sen. Er ist der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

(2)	Für den Bericht erfassen die externen Meldestellen die folgenden Da-
ten und weisen sie im Bericht aus:

1.	die Anzahl der eingegangenen Meldungen,

2.	die Anzahl der Fälle, in denen interne Untersuchungen bei den be-
troffenen Unternehmen oder Behörden eingeleitet wurden,

3.	die Anzahl der Fälle, die Ermittlungen einer Staatsanwaltschaft 
oder ein gerichtliches Verfahren zur Folge hatten, und

4.	die Anzahl der Fälle, die eine Abgabe an eine sonstige zuständige 
Stelle zur Folge hatten.

(3)	Die externe Meldestelle des Bundes nach § 19 übermittelt ihren Jah-
resbericht darüber hinaus dem Deutschen Bundestag, dem Bundes-
rat und der Bundesregierung und übermittelt eine Zusammenstellung 
der Berichte nach den Absätzen 1 und 2 der Europäischen Kommis-
sion.

UNTERABSCHNITT 4 
Externe Meldungen

§ 27 Meldekanäle für externe Meldestellen19

(1)	Für externe Meldestellen werden Meldekanäle eingerichtet, über die 
sich hinweisgebende Personen an die externen Meldestellen wenden 
können, um Informationen über Verstöße zu melden. § 16 Absatz 2 
gilt entsprechend. Die externe Meldestelle sollte auch anonym einge-
hende Meldungen bearbeiten. Vorbehaltlich spezialgesetzlicher Rege-

19  (+++ § 27: zur Anwendung vgl. § 34d Abs. 12 Satz 3 GewO +++)
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lungen besteht allerdings keine Verpflichtung, die Meldekanäle so zu 
gestalten, dass sie die Abgabe anonymer Meldungen ermöglichen.

(2)	Wird eine Meldung bei einer externen Meldestelle von anderen als 
den für die Bearbeitung zuständigen Personen entgegengenommen, 
so ist sie unverzüglich, unverändert und unmittelbar an die für die Be-
arbeitung zuständigen Personen weiterzuleiten.

(3)	Externe Meldekanäle müssen Meldungen in mündlicher und in Text-
form ermöglichen. Mündliche Meldungen müssen per Telefon oder 
mittels einer anderen Art der Sprachübermittlung möglich sein. Auf 
Ersuchen der hinweisgebenden Person ist für eine Meldung innerhalb 
einer angemessenen Zeit eine persönliche Zusammenkunft mit den 
für die Entgegennahme einer Meldung zuständigen Personen der ex-
ternen Meldestelle zu ermöglichen. Mit Einwilligung der hinweisge-
benden Person kann die Zusammenkunft auch im Wege der Bild- und 
Tonübertragung erfolgen.

§ 28 Verfahren bei externen Meldungen20

(1)	Die externen Meldestellen bestätigen den Eingang einer Meldung um-
gehend, spätestens jedoch sieben Tage nach Eingang der Meldung. 
Eine Eingangsbestätigung erfolgt nicht, wenn die hinweisgebende Per-
son darauf ausdrücklich verzichtet oder wenn hinreichender Grund zu 
der Annahme besteht, dass die Eingangsbestätigung den Schutz der 
Identität der hinweisgebenden Person beeinträchtigen würde. In für 
ein internes Meldeverfahren geeigneten Fällen weisen die externen 
Meldestellen zusammen mit der Eingangsbestätigung die hinweisge-
bende Person auf die Möglichkeit einer internen Meldung hin.

(2)	Die externen Meldestellen prüfen, ob der gemeldete Verstoß in den 
sachlichen Anwendungsbereich nach § 2 fällt und keine Ausnahmen 
vom Anwendungsbereich dieses Gesetzes nach § 5 greifen. Ist dies 
der Fall, prüfen sie die Stichhaltigkeit der Meldung und ergreifen ange-
messene Folgemaßnahmen nach § 29.

(3)	Für die Akteneinsicht durch Beteiligte im Sinne dieses Gesetzes gilt 
§  29 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Bestehende Verschwie-
genheits- und Geheimhaltungspflichten im Sinne des § 6 Absatz 3 
sind zu beachten. Für die hinweisgebende Person gelten die Sätze 1 
und 2 entsprechend; hierbei ist sicherzustellen, dass die Rechte der 

20  (+++ § 28: zur Anwendung vgl. § 34d Abs. 12 Satz 3 GewO +++)
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Personen, die Gegenstand einer Meldung sind oder die in der Mel-
dung genannt werden, nicht beeinträchtigt werden.

(4)	Die hinweisgebende Person erhält auf ihre Meldung hin innerhalb ei-
ner angemessenen Zeit eine Rückmeldung. Diese erfolgt spätestens 
nach drei Monaten. In Fällen, in denen die Bearbeitung umfangreich 
ist, beträgt diese Frist sechs Monate. Die Gründe für die Verlängerung 
der Frist sind der hinweisgebenden Person mitzuteilen. § 17 Absatz 2 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(5)	Meldungen über Verstöße von besonderer Schwere können vorrangig 
behandelt werden. Die Fristen des Absatzes 4 für eine Rückmeldung 
bleiben davon unberührt.

§ 29 Folgemaßnahmen der externen Meldestellen21

(1)	Die externen Meldestellen können nach pflichtgemäßem Ermessen 
Auskünfte von den betroffenen natürlichen Personen, von dem betrof-
fenen Beschäftigungsgeber, von Dritten sowie von Behörden verlan-
gen, soweit dies zur Überprüfung der Stichhaltigkeit der Meldung er-
forderlich ist. Für die Beantwortung des Auskunftsverlangens ist eine 
angemessene Frist zu gewähren. Für Auskunftsverlangen nach Satz 1 
gelten das Zeugnisverweigerungsrecht nach den §§ 53 und 53a und 
das Auskunftsverweigerungsrecht nach §  55 der Strafprozessord-
nung entsprechend. Für die Beantwortung von Auskunftsverlangen 
wird auf Antrag eine Entschädigung entsprechend den Vorschriften 
des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes über die Ent-
schädigung von Zeugen gewährt. § 23 Absatz 2 Satz 2 des Justizver-
gütungs- und -entschädigungsgesetzes gilt entsprechend.

(2)	Als weitere Folgemaßnahmen können die externen Meldestellen nach 
pflichtgemäßem Ermessen

1.	betroffene Beschäftigungsgeber kontaktieren,

2.	die hinweisgebende Person an andere zuständige Stellen verwei-
sen,

3.	das Verfahren aus Mangel an Beweisen oder aus anderen Gründen 
abschließen oder

4.	das Verfahren an eine zuständige Behörde zwecks weiterer Unter-
suchungen abgeben.

21  (+++ § 29: zur Anwendung vgl. § 34d Abs. 12 Satz 3 GewO +++)
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§ 30 Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Stellen22

Die externen Meldestellen sowie die sonstigen öffentlichen Stellen, die 
für die Aufklärung, Verhütung und Verfolgung von Verstößen im Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes zuständig sind, arbeiten zur Durchfüh-
rung dieses Gesetzes zusammen und unterstützen sich gegenseitig. 
Spezielle gesetzliche Regelungen zur Zusammenarbeit öffentlicher Stel-
len bleiben hiervon unberührt.

§ 31 Abschluss des Verfahrens23

(1)	Hat eine externe Meldestelle die Stichhaltigkeit einer Meldung geprüft 
und das Verfahren nach § 28 geführt, schließt sie das Verfahren ab.

(2)	Ist eine externe Meldestelle nicht zuständig für eine Meldung oder 
ist es ihr nicht möglich, dem gemeldeten Verstoß innerhalb einer an-
gemessenen Zeit weiter nachzugehen, so leitet sie die Meldung un-
verzüglich unter Wahrung der Vertraulichkeit der Identität der hinweis-
gebenden Person an die jeweilige für die Aufklärung, Verhütung und 
Verfolgung des Verstoßes zuständige Stelle weiter. Dies gilt auch für 
Meldungen, für deren Weiterverfolgung nach § 4 Absatz 1 die externe 
Meldestelle nicht zuständig ist. Über die Weiterleitung setzt die exter-
ne Meldestelle die hinweisgebende Person unverzüglich in Kenntnis. 
Ist die Weiterleitung unter Wahrung der Vertraulichkeit der Identität 
nicht möglich, ist § 9 Absatz 3 zu beachten.

(3)	Kommt eine externe Meldestelle zu dem Ergebnis, dass ein gemelde-
ter Verstoß als geringfügig anzusehen ist, so kann sie nach pflichtge-
mäßem Ermessen das Verfahren abschließen.

(4)	Betrifft eine Meldung einen Sachverhalt, zu dem bereits ein Verfah-
ren nach diesem Gesetz abgeschlossen wurde, so kann eine exter-
ne Meldestelle nach pflichtgemäßem Ermessen das Verfahren ab-
schließen, wenn die Meldung keine neuen Tatsachen enthält. Dies 
gilt nicht, wenn neue rechtliche oder sachliche Umstände ein anderes 
Vorgehen rechtfertigen.

(5)	Schließt eine externe Meldestelle das Verfahren nach Absatz 3 oder 
Absatz 4 ab, teilt sie der hinweisgebenden Person die Entscheidung und 
die Gründe für die Entscheidung unverzüglich mit. Die externe Melde-
stelle soll die Entscheidung nach Satz 1 unter Wahrung der Vertraulich-

22  (+++ § 30: zur Anwendung vgl. § 34d Abs. 12 Satz 3 GewO +++)

23  (+++ § 31: zur Anwendung vgl. § 34d Abs. 12 Satz 3 GewO +++)
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keit der Identität der in § 8 Absatz 1 genannten Personen dem betrof-
fenen Beschäftigungsgeber mitteilen, wenn dieser zuvor gemäß § 29 
Absatz 2 Nummer 1 von der externen Meldestelle kontaktiert wurde.

(6)	Eine externe Meldestelle teilt der hinweisgebenden Person das Er-
gebnis der durch die Meldung ausgelösten Untersuchungen nach de-
ren Abschluss mit, soweit dies mit gesetzlichen Verschwiegenheits-
pflichten vereinbar ist. Absatz 5 Satz 2 ist anzuwenden.

(7)	Für Streitigkeiten wegen der Entscheidungen einer externen Melde-
stelle nach den Absätzen 1 bis 6 ist der Verwaltungsrechtsweg gege-
ben. Vor Erhebung einer Klage bedarf es keiner Nachprüfung in einem 
Vorverfahren.

ABSCHNITT 3 
Offenlegung

§ 32 Offenlegen von Informationen

(1)	Personen, die Informationen über Verstöße offenlegen, fallen unter 
die Schutzmaßnahmen dieses Gesetzes, wenn sie

1.	zunächst gemäß Abschnitt 2 Unterabschnitt 4 eine externe Mel-
dung erstattet haben und

a.	hierauf innerhalb der Fristen für eine Rückmeldung nach § 28 
Absatz 4 keine geeigneten Folgemaßnahmen nach § 29 ergrif-
fen wurden oder

b.	sie keine Rückmeldung über das Ergreifen solcher Folgemaß-
nahmen erhalten haben oder

2.	hinreichenden Grund zu der Annahme hatten, dass

a.	der Verstoß wegen eines Notfalls, der Gefahr irreversibler Schä-
den oder vergleichbarer Umstände eine unmittelbare oder offen-
kundige Gefährdung des öffentlichen Interesses darstellen kann,

b.	im Fall einer externen Meldung Repressalien zu befürchten sind 
oder

c.	Beweismittel unterdrückt oder vernichtet werden könnten, Ab-
sprachen zwischen der zuständigen externen Meldestelle und 
dem Urheber des Verstoßes bestehen könnten oder aufgrund 
sonstiger besonderer Umstände die Aussichten gering sind, 
dass die externe Meldestelle wirksame Folgemaßnahmen nach 
§ 29 einleiten wird.

(2)	Das Offenlegen unrichtiger Informationen über Verstöße ist verboten.
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ABSCHNITT 4 
Schutzmaßnahmen

§ 33 Voraussetzungen für den Schutz hinweisgebender Personen

(1)	Die §§ 35 bis 37 sind auf hinweisgebende Personen anwendbar, so-
fern

1.	diese intern gemäß § 17 oder extern gemäß § 28 Meldung erstat-
tet haben oder eine Offenlegung gemäß § 32 vorgenommen ha-
ben,

2.	die hinweisgebende Person zum Zeitpunkt der Meldung oder Of-
fenlegung hinreichenden Grund zu der Annahme hatte, dass die 
von ihr gemeldeten oder offengelegten Informationen der Wahrheit 
entsprechen, und

3.	die Informationen Verstöße betreffen, die in den Anwendungsbe-
reich dieses Gesetzes fallen, oder die hinweisgebende Person zum 
Zeitpunkt der Meldung oder Offenlegung hinreichenden Grund zu 
der Annahme hatte, dass dies der Fall sei.

(2)	Die §§ 35 bis 37 sind unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 
auch anwendbar auf Personen, die zuständigen Organen, Einrichtun-
gen oder sonstigen Stellen der Europäischen Union in den Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes fallende Verstöße gegen das Unions-
recht melden.

§ 34 Weitere geschützte Personen

(1)	Die §§ 35 bis 37 gelten entsprechend für natürliche Personen, die 
die hinweisgebende Person bei einer internen oder externen Meldung 
oder einer Offenlegung im beruflichen Zusammenhang vertraulich un-
terstützen, sofern die gemeldeten oder offengelegten Informationen

1.	zutreffend sind oder die unterstützende Person zum Zeitpunkt der 
Unterstützung hinreichenden Grund zu der Annahme hatte, dass 
die von der hinweisgebenden Person gemeldeten oder offengeleg-
ten Informationen der Wahrheit entsprachen, und

2.	Verstöße betreffen, die in den Anwendungsbereich dieses Geset-
zes fallen, oder die unterstützende Person zum Zeitpunkt der Un-
terstützung hinreichenden Grund zu der Annahme hatte, dass dies 
der Fall sei.

(2)	Sofern die Voraussetzungen des § 33 erfüllt sind, gelten die §§ 35 
bis 37 entsprechend für
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1.	Dritte, die mit der hinweisgebenden Person in Verbindung stehen 
und in einem beruflichen Zusammenhang Repressalien erlitten ha-
ben, es sei denn, diese beruhen nicht auf der Meldung oder Offen-
legung durch die hinweisgebende Person, und

2.	juristische Personen, rechtsfähige Personengesellschaften und 
sonstige rechtsfähige Personenvereinigungen, die mit der hinweis-
gebenden Person infolge einer Beteiligung rechtlich verbunden sind 
oder für die die hinweisgebende Person tätig ist oder mit denen sie 
in einem beruflichen Kontext anderweitig in Verbindung steht.

§ 35 Ausschluss der Verantwortlichkeit

(1)	Eine hinweisgebende Person kann nicht für die Beschaffung von oder 
den Zugriff auf Informationen, die sie gemeldet oder offengelegt hat, 
rechtlich verantwortlich gemacht werden, sofern die Beschaffung 
nicht als solche oder der Zugriff nicht als solcher eine eigenständige 
Straftat darstellt.

(2)	Eine hinweisgebende Person verletzt keine Offenlegungsbeschrän-
kungen und kann nicht für die bei einer Meldung oder Offenlegung er-
folgte Weitergabe von Informationen rechtlich verantwortlich gemacht 
werden, sofern sie hinreichenden Grund zu der Annahme hatte, dass 
die Weitergabe der Informationen erforderlich war, um einen Verstoß 
aufzudecken.

§ 36 Verbot von Repressalien; Beweislastumkehr

(1)	Gegen hinweisgebende Personen gerichtete Repressalien sind verbo-
ten. Das gilt auch für die Androhung und den Versuch, Repressalien 
auszuüben.

(2)	Erleidet eine hinweisgebende Person eine Benachteiligung im Zusam-
menhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit und macht sie geltend, diese 
Benachteiligung infolge einer Meldung oder Offenlegung nach diesem 
Gesetz erlitten zu haben, so wird vermutet, dass diese Benachteili-
gung eine Repressalie für diese Meldung oder Offenlegung ist. In die-
sem Fall hat die Person, die die hinweisgebende Person benachteiligt 
hat, zu beweisen, dass die Benachteiligung auf hinreichend gerecht-
fertigten Gründen basierte oder dass sie nicht auf der Meldung oder 
Offenlegung beruhte.
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§ 37 Schadensersatz nach Repressalien

(1)	Bei einem Verstoß gegen das Verbot von Repressalien ist der Verur-
sacher verpflichtet, der hinweisgebenden Person den daraus entste-
henden Schaden zu ersetzen.

(2)	Ein Verstoß gegen das Verbot von Repressalien begründet keinen 
Anspruch auf Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses, eines 
Berufsausbildungsverhältnisses oder eines anderen Vertragsverhält-
nisses oder auf einen beruflichen Aufstieg.

§ 38 Schadensersatz nach einer Falschmeldung

Die hinweisgebende Person ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, 
der aus einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Meldung oder Offenle-
gung unrichtiger Informationen entstanden ist.

§ 39 Verbot abweichender Vereinbarungen

Vereinbarungen, die die nach diesem Gesetz bestehenden Rechte hin-
weisgebender Personen oder sonst nach diesem Gesetz geschützter Per-
sonen einschränken, sind unwirksam.

ABSCHNITT 5 
Sanktionen

§ 40 Bußgeldvorschriften

(1)	Ordnungswidrig handelt, wer wissentlich entgegen § 32 Absatz 2 eine 
unrichtige Information offenlegt.

(2)	Ordnungswidrig handelt, wer

1.	entgegen § 7 Absatz 2 eine Meldung oder dort genannte Kommu-
nikation behindert,

2.	entgegen § 12 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass eine interne 
Meldestelle eingerichtet ist und betrieben wird, oder

3.	entgegen § 36 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 34, eine 
Repressalie ergreift.

(3)	Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen 
§ 8 Absatz 1 Satz 1 die Vertraulichkeit nicht wahrt.

(4)	Ordnungswidrig handelt, wer eine in Absatz 3 bezeichnete Handlung 
fahrlässig begeht.
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(5)	Der Versuch einer Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absat-
zes 2 Nummer 1 und 3 geahndet werden.

(6)	Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 
und 3, der Absätze 3 und 5 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend 
Euro, in den Fällen der Absätze 1 und 2 Nummer 2 mit einer Geldbu-
ße bis zu zwanzigtausend Euro und in den übrigen Fällen mit einer 
Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden. § 30 Absatz 2 
Satz 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen des 
Absatzes 2 Nummer 1 und 3 und der Absätze 3 und 4 anzuwenden.

ABSCHNITT 6 
Schlussvorschriften

§ 41 Verordnungsermächtigung

Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, dem 
Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesministerium des Innern 
und für Heimat, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dem 
Bundesministerium der Verteidigung, dem Bundesministerium für Ge-
sundheit und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare 
Sicherheit und Verbraucherschutz

1.	die nähere Ausgestaltung der Organisation und des Verfahrens der 
externen Meldestelle des Bundes zu regeln und

2.	eine weitere externe Meldestelle nach § 23 Absatz 1 zu bestim-
men.

§ 42 Übergangsregelung

(1)	Abweichend von § 12 Absatz 1 müssen private Beschäftigungsgeber 
mit in der Regel 50 bis 249 Beschäftigten ihre internen Meldestellen 
erst ab dem 17. Dezember 2023 einrichten. Satz 1 gilt nicht für die in 
§ 12 Absatz 3 genannten Beschäftigungsgeber.

(2)	§ 40 Absatz 2 Nummer 2 ist erst ab dem 1. Dezember 2023 anzu-
wenden.
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	¼ Gesetz zum Schutze der arbeitenden 
Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – 
JArbSchG)

Ausfertigungsdatum: 12.04.197624

Vollzitat:

„Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965), das zu-
letzt durch Artikel 53 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 323) geändert worden ist“

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 53 G v. 23.10.2024 I Nr. 323

Eingangsformel 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Ge-
setz beschlossen:

ABSCHNITT 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

(1)	Dieses Gesetz gilt in der Bundesrepublik Deutschland und in der 
ausschließlichen Wirtschaftszone für die Beschäftigung von Perso-
nen, die noch nicht 18 Jahre alt sind,

1.	in der Berufsausbildung,

2.	als Arbeitnehmer oder Heimarbeiter,

3.	mit sonstigen Dienstleistungen, die der Arbeitsleistung von Ar-
beitnehmern oder Heimarbeitern ähnlich sind,

4.	in einem der Berufsausbildung ähnlichen Ausbildungsverhältnis.

(2)	Dieses Gesetz gilt nicht

1.	für geringfügige Hilfeleistungen, soweit sie gelegentlich

a.	aus Gefälligkeit,

24 � (+++ Textnachweis ab: 1.5.1976 +++) 
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:  
Umsetzung der EGRL 33/94   (CELEX Nr: 394L0033) vgl. G v. 24.2.1997 I 311 
Umsetzung der EURL 27/2014 (CELEX Nr: 32014L0027) vgl. Art 2 Nr. 1 G v. 3.3.2016 I 369 +++)
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b.	auf Grund familienrechtlicher Vorschriften,

c.	in Einrichtungen der Jugendhilfe,

d.	in Einrichtungen zur Eingliederung Behinderter

erbracht werden,

2.	für die Beschäftigung durch die Personensorgeberechtigten im 
Familienhaushalt.

§ 1a Formvorgaben

Soweit in diesem Gesetz schriftliche Handlungen vorgesehen sind, kön-
nen diese auch in Textform erfolgen. Dies gilt nicht für § 6 Absatz 4 
Satz 1 und § 21a Absatz 2.

§ 2 Kind, Jugendlicher

(1)	Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist.

(2)	Jugendlicher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer 15, aber noch nicht 
18 Jahre alt ist.

(3)	Auf Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen, finden die 
für Kinder geltenden Vorschriften Anwendung.

§ 3 Arbeitgeber

Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist, wer ein Kind oder einen Ju-
gendlichen gemäß § 1 beschäftigt.

§ 4 Arbeitszeit

(1)	Tägliche Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der tägli-
chen Beschäftigung ohne die Ruhepausen (§ 11).

(2)	Schichtzeit ist die tägliche Arbeitszeit unter Hinzurechnung der Ru-
hepausen (§ 11).

(3)	Im Bergbau unter Tage gilt die Schichtzeit als Arbeitszeit. Sie wird 
gerechnet vom Betreten des Förderkorbs bei der Einfahrt bis zum 
Verlassen des Förderkorbs bei der Ausfahrt oder vom Eintritt des 
einzelnen Beschäftigten in das Stollenmundloch bis zu seinem Wie-
deraustritt.

(4)	Für die Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit ist als Woche die 
Zeit von Montag bis einschließlich Sonntag zugrunde zu legen. Die 
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Arbeitszeit, die an einem Werktag infolge eines gesetzlichen Feier-
tags ausfällt, wird auf die wöchentliche Arbeitszeit angerechnet.

(5)	Wird ein Kind oder ein Jugendlicher von mehreren Arbeitgebern 
beschäftigt, so werden die Arbeits- und Schichtzeiten sowie die Ar-
beitstage zusammengerechnet.

ABSCHNITT 2 
Beschäftigung von Kindern

§ 5 Verbot der Beschäftigung von Kindern

(1)	Die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1) ist verboten.

(2)	Das Verbot des Absatzes 1 gilt nicht für die Beschäftigung von Kin-
dern

1.	zum Zwecke der Beschäftigungs- und Arbeitstherapie,

2.	im Rahmen des Betriebspraktikums während der Vollzeitschul-
pflicht,

3.	in Erfüllung einer richterlichen Weisung.

Auf die Beschäftigung finden § 7 Satz 1 Nr. 2 und die §§ 9 bis 46 
entsprechende Anwendung.

(3)	Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die Beschäftigung von 
Kindern über 13 Jahre mit Einwilligung des Personensorgeberechtig-
ten, soweit die Beschäftigung leicht und für Kinder geeignet ist. Die 
Beschäftigung ist leicht, wenn sie auf Grund ihrer Beschaffenheit 
und der besonderen Bedingungen, unter denen sie ausgeführt wird,

1.	die Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung der Kinder,

2.	ihren Schulbesuch, ihre Beteiligung an Maßnahmen zur Berufs-
wahlvorbereitung oder Berufsausbildung, die von der zuständigen 
Stelle anerkannt sind, und

3.	ihre Fähigkeit, dem Unterricht mit Nutzen zu folgen,

nicht nachteilig beeinflußt. Die Kinder dürfen nicht mehr als zwei 
Stunden täglich, in landwirtschaftlichen Familienbetrieben nicht 
mehr als drei Stunden täglich, nicht zwischen 18 und 8 Uhr, nicht 
vor dem Schulunterricht und nicht während des Schulunterrichts be-
schäftigt werden. Auf die Beschäftigung finden die §§ 15 bis 31 
entsprechende Anwendung.
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(4)	Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die Beschäftigung 
von Jugendlichen (§ 2 Abs. 3) während der Schulferien für höch-
stens vier Wochen im Kalenderjahr. Auf die Beschäftigung finden die 
§§ 8 bis 31 entsprechende Anwendung.

(4a) �Die Bundesregierung hat durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die Beschäftigung nach Absatz 3 näher zu be-
stimmen.

(4b) �Der Arbeitgeber unterrichtet die Personensorgeberechtigten der 
von ihm beschäftigten Kinder über mögliche Gefahren sowie über 
alle zu ihrer Sicherheit und ihrem Gesundheitsschutz getroffenen 
Maßnahmen.

(5)	Für Veranstaltungen kann die Aufsichtsbehörde Ausnahmen gemäß 
§ 6 bewilligen.

§ 6 Behördliche Ausnahmen für Veranstaltungen

(1)	Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag bewilligen, daß

1.	bei Theatervorstellungen Kinder über sechs Jahre bis zu vier 
Stunden täglich in der Zeit von 10 bis 23 Uhr,

2.	bei Musikaufführungen und anderen Aufführungen, bei Werbeve-
ranstaltungen sowie bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und 
Fernsehen), auf Ton- und Bildträger sowie bei Film- und Fotoauf-
nahmen

a.	Kinder über drei bis sechs Jahre bis zu zwei Stunden täglich in 
der Zeit von 8 bis 17 Uhr,

b.	Kinder über sechs Jahre bis zu drei Stunden täglich in der Zeit 
von 8 bis 22 Uhr

gestaltend mitwirken und an den erforderlichen Proben teilnehmen. 
Eine Ausnahme darf nicht bewilligt werden für die Mitwirkung in 
Kabaretts, Tanzlokalen und ähnlichen Betrieben sowie auf Vergnü-
gungsparks, Kirmessen, Jahrmärkten und bei ähnlichen Veranstal-
tungen, Schaustellungen oder Darbietungen.

(2)	Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung des zuständigen Jugend-
amts die Beschäftigung nur bewilligen, wenn

1.	die Personensorgeberechtigten in die Beschäftigung schriftlich 
eingewilligt haben,
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2.	der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als vor drei Monaten aus-
gestellte ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird, nach der ge-
sundheitliche Bedenken gegen die Beschäftigung nicht bestehen,

3.	die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz 
des Kindes gegen Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur 
Vermeidung einer Beeinträchtigung der körperlichen oder see-
lisch-geistigen Entwicklung getroffen sind,

4.	Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes bei der Beschäfti-
gung sichergestellt sind,

5.	nach Beendigung der Beschäftigung eine ununterbrochene Frei-
zeit von mindestens 14 Stunden eingehalten wird,

6.	das Fortkommen in der Schule nicht beeinträchtigt wird.

(3)	Die Aufsichtsbehörde bestimmt,

1.	wie lange, zu welcher Zeit und an welchem Tag das Kind beschäf-
tigt werden darf,

2.	Dauer und Lage der Ruhepausen,

3.	die Höchstdauer des täglichen Aufenthalts an der Beschäfti-
gungsstätte.

(4)	Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist dem Arbeitgeber schrift-
lich bekanntzugeben. Er darf das Kind erst nach Empfang des Bewil-
ligungsbescheids beschäftigen.

§ 7 Beschäftigung von nicht vollzeitschulpflichtigen Kindern

Kinder, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, dürfen

1.	im Berufsausbildungsverhältnis,

2.	außerhalb eines Berufsausbildungsverhältnisses nur mit leichten 
und für sie geeigneten Tätigkeiten bis zu sieben Stunden täglich 
und 35 Stunden wöchentlich

beschäftigt werden. Auf die Beschäftigung finden die §§ 8 bis 46 
entsprechende Anwendung.
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ABSCHNITT 3 
Beschäftigung Jugendlicher

ERSTER Titel 
Arbeitszeit und Freizeit

§ 8 Dauer der Arbeitszeit

(1)	Jugendliche dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich und nicht 
mehr als 40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden.

(2)	Wenn in Verbindung mit Feiertagen an Werktagen nicht gearbeitet 
wird, damit die Beschäftigten eine längere zusammenhängende 
Freizeit haben, so darf die ausfallende Arbeitszeit auf die Werkta-
ge von fünf zusammenhängenden, die Ausfalltage einschließenden 
Wochen nur dergestalt verteilt werden, daß die Wochenarbeitszeit 
im Durchschnitt dieser fünf Wochen 40 Stunden nicht überschrei-
tet. Die tägliche Arbeitszeit darf hierbei achteinhalb Stunden nicht 
überschreiten.

(2a)	Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit auf weniger als 
acht Stunden verkürzt ist, können Jugendliche an den übrigen 
Werktagen derselben Woche achteinhalb Stunden beschäftigt 
werden.

(3)	In der Landwirtschaft dürfen Jugendliche über 16 Jahre während der 
Erntezeit nicht mehr als neun Stunden täglich und nicht mehr als 
85 Stunden in der Doppelwoche beschäftigt werden.

§ 9 Berufsschule

(1)	Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Teilnahme am Berufs-
schulunterricht freizustellen. Er darf den Jugendlichen nicht be-
schäftigen

1.	vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unterricht; dies gilt auch für Per-
sonen, die über 18 Jahre alt und noch berufsschulpflichtig sind,

2.	an einem Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden 
von mindestens je 45 Minuten, einmal in der Woche,

3.	in Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Blockunterricht 
von mindestens 25 Stunden an mindestens fünf Tagen; zusätzli-
che betriebliche Ausbildungsveranstaltungen bis zu zwei Stunden 
wöchentlich sind zulässig.
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(2)	Auf die Arbeitszeit des Jugendlichen werden angerechnet

1.	Berufsschultage nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 mit der durch-
schnittlichen täglichen Arbeitszeit,

2.	Berufsschulwochen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 mit der 
durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit,

3.	im Übrigen die Unterrichtszeit einschließlich der Pausen und 
der notwendigen Wegezeiten zwischen Berufsschule und Ausbil-
dungsstätte.

(3)	Ein Entgeltausfall darf durch den Besuch der Berufsschule nicht ein-
treten.

§ 10 Prüfungen und außerbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen

(1)	Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen

1.	für die Teilnahme an Prüfungen und Ausbildungsmaßnahmen, die 
auf Grund öffentlich-rechtlicher oder vertraglicher Bestimmungen 
außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen sind,

2.	an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlußprüfung unmit-
telbar vorangeht,

freizustellen.

(2)	Auf die Arbeitszeit des Jugendlichen werden angerechnet

1.	die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 1 mit der Zeit der Teilnahme 
einschließlich der Pausen und der notwendigen Wegezeiten zwi-
schen Teilnahmeort und Ausbildungsstätte,

2.	die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 2 mit der durchschnittlichen 
täglichen Arbeitszeit.

Ein Entgeltausfall darf nicht eintreten.

§ 11 Ruhepausen, Aufenthaltsräume

(1)	Jugendlichen müssen im voraus feststehende Ruhepausen von an-
gemessener Dauer gewährt werden. Die Ruhepausen müssen min-
destens betragen

1.	30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als viereinhalb bis zu 
sechs Stunden,

2.	60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden.
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Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von mindestens 
15 Minuten.

(2)	Die Ruhepausen müssen in angemessener zeitlicher Lage gewährt 
werden, frühestens eine Stunde nach Beginn und spätestens eine 
Stunde vor Ende der Arbeitszeit. Länger als viereinhalb Stunden hin-
tereinander dürfen Jugendliche nicht ohne Ruhepause beschäftigt 
werden.

(3)	Der Aufenthalt während der Ruhepausen in Arbeitsräumen darf den 
Jugendlichen nur gestattet werden, wenn die Arbeit in diesen Räu-
men während dieser Zeit eingestellt ist und auch sonst die notwen-
dige Erholung nicht beeinträchtigt wird.

(4)	Absatz 3 gilt nicht für den Bergbau unter Tage.

§ 12 Schichtzeit

Bei der Beschäftigung Jugendlicher darf die Schichtzeit (§ 4 Abs. 2) 
10 Stunden, im Bergbau unter Tage 8 Stunden, im Gaststättengewerbe, 
in der Landwirtschaft, in der Tierhaltung, auf Bau- und Montagestellen 
11 Stunden nicht überschreiten.

§ 13 Tägliche Freizeit

Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit dürfen Jugendliche nicht vor 
Ablauf einer ununterbrochenen Freizeit von mindestens 12 Stunden be-
schäftigt werden.

§ 14 Nachtruhe

(1)	Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäftigt wer-
den.

(2)	Jugendliche über 16 Jahre dürfen

1.	im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 22 Uhr,

2.	in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr,

3.	in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr,

4.	in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr

beschäftigt werden.

(3)	Jugendliche über 17 Jahre dürfen in Bäckereien ab 4 Uhr beschäf-
tigt werden.
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(4)	An dem einem Berufsschultag unmittelbar vorangehenden Tag dür-
fen Jugendliche auch nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 nicht nach 20 Uhr 
beschäftigt werden, wenn der Berufsschulunterricht am Berufs-
schultag vor 9 Uhr beginnt.

(5)	Nach vorheriger Anzeige an die Aufsichtsbehörde dürfen in Betrie-
ben, in denen die übliche Arbeitszeit aus verkehrstechnischen Grün-
den nach 20 Uhr endet, Jugendliche bis 21 Uhr beschäftigt werden, 
soweit sie hierdurch unnötige Wartezeiten vermeiden können. Nach 
vorheriger Anzeige an die Aufsichtsbehörde dürfen ferner in mehr-
schichtigen Betrieben Jugendliche über 16 Jahre ab 5.30 Uhr oder 
bis 23.30 Uhr beschäftigt werden, soweit sie hierdurch unnötige 
Wartezeiten vermeiden können.

(6)	Jugendliche dürfen in Betrieben, in denen die Beschäftigten in au-
ßergewöhnlichem Grade der Einwirkung von Hitze ausgesetzt sind, 
in der warmen Jahreszeit ab 5 Uhr beschäftigt werden. Die Jugendli-
chen sind berechtigt, sich vor Beginn der Beschäftigung und danach 
in regelmäßigen Zeitabständen arbeitsmedizinisch untersuchen zu 
lassen. Die Kosten der Untersuchungen hat der Arbeitgeber zu tra-
gen, sofern er diese nicht kostenlos durch einen Betriebsarzt oder 
einen überbetrieblichen Dienst von Betriebsärzten anbietet.

(7)	Jugendliche dürfen bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen 
und anderen Aufführungen, bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk 
und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger sowie bei Film- und Fotoauf-
nahmen bis 23 Uhr gestaltend mitwirken. Eine Mitwirkung ist nicht 
zulässig bei Veranstaltungen, Schaustellungen oder Darbietungen, 
bei denen die Anwesenheit Jugendlicher nach den Vorschriften des 
Jugendschutzgesetzes verboten ist. Nach Beendigung der Tätigkeit 
dürfen Jugendliche nicht vor Ablauf einer ununterbrochenen Freizeit 
von mindestens 14 Stunden beschäftigt werden. Die Sätze 1 bis 
3 gelten entsprechend auch für die Tätigkeit von Jugendlichen als 
Sportler im Rahmen von Sportveranstaltungen.

§ 15 Fünf-Tage-Woche

Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in der Woche beschäftigt werden. 
Die beiden wöchentlichen Ruhetage sollen nach Möglichkeit aufeinan-
der folgen.

§ 16 Samstagsruhe

(1)	An Samstagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden.
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(2)	Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Samstagen nur

1.	in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen,

2.	in offenen Verkaufsstellen, in Betrieben mit offenen Verkaufsstel-
len, in Bäckereien und Konditoreien, im Friseurhandwerk und im 
Marktverkehr,

3.	im Verkehrswesen,

4.	in der Landwirtschaft und Tierhaltung,

5.	im Familienhaushalt,

6.	im Gaststätten- und Schaustellergewerbe,

7.	bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Auf-
führungen, bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), 
auf Ton- und Bildträger sowie bei Film- und Fotoaufnahmen,

8.	bei außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen,

9.	beim Sport,

10.	im ärztlichen Notdienst,

11.	in Reparaturwerkstätten für Kraftfahrzeuge.

Mindestens zwei Samstage im Monat sollen beschäftigungsfrei blei-
ben.

(3)	Werden Jugendliche am Samstag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Ta-
ge-Woche (§ 15) durch Freistellung an einem anderen berufsschul-
freien Arbeitstag derselben Woche sicherzustellen. In Betrieben mit 
einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an 
diesem Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag keinen 
Berufsschulunterricht haben.

(4)	Können Jugendliche in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 am Samstag 
nicht acht Stunden beschäftigt werden, kann der Unterschied zwi-
schen der tatsächlichen und der nach § 8 Abs. 1 höchstzulässigen 
Arbeitszeit an dem Tag bis 13 Uhr ausgeglichen werden, an dem die 
Jugendlichen nach Absatz 3 Satz 1 freizustellen sind.

§ 17 Sonntagsruhe

(1)	An Sonntagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden.

(2)	Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Sonntagen nur

1.	in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen,
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2.	in der Landwirtschaft und Tierhaltung mit Arbeiten, die auch an 
Sonn- und Feiertagen naturnotwendig vorgenommen werden müs-
sen,

3.	im Familienhaushalt, wenn der Jugendliche in die häusliche Ge-
meinschaft aufgenommen ist,

4.	im Schaustellergewerbe,

5.	bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Auf-
führungen sowie bei Direktsendungen im Rundfunk (Hörfunk und 
Fernsehen),

6.	beim Sport,

7.	im ärztlichen Notdienst,

8.	im Gaststättengewerbe.

Jeder zweite Sonntag soll, mindestens zwei Sonntage im Monat 
müssen beschäftigungsfrei bleiben.

(3)	Werden Jugendliche am Sonntag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Ta-
ge-Woche (§ 15) durch Freistellung an einem anderen berufsschul-
freien Arbeitstag derselben Woche sicherzustellen. In Betrieben mit 
einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an 
diesem Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag keinen 
Berufsschulunterricht haben.

§ 18 Feiertagsruhe

(1)	Am 24. und 31. Dezember nach 14 Uhr und an gesetzlichen Feierta-
gen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden.

(2)	Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an gesetzlichen Feierta-
gen in den Fällen des § 17 Abs. 2, ausgenommen am 25. Dezem-
ber, am 1. Januar, am ersten Osterfeiertag und am 1. Mai.

(3)	Für die Beschäftigung an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einem 
Werktag fällt, ist der Jugendliche an einem anderen berufsschulfrei-
en Arbeitstag derselben oder der folgenden Woche freizustellen. In 
Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistel-
lung auch an diesem Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem 
Tag keinen Berufsschulunterricht haben.

§ 19 Urlaub

(1)	Der Arbeitgeber hat Jugendlichen für jedes Kalenderjahr einen be-
zahlten Erholungsurlaub zu gewähren.
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(2)	Der Urlaub beträgt jährlich

1.	mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des 
Kalenderjahrs noch nicht 16 Jahre alt ist,

2.	mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des 
Kalenderjahrs noch nicht 17 Jahre alt ist,

3.	mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des 
Kalenderjahrs noch nicht 18 Jahre alt ist.

Jugendliche, die im Bergbau unter Tage beschäftigt werden, erhalten 
in jeder Altersgruppe einen zusätzlichen Urlaub von drei Werktagen.

(3)	Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit der Berufsschulferien ge-
geben werden. Soweit er nicht in den Berufsschulferien gegeben 
wird, ist für jeden Berufsschultag, an dem die Berufsschule während 
des Urlaubs besucht wird, ein weiterer Urlaubstag zu gewähren.

(4)	Im übrigen gelten für den Urlaub der Jugendlichen § 3 Abs. 2, §§ 4 
bis 12 und § 13 Abs. 3 des Bundesurlaubsgesetzes. Der Auftrag-
geber oder Zwischenmeister hat jedoch abweichend von § 12 Nr. 1 
des Bundesurlaubsgesetzes den jugendlichen Heimarbeitern für 
jedes Kalenderjahr einen bezahlten Erholungsurlaub entsprechend 
Absatz 2 zu gewähren; das Urlaubsentgelt der jugendlichen Heim-
arbeiter beträgt bei einem Urlaub von 30 Werktagen 11,6 vom Hun-
dert, bei einem Urlaub von 27 Werktagen 10,3 vom Hundert und bei 
einem Urlaub von 25 Werktagen 9,5 vom Hundert.

§ 20 Binnenschiffahrt

(1)	In der Binnenschiffahrt gelten folgende Abweichungen:

1.	Abweichend von § 12 darf die Schichtzeit Jugendlicher über 16 
Jahre während der Fahrt bis auf 14 Stunden täglich ausgedehnt 
werden, wenn ihre Arbeitszeit sechs Stunden täglich nicht über-
schreitet. Ihre tägliche Freizeit kann abweichend von § 13 der 
Ausdehnung der Schichtzeit entsprechend bis auf 10 Stunden 
verkürzt werden.

2.	Abweichend von § 14 Abs. 1 dürfen Jugendliche über 16 Jahre 
während der Fahrt bis 22 Uhr beschäftigt werden.

3.	Abweichend von §§ 15, 16 Abs. 1, § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 
dürfen Jugendliche an jedem Tag der Woche beschäftigt werden, 
jedoch nicht am 24. Dezember, an den Weihnachtsfeiertagen, am 
31. Dezember, am 1. Januar, an den Osterfeiertagen und am 1. 
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Mai. Für die Beschäftigung an einem Samstag, Sonntag und an 
einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, ist ihnen 
je ein freier Tag zu gewähren. Diese freien Tage sind den Jugendli-
chen in Verbindung mit anderen freien Tagen zu gewähren, späte-
stens, wenn ihnen 10 freie Tage zustehen.

(2)	In der gewerblichen Binnenschifffahrt hat der Arbeitgeber Aufzeich-
nungen nach Absatz 3 über die tägliche Arbeits- oder Freizeit jedes 
Jugendlichen zu führen, um eine Kontrolle der Einhaltung der §§ 8 
bis 21a dieses Gesetzes zu ermöglichen. Die Aufzeichnungen sind 
in geeigneten Zeitabständen, spätestens bis zum nächsten Monat-
sende, gemeinsam vom Arbeitgeber oder seinem Vertreter und von 
dem Jugendlichen zu prüfen und zu bestätigen. Im Anschluss müs-
sen die Aufzeichnungen für mindestens zwölf Monate an Bord auf-
bewahrt werden und dem Jugendlichen ist eine Kopie der bestätig-
ten Aufzeichnungen auszuhändigen. Der Jugendliche hat die Kopien 
daraufhin zwölf Monate für eine Kontrolle bereitzuhalten.

(3)	Die Aufzeichnungen nach Absatz 2 müssen mindestens folgende 
Angaben enthalten:

1.	Name des Schiffes,

2.	Name des Jugendlichen,

3.	Name des verantwortlichen Schiffsführers,

4.	Datum des jeweiligen Arbeits- oder Ruhetages,

5.	für jeden Tag der Beschäftigung, ob es sich um einen Arbeits- 
oder um einen Ruhetag handelt sowie

6.	Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit oder der täglichen Frei-
zeit.

§ 21 Ausnahmen in besonderen Fällen

(1)	Die §§ 8 und 11 bis 18 finden keine Anwendung auf die Beschäfti-
gung Jugendlicher mit vorübergehenden und unaufschiebbaren Ar-
beiten in Notfällen, soweit erwachsene Beschäftigte nicht zur Verfü-
gung stehen.

(2)	Wird in den Fällen des Absatzes 1 über die Arbeitszeit des § 8 hin-
aus Mehrarbeit geleistet, so ist sie durch entsprechende Verkürzung 
der Arbeitszeit innerhalb der folgenden drei Wochen auszugleichen.

(3)	(weggefallen)
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§ 21a Abweichende Regelungen

(1)	In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer 
Betriebsvereinbarung kann zugelassen werden

1.	abweichend von den §§ 8, 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 3 und 
§ 18 Abs. 3 die Arbeitszeit bis zu neun Stunden täglich, 44 Stun-
den wöchentlich und bis zu fünfeinhalb Tagen in der Woche anders 
zu verteilen, jedoch nur unter Einhaltung einer durchschnittlichen 
Wochenarbeitszeit von 40 Stunden in einem Ausgleichszeitraum 
von zwei Monaten,

2.	abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 2 die Ruhepau-
sen bis zu 15 Minuten zu kürzen und die Lage der Pausen anders 
zu bestimmen,

3.	abweichend von § 12 die Schichtzeit mit Ausnahme des Berg-
baus unter Tage bis zu einer Stunde täglich zu verlängern,

4.	abweichend von § 16 Abs. 1 und 2 Jugendliche an 26 Samstagen 
im Jahr oder an jedem Samstag zu beschäftigen, wenn statt des-
sen der Jugendliche an einem anderen Werktag derselben Woche 
von der Beschäftigung freigestellt wird,

5.	abweichend von den §§ 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 3 und 
§ 18 Abs. 3 Jugendliche bei einer Beschäftigung an einem Sams-
tag oder an einem Sonn- oder Feiertag unter vier Stunden an ei-
nem anderen Arbeitstag derselben oder der folgenden Woche vor- 
oder nachmittags von der Beschäftigung freizustellen,

6.	abweichend von § 17 Abs. 2 Satz 2 Jugendliche im Gaststätten- 
und Schaustellergewerbe sowie in der Landwirtschaft während 
der Saison oder der Erntezeit an drei Sonntagen im Monat zu 
beschäftigen.

(2)	Im Geltungsbereich eines Tarifvertrages nach Absatz 1 kann die ab-
weichende tarifvertragliche Regelung im Betrieb eines nicht tarifge-
bundenen Arbeitgebers durch Betriebsvereinbarung oder, wenn ein 
Betriebsrat nicht besteht, durch schriftliche Vereinbarung zwischen 
dem Arbeitgeber und dem Jugendlichen übernommen werden.

(3)	Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 
können die in Absatz 1 genannten Abweichungen in ihren Regelun-
gen vorsehen.
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§ 21b 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann im Interesse der 
Berufsausbildung oder der Zusammenarbeit von Jugendlichen und Er-
wachsenen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
Ausnahmen von den Vorschriften

1.	des § 8, der §§ 11 und 12, der §§ 15 und 16, des § 17 Abs. 2 
und 3 sowie des § 18 Abs. 3 im Rahmen des § 21a Abs. 1,

2.	des § 14, jedoch nicht vor 5 Uhr und nicht nach 23 Uhr, sowie

3.	des § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 an höchstens 26 Sonn- und 
Feiertagen im Jahr

zulassen, soweit eine Beeinträchtigung der Gesundheit oder der 
körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung der Jugendlichen 
nicht zu befürchten ist.

ZWEITER Titel 
Beschäftigungsverbote und -beschränkungen

§ 22 Gefährliche Arbeiten

(1)	Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden

1.	mit Arbeiten, die ihre physische oder psychische Leistungsfähig-
keit übersteigen,

2.	mit Arbeiten, bei denen sie sittlichen Gefahren ausgesetzt sind,

3.	mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen 
anzunehmen ist, daß Jugendliche sie wegen mangelnden Sicher-
heitsbewußtseins oder mangelnder Erfahrung nicht erkennen 
oder nicht abwenden können,

4.	mit Arbeiten, bei denen ihre Gesundheit durch außergewöhnliche 
Hitze oder Kälte oder starke Nässe gefährdet wird,

5.	mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Lärm, 
Erschütterungen oder Strahlen ausgesetzt sind,

6.	mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Gefahr-
stoffen im Sinne der Gefahrstoffverordnung ausgesetzt sind,

7.	mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von biologi-
schen Arbeitsstoffen im Sinne der Biostoffverordnung ausgesetzt 
sind.
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(2)	Absatz 1 Nr. 3 bis 7 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher, 
soweit

1.	dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist,

2.	ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet 
ist und

3.	der Luftgrenzwert bei gefährlichen Stoffen (Absatz 1 Nr. 6) unter-
schritten wird.

Satz 1 findet keine Anwendung auf gezielte Tätigkeiten mit biologi-
schen Arbeitsstoffen der Risikogruppen 3 und 4 im Sinne der Bio-
stoffverordnung sowie auf nicht gezielte Tätigkeiten, die nach der 
Biostoffverordnung der Schutzstufe 3 oder 4 zuzuordnen sind.

(3)	Werden Jugendliche in einem Betrieb beschäftigt, für den ein Be-
triebsarzt oder eine Fachkraft für Arbeitssicherheit verpflichtet ist, 
muß ihre betriebsärztliche oder sicherheitstechnische Betreuung 
sichergestellt sein.

§ 23 Akkordarbeit, tempoabhängige Arbeiten

(1)	Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden

1.	mit Akkordarbeit und sonstigen Arbeiten, bei denen durch ein ge-
steigertes Arbeitstempo ein höheres Entgelt erzielt werden kann,

2.	in einer Arbeitsgruppe mit erwachsenen Arbeitnehmern, die mit 
Arbeiten nach Nummer 1 beschäftigt werden,

3.	mit Arbeiten, bei denen ihr Arbeitstempo nicht nur gelegentlich 
vorgeschrieben, vorgegeben oder auf andere Weise erzwungen 
wird.

(2)	Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher,

1.	soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist

oder

2.	wenn sie eine Berufsausbildung für diese Beschäftigung abge-
schlossen haben

und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet 
ist.

§ 24 Arbeiten unter Tage

(1)	Jugendliche dürfen nicht mit Arbeiten unter Tage beschäftigt wer-
den.
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(2)	Absatz 1 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher über 16 Jahre,

1.	soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist,

2.	wenn sie eine Berufsausbildung für die Beschäftigung unter Tage 
abgeschlossen haben oder

3.	wenn sie an einer von der Bergbehörde genehmigten Ausbil-
dungsmaßnahme für Bergjungarbeiter teilnehmen oder teilge-
nommen haben

und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet 
ist.

§ 25 Verbot der Beschäftigung durch bestimmte Personen

(1)	Personen, die

1.	wegen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von minde-
stens zwei Jahren,

2.	wegen einer vorsätzlichen Straftat, die sie unter Verletzung der 
ihnen als Arbeitgeber, Ausbildender oder Ausbilder obliegenden 
Pflichten zum Nachteil von Kindern oder Jugendlichen begangen 
haben, zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten,

3.	wegen einer Straftat nach den §§ 109h, 171, 174 bis 184l, 225, 
232 bis 233a des Strafgesetzbuches,

4.	wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz,

5.	wegen einer Straftat nach dem Konsumcannabisgesetz oder 
nach dem Medizinal-Cannabisgesetz oder

6.	wegen einer Straftat nach dem Jugendschutzgesetz wenigstens 
zweimal

rechtskräftig verurteilt worden sind, dürfen Jugendliche nicht be-
schäftigen sowie im Rahmen eines Rechtsverhältnisses im Sinne 
des § 1 nicht beaufsichtigen, nicht anweisen, nicht ausbilden und 
nicht mit der Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbildung von Ju-
gendlichen beauftragt werden. Eine Verurteilung bleibt außer Be-
tracht, wenn seit dem Tag ihrer Rechtskraft fünf Jahre verstrichen 
sind. Die Zeit, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in 
einer Anstalt verwahrt worden ist, wird nicht eingerechnet.

(2)	Das Verbot des Absatzes 1 Satz 1 gilt auch für Personen, gegen die 
wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 58 Abs. 1 bis 4 wenigstens 
dreimal eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist. Eine 
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Geldbuße bleibt außer Betracht, wenn seit dem Tag ihrer rechtskräf-
tigen Festsetzung fünf Jahre verstrichen sind.

(3)	Das Verbot des Absatzes 1 und 2 gilt nicht für die Beschäftigung 
durch die Personensorgeberechtigten.

§ 26 Ermächtigungen

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann zum Schutz der 
Jugendlichen gegen Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur Ver-
meidung einer Beeinträchtigung der körperlichen oder seelisch-geisti-
gen Entwicklung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates

1.	die für Kinder, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, 
geeigneten und leichten Tätigkeiten nach § 7 Satz 1 Nr. 2 und die 
Arbeiten nach § 22 Abs. 1 und den §§ 23 und 24 näher bestim-
men,

2.	über die Beschäftigungsverbote in den §§ 22 bis 25 hinaus die 
Beschäftigung Jugendlicher in bestimmten Betriebsarten oder 
mit bestimmten Arbeiten verbieten oder beschränken, wenn sie 
bei diesen Arbeiten infolge ihres Entwicklungsstands in beson-
derem Maß Gefahren ausgesetzt sind oder wenn das Verbot oder 
die Beschränkung der Beschäftigung infolge der technischen Ent-
wicklung oder neuer arbeitsmedizinischer oder sicherheitstechni-
scher Erkenntnisse notwendig ist.

§ 27 Behördliche Anordnungen und Ausnahmen

(1)	Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen feststellen, ob eine Arbeit 
unter die Beschäftigungsverbote oder -beschränkungen der §§ 22 
bis 24 oder einer Rechtsverordnung nach § 26 fällt. Sie kann in Ein-
zelfällen die Beschäftigung Jugendlicher mit bestimmten Arbeiten 
über die Beschäftigungsverbote und -beschränkungen der §§ 22 bis 
24 und einer Rechtsverordnung nach § 26 hinaus verbieten oder 
beschränken, wenn diese Arbeiten mit Gefahren für Leben, Gesund-
heit oder für die körperliche oder seelisch-geistige Entwicklung der 
Jugendlichen verbunden sind.

(2)	Die zuständige Behörde kann

1.	den Personen, die die Pflichten, die ihnen kraft Gesetzes zugun-
sten der von ihnen beschäftigten, beaufsichtigten, angewiesenen 
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oder auszubildenden Kinder und Jugendlichen obliegen, wieder-
holt oder gröblich verletzt haben,

2.	den Personen, gegen die Tatsachen vorliegen, die sie in sittlicher 
Beziehung zur Beschäftigung, Beaufsichtigung, Anweisung oder 
Ausbildung von Kindern und Jugendlichen ungeeignet erscheinen 
lassen,

verbieten, Kinder und Jugendliche zu beschäftigen oder im Rahmen 
eines Rechtsverhältnisses im Sinne des § 1 zu beaufsichtigen, an-
zuweisen oder auszubilden.

(3)	Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag Ausnahmen von § 23 Abs. 1 
Nr. 2 und 3 für Jugendliche über 16 Jahre bewilligen,

1.	wenn die Art der Arbeit oder das Arbeitstempo eine Beeinträchti-
gung der Gesundheit oder der körperlichen oder seelisch-geisti-
gen Entwicklung des Jugendlichen nicht befürchten lassen und

2.	wenn eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte ärztliche 
Bescheinigung vorgelegt wird, nach der gesundheitliche Beden-
ken gegen die Beschäftigung nicht bestehen.

DRITTER Titel 
Sonstige Pflichten des Arbeitgebers

§ 28 Menschengerechte Gestaltung der Arbeit

(1)	Der Arbeitgeber hat bei der Einrichtung und der Unterhaltung der 
Arbeitsstätte einschließlich der Maschinen, Werkzeuge und Gerä-
te und bei der Regelung der Beschäftigung die Vorkehrungen und 
Maßnahmen zu treffen, die zum Schutz der Jugendlichen gegen 
Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer 
Beeinträchtigung der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwick-
lung der Jugendlichen erforderlich sind. Hierbei sind das mangelnde 
Sicherheitsbewußtsein, die mangelnde Erfahrung und der Entwick-
lungsstand der Jugendlichen zu berücksichtigen und die allgemein 
anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Re-
geln sowie die sonstigen gesicherten arbeitswissenschaftlichen Er-
kenntnisse zu beachten.

(2)	Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, welche 
Vorkehrungen und Maßnahmen der Arbeitgeber zur Erfüllung der 
sich aus Absatz 1 ergebenden Pflichten zu treffen hat.
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(3)	Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen anordnen, welche Vorkeh-
rungen und Maßnahmen zur Durchführung des Absatzes 1 oder ei-
ner vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gemäß Absatz 2 
erlassenen Verordnung zu treffen sind.

§ 28a Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Vor Beginn der Beschäftigung Jugendlicher und bei wesentlicher Ände-
rung der Arbeitsbedingungen hat der Arbeitgeber die mit der Beschäf-
tigung verbundenen Gefährdungen Jugendlicher zu beurteilen. Im übri-
gen gelten die Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes.

§ 29 Unterweisung über Gefahren

(1)	Der Arbeitgeber hat die Jugendlichen vor Beginn der Beschäftigung 
und bei wesentlicher Änderung der Arbeitsbedingungen über die 
Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Beschäftigung 
ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur 
Abwendung dieser Gefahren zu unterweisen. Er hat die Jugendlichen 
vor der erstmaligen Beschäftigung an Maschinen oder gefährlichen 
Arbeitsstellen oder mit Arbeiten, bei denen sie mit gesundheitsge-
fährdenden Stoffen in Berührung kommen, über die besonderen Ge-
fahren dieser Arbeiten sowie über das bei ihrer Verrichtung erforder-
liche Verhalten zu unterweisen.

(2)	Die Unterweisungen sind in angemessenen Zeitabständen, minde-
stens aber halbjährlich, zu wiederholen.

(3)	Der Arbeitgeber beteiligt die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit an der Planung, Durchführung und Überwachung der 
für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Beschäftigung 
Jugendlicher geltenden Vorschriften.

§ 30 Häusliche Gemeinschaft

(1)	Hat der Arbeitgeber einen Jugendlichen in die häusliche Gemein-
schaft aufgenommen, so muß er

1.	ihm eine Unterkunft zur Verfügung stellen und dafür sorgen, daß 
sie so beschaffen, ausgestattet und belegt ist und so benutzt 
wird, daß die Gesundheit des Jugendlichen nicht beeinträchtigt 
wird, und

2.	ihm bei einer Erkrankung, jedoch nicht über die Beendigung der 
Beschäftigung hinaus, die erforderliche Pflege und ärztliche Be-
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handlung zuteil werden lassen, soweit diese nicht von einem So-
zialversicherungsträger geleistet wird.

(2)	Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall anordnen, welchen Anforde-
rungen die Unterkunft (Absatz 1 Nr. 1) und die Pflege bei Erkrankun-
gen (Absatz 1 Nr. 2) genügen müssen.

§ 31 Züchtigungsverbot, Verbot der Abgabe von Alkohol und Tabak

(1)	Wer Jugendliche beschäftigt oder im Rahmen eines Rechtsverhält-
nisses im Sinne des § 1 beaufsichtigt, anweist oder ausbildet, darf 
sie nicht körperlich züchtigen.

(2)	Wer Jugendliche beschäftigt, muß sie vor körperlicher Züchtigung 
und Mißhandlung und vor sittlicher Gefährdung durch andere bei 
ihm Beschäftigte und durch Mitglieder seines Haushalts an der 
Arbeitsstätte und in seinem Haus schützen. Soweit deren Abgabe 
nach § 9 Absatz 1 oder § 10 Absatz 1 und 4 des Jugendschutz-
gesetzes verboten ist, darf der Arbeitgeber Jugendlichen keine al-
koholischen Getränke , Tabakwaren oder anderen dort genannten 
Erzeugnisse geben.

VIERTER Titel 
Gesundheitliche Betreuung

§ 32 Erstuntersuchung

(1)	Ein Jugendlicher, der in das Berufsleben eintritt, darf nur beschäftigt 
werden, wenn

1.	er innerhalb der letzten vierzehn Monate von einem Arzt unter-
sucht worden ist (Erstuntersuchung) und

2.	dem Arbeitgeber eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheini-
gung vorliegt.

(2)	Absatz 1 gilt nicht für eine nur geringfügige oder eine nicht länger 
als zwei Monate dauernde Beschäftigung mit leichten Arbeiten, von 
denen keine gesundheitlichen Nachteile für den Jugendlichen zu be-
fürchten sind.

§ 33 Erste Nachuntersuchung

(1)	Ein Jahr nach Aufnahme der ersten Beschäftigung hat sich der Ar-
beitgeber die Bescheinigung eines Arztes darüber vorlegen zu las-
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sen, daß der Jugendliche nachuntersucht worden ist (erste Nach-
untersuchung). Die Nachuntersuchung darf nicht länger als drei 
Monate zurückliegen. Der Arbeitgeber soll den Jugendlichen neun 
Monate nach Aufnahme der ersten Beschäftigung nachdrücklich auf 
den Zeitpunkt, bis zu dem der Jugendliche ihm die ärztliche Beschei-
nigung nach Satz 1 vorzulegen hat, hinweisen und ihn auffordern, 
die Nachuntersuchung bis dahin durchführen zu lassen.

(2)	Legt der Jugendliche die Bescheinigung nicht nach Ablauf eines 
Jahres vor, hat ihn der Arbeitgeber innerhalb eines Monats unter 
Hinweis auf das Beschäftigungsverbot nach Absatz 3 schriftlich auf-
zufordern, ihm die Bescheinigung vorzulegen. Je eine Durchschrift 
des Aufforderungsschreibens hat der Arbeitgeber dem Personensor-
geberechtigten und dem Betriebs- oder Personalrat zuzusenden.

(3)	Der Jugendliche darf nach Ablauf von 14 Monaten nach Aufnahme 
der ersten Beschäftigung nicht weiterbeschäftigt werden, solange er 
die Bescheinigung nicht vorgelegt hat.

§ 34 Weitere Nachuntersuchungen

Nach Ablauf jedes weiteren Jahres nach der ersten Nachuntersuchung 
kann sich der Jugendliche erneut nachuntersuchen lassen (weitere 
Nachuntersuchungen). Der Arbeitgeber soll ihn auf diese Möglichkeit 
rechtzeitig hinweisen und darauf hinwirken, daß der Jugendliche ihm 
die Bescheinigung über die weitere Nachuntersuchung vorlegt.

§ 35 Außerordentliche Nachuntersuchung

(1)	Der Arzt soll eine außerordentliche Nachuntersuchung anordnen, 
wenn eine Untersuchung ergibt, daß

1.	ein Jugendlicher hinter dem seinem Alter entsprechenden Ent-
wicklungsstand zurückgeblieben ist,

2.	gesundheitliche Schwächen oder Schäden vorhanden sind,

3.	die Auswirkungen der Beschäftigung auf die Gesundheit oder Ent-
wicklung des Jugendlichen noch nicht zu übersehen sind.

(2)	Die in § 33 Abs. 1 festgelegten Fristen werden durch die Anordnung 
einer außerordentlichen Nachuntersuchung nicht berührt.

§ 36 Ärztliche Untersuchungen und Wechsel des Arbeitgebers

Wechselt der Jugendliche den Arbeitgeber, so darf ihn der neue Ar-
beitgeber erst beschäftigen, wenn ihm die Bescheinigung über die 
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Erstuntersuchung (§ 32 Abs. 1) und, falls seit der Aufnahme der Be-
schäftigung ein Jahr vergangen ist, die Bescheinigung über die erste 
Nachuntersuchung (§ 33) vorliegen.

§ 37 Inhalt und Durchführung der ärztlichen Untersuchungen

(1)	Die ärztlichen Untersuchungen haben sich auf den Gesundheits- und 
Entwicklungsstand und die körperliche Beschaffenheit, die Nachun-
tersuchungen außerdem auf die Auswirkungen der Beschäftigung 
auf Gesundheit und Entwicklung des Jugendlichen zu erstrecken.

(2)	Der Arzt hat unter Berücksichtigung der Krankheitsvorgeschichte 
des Jugendlichen auf Grund der Untersuchungen zu beurteilen,

1.	ob die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen durch 
die Ausführung bestimmter Arbeiten oder durch die Beschäfti-
gung während bestimmter Zeiten gefährdet wird,

2.	ob besondere der Gesundheit dienende Maßnahmen einschließ-
lich Maßnahmen zur Verbesserung des Impfstatus erforderlich 
sind,

3.	ob eine außerordentliche Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1) erfor-
derlich ist.

(3)	Der Arzt hat schriftlich festzuhalten:

1.	den Untersuchungsbefund,

2.	die Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die 
Entwicklung des Jugendlichen für gefährdet hält,

3.	die besonderen der Gesundheit dienenden Maßnahmen ein-
schließlich Maßnahmen zur Verbesserung des Impfstatus,

4.	die Anordnung einer außerordentlichen Nachuntersuchung (§ 35 
Abs. 1).

§ 38 Ergänzungsuntersuchung

Kann der Arzt den Gesundheits- und Entwicklungsstand des Jugendli-
chen nur beurteilen, wenn das Ergebnis einer Ergänzungsuntersuchung 
durch einen anderen Arzt oder einen Zahnarzt vorliegt, so hat er die Er-
gänzungsuntersuchung zu veranlassen und ihre Notwendigkeit schrift-
lich zu begründen.

§ 39 Mitteilung, Bescheinigung

(1)	Der Arzt hat dem Personensorgeberechtigten schriftlich mitzuteilen:
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1.	das wesentliche Ergebnis der Untersuchung,

2.	die Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die 
Entwicklung des Jugendlichen für gefährdet hält,

3.	die besonderen der Gesundheit dienenden Maßnahmen ein-
schließlich Maßnahmen zur Verbesserung des Impfstatus,

4.	die Anordnung einer außerordentlichen Nachuntersuchung (§ 35 
Abs. 1).

(2)	Der Arzt hat eine für den Arbeitgeber bestimmte Bescheinigung dar-
über auszustellen, daß die Untersuchung stattgefunden hat und 
darin die Arbeiten zu vermerken, durch deren Ausführung er die Ge-
sundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen für gefährdet hält.

§ 40 Bescheinigung mit Gefährdungsvermerk

(1)	Enthält die Bescheinigung des Arztes (§ 39 Abs. 2) einen Vermerk 
über Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die 
Entwicklung des Jugendlichen für gefährdet hält, so darf der Jugend-
liche mit solchen Arbeiten nicht beschäftigt werden.

(2)	Die Aufsichtsbehörde kann die Beschäftigung des Jugendlichen mit 
den in der Bescheinigung des Arztes (§ 39 Abs. 2) vermerkten Ar-
beiten im Einvernehmen mit einem Arzt zulassen und die Zulassung 
mit Auflagen verbinden.

§ 41 Aufbewahren der ärztlichen Bescheinigungen

(1)	Der Arbeitgeber hat die ärztlichen Bescheinigungen bis zur Beendi-
gung der Beschäftigung, längstens jedoch bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahrs des Jugendlichen aufzubewahren und der Auf-
sichtsbehörde sowie der Berufsgenossenschaft auf Verlangen zur 
Einsicht vorzulegen oder einzusenden.

(2)	Scheidet der Jugendliche aus dem Beschäftigungsverhältnis aus, 
so hat ihm der Arbeitgeber die Bescheinigungen auszuhändigen.

§ 42 Eingreifen der Aufsichtsbehörde

Die Aufsichtsbehörde hat, wenn die dem Jugendlichen übertragenen 
Arbeiten Gefahren für seine Gesundheit befürchten lassen, dies dem 
Personensorgeberechtigten und dem Arbeitgeber mitzuteilen und den 
Jugendlichen aufzufordern, sich durch einen von ihr ermächtigten Arzt 
untersuchen zu lassen.
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§ 43 Freistellung für Untersuchungen

Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Durchführung der ärztli-
chen Untersuchungen nach diesem Abschnitt freizustellen. Ein Entgelt-
ausfall darf hierdurch nicht eintreten.

§ 44 Kosten der Untersuchungen

Die Kosten der Untersuchungen trägt das Land.

§ 45 Gegenseitige Unterrichtung der Ärzte

(1)	Die Ärzte, die Untersuchungen nach diesem Abschnitt vorgenom-
men haben, müssen, wenn der Personensorgeberechtigte und der 
Jugendliche damit einverstanden sind,

1.	dem staatlichen Gewerbearzt,

2.	dem Arzt, der einen Jugendlichen nach diesem Abschnitt nachun-
tersucht,

auf Verlangen die Aufzeichnungen über die Untersuchungsbefunde 
zur Einsicht aushändigen.

(2)	Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann der Amtsarzt des 
Gesundheitsamts einem Arzt, der einen Jugendlichen nach diesem 
Abschnitt untersucht, Einsicht in andere in seiner Dienststelle vor-
handene Unterlagen über Gesundheit und Entwicklung des Jugend-
lichen gewähren.

§ 46 Ermächtigungen

(1)	Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann zum Zweck 
einer gleichmäßigen und wirksamen gesundheitlichen Betreuung 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vor-
schriften über die Durchführung der ärztlichen Untersuchungen und 
über die für die Aufzeichnungen der Untersuchungsbefunde, die Be-
scheinigungen und Mitteilungen zu verwendenden Vordrucke erlas-
sen.

(2)	Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung

1.	zur Vermeidung von mehreren Untersuchungen innerhalb eines 
kurzen Zeitraums aus verschiedenen Anlässen bestimmen, daß 
die Untersuchungen nach den §§ 32 bis 34 zusammen mit Un-
tersuchungen nach anderen Vorschriften durchzuführen sind, und 
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hierbei von der Frist des § 32 Abs. 1 Nr. 1 bis zu drei Monaten 
abweichen,

2.	zur Vereinfachung der Abrechnung

a.	Pauschbeträge für die Kosten der ärztlichen Untersuchungen 
im Rahmen der geltenden Gebührenordnungen festsetzen,

b.	Vorschriften über die Erstattung der Kosten beim Zusammen-
treffen mehrerer Untersuchungen nach Nummer 1 erlassen.

ABSCHNITT 4 
Durchführung des Gesetzes

ERSTER Titel 
Aushänge und Verzeichnisse

§ 47 Bekanntgabe des Gesetzes und der Aufsichtsbehörde

Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens einen Jugendlichen beschäf-
tigen, haben eine Kopie dieses Gesetzes und die Anschrift der zustän-
digen Aufsichtsbehörde den Arbeitnehmern über die im Betrieb oder in 
der Dienststelle übliche Informations- und Kommunikationstechnik zur 
Verfügung zu stellen oder an geeigneter Stelle im Betrieb oder in der 
Dienststelle zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen.

§ 48 Information über Arbeitszeit und Pausen

Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens drei Jugendliche beschäftigen, 
haben eine Information über Beginn und Ende der regelmäßigen tägli-
chen Arbeitszeit und der Pausen der Jugendlichen den Arbeitnehmern 
über die im Betrieb oder in der Dienststelle übliche Informations- und 
Kommunikationstechnik zur Verfügung zu stellen oder an geeigneter 
Stelle im Betrieb oder in der Dienststelle zur Einsicht auszulegen oder 
auszuhängen.

§ 49 Verzeichnisse der Jugendlichen

Arbeitgeber haben Verzeichnisse der bei ihnen beschäftigten Jugendli-
chen unter Angabe des Vor- und Familiennamens, des Geburtsdatums 
und der Wohnanschrift zu führen, in denen das Datum des Beginns der 
Beschäftigung bei ihnen, bei einer Beschäftigung unter Tage auch das 
Datum des Beginns dieser Beschäftigung, enthalten ist.
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§ 50 Auskunft, Vorlage der Verzeichnisse

(1)	Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Aufsichtsbehörde auf Verlangen

1.	die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Angaben wahr-
heitsgemäß und vollständig zu machen,

2.	die Verzeichnisse gemäß § 49, die Unterlagen, aus denen Name, 
Beschäftigungsart und -zeiten der Jugendlichen sowie Lohn- und 
Gehaltszahlungen ersichtlich sind, und alle sonstigen Unterla-
gen, die sich auf die nach Nummer 1 zu machenden Angaben 
beziehen, zur Einsicht vorzulegen oder einzusenden.

(2)	Die Verzeichnisse und Unterlagen sind mindestens bis zum Ablauf 
von zwei Jahren nach der letzten Eintragung aufzubewahren.

ZWEITER Titel 
Aufsicht

§ 51 Aufsichtsbehörde, Besichtigungsrechte und Berichtspflicht

(1)	Die Aufsicht über die Ausführung dieses Gesetzes und der auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen obliegt der nach 
Landesrecht zuständigen Behörde (Aufsichtsbehörde). Die Landes-
regierung kann durch Rechtsverordnung die Aufsicht über die Aus-
führung dieser Vorschriften in Familienhaushalten auf gelegentliche 
Prüfungen beschränken.

(2)	Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde sind berechtigt, die Arbeits-
stätten während der üblichen Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten 
und zu besichtigen; außerhalb dieser Zeit oder wenn sich die Ar-
beitsstätten in einer Wohnung befinden, dürfen sie nur zur Verhütung 
von dringenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
betreten und besichtigt werden. Der Arbeitgeber hat das Betreten 
und Besichtigen der Arbeitsstätten zu gestatten. Das Grundrecht 
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
wird insoweit eingeschränkt.

(3)	Die Aufsichtsbehörden haben im Rahmen der Jahresberichte nach 
§ 139b Abs. 3 der Gewerbeordnung über ihre Aufsichtstätigkeit ge-
mäß Absatz 1 zu berichten.
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§ 52 (weggefallen)

§ 53 Mitteilung über Verstöße

Die Aufsichtsbehörde teilt schwerwiegende Verstöße gegen die Vor-
schriften dieses Gesetzes oder gegen die auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen der nach dem Berufsbildungsgesetz 
oder der Handwerksordnung zuständigen Stelle mit. Die zuständige 
Agentur für Arbeit erhält eine Durchschrift dieser Mitteilung.

§ 54 Ausnahmebewilligungen

(1)	Ausnahmen, die die Aufsichtsbehörde nach diesem Gesetz oder den 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen bewil-
ligen kann, sind zu befristen. Die Ausnahmebewilligungen können

1.	mit einer Bedingung erlassen werden,

2.	mit einer Auflage oder mit einem Vorbehalt der nachträglichen 
Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage verbunden 
werden und

3.	jederzeit widerrufen werden.

(2)	Ausnahmen können nur für einzelne Beschäftigte, einzelne Betriebe 
oder einzelne Teile des Betriebs bewilligt werden.

(3)	Ist eine Ausnahme für einen Betrieb oder einen Teil des Betriebs be-
willigt worden, so hat der Arbeitgeber eine Kopie der Bewilligung den 
Arbeitnehmern über die im Betrieb oder in der Dienststelle übliche 
Informations- und Kommunikationstechnik zur Verfügung zu stellen 
oder an geeigneter Stelle im Betrieb oder in der Dienststelle zur Ein-
sicht auszulegen oder auszuhängen.

DRITTER Titel 
Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz

§ 55 Bildung des Landesausschusses für Jugendarbeitsschutz

(1)	Bei der von der Landesregierung bestimmten obersten Landesbe-
hörde kann ein Landesausschuss für Jugendarbeitsschutz gebildet 
werden.

(2)	Dem Landesausschuß gehören als Mitglieder an:

1.	je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer,

2.	ein Vertreter des Landesjugendrings,
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3.	ein von der Bundesagentur für Arbeit benannter Vertreter und je 
ein Vertreter des Landesjugendamts, der für das Gesundheitswe-
sen zuständigen obersten Landesbehörde und der für die berufs-
bildenden Schulen zuständigen obersten Landesbehörde und

4.	ein Arzt.

(3)	Die Mitglieder des Landesausschusses werden von der von der 
Landesregierung bestimmten obersten Landesbehörde berufen, die 
Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Vorschlag der auf 
Landesebene bestehenden Arbeitgeberverbände und Gewerkschaf-
ten, der Arzt auf Vorschlag der Landesärztekammer, die übrigen Ver-
treter auf Vorschlag der in Absatz 2 Nr. 2 und 3 genannten Stellen.

(4)	Die Tätigkeit im Landesausschuß ist ehrenamtlich. Für bare Ausla-
gen und für Entgeltausfall ist, soweit eine Entschädigung nicht von 
anderer Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu 
zahlen, deren Höhe nach Landesrecht oder von der von der Landes-
regierung bestimmten obersten Landesbehörde festgesetzt wird.

(5)	Die Mitglieder können nach Anhören der an ihrer Berufung beteilig-
ten Stellen aus wichtigem Grund abberufen werden.

(6)	Die Mitglieder haben Stellvertreter. Die Absätze 2 bis 5 gelten für 
die Stellvertreter entsprechend.

(7)	Der Landesausschuß wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und 
dessen Stellvertreter. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sollen 
nicht derselben Mitgliedergruppe angehören.

(8)	Der Landesausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Ge-
schäftsordnung kann die Bildung von Unterausschüssen vorsehen 
und bestimmen, daß ihnen ausnahmsweise nicht nur Mitglieder des 
Landesausschusses angehören. Absatz 4 Satz 2 gilt für die Unter-
ausschüsse hinsichtlich der Entschädigung entsprechend. An den 
Sitzungen des Landesausschusses und der Unterausschüsse kön-
nen Vertreter der beteiligten obersten Landesbehörden teilnehmen.

§ 56 Bildung des Ausschusses für Jugendarbeitsschutz bei der 
Aufsichtsbehörde

(1)	Bei der Aufsichtsbehörde kann ein Ausschuss für Jugendarbeits-
schutz gebildet werden. In Städten, in denen mehrere Aufsichtsbe-
hörden ihren Sitz haben, kann ein gemeinsamer Ausschuss für Ju-
gendarbeitsschutz gebildet werden. In Ländern, in denen nicht mehr 
als zwei Aufsichtsbehörden eingerichtet sind, kann der Landesaus-

 �
 In

ha
lt



165
Die wichtigsten aushangpflichtigen Gesetze 2025

Jugendarbeitsschutzgesetz� JArbSchG

schuss für Jugendarbeitsschutz die Aufgaben dieses Ausschusses 
übernehmen.

(2)	Dem Ausschuß gehören als Mitglieder an:

1.	je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer,

2.	ein Vertreter des im Bezirk der Aufsichtsbehörde wirkenden Ju-
gendrings,

3.	je ein Vertreter eines Arbeits-, Jugend- und Gesundheitsamts,

4.	ein Arzt und ein Lehrer an einer berufsbildenden Schule.

(3)	Die Mitglieder des Jugendarbeitsschutzausschusses werden von 
der Aufsichtsbehörde berufen, die Vertreter der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer auf Vorschlag der im Aufsichtsbezirk bestehenden 
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, der Arzt auf Vorschlag 
der Ärztekammer, der Lehrer auf Vorschlag der nach Landesrecht 
zuständigen Behörde, die übrigen Vertreter auf Vorschlag der in Ab-
satz 2 Nr. 2 und 3 genannten Stellen. § 55 Abs. 4 bis 8 gilt mit der 
Maßgabe entsprechend, daß die Entschädigung von der Aufsichts-
behörde mit Genehmigung der von der Landesregierung bestimm-
ten obersten Landesbehörde festgesetzt wird.

§ 57 Aufgaben der Ausschüsse

(1)	Der Landesausschuß berät die oberste Landesbehörde in allen all-
gemeinen Angelegenheiten des Jugendarbeitsschutzes und macht 
Vorschläge für die Durchführung dieses Gesetzes. Er klärt über In-
halt und Ziel des Jugendarbeitsschutzes auf.

(2)	Die oberste Landesbehörde beteiligt den Landesausschuß in Ange-
legenheiten von besonderer Bedeutung, insbesondere vor Erlaß von 
Rechtsvorschriften zur Durchführung dieses Gesetzes.

(3)	Der Landesausschuß hat über seine Tätigkeit im Zusammenhang 
mit dem Bericht der Aufsichtsbehörden nach § 51 Abs. 3 zu berich-
ten.

(4)	Der Ausschuß für Jugendarbeitsschutz bei der Aufsichtsbehörde 
berät diese in allen allgemeinen Angelegenheiten des Jugendar-
beitsschutzes und macht dem Landesausschuß Vorschläge für die 
Durchführung dieses Gesetzes. Er klärt über Inhalt und Ziel des Ju-
gendarbeitsschutzes auf.
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ABSCHNITT 5 
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 58 Bußgeld- und Strafvorschriften

(1)	Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahr-
lässig

1.	entgegen § 5 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 2 Abs. 3, ein Kind 
oder einen Jugendlichen, der der Vollzeitschulpflicht unterliegt, 
beschäftigt,

2.	entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 oder Satz 3, jeweils auch in Verbin-
dung mit § 2 Abs. 3, ein Kind über 13 Jahre oder einen Jugend-
lichen, der der Vollzeitschulpflicht unterliegt, in anderer als der 
zugelassenen Weise beschäftigt,

3.	(weggefallen)

4.	entgegen § 7 Satz 1 Nr. 2, auch in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 26 Nr. 1, ein Kind, das der Vollzeitschulpflicht 
nicht mehr unterliegt, in anderer als der zugelassenen Weise be-
schäftigt,

5.	entgegen § 8 einen Jugendlichen über die zulässige Dauer der 
Arbeitszeit hinaus beschäftigt,

6.	entgegen § 9 Absatz 1 einen Jugendlichen beschäftigt oder nicht 
freistellt,

7.	entgegen § 10 Abs. 1 einen Jugendlichen für die Teilnahme an 
Prüfungen oder Ausbildungsmaßnahmen oder an dem Arbeits-
tag, der der schriftlichen Abschlußprüfung unmittelbar vorangeht, 
nicht freistellt,

8.	entgegen § 11 Abs. 1 oder 2 Ruhepausen nicht, nicht mit der vor-
geschriebenen Mindestdauer oder nicht in der vorgeschriebenen 
zeitlichen Lage gewährt,

9.	entgegen § 12 einen Jugendlichen über die zulässige Schichtzeit 
hinaus beschäftigt,

10.	entgegen § 13 die Mindestfreizeit nicht gewährt,

11.	entgegen § 14 Abs. 1 einen Jugendlichen außerhalb der Zeit 
von 6 bis 20 Uhr oder entgegen § 14 Abs. 7 Satz 3 vor Ablauf 
der Mindestfreizeit beschäftigt,

12.	entgegen § 15 einen Jugendlichen an mehr als fünf Tagen in der 
Woche beschäftigt,
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13.	entgegen § 16 Abs. 1 einen Jugendlichen an Samstagen be-
schäftigt oder entgegen § 16 Abs. 3 Satz 1 den Jugendlichen 
nicht freistellt,

14.	entgegen § 17 Abs. 1 einen Jugendlichen an Sonntagen be-
schäftigt oder entgegen § 17 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 oder 
Abs. 3 Satz 1 den Jugendlichen nicht freistellt,

15.	entgegen § 18 Abs. 1 einen Jugendlichen am 24. oder 31. De-
zember nach 14 Uhr oder an gesetzlichen Feiertagen beschäf-
tigt oder entgegen § 18 Abs. 3 nicht freistellt,

16.	entgegen § 19 Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 
oder 2, oder entgegen § 19 Abs. 3 Satz 2 oder Abs. 4 Satz 2 Ur-
laub nicht oder nicht mit der vorgeschriebenen Dauer gewährt,

17.	entgegen § 21 Abs. 2 die geleistete Mehrarbeit durch Verkür-
zung der Arbeitszeit nicht ausgleicht,

18.	entgegen § 22 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung nach § 26 Nr. 1, einen Jugendlichen mit den dort ge-
nannten Arbeiten beschäftigt,

19.	entgegen § 23 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung nach § 26 Nr. 1, einen Jugendlichen mit Arbeiten mit 
Lohnanreiz, in einer Arbeitsgruppe mit Erwachsenen, deren Ent-
gelt vom Ergebnis ihrer Arbeit abhängt, oder mit tempoabhängi-
gen Arbeiten beschäftigt,

20.	entgegen § 24 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung nach § 26 Nr. 1, einen Jugendlichen mit Arbeiten unter 
Tage beschäftigt,

21.	entgegen § 31 Abs. 2 Satz 2 einem Jugendlichen ein dort ge-
nanntes Getränk, Tabakwaren oder ein dort genanntes Erzeug-
nis gibt,

22.	entgegen § 32 Abs. 1 einen Jugendlichen ohne ärztliche Be-
scheinigung über die Erstuntersuchung beschäftigt,

23.	entgegen § 33 Abs. 3 einen Jugendlichen ohne ärztliche Be-
scheinigung über die erste Nachuntersuchung weiterbeschäf-
tigt,

24.	entgegen § 36 einen Jugendlichen ohne Vorlage der erforderli-
chen ärztlichen Bescheinigungen beschäftigt,
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25.	entgegen § 40 Abs. 1 einen Jugendlichen mit Arbeiten beschäf-
tigt, durch deren Ausführung der Arzt nach der von ihm erteilten 
Bescheinigung die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugend-
lichen für gefährdet hält,

26.	einer Rechtsverordnung nach

a.	§ 26 Nr. 2 oder

b.	§ 28 Abs. 2

zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist,

27.	einer vollziehbaren Anordnung der Aufsichtsbehörde nach § 6 
Abs. 3, § 27 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2, § 28 Abs. 3 oder § 30 
Abs. 2 zuwiderhandelt,

28.	einer vollziehbaren Auflage der Aufsichtsbehörde nach § 6 
Abs. 1, § 14 Abs. 7, § 27 Abs. 3 oder § 40 Abs. 2, jeweils in 
Verbindung mit § 54 Abs. 1, zuwiderhandelt,

29.	einer vollziehbaren Anordnung oder Auflage der Aufsichtsbehör-
de auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 2 oder § 28 
Abs. 2 zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen 
bestimmten Tatbestand auf die Bußgeldvorschrift verweist.

(2)	Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
§ 25 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 einen Jugendlichen beschäf-
tigt, beaufsichtigt, anweist oder ausbildet, obwohl ihm dies verboten 
ist, oder einen anderen, dem dies verboten ist, mit der Beaufsich-
tigung, Anweisung oder Ausbildung eines Jugendlichen beauftragt.

(3)	Absatz 1 Nr. 4, 6 bis 29 und Absatz 2 gelten auch für die Beschäf-
tigung von Kindern (§ 2 Abs. 1) oder Jugendlichen, die der Vollzeit-
schulpflicht unterliegen (§ 2 Abs. 3), nach § 5 Abs. 2 Absatz 1 Nr. 6 
bis 29 und Absatz 2 gelten auch für die Beschäftigung von Kindern, 
die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, nach § 7.

(4)	Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu dreißigtau-
send Euro geahndet werden.

(5)	Wer vorsätzlich eine in Absatz 1, 2 oder 3 bezeichnete Handlung 
begeht und dadurch ein Kind, einen Jugendlichen oder im Fall des 
Absatzes 1 Nr. 6 eine Person, die noch nicht 21 Jahre alt ist, in ihrer 
Gesundheit oder Arbeitskraft gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, 
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wer eine in Absatz 1, 2 oder 3 bezeichnete Handlung beharrlich wie-
derholt.

(6)	Wer in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1 die Gefahr fahrlässig verur-
sacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geld-
strafe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen bestraft.

§ 59 Bußgeldvorschriften

(1)	Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahr-
lässig

1.	entgegen § 6 Abs. 4 Satz 2 ein Kind vor Erhalt des Bewilligungs-
bescheids beschäftigt,

2.	entgegen § 11 Abs. 3 den Aufenthalt in Arbeitsräumen gestattet,

2a.	entgegen § 20 Absatz 2 Satz 1 eine Aufzeichnung nicht oder 
nicht richtig führt,

2b.	entgegen § 20 Absatz 2 Satz 3 eine Aufzeichnung nicht oder 
nicht mindestens zwölf Monate aufbewahrt,

3.	entgegen § 29 einen Jugendlichen über Gefahren nicht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig unterweist,

4.	entgegen § 33 Abs. 2 Satz 1 einen Jugendlichen nicht oder nicht 
rechtzeitig zur Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung auffordert,

5.	entgegen § 41 die ärztliche Bescheinigung nicht aufbewahrt, vor-
legt, einsendet oder aushändigt,

6.	entgegen § 43 Satz 1 einen Jugendlichen für ärztliche Untersu-
chungen nicht freistellt,

7.	entgegen § 47 eine Kopie des Gesetzes oder die Anschrift der 
zuständigen Aufsichtsbehörde nicht, nicht richtig oder nicht voll-
ständig zur Verfügung stellt und nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig auslegt und nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
aushängt,

8.	entgegen § 48 eine Information nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig zur Verfügung stellt und nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig auslegt und nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
aushängt,

9.	entgegen § 49 ein Verzeichnis nicht oder nicht in der vorgeschrie-
benen Weise führt,

10.	entgegen § 50 Abs. 1 Angaben nicht, nicht richtig oder nicht voll-
ständig macht oder Verzeichnisse oder Unterlagen nicht vorlegt 
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oder einsendet oder entgegen § 50 Abs. 2 Verzeichnisse oder 
Unterlagen nicht oder nicht vorschriftsmäßig aufbewahrt,

11.	entgegen § 51 Abs. 2 Satz 2 das Betreten oder Besichtigen der 
Arbeitsstätten nicht gestattet,

12.	entgegen § 54 Abs. 3 eine Kopie nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig zur Verfügung stellt und nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig auslegt und nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
aushängt.

(2)	Absatz 1 Nr. 2 bis 6 gilt auch für die Beschäftigung von Kindern (§ 2 
Abs. 1 und 3) nach § 5 Abs. 2 Satz 1.

(3)	Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend 
Euro geahndet werden.

§ 60 Verwaltungsvorschriften für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung kann mit Zustimmung 
des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften für die Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach §§ 58 und 59 durch die 
Verwaltungsbehörde (§ 35 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) 
und über die Erteilung einer Verwarnung (§§ 56, 58 Abs. 2 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten) wegen einer Ordnungswidrigkeit nach 
§§ 58 und 59 erlassen.

ABSCHNITT 6 
Schlußvorschriften

§ 61 Beschäftigung von Jugendlichen auf Kauffahrteischiffen

Für die Beschäftigung von Jugendlichen als Besatzungsmitglieder auf 
Kauffahrteischiffen im Sinne des § 3 des Seearbeitsgesetzes gilt an-
stelle dieses Gesetzes das Seearbeitsgesetz.

§ 62 Beschäftigung im Vollzug einer Freiheitsentziehung

(1)	Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für die Beschäftigung Ju-
gendlicher (§ 2 Abs. 2) im Vollzug einer gerichtlich angeordneten 
Freiheitsentziehung entsprechend, soweit es sich nicht nur um ge-
legentliche, geringfügige Hilfeleistungen handelt und soweit in den 
Absätzen 2 bis 4 nichts anderes bestimmt ist.
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(2)	Im Vollzug einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung finden 
§ 19, §§ 47 bis 50 keine Anwendung.

(3)	Die §§ 13, 14, 15, 16, 17 und 18 Abs. 1 und 2 gelten im Vollzug 
einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung nicht für die Be-
schäftigung jugendlicher Anstaltsinsassen mit der Zubereitung und 
Ausgabe der Anstaltsverpflegung.

(4)	§ 18 Abs. 1 und 2 gilt nicht für die Beschäftigung jugendlicher An-
staltsinsassen in landwirtschaftlichen Betrieben der Vollzugsanstal-
ten mit Arbeiten, die auch an Sonn- und Feiertagen naturnotwendig 
vorgenommen werden müssen.

§§ 63 bis 70 (Änderungsvorschriften)

§ 71 (weggefallen)

§ 72 Inkrafttreten

(1)	Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 1976 in Kraft.

(2)	(Aufhebungsvorschrift)

(3)	Die auf Grund des § 37 Abs. 2 und des § 53 des Jugendarbeits-
schutzgesetzes vom 9. August 1960, des § 20 Abs. 1 des Jugend-
schutzgesetzes vom 30. April 1938 und des § 120e der Gewerbe-
ordnung erlassenen Vorschriften bleiben unberührt. Sie können, 
soweit sie den Geltungsbereich dieses Gesetzes betreffen, durch 
Rechtsverordnungen auf Grund des § 26 oder des § 46 geändert 
oder aufgehoben werden.

(4)	Vorschriften in Rechtsverordnungen, die durch § 69 dieses Geset-
zes geändert werden, können vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales im Rahmen der bestehenden Ermächtigungen geän-
dert oder aufgehoben werden.

(5)	Verweisungen auf Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
vom 9. August 1960 gelten als Verweisungen auf die entsprechen-
den Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen.
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	¼ Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
vom 10.8.1951

Kündigungsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25. August 1969 (BGBl. I S. 1317), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1762) geändert worden ist25

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 25.8.1969 I 1317 
Zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 14.10.2020 I 2112

Hinweis: Änderung durch Art. 2 G v. 14.6.2021 I 1762 (Nr. 32) textlich 
nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschließend bearbeitet

ERSTER Abschnitt 
Allgemeiner Kündigungsschutz

§ 1 Sozial ungerechtfertigte Kündigungen

(1)	Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber einem Arbeitneh-
mer, dessen Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unterneh-
men ohne Unterbrechung länger als sechs Monate bestanden hat, ist 
rechtsunwirksam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist.

(2)	Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie nicht durch Grün-
de, die in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, 
oder durch dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbe-
schäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, 
bedingt ist. Die Kündigung ist auch sozial ungerechtfertigt, wenn

1.	in Betrieben des privaten Rechts

a.	die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 des Betriebsver-
fassungsgesetzes verstößt,

b.	der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in demselben 
Betrieb oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens wei-
terbeschäftigt werden kann

und der Betriebsrat oder eine andere nach dem Betriebsverfassungs-
gesetz insoweit zuständige Vertretung der Arbeitnehmer aus einem 
dieser Gründe der Kündigung innerhalb der Frist des § 102 Abs. 2 

25 � (+++ Textnachweis Geltung ab: 30.4.1978 +++) 
(+++ Maßgaben aufgrund EinigVtr nicht mehr anzuwenden gem. Art. 109  
Nr. 3 Buchst. a DBuchst. dd G v. 8.12.2010 I 1864 mWv 15.12.2010 +++)
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Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes schriftlich widersprochen 
hat,

2.	in Betrieben und Verwaltungen des öffentlichen Rechts

a.	die Kündigung gegen eine Richtlinie über die personelle Aus-
wahl bei Kündigungen verstößt,

b.	der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in derselben 
Dienststelle oder in einer anderen Dienststelle desselben Ver-
waltungszweigs an demselben Dienstort einschließlich seines 
Einzugsgebiets weiterbeschäftigt werden kann

und die zuständige Personalvertretung aus einem dieser Gründe 
fristgerecht gegen die Kündigung Einwendungen erhoben hat, es sei 
denn, daß die Stufenvertretung in der Verhandlung mit der übergeord-
neten Dienststelle die Einwendungen nicht aufrechterhalten hat.

Satz 2 gilt entsprechend, wenn die Weiterbeschäftigung des Arbeitneh-
mers nach zumutbaren Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen 
oder eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter geänderten Ar-
beitsbedingungen möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständnis 
hiermit erklärt hat. Der Arbeitgeber hat die Tatsachen zu beweisen, die 
die Kündigung bedingen.

(3)	Ist einem Arbeitnehmer aus dringenden betrieblichen Erfordernissen 
im Sinne des Absatzes 2 gekündigt worden, so ist die Kündigung 
trotzdem sozial ungerechtfertigt, wenn der Arbeitgeber bei der Aus-
wahl des Arbeitnehmers die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das 
Lebensalter, die Unterhaltspflichten und die Schwerbehinderung des 
Arbeitnehmers nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat; auf 
Verlangen des Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
die Gründe anzugeben, die zu der getroffenen sozialen Auswahl ge-
führt haben. In die soziale Auswahl nach Satz 1 sind Arbeitnehmer 
nicht einzubeziehen, deren Weiterbeschäftigung, insbesondere we-
gen ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen oder zur Sicherung 
einer ausgewogenen Personalstruktur des Betriebes, im berechtigten 
betrieblichen Interesse liegt. Der Arbeitnehmer hat die Tatsachen zu 
beweisen, die die Kündigung als sozial ungerechtfertigt im Sinne des 
Satzes 1 erscheinen lassen.

(4)	Ist in einem Tarifvertrag, in einer Betriebsvereinbarung nach § 95 des 
Betriebsverfassungsgesetzes oder in einer entsprechenden Richtli-
nie nach den Personalvertretungsgesetzen festgelegt, wie die sozi-
alen Gesichtspunkte nach Absatz 3 Satz 1 im Verhältnis zueinander 
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zu bewerten sind, so kann die Bewertung nur auf grobe Fehlerhaftig-
keit überprüft werden.

(5)	Sind bei einer Kündigung auf Grund einer Betriebsänderung nach 
§  111 des Betriebsverfassungsgesetzes die Arbeitnehmer, denen 
gekündigt werden soll, in einem Interessenausgleich zwischen Arbeit-
geber und Betriebsrat namentlich bezeichnet, so wird vermutet, dass 
die Kündigung durch dringende betriebliche Erfordernisse im Sinne 
des Absatzes 2 bedingt ist. Die soziale Auswahl der Arbeitnehmer 
kann nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden. Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht, soweit sich die Sachlage nach Zustandekommen 
des Interessenausgleichs wesentlich geändert hat. Der Interessen-
ausgleich nach Satz 1 ersetzt die Stellungnahme des Betriebsrates 
nach § 17 Abs. 3 Satz 2.

§ 1a Abfindungsanspruch bei betriebsbedingter Kündigung

(1)	Kündigt der Arbeitgeber wegen dringender betrieblicher Erfordernisse 
nach § 1 Abs. 2 Satz 1 und erhebt der Arbeitnehmer bis zum Ablauf 
der Frist des § 4 Satz 1 keine Klage auf Feststellung, dass das Ar-
beitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, hat der Ar-
beitnehmer mit dem Ablauf der Kündigungsfrist Anspruch auf eine 
Abfindung. Der Anspruch setzt den Hinweis des Arbeitgebers in der 
Kündigungserklärung voraus, dass die Kündigung auf dringende be-
triebliche Erfordernisse gestützt ist und der Arbeitnehmer bei Verstrei-
chenlassen der Klagefrist die Abfindung beanspruchen kann.

(2)	Die Höhe der Abfindung beträgt 0,5 Monatsverdienste für jedes Jahr 
des Bestehens des Arbeitsverhältnisses. § 10 Abs. 3 gilt entspre-
chend. Bei der Ermittlung der Dauer des Arbeitsverhältnisses ist ein 
Zeitraum von mehr als sechs Monaten auf ein volles Jahr aufzurun-
den.

§ 2 Änderungskündigung

Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis und bietet er dem Arbeit-
nehmer im Zusammenhang mit der Kündigung die Fortsetzung des Ar-
beitsverhältnisses zu geänderten Arbeitsbedingungen an, so kann der 
Arbeitnehmer dieses Angebot unter dem Vorbehalt annehmen, daß die 
Änderung der Arbeitsbedingungen nicht sozial ungerechtfertigt ist (§ 1 
Abs. 2 Satz 1 bis 3, Abs. 3 Satz 1 und 2). Diesen Vorbehalt muß der Ar-
beitnehmer dem Arbeitgeber innerhalb der Kündigungsfrist, spätestens 
jedoch innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung erklären.
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§ 3 Kündigungseinspruch

Hält der Arbeitnehmer eine Kündigung für sozial ungerechtfertigt, so kann 
er binnen einer Woche nach der Kündigung Einspruch beim Betriebsrat 
einlegen. Erachtet der Betriebsrat den Einspruch für begründet, so hat er 
zu versuchen, eine Verständigung mit dem Arbeitgeber herbeizuführen. 
Er hat seine Stellungnahme zu dem Einspruch dem Arbeitnehmer und 
dem Arbeitgeber auf Verlangen schriftlich mitzuteilen.

§ 4 Anrufung des Arbeitsgerichts

Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass eine Kündigung sozial un-
gerechtfertigt oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist, so muss 
er innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung 
Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das Arbeits-
verhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist. Im Falle des § 2 ist 
die Klage auf Feststellung zu erheben, daß die Änderung der Arbeitsbe-
dingungen sozial ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen rechtsun-
wirksam ist. Hat der Arbeitnehmer Einspruch beim Betriebsrat eingelegt 
(§ 3), so soll er der Klage die Stellungnahme des Betriebsrats beifügen. 
Soweit die Kündigung der Zustimmung einer Behörde bedarf, läuft die 
Frist zur Anrufung des Arbeitsgerichts erst von der Bekanntgabe der Ent-
scheidung der Behörde an den Arbeitnehmer ab.

§ 5 Zulassung verspäteter Klagen

(1)	War ein Arbeitnehmer nach erfolgter Kündigung trotz Anwendung aller 
ihm nach Lage der Umstände zuzumutenden Sorgfalt verhindert, die 
Klage innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kün-
digung zu erheben, so ist auf seinen Antrag die Klage nachträglich 
zuzulassen. Gleiches gilt, wenn eine Frau von ihrer Schwangerschaft 
aus einem von ihr nicht zu vertretenden Grund erst nach Ablauf der 
Frist des § 4 Satz 1 Kenntnis erlangt hat.

(2)	Mit dem Antrag ist die Klageerhebung zu verbinden; ist die Klage 
bereits eingereicht, so ist auf sie im Antrag Bezug zu nehmen. Der 
Antrag muß ferner die Angabe der die nachträgliche Zulassung be-
gründenden Tatsachen und der Mittel für deren Glaubhaftmachung 
enthalten.

(3)	Der Antrag ist nur innerhalb von zwei Wochen nach Behebung des Hin-
dernisses zulässig. Nach Ablauf von sechs Monaten, vom Ende der 
versäumten Frist an gerechnet, kann der Antrag nicht mehr gestellt 
werden.
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(4)	Das Verfahren über den Antrag auf nachträgliche Zulassung ist mit 
dem Verfahren über die Klage zu verbinden. Das Arbeitsgericht kann 
das Verfahren zunächst auf die Verhandlung und Entscheidung über 
den Antrag beschränken. In diesem Fall ergeht die Entscheidung 
durch Zwischenurteil, das wie ein Endurteil angefochten werden kann.

(5)	Hat das Arbeitsgericht über einen Antrag auf nachträgliche Klagezu-
lassung nicht entschieden oder wird ein solcher Antrag erstmals vor 
dem Landesarbeitsgericht gestellt, entscheidet hierüber die Kammer 
des Landesarbeitsgerichts. Absatz 4 gilt entsprechend.

§ 6 Verlängerte Anrufungsfrist

Hat ein Arbeitnehmer innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schrift-
lichen Kündigung im Klagewege geltend gemacht, dass eine rechtswirk-
same Kündigung nicht vorliege, so kann er sich in diesem Verfahren bis 
zum Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz zur Begründung 
der Unwirksamkeit der Kündigung auch auf innerhalb der Klagefrist nicht 
geltend gemachte Gründe berufen. Das Arbeitsgericht soll ihn hierauf 
hinweisen.

§ 7 Wirksamwerden der Kündigung

Wird die Rechtsunwirksamkeit einer Kündigung nicht rechtzeitig geltend 
gemacht (§ 4 Satz 1, §§ 5 und 6), so gilt die Kündigung als von Anfang 
an rechtswirksam; ein vom Arbeitnehmer nach § 2 erklärter Vorbehalt 
erlischt.

§ 8 Wiederherstellung der früheren Arbeitsbedingungen

Stellt das Gericht im Falle des § 2 fest, daß die Änderung der Arbeitsbe-
dingungen sozial ungerechtfertigt ist, so gilt die Änderungskündigung als 
von Anfang an rechtsunwirksam.

§ 9 Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch Urteil des Gerichts, 
Abfindung des Arbeitnehmers

(1)	Stellt das Gericht fest, daß das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung 
nicht aufgelöst ist, ist jedoch dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses nicht zuzumuten, so hat das Gericht auf Antrag 
des Arbeitnehmers das Arbeitsverhältnis aufzulösen und den Arbeit-
geber zur Zahlung einer angemessenen Abfindung zu verurteilen. Die 
gleiche Entscheidung hat das Gericht auf Antrag des Arbeitgebers zu 
treffen, wenn Gründe vorliegen, die eine den Betriebszwecken dienli-
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che weitere Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
nicht erwarten lassen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber können den An-
trag auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses bis zum Schluß der letz-
ten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz stellen.

(2)	Das Gericht hat für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses den Zeit-
punkt festzusetzen, an dem es bei sozial gerechtfertigter Kündigung 
geendet hätte.

§ 10 Höhe der Abfindung

(1)	Als Abfindung ist ein Betrag bis zu zwölf Monatsverdiensten festzu-
setzen.

(2)	Hat der Arbeitnehmer das fünfzigste Lebensjahr vollendet und hat 
das Arbeitsverhältnis mindestens fünfzehn Jahre bestanden, so ist 
ein Betrag bis zu fünfzehn Monatsverdiensten, hat der Arbeitnehmer 
das fünfundfünfzigste Lebensjahr vollendet und hat das Arbeitsver-
hältnis mindestens zwanzig Jahre bestanden, so ist ein Betrag bis zu 
achtzehn Monatsverdiensten festzusetzen. Dies gilt nicht, wenn der 
Arbeitnehmer in dem Zeitpunkt, den das Gericht nach § 9 Abs. 2 für 
die Auflösung des Arbeitsverhältnisses festsetzt, das in der Vorschrift 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch über die Regelaltersrente be-
zeichnete Lebensalter erreicht hat.

(3)	Als Monatsverdienst gilt, was dem Arbeitnehmer bei der für ihn maß-
gebenden regelmäßigen Arbeitszeit in dem Monat, in dem das Ar-
beitsverhältnis endet (§ 9 Abs. 2), an Geld und Sachbezügen zusteht.

§ 11 Anrechnung auf entgangenen Zwischenverdienst

Besteht nach der Entscheidung des Gerichts das Arbeitsverhältnis fort, 
so muß sich der Arbeitnehmer auf das Arbeitsentgelt, das ihm der Arbeit-
geber für die Zeit nach der Entlassung schuldet, anrechnen lassen,

1.	was er durch anderweitige Arbeit verdient hat,

2.	was er hätte verdienen können, wenn er es nicht böswillig unterlas-
sen hätte, eine ihm zumutbare Arbeit anzunehmen,

3.	was ihm an öffentlich-rechtlichen Leistungen infolge Arbeitslosig-
keit aus der Sozialversicherung, der Arbeitslosenversicherung, der 
Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch oder der Sozialhilfe für die Zwischenzeit gezahlt worden 
ist. Diese Beträge hat der Arbeitgeber der Stelle zu erstatten, die 
sie geleistet hat.
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§ 12 Neues Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers, Auflösung des 
alten Arbeitsverhältnisses

Besteht nach der Entscheidung des Gerichts das Arbeitsverhältnis fort, 
ist jedoch der Arbeitnehmer inzwischen ein neues Arbeitsverhältnis ein-
gegangen, so kann er binnen einer Woche nach der Rechtskraft des Ur-
teils durch Erklärung gegenüber dem alten Arbeitgeber die Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses bei diesem verweigern. Die Frist wird auch 
durch eine vor ihrem Ablauf zur Post gegebene schriftliche Erklärung 
gewahrt. Mit dem Zugang der Erklärung erlischt das Arbeitsverhältnis. 
Macht der Arbeitnehmer von seinem Verweigerungsrecht Gebrauch, so 
ist ihm entgangener Verdienst nur für die Zeit zwischen der Entlassung 
und dem Tag des Eintritts in das neue Arbeitsverhältnis zu gewähren. 
§ 11 findet entsprechende Anwendung.

§ 13 Außerordentliche, sittenwidrige und sonstige Kündigungen

(1)	Die Vorschriften über das Recht zur außerordentlichen Kündigung ei-
nes Arbeitsverhältnisses werden durch das vorliegende Gesetz nicht 
berührt. Die Rechtsunwirksamkeit einer außerordentlichen Kündi-
gung kann jedoch nur nach Maßgabe des § 4 Satz 1 und der §§ 5 
bis 7 geltend gemacht werden. Stellt das Gericht fest, dass die au-
ßerordentliche Kündigung unbegründet ist, ist jedoch dem Arbeitneh-
mer die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zuzumuten, so hat 
auf seinen Antrag das Gericht das Arbeitsverhältnis aufzulösen und 
den Arbeitgeber zur Zahlung einer angemessenen Abfindung zu ver-
urteilen. Das Gericht hat für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
den Zeitpunkt festzulegen, zu dem die außerordentliche Kündigung 
ausgesprochen wurde. Die Vorschriften der §§ 10 bis 12 gelten ent-
sprechend.

(2)	Verstößt eine Kündigung gegen die guten Sitten, so finden die Vor-
schriften des § 9 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 und der §§ 10 bis 12 
entsprechende Anwendung.

(3)	Im Übrigen finden die Vorschriften dieses Abschnitts mit Ausnahme 
der §§ 4 bis 7 auf eine Kündigung, die bereits aus anderen als den in 
§ 1 Abs. 2 und 3 bezeichneten Gründen rechtsunwirksam ist, keine 
Anwendung.

§ 14 Angestellte in leitender Stellung

(1)	Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten nicht
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1.	in Betrieben einer juristischen Person für die Mitglieder des Or-
gans, das zur gesetzlichen Vertretung der juristischen Person be-
rufen ist,

2.	in Betrieben einer Personengesamtheit für die durch Gesetz, Sat-
zung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung der Personenge-
samtheit berufenen Personen.

(2)	Auf Geschäftsführer, Betriebsleiter und ähnliche leitende Angestell-
te, soweit diese zur selbständigen Einstellung oder Entlassung von 
Arbeitnehmern berechtigt sind, finden die Vorschriften dieses Ab-
schnitts mit Ausnahme des § 3 Anwendung. § 9 Abs. 1 Satz 2 findet 
mit der Maßgabe Anwendung, daß der Antrag des Arbeitgebers auf 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses keiner Begründung bedarf.

ABSCHNITT 2 
Kündigungsschutz im Rahmen der Betriebsverfassung und 
Personalvertretung

§ 15 Unzulässigkeit der Kündigung
(1)	Die Kündigung eines Mitglieds eines Betriebsrats, einer Jugend- und 

Auszubildendenvertretung, einer Bordvertretung oder eines Seebe-
triebsrats ist unzulässig, es sei denn, daß Tatsachen vorliegen, die 
den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist berechtigen, und daß die nach § 103 des Be-
triebsverfassungsgesetzes erforderliche Zustimmung vorliegt oder 
durch gerichtliche Entscheidung ersetzt ist. Nach Beendigung der 
Amtszeit ist die Kündigung eines Mitglieds eines Betriebsrats, einer 
Jugend- und Auszubildendenvertretung oder eines Seebetriebsrats 
innerhalb eines Jahres, die Kündigung eines Mitglieds einer Bordver-
tretung innerhalb von sechs Monaten, jeweils vom Zeitpunkt der Be-
endigung der Amtszeit an gerechnet, unzulässig, es sei denn, daß Tat-
sachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen; dies gilt 
nicht, wenn die Beendigung der Mitgliedschaft auf einer gerichtlichen 
Entscheidung beruht.

(2)	Die Kündigung eines Mitglieds einer Personalvertretung, einer Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung oder einer Jugendvertretung 
ist unzulässig, es sei denn, daß Tatsachen vorliegen, die den Arbeit-
geber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist berechtigen, und daß die nach dem Personalvertre-
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tungsrecht erforderliche Zustimmung vorliegt oder durch gerichtliche 
Entscheidung ersetzt ist. Nach Beendigung der Amtszeit der in Satz 1 
genannten Personen ist ihre Kündigung innerhalb eines Jahres, vom 
Zeitpunkt der Beendigung der Amtszeit an gerechnet, unzulässig, es 
sei denn, daß Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung 
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechti-
gen; dies gilt nicht, wenn die Beendigung der Mitgliedschaft auf einer 
gerichtlichen Entscheidung beruht.

(3)	Die Kündigung eines Mitglieds eines Wahlvorstands ist vom Zeitpunkt 
seiner Bestellung an, die Kündigung eines Wahlbewerbers vom Zeit-
punkt der Aufstellung des Wahlvorschlags an, jeweils bis zur Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses unzulässig, es sei denn, daß Tatsachen 
vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen, und daß die nach 
§ 103 des Betriebsverfassungsgesetzes oder nach dem Personal-
vertretungsrecht erforderliche Zustimmung vorliegt oder durch eine 
gerichtliche Entscheidung ersetzt ist. Innerhalb von sechs Monaten 
nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses ist die Kündigung unzuläs-
sig, es sei denn, daß Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur 
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist berechtigen; dies gilt nicht für Mitglieder des Wahlvorstands, 
wenn dieser durch gerichtliche Entscheidung durch einen anderen 
Wahlvorstand ersetzt worden ist.

(3a) �Die Kündigung eines Arbeitnehmers, der zu einer Betriebs-, Wahl- 
oder Bordversammlung nach § 17 Abs. 3, § 17a Nr. 3 Satz 2, § 115 
Abs. 2 Nr. 8 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes einlädt oder 
die Bestellung eines Wahlvorstands nach § 16 Abs. 2 Satz 1, § 17 
Abs. 4, § 17a Nr. 4, § 63 Abs. 3, § 115 Abs. 2 Nr. 8 Satz 2 oder 
§ 116 Abs. 2 Nr. 7 Satz 5 des Betriebsverfassungsgesetzes bean-
tragt, ist vom Zeitpunkt der Einladung oder Antragstellung an bis zur 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses unzulässig, es sei denn, dass 
Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichti-
gem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen; der 
Kündigungsschutz gilt für die ersten sechs in der Einladung oder die 
ersten drei in der Antragstellung aufgeführten Arbeitnehmer. Wird 
ein Betriebsrat, eine Jugend- und Auszubildendenvertretung, eine 
Bordvertretung oder ein Seebetriebsrat nicht gewählt, besteht der 
Kündigungsschutz nach Satz 1 vom Zeitpunkt der Einladung oder 
Antragstellung an drei Monate.
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(3b) �Die Kündigung eines Arbeitnehmers, der Vorbereitungshandlungen 
zur Errichtung eines Betriebsrats oder einer Bordvertretung unter-
nimmt und eine öffentlich beglaubigte Erklärung mit dem Inhalt ab-
gegeben hat, dass er die Absicht hat, einen Betriebsrat oder eine 
Bordvertretung zu errichten, ist unzulässig, soweit sie aus Gründen 
erfolgt, die in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers 
liegen, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber 
zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist berechtigen. Der Kündigungsschutz gilt von der Abgabe 
der Erklärung nach Satz 1 bis zum Zeitpunkt der Einladung zu einer 
Betriebs-, Wahl- oder Bordversammlung nach § 17 Absatz 3, § 17a 
Nummer 3 Satz 2, § 115 Absatz 2 Nummer 8 Satz 1 des Betriebs-
verfassungsgesetzes, längstens jedoch für drei Monate.

(4)	Wird der Betrieb stillgelegt, so ist die Kündigung der in den Absätzen 
1 bis 3a genannten Personen frühestens zum Zeitpunkt der Stille-
gung zulässig, es sei denn, daß ihre Kündigung zu einem früheren 
Zeitpunkt durch zwingende betriebliche Erfordernisse bedingt ist.

(5)	Wird eine der in den Absätzen 1 bis 3a genannten Personen in einer 
Betriebsabteilung beschäftigt, die stillgelegt wird, so ist sie in eine 
andere Betriebsabteilung zu übernehmen. Ist dies aus betrieblichen 
Gründen nicht möglich, so findet auf ihre Kündigung die Vorschrift des 
Absatzes 4 über die Kündigung bei Stillegung des Betriebs sinnge-
mäß Anwendung.

§ 16 Neues Arbeitsverhältnis, Auflösung des alten 
Arbeitsverhältnisses
Stellt das Gericht die Unwirksamkeit der Kündigung einer der in § 15 
Absatz 1 bis 3b genannten Personen fest, so kann diese Person, falls sie 
inzwischen ein neues Arbeitsverhältnis eingegangen ist, binnen einer Wo-
che nach Rechtskraft des Urteils durch Erklärung gegenüber dem alten 
Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung bei diesem verweigern. Im übrigen 
finden die Vorschriften des § 11 und des § 12 Satz 2 bis 4 entsprechen-
de Anwendung.

ABSCHNITT 3 
Anzeigepflichtige Entlassungen

§ 17 Anzeigepflicht

(1)	Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Agentur für Arbeit Anzeige zu er-
statten, bevor er
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1.	in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 und weniger als 60 Ar-
beitnehmern mehr als 5 Arbeitnehmer,

2.	in Betrieben mit in der Regel mindestens 60 und weniger als 500 
Arbeitnehmern 10 vom Hundert der im Betrieb regelmäßig be-
schäftigten Arbeitnehmer oder aber mehr als 25 Arbeitnehmer,

3.	in Betrieben mit in der Regel mindestens 500 Arbeitnehmern min-
destens 30 Arbeitnehmer

innerhalb von 30 Kalendertagen entläßt. Den Entlassungen stehen 
andere Beendigungen des Arbeitsverhältnisses gleich, die vom Ar-
beitgeber veranlaßt werden.

(2)	Beabsichtigt der Arbeitgeber, nach Absatz 1 anzeigepflichtige Entlas-
sungen vorzunehmen, hat er dem Betriebsrat rechtzeitig die zweck-
dienlichen Auskünfte zu erteilen und ihn schriftlich insbesondere zu 
unterrichten über

1.	die Gründe für die geplanten Entlassungen,

2.	die Zahl und die Berufsgruppen der zu entlassenden Arbeitnehmer,

3.	die Zahl und die Berufsgruppen der in der Regel beschäftigten Ar-
beitnehmer,

4.	den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen werden sol-
len,

5.	die vorgesehenen Kriterien für die Auswahl der zu entlassenden 
Arbeitnehmer,

6.	die für die Berechnung etwaiger Abfindungen vorgesehenen Krite-
rien.

Arbeitgeber und Betriebsrat haben insbesondere die Möglichkeiten 
zu beraten, Entlassungen zu vermeiden oder einzuschränken und ihre 
Folgen zu mildern.

(3)	Der Arbeitgeber hat gleichzeitig der Agentur für Arbeit eine Abschrift 
der Mitteilung an den Betriebsrat zuzuleiten; sie muß zumindest die 
in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 5 vorgeschriebenen Angaben enthalten. 
Die Anzeige nach Absatz 1 ist schriftlich unter Beifügung der Stellung-
nahme des Betriebsrats zu den Entlassungen zu erstatten. Liegt eine 
Stellungnahme des Betriebsrats nicht vor, so ist die Anzeige wirksam, 
wenn der Arbeitgeber glaubhaft macht, daß er den Betriebsrat minde-
stens zwei Wochen vor Erstattung der Anzeige nach Absatz 2 Satz 1 
unterrichtet hat, und er den Stand der Beratungen darlegt. Die An-
zeige muß Angaben über den Namen des Arbeitgebers, den Sitz und 
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die Art des Betriebes enthalten, ferner die Gründe für die geplanten 
Entlassungen, die Zahl und die Berufsgruppen der zu entlassenden 
und der in der Regel beschäftigten Arbeitnehmer, den Zeitraum, in 
dem die Entlassungen vorgenommen werden sollen und die vorge-
sehenen Kriteren für die Auswahl der zu entlassenden Arbeitnehmer. 
In der Anzeige sollen ferner im Einvernehmen mit dem Betriebsrat 
für die Arbeitsvermittlung Angaben über Geschlecht, Alter, Beruf und 
Staatsangehörigkeit der zu entlassenden Arbeitnehmer gemacht wer-
den. Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat eine Abschrift der Anzeige 
zuzuleiten. Der Betriebsrat kann gegenüber der Agentur für Arbeit wei-
tere Stellungnahmen abgeben. Er hat dem Arbeitgeber eine Abschrift 
der Stellungnahme zuzuleiten.

(3a) �Die Auskunfts-, Beratungs- und Anzeigepflichten nach den Absätzen 
1 bis 3 gelten auch dann, wenn die Entscheidung über die Entlas-
sungen von einem den Arbeitgeber beherrschenden Unternehmen 
getroffen wurde. Der Arbeitgeber kann sich nicht darauf berufen, 
daß das für die Entlassungen verantwortliche Unternehmen die not-
wendigen Auskünfte nicht übermittelt hat.

(4)	Das Recht zur fristlosen Entlassung bleibt unberührt. Fristlose Ent-
lassungen werden bei Berechnung der Mindestzahl der Entlassungen 
nach Absatz 1 nicht mitgerechnet.

(5)	Als Arbeitnehmer im Sinne dieser Vorschrift gelten nicht

1.	in Betrieben einer juristischen Person die Mitglieder des Organs, 
das zur gesetzlichen Vertretung der juristischen Person berufen ist,

2.	in Betrieben einer Personengesamtheit die durch Gesetz, Satzung 
oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung der Personengesamtheit 
berufenen Personen,

3.	Geschäftsführer, Betriebsleiter und ähnliche leitende Personen, 
soweit diese zur selbständigen Einstellung oder Entlassung von Ar-
beitnehmern berechtigt sind.

§ 18 Entlassungssperre

(1)	Entlassungen, die nach § 17 anzuzeigen sind, werden vor Ablauf ei-
nes Monats nach Eingang der Anzeige bei der Agentur für Arbeit nur 
mit deren Zustimmung wirksam; die Zustimmung kann auch rückwir-
kend bis zum Tage der Antragstellung erteilt werden.
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(2)	Die Agentur für Arbeit kann im Einzelfall bestimmen, daß die Entlas-
sungen nicht vor Ablauf von längstens zwei Monaten nach Eingang 
der Anzeige wirksam werden.

(3)	(weggefallen)

(4)	Soweit die Entlassungen nicht innerhalb von 90 Tagen nach dem Zeit-
punkt, zu dem sie nach den Absätzen 1 und 2 zulässig sind, durchge-
führt werden, bedarf es unter den Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 
einer erneuten Anzeige.

§ 19 Zulässigkeit von Kurzarbeit

(1)	Ist der Arbeitgeber nicht in der Lage, die Arbeitnehmer bis zu dem in 
§ 18 Abs. 1 und 2 bezeichneten Zeitpunkt voll zu beschäftigen, so 
kann die Bundesagentur für Arbeit zulassen, daß der Arbeitgeber für 
die Zwischenzeit Kurzarbeit einführt.

(2)	Der Arbeitgeber ist im Falle der Kurzarbeit berechtigt, Lohn oder Ge-
halt der mit verkürzter Arbeitszeit beschäftigten Arbeitnehmer ent-
sprechend zu kürzen; die Kürzung des Arbeitsentgelts wird jedoch 
erst von dem Zeitpunkt an wirksam, an dem das Arbeitsverhältnis 
nach den allgemeinen gesetzlichen oder den vereinbarten Bestim-
mungen enden würde.

(3)	Tarifvertragliche Bestimmungen über die Einführung, das Ausmaß 
und die Bezahlung von Kurzarbeit werden durch die Absätze 1 und 2 
nicht berührt.

§ 20 Entscheidungen der Agentur für Arbeit

(1)	Die Entscheidungen der Agentur für Arbeit nach § 18 Abs. 1 und 2 
trifft deren Geschäftsführung oder ein Ausschuß (Entscheidungsträ-
ger). Die Geschäftsführung darf nur dann entscheiden, wenn die Zahl 
der Entlassungen weniger als 50 beträgt.

(2)	Der Ausschuß setzt sich aus dem Geschäftsführer, der Geschäfts-
führerin oder dem oder der Vorsitzenden der Geschäftsführung der 
Agentur für Arbeit oder einem von ihm oder ihr beauftragten Angehö-
rigen der Agentur für Arbeit als Vorsitzenden und je zwei Vertretern 
der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und der öffentlichen Körperschaf-
ten zusammen, die von dem Verwaltungsausschuss der Agentur für 
Arbeit benannt werden. Er trifft seine Entscheidungen mit Stimmen-
mehrheit.
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(3)	Der Entscheidungsträger hat vor seiner Entscheidung von Arbeitge-
ber und den Betriebsrat anzuhören. Dem Entscheidungsträger sind, 
insbesondere vom Arbeitgeber und Betriebsrat, die von ihm für die 
Beurteilung des Falles erforderlich gehaltenen Auskünfte zu erteilen.

(4)	Der Entscheidungsträger hat sowohl das Interesse des Arbeitgebers 
als auch das der zu entlassenden Arbeitnehmer, das öffentliche Inter-
esse und die Lage des gesamten Arbeitsmarktes unter besonderer 
Beachtung des Wirtschaftszweiges, dem der Betrieb angehört, zu be-
rücksichtigen.

§ 21 Entscheidungen der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit

Für Betriebe, die zum Geschäftsbereich des Bundesministers für Ver-
kehr oder des Bundesministers für Post und Telekommunikation gehö-
ren, trifft, wenn mehr als 500 Arbeitnehmer entlassen werden sollen, ein 
gemäß § 20 Abs. 1 bei der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit zu 
bildender Ausschuß die Entscheidungen nach § 18 Abs. 1 und 2. Der zu-
ständige Bundesminister kann zwei Vertreter mit beratender Stimme in 
den Ausschuß entsenden. Die Anzeigen nach § 17 sind in diesem Falle 
an die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit zu erstatten. Im übrigen gilt 
§ 20 Abs. 1 bis 3 entsprechend.

§ 22 Ausnahmebetriebe

(1)	Auf Saisonbetriebe und Kampagne-Betriebe finden die Vorschriften 
dieses Abschnitts bei Entlassungen, die durch diese Eigenart der Be-
triebe bedingt sind, keine Anwendung.

(2)	Keine Saisonbetriebe oder Kampagne-Betriebe sind Betriebe des 
Baugewerbes, in denen die ganzjährige Beschäftigung nach dem Drit-
ten Buch Sozialgesetzbuch gefördert wird. Das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vor-
schriften zu erlassen, welche Betriebe als Saisonbetriebe oder Kam-
pagne-Betriebe im Sinne des Absatzes 1 gelten.

ABSCHNITT 4 
Schlußbestimmungen

§ 23 Geltungsbereich

(1)	Die Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts gelten für Be-
triebe und Verwaltungen des privaten und des öffentlichen Rechts, 
vorbehaltlich der Vorschriften des § 24 für die Seeschiffahrts-, Bin-
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nenschiffahrts- und Luftverkehrsbetriebe. Die Vorschriften des Er-
sten Abschnitts gelten mit Ausnahme der §§ 4 bis 7 und des § 13 
Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht für Betriebe und Verwaltungen, in denen in 
der Regel fünf oder weniger Arbeitnehmer ausschließlich der zu ih-
rer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt werden. In Betrieben und 
Verwaltungen, in denen in der Regel zehn oder weniger Arbeitnehmer 
ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt 
werden, gelten die Vorschriften des Ersten Abschnitts mit Ausnahme 
der §§ 4 bis 7 und des § 13 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht für Arbeitneh-
mer, deren Arbeitsverhältnis nach dem 31. Dezember 2003 begon-
nen hat; diese Arbeitnehmer sind bei der Feststellung der Zahl der 
beschäftigten Arbeitnehmer nach Satz 2 bis zur Beschäftigung von in 
der Regel zehn Arbeitnehmern nicht zu berücksichtigen. Bei der Fest-
stellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer nach den Sätzen 2 
und 3 sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und 
nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen.

(2)	Die Vorschriften des Dritten Abschnitts gelten für Betriebe und Verwal-
tungen des privaten Rechts sowie für Betriebe, die von einer öffent-
lichen Verwaltung geführt werden, soweit sie wirtschaftliche Zwecke 
verfolgen.

§ 24 Anwendung des Gesetzes auf Betriebe der Schifffahrt und des 
Luftverkehrs

(1)	Die Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts finden nach Maß-
gabe der Absätze 2 bis 4 auf Arbeitsverhältnisse der Besatzung von 
Seeschiffen, Binnenschiffen und Luftfahrzeugen Anwendung.

(2)	Als Betrieb im Sinne dieses Gesetzes gilt jeweils die Gesamtheit der 
Seeschiffe oder der Binnenschiffe eines Schifffahrtsbetriebs oder der 
Luftfahrzeuge eines Luftverkehrsbetriebs.

(3)	Dauert die erste Reise eines Besatzungsmitglieds eines Seeschiffes 
oder eines Binnenschiffes länger als sechs Monate, so verlängert 
sich die Sechsmonatsfrist des § 1 Absatz 1 bis drei Tage nach Been-
digung dieser Reise.

(4)	Die Klage nach § 4 ist binnen drei Wochen zu erheben, nachdem die 
Kündigung dem Besatzungsmitglied an Land zugegangen ist. Geht 
dem Besatzungsmitglied eines Seeschiffes oder eines Binnenschif-
fes die Kündigung während der Fahrt des Schiffes zu, ist die Klage 
innerhalb von sechs Wochen nach dem Dienstende an Bord zu erhe-
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ben. Geht dem Besatzungsmitglied eines Seeschiffes die Kündigung 
während einer Gefangenschaft aufgrund von seeräuberischen Hand-
lungen oder bewaffneten Raubüberfällen auf Schiffe im Sinne von 
§ 2 Nummer 11 oder 12 des Seearbeitsgesetzes zu oder gerät das 
Besatzungsmitglied während des Laufs der Frist nach Satz 1 oder 2 
in eine solche Gefangenschaft, ist die Klage innerhalb von sechs 
Wochen nach der Freilassung des Besatzungsmitglieds zu erheben; 
nimmt das Besatzungsmitglied nach der Freilassung den Dienst an 
Bord wieder auf, beginnt die Frist mit dem Dienstende an Bord. An die 
Stelle der Dreiwochenfrist in § 5 Absatz 1 und § 6 treten die in den 
Sätzen 1 bis 3 genannten Fristen.

(5)	Die Vorschriften des Dritten Abschnitts finden nach Maßgabe der fol-
genden Sätze Anwendung auf die Besatzungen von Seeschiffen. Bei 
Schiffen nach § 114 Absatz 4 Satz 1 des Betriebsverfassungsgeset-
zes tritt, soweit sie nicht als Teil des Landbetriebs gelten, an die Stel-
le des Betriebsrats der Seebetriebsrat. Betrifft eine anzeigepflichtige 
Entlassung die Besatzung eines Seeschiffes, welches unter der Flag-
ge eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union fährt, so 
ist die Anzeige an die Behörde des Staates zu richten, unter dessen 
Flagge das Schiff fährt.

§ 25 Kündigung in Arbeitskämpfen

Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf Kündigun-
gen und Entlassungen, die lediglich als Maßnahmen in wirtschaftlichen 
Kämpfen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern vorgenommen wer-
den.

§ 25a Berlin-Klausel

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überlei-
tungsgesetzes auch im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund 
dieses Gesetzes erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des 
Dritten Überleitungsgesetzes.

§ 26 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.
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	¼ Gesetz über den Ladenschluss (LadSchlG)

vom 28.11.1956

Gesetz über den Ladenschluß in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. Juni 2003 (BGBl. I S. 744), das zuletzt durch Artikel 430 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist

ABSCHNITT 1 
Begriffsbestimmungen

§ 1 Verkaufsstellen

(1)	Verkaufsstellen im Sinne dieses Gesetzes sind

1.		Ladengeschäfte aller Art, Apotheken, Tankstellen und Bahnhofs-
verkaufsstellen,

2.		sonstige Verkaufsstände und -buden, Kioske, Basare und ähnliche 
Einrichtungen, falls in ihnen ebenfalls von einer festen Stelle aus 
ständig Waren zum Verkauf an jedermann feilgehalten werden. 
Dem Feilhalten steht das Zeigen von Mustern, Proben und ähnli-
chem gleich, wenn Warenbestellungen in der Einrichtung entgegen-
genommen werden,

3.		Verkaufsstellen von Genossenschaften.

(2)	Zur Herbeiführung einer einheitlichen Handhabung des Gesetzes 
kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, 
welche Einrichtungen Verkaufsstellen gemäß Absatz 1 sind.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1)	Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die gesetzlichen Feiertage.

(2)	Reisebedarf im Sinne dieses Gesetzes sind Zeitungen, Zeitschriften, 
Straßenkarten, Stadtpläne, Reiselektüre, Schreibmaterialien, Tabak-
waren, Schnittblumen, Reisetoilettenartikel, Filme, Tonträger, Bedarf 
für Reiseapotheken, Reiseandenken und Spielzeug geringeren Wer-
tes, Lebens- und Genussmittel in kleineren Mengen sowie ausländi-
sche Geldsorten.
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ABSCHNITT 2 
Ladenschlusszeiten

§ 3 Allgemeine Ladenschlusszeiten

Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten für den geschäftlichen Ver-
kehr mit Kunden geschlossen sein:

1.		an Sonn- und Feiertagen,

2.	montags bis samstags bis 6 Uhr und ab 20 Uhr,

3.	am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, bis 
6 Uhr und ab 14 Uhr.

Verkaufsstellen für Bäckerwaren dürfen abweichend von Satz 1 den Be-
ginn der Ladenöffnungszeit an Werktagen auf 5.30 Uhr vorverlegen. Die 
beim Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden.

§ 4 Apotheken

(1)	Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Apotheken an al-
len Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein. An Werktagen 
während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und 
Feiertagen ist nur die Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, Säuglings-
pflege- und Säuglingsnährmitteln, hygienischen Artikeln sowie Desin-
fektionsmitteln gestattet.

(2)	Die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde hat für eine 
Gemeinde oder für benachbarte Gemeinden mit mehreren Apotheken 
anzuordnen, dass während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) 
abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss. An den 
geschlossenen Apotheken ist an sichtbarer Stelle ein Aushang anzu-
bringen, der die zur Zeit offenen Apotheken bekannt gibt. Dienstbe-
reitschaft der Apotheken steht der Offenhaltung gleich.

§ 5 Zeitungen und Zeitschriften

Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Kioske für den Verkauf 
von Zeitungen und Zeitschriften an Sonn- und Feiertagen von 11 Uhr bis 
13 Uhr geöffnet sein.

§ 6 Tankstellen

(1)	Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Tankstellen an allen 
Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein.
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(2)	An Werktagen während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§  3) 
und an Sonn- und Feiertagen ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für 
Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder Wiederherstellung 
der Fahrbereitschaft notwendig ist, sowie die Abgabe von Betriebs-
stoffen und von Reisebedarf gestattet.

§ 7 

weggefallen

§ 8 Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen

(1)	 Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Verkaufsstellen auf 
Personenbahnhöfen, von Eisenbahnen und Magnetschwebebahnen, 
soweit sie den Bedürfnissen des Reiseverkehrs zu dienen bestimmt 
sind, an allen Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein, am 
24. Dezember jedoch nur bis 17 Uhr. Während der allgemeinen La-
denschlusszeiten ist der Verkauf von Reisebedarf zulässig.

(2)	 Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit den Bundesministerien für Wirt-
schaft und Energie und für Arbeit und Soziales durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates Ladenschlusszeiten für die 
Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen vorzuschreiben, die sicher-
stellen, dass die Dauer der Offenhaltung nicht über das von den 
Bedürfnissen des Reiseverkehrs geforderte Maß hinausgeht; es 
kann ferner die Abgabe von Waren in den genannten Verkaufsstellen 
während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) auf bestimmte 
Waren beschränken.

(2a)	Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
zu bestimmen, dass in Städten mit über 200 000 Einwohnern zur 
Versorgung der Berufspendler und der anderen Reisenden mit Wa-
ren des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie mit Geschenkartikeln

1.	Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen des Schienenfernver-
kehrs und

2.	Verkaufsstellen innerhalb einer baulichen Anlage, die einen Per-
sonenbahnhof des Schienenfernverkehrs mit einem Verkehrskno-
tenpunkt des Nah- und Stadtverkehrs verbindet,

an Werktagen von 6 Uhr bis 22 Uhr geöffnet sein dürfen; sie haben 
dabei die Größe der Verkaufsfläche auf das für diesen Zweck erforder-
liche Maß zu begrenzen.
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(3)	Für Apotheken bleibt es bei den Vorschriften des § 4.

§ 9 Verkaufsstellen auf Flughäfen und in Fährhäfen

(1)	Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Verkaufsstellen auf 
Flughäfen an allen Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein, 
am 24. Dezember jedoch nur bis 17 Uhr. An Werktagen während der 
allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen 
ist nur die Abgabe von Reisebedarf an Reisende gestattet.

(2)	Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit den Bundesministerien für Wirtschaft 
und Energie und für Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates Ladenschlusszeiten für die in Absatz 1 
genannten Verkaufsstellen vorzuschreiben und die Abgabe von Waren 
näher zu regeln.

(3)	Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
abweichend von Absatz 1 Satz 2 zu bestimmen, dass auf internatio-
nalen Verkehrsflughäfen und in internationalen Fährhäfen Waren des 
täglichen Ge- und Verbrauchs sowie Geschenkartikel an Werktagen 
während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und 
Feiertagen auch an andere Personen als an Reisende abgegeben 
werden dürfen; sie haben dabei die Größe der Verkaufsflächen auf 
das für diesen Zweck erforderliche Maß zu begrenzen.

§ 10 Kur- und Erholungsorte

(1)	Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung bestim-
men, dass und unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen 
in Kurorten und in einzeln aufzuführenden Ausflugs-, Erholungs- und 
Wallfahrtsorten mit besonders starkem Fremdenverkehr, Badege-
genstände, Devotionalien, frische Früchte, alkoholfreie Getränke, 
Milch und Milcherzeugnisse im Sinne des § 4 Abs. 2 des Milch- und 
Fettgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 7842-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, Süßwaren, Tabak-
waren, Blumen und Zeitungen sowie Waren, die für diese Orte kenn-
zeichnend sind, abweichend von den Vorschriften des § 3 Abs. 1 Nr. 
1 an jährlich höchstens 40 Sonn- und Feiertagen bis zur Dauer von 
8 Stunden verkauft werden dürfen. Sie können durch Rechtsverord-
nung die Festsetzung der zugelassenen Öffnungszeiten auf andere 
Stellen übertragen. Bei der Festsetzung der Öffnungszeiten ist auf 
die Zeit des Hauptgottesdienstes Rücksicht zu nehmen.
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(2)	In den nach Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnungen kann die Offen-
haltung auf bestimmte Ortsteile beschränkt werden. 

§ 11 Verkauf in ländlichen Gebieten an Sonntagen

Die Landesregierungen oder die von ihnen bestimmten Stellen können 
durch Rechtsverordnung bestimmen, dass und unter welchen Vorausset-
zungen und Bedingungen in ländlichen Gebieten während der Zeit der 
Feldbestellung und der Ernte abweichend von den Vorschriften des § 3 
alle oder bestimmte Arten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
bis zur Dauer von zwei Stunden, geöffnet sein dürfen, falls dies zur Befrie-
digung dringender Kaufbedürfnisse der Landbevölkerung erforderlich ist.

§ 12 Verkauf bestimmter Waren an Sonntagen

(1)	Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt im Einver-
nehmen mit den Bundesministerien für Wirtschaft und Energie und 
für Ernährung und Landwirtschaft und durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates, dass und wie lange an Sonn- und Fei-
ertagen abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 Verkaufs-
stellen für die Abgabe von Milch und Milcherzeugnissen im Sinne des 
§ 4 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 7842-1, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, Bäcker- und Konditorwaren, frischen Früchten, Blumen und Zei-
tungen geöffnet sein dürfen. 

(2)	In den nach Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnungen kann die Offen-
haltung auf bestimmte Sonn- und Feiertage oder Jahreszeiten sowie 
auf bestimmte Arten von Verkaufsstellen beschränkt werden. Eine 
Offenhaltung am 2. Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertag soll nicht 
zugelassen werden. Die Lage der zugelassenen Öffnungszeiten wird 
unter Berücksichtigung der Zeit des Hauptgottesdienstes von den 
Landesregierungen oder den von ihnen bestimmten Stellen durch 
Rechtsverordnung festgesetzt.

§ 13 

weggefallen

§ 14 Weitere Verkaufssonntage

(1)	Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 dürfen Verkaufs-
stellen aus Anlass von Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstal-
tungen an jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen geöffnet sein. 
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Diese Tage werden von den Landesregierungen oder den von ihnen 
bestimmten Stellen durch Rechtsverordnung freigegeben.

(2)	Bei der Freigabe kann die Offenhaltung auf bestimmte Bezirke und 
Handelszweige beschränkt werden. Der Zeitraum, während dessen 
die Verkaufsstellen geöffnet sein dürfen, ist anzugeben. Er darf fünf 
zusammenhängende Stunden nicht überschreiten, muss spätestens 
um 18 Uhr enden und soll außerhalb der Zeit des Hauptgottesdiens
tes liegen.

(3)	Sonn- und Feiertage im Dezember dürfen nicht freigegeben werden. 
In Orten, für die eine Regelung nach § 10 Abs. 1 Satz 1 getroffen ist, 
dürfen Sonn- und Feiertage nach Absatz 1 nur freigegeben werden, 
soweit die Zahl dieser Tage zusammen mit den nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 
freigegebenen Sonn- und Feiertagen vierzig nicht übersteigt.

§ 15 Sonntagsverkauf am 24. Dezember

Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 dürfen, wenn der 
24. Dezember auf einen Sonntag fällt,

1.	Verkaufsstellen, die gemäß § 12 oder den hierauf gestützten Vor-
schriften an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein dürfen,

2.	Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel feil-
halten,

3.	alle Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen

während höchstens drei Stunden bis längstens 14 Uhr geöffnet sein.  

§ 16 

weggefallen

ABSCHNITT 3 
Besonderer Schutz der Arbeitnehmer

§ 17 Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen

(1)	 In Verkaufsstellen dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen nur 
während der ausnahmsweise zugelassenen Öffnungszeiten (§§ 4 
bis 15 und die hierauf gestützten Vorschriften) und, falls dies zur Er-
ledigung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, 
während insgesamt weiterer 30 Minuten beschäftigt werden.

(2)	 Die Dauer der Beschäftigungszeit des einzelnen Arbeitnehmers an 
Sonn- und Feiertagen darf 8 Stunden nicht überschreiten.
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(2a)	In Verkaufsstellen, die gemäß § 10 oder den hierauf gestützten Vor-
schriften an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein dürfen, dürfen Ar-
beitnehmer an jährlich höchstens 22 Sonn- und Feiertagen beschäf-
tigt werden. Ihre Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen darf 4 Stunden 
nicht überschreiten.

(3)	 Arbeitnehmer, die an Sonn- und Feiertagen in Verkaufsstellen ge-
mäß §§ 4 bis 6, 8 bis 12, 14 und 15 und den hierauf gestützten 
Vorschriften beschäftigt werden, sind, wenn die Beschäftigung län-
ger als 3 Stunden dauert, an einem Werktage derselben Woche ab 
13 Uhr, wenn sie länger als 6 Stunden dauert, an einem ganzen 
Werktage derselben Woche von der Arbeit freizustellen; mindestens 
jeder dritte Sonntag muss beschäftigungsfrei bleiben. Werden sie 
bis zu 3 Stunden beschäftigt, so muss jeder zweite Sonntag oder in 
jeder zweiten Woche ein Nachmittag ab 13 Uhr beschäftigungsfrei 
bleiben. Statt an einem Nachmittag darf die Freizeit am Sonnabend- 
oder Montagvormittag bis 14 Uhr gewährt werden. Während der Zei-
ten, zu denen die Verkaufsstelle geschlossen sein muss, darf die 
Freizeit nicht gegeben werden.

(4)	 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Verkaufsstellen können 
verlangen, in jedem Kalendermonat an einem Samstag von der Be-
schäftigung frei gestellt zu werden.

(5)		� Mit dem Beschicken von Warenautomaten dürfen Arbeitnehmer au-
ßerhalb der Öffnungszeiten, die für die mit dem Warenautomaten in 
räumlichem Zusammenhang stehende Verkaufsstelle gelten, nicht 
beschäftigt werden.

(6)		 weggefallen

(7)		� Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, 
zum Schutze der Arbeitnehmer in Verkaufsstellen vor übermäßiger 
Inanspruchnahme ihrer Arbeitskraft oder sonstiger Gefährdung ihrer 
Gesundheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates zu bestimmen,

1.	dass während der ausnahmsweise zugelassenen Öffnungszeiten 
(§§ 4 bis 16 und die hierauf gestützten Vorschriften) bestimmte 
Arbeitnehmer nicht oder die Arbeitnehmer nicht mit bestimmten 
Arbeiten beschäftigt werden dürfen,

2.	dass den Arbeitnehmern für Sonn- und Feiertagsarbeit über die 
Vorschriften des Absatzes 3 hinaus ein Ausgleich zu gewähren ist,
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3.	dass die Arbeitnehmer während der Ladenschlusszeiten an Werk-
tagen (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 , §§ 5, 6, 8 bis 10 und die hierauf gestützten 
Vorschriften) nicht oder nicht mit bestimmten Arbeiten beschäftigt 
werden dürfen.

(8)	Das Gewerbeaufsichtsamt kann in begründeten Einzelfällen Ausnah-
men von den Vorschriften der Absätze 1 bis 5 bewilligen. Die Bewilli-
gung kann jederzeit widerrufen werden.

(9)	Die Vorschriften der Absätze 1 bis 8 finden auf pharmazeutisch vorge-
bildete Arbeitnehmer in Apotheken keine Anwendung.

ABSCHNITT 4 
Bestimmungen für einzelne Gewerbezweige  
und für den Marktverkehr

§ 18

weggefallen

§ 18a

weggefallen

§ 19 Marktverkehr

(1)	Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) dürfen auf be-
hördlich genehmigten Groß- und Wochenmärkten Waren zum Verkauf 
an den letzten Verbraucher nicht feilgehalten werden; jedoch kann die 
nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde in den Grenzen ei-
ner gemäß §§ 10 bis 15 oder den hierauf gestützten Vorschriften 
zulässigen Offenhaltung der Verkaufsstellen einen geschäftlichen 
Verkehr auf Groß- und Wochenmärkten zulassen.

(2)	Am 24. Dezember dürfen nach 14 Uhr Waren auch im sonstigen 
Marktverkehr nicht feilgehalten werden.

(3)	Im Übrigen bleibt es bei den Vorschriften der §§ 64 bis 71a der Ge-
werbeordnung, insbesondere bei den auf Grund des § 69 Abs. 1 Satz 
1 der Gewerbeordnung festgesetzten Öffnungszeiten für Messen, 
Ausstellungen und Märkte.

§ 20 Sonstiges gewerbliches Feilhalten

(1)	 Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) ist auch das 
gewerbliche Feilhalten von Waren zum Verkauf an jedermann au-
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ßerhalb von Verkaufsstellen verboten; dies gilt nicht für Volksbelus
tigungen, die den Vorschriften des Titels III der Gewerbeordnung 
unterliegen und von der nach Landesrecht zuständigen Behörde 
genehmigt worden sind, sowie für das Feilhalten von Tageszeitun-
gen an Werktagen. Dem Feilhalten steht das Zeigen von Mustern, 
Proben und Ähnlichem gleich, wenn dazu Räume benutzt werden, die 
für diesen Zweck besonders bereitgestellt sind, und dabei Warenbe-
stellungen entgegengenommen werden.

(2)	 Soweit für Verkaufsstellen gemäß §§ 10 bis 15 oder den hierauf 
gestützten Vorschriften Abweichungen von den Ladenschlusszeiten 
des § 3 zugelassen sind, gelten diese Abweichungen unter densel-
ben Voraussetzungen und Bedingungen auch für das Feilhalten ge-
mäß Absatz 1.

(2a)	Die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde kann abwei-
chend von den Vorschriften der Absätze 1 und 2 Ausnahmen für das 
Feilhalten von leichtverderblichen Waren und Waren zum sofortigen 
Verzehr, Gebrauch oder Verbrauch zulassen, sofern dies zur Befriedi-
gung örtlich auftretender Bedürfnisse notwendig ist und diese Aus-
nahmen im Hinblick auf den Arbeitsschutz unbedenklich sind.

(3)	Die Vorschriften des § 17 Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend.

(4)	Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates zum Schutze der Ar-
beitnehmer vor übermäßiger Inanspruchnahme ihrer Arbeitskraft 
oder sonstiger Gefährdung ihrer Gesundheit Vorschriften, wie in § 17 
Abs. 7 genannt, erlassen.

ABSCHNITT 5 
Durchführung des Gesetzes

§ 21 Auslagen des Gesetzes, Verzeichnisse

(1)	Der Inhaber einer Verkaufsstelle, in der regelmäßig mindestens ein 
Arbeitnehmer beschäftigt wird, ist verpflichtet,

1.	einen Abdruck dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen mit Ausnahme der Vorschrif-
ten, die Verkaufsstellen anderer Art betreffen, an geeigneter Stelle 
in der Verkaufsstelle auszulegen oder auszuhängen,

2.	ein Verzeichnis über Namen, Tag, Beschäftigungsart und -dauer 
der an Sonn- und Feiertagen beschäftigten Arbeitnehmer und über 
die diesen gemäß § 17 Abs. 3 als Ersatz für die Beschäftigung 
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an diesen Tagen gewährte Freizeit zu führen; dies gilt nicht für die 
pharmazeutisch vorgebildeten Arbeitnehmer in Apotheken. Die 
Landesregierungen können durch Rechtsverordnung eine einheit-
liche Form für das Verzeichnis vorschreiben.

(2)	Die Verpflichtung nach Absatz 1 Nr. 2 obliegt auch den in § 20 ge-
nannten Gewerbetreibenden.

§ 22 Aufsicht und Auskunft

(1)	Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes 
und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften üben, 
soweit es sich nicht um Wochenmärkte (§ 19) handelt, die nach Lan-
desrecht für den Arbeitsschutz zuständigen Verwaltungsbehörden 
aus; ob und inwieweit andere Dienststellen an der Aufsicht beteiligt 
werden, bestimmen die obersten Landesbehörden.

(2)	Auf die Befugnisse und Obliegenheiten der in Absatz 1 genannten 
Behörden finden die Vorschriften des § 139b der Gewerbeordnung 
entsprechend Anwendung.

(3)	Die Inhaber von Verkaufsstellen und die in § 20 genannten Gewer-
betreibenden sind verpflichtet, den Behörden, denen auf Grund des 
Absatzes 1 die Aufsicht obliegt, auf Verlangen

1.	die zur Erfüllung der Aufgaben dieser Behörden erforderlichen An-
gaben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen,

2.	das Verzeichnis gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 2, die Unterlagen, aus de-
nen Namen, Beschäftigungsart und -zeiten der Arbeitnehmer sowie 
Lohn- und Gehaltszahlungen ersichtlich sind, und alle sonstigen 
Unterlagen, die sich auf die nach Nummer 1 zu machenden Anga-
ben beziehen, vorzulegen oder zur Einsicht einzusenden. Die Ver-
zeichnisse und Unterlagen sind mindestens bis zum Ablauf eines 
Jahres nach der letzten Eintragung aufzubewahren.

(4)	Die Auskunftspflicht nach Absatz 3 Nr. 1 obliegt auch den in Verkaufs-
stellen oder beim Feilhalten gemäß § 20 beschäftigten Arbeitneh-
mern.

§ 23 Ausnahmen im öffentlichen Interesse

(1)	Die obersten Landesbehörden können in Einzelfällen befristete Aus-
nahmen von den Vorschriften der § 3 bis 15 und 19 bis 21 dieses 
Gesetzes bewilligen, wenn die Ausnahmen im öffentlichen Interesse 
dringend nötig werden. Die Bewilligung kann jederzeit widerrufen wer-
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den. Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung die zuständigen Behörden abweichend von Satz 1 zu bestim-
men. Sie können diese Ermächtigung auf oberste Landesbehörden 
übertragen.

(2)	Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften 
über die Voraussetzungen und Bedingungen für die Bewilligung von 
Ausnahmen im Sinne des Absatzes 1 erlassen.

ABSCHNITT 6 
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

§ 24 Ordnungswidrigkeiten

(1)	Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.	als Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibender im 
Sinne des § 20

a.	einer Vorschrift des § 17 Abs. 1 bis 3 über die Beschäftigung an 
Sonn- und Feiertagen, die Freizeit oder den Ausgleich,

b.	einer Vorschrift einer Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 7 oder 
§ 20 Abs. 4, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist,

c.	einer Vorschrift des § 21 Abs. 1 Nr. 2 über Verzeichnisse oder 
des § 22 Abs. 3 Nr. 2 über die Einsicht, Vorlage oder Aufbewah-
rung der Verzeichnisse,

2.	als Inhaber einer Verkaufsstelle 

a.		einer Vorschrift der §§ 3, 4 Abs. 1 Satz 2, des § 6 Abs. 2, des 
§ 9 Abs. 1 Satz 2, des § 17 Abs. 5 oder einer nach § 4 Abs. 2 
Satz 1, § 8 Abs. 2, § 9 Abs. 2 oder nach § 10 oder § 11 erlasse-
nen Rechtsvorschrift über die Ladenschlusszeiten,

b.	einer sonstigen Vorschrift einer Rechtsverordnung nach § 10 
oder § 11, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf die-
se Bußgeldvorschrift verweist,

c.	der Vorschrift des § 21 Abs. 1 Nr. 1 über Auslagen und Aushänge,

3.	als Gewerbetreibender im Sinne des § 19 oder des § 20 einer 
Vorschrift des § 19 Abs. 1, 2 oder des § 20 Abs. 1, 2 über das 
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Feilhalten von Waren im Marktverkehr oder außerhalb einer Ver-
kaufsstelle oder

4.	einer Vorschrift des § 22 Abs. 3 Nr. 1 oder Abs. 4 über die Auskunft 
zuwiderhandelt.

(2)	Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstaben a und b kann 
mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro, die Ord-
nungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe c und Nr. 2 bis 4 mit 
einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.

§ 25 Straftaten

Wer vorsätzlich als Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetrei-
bender im Sinne des § 20 eine der in § 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchstaben 
a und b bezeichneten Handlungen begeht und dadurch vorsätzlich oder 
fahrlässig Arbeitnehmer in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 
Tagessätzen bestraft.

§ 26

weggefallen

ABSCHNITT 7 
Schlussbestimmungen

§ 27 Vorbehalt für die Landesgesetzgebung

Unberührt bleiben die landesrechtlichen Vorschriften, durch die der Ge-
werbebetrieb und die Beschäftigung von Arbeitnehmern in Verkaufsstellen 
an anderen Festtagen als an Sonn- und Feiertagen beschränkt werden.

§ 28 Bestimmung der zuständigen Behörden

Soweit in diesem Gesetz auf die nach Landesrecht zuständige Verwal-
tungsbehörde verwiesen wird, bestimmt die Landesregierung durch Ver-
ordnung, welche Behörden zuständig sind.

§§ 29 und 30

weggefallen
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	¼ Gesetz zum Schutz von Müttern bei der 
Arbeit, in der Ausbildung und im Studium 
(Mutterschutzgesetz – MuSchG)

Ausfertigungsdatum: 23.05.201726

Vollzitat:

„Mutterschutzgesetz vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 59) geän-
dert worden ist“

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 24.2.2025 I Nr. 59 Das G wurde 
als Art. 1 des G v. 23.5.2017 I 1228 vom Bundestag mit Zustimmung des 
Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 1 dieses G am 
1.1.2018 in Kraft getreten. § 32 Abs. 1 Nummer 6 tritt gem. Art. 10 Abs. 1 
Satz 3 dieses G am 1.1.2019 in Kraft.

Das G wurde als Art. 1 des G v. 23.5.2017 I 1228 vom Bundestag mit Zu-
stimmung des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 1 
dieses G am 1.1.2018 in Kraft getreten. § 32 Abs. 1 Nummer 6 tritt gem. 
Art. 10 Abs. 1 Satz 3 dieses G am 1.1.2019 in Kraft

ABSCHNITT 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich, Ziel des Mutterschutzes

(1)	Dieses Gesetz schützt die Gesundheit der Frau und ihres Kindes 
am Arbeits-, Ausbildungs- und Studienplatz während der Schwanger-
schaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit. Das Gesetz ermög-
licht es der Frau, ihre Beschäftigung oder sonstige Tätigkeit in dieser 
Zeit ohne Gefährdung ihrer Gesundheit oder der ihres Kindes fortzu-
setzen und wirkt Benachteiligungen während der Schwangerschaft, 
nach der Entbindung und in der Stillzeit entgegen. Regelungen in an-
deren Arbeitsschutzgesetzen bleiben unberührt.

(2)	Dieses Gesetz gilt für Frauen in einer Beschäftigung im Sinne von § 7 
Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Unabhängig davon, 

26  (+++ Textnachweis ab: 1.1.2018 +++) 
(+++ Zur Anwendung vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 3, 6, 7 u. 8 +++)
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ob ein solches Beschäftigungsverhältnis vorliegt, gilt dieses Gesetz 
auch für

1.	Frauen in betrieblicher Berufsbildung und Praktikantinnen im Sinne 
von § 26 des Berufsbildungsgesetzes,

2.	Frauen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Men-
schen beschäftigt sind,

3.	Frauen, die als Entwicklungshelferinnen im Sinne des Entwick-
lungshelfer-Gesetzes tätig sind, jedoch mit der Maßgabe, dass die 
§§ 18 bis 22 auf sie nicht anzuwenden sind,

4.	Frauen, die als Freiwillige im Sinne des Jugendfreiwilligendienste-
gesetzes oder des Bundesfreiwilligendienstgesetzes tätig sind,

5.	Frauen, die als Mitglieder einer geistlichen Genossenschaft, Dia-
konissen oder Angehörige einer ähnlichen Gemeinschaft auf einer 
Planstelle oder aufgrund eines Gestellungsvertrages für diese tä-
tig werden, auch während der Zeit ihrer dortigen außerschulischen 
Ausbildung,

6.	Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind, und ihnen Gleichgestell-
te im Sinne von § 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes, so-
weit sie am Stück mitarbeiten, jedoch mit der Maßgabe, dass die 
§§ 10 und 14 auf sie nicht anzuwenden sind und § 9 Absatz 1 bis 
5 auf sie entsprechend anzuwenden ist,

7.	Frauen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als 
arbeitnehmerähnliche Person anzusehen sind, jedoch mit der Maß-
gabe, dass die §§ 18, 19 Absatz 2 und § 20 auf sie nicht anzuwen-
den sind, und

8.	Schülerinnen und Studentinnen, soweit die Ausbildungsstelle Ort, 
Zeit und Ablauf der Ausbildungsveranstaltung verpflichtend vorgibt 
oder die ein im Rahmen der schulischen oder hochschulischen 
Ausbildung verpflichtend vorgegebenes Praktikum ableisten, je-
doch mit der Maßgabe, dass die §§ 17 bis 24 auf sie nicht anzu-
wenden sind.

(3)	Das Gesetz gilt nicht für Beamtinnen und Richterinnen. Das Gesetz 
gilt ebenso nicht für Soldatinnen, auch soweit die Voraussetzungen 
des Absatzes 2 erfüllt sind, es sei denn, sie werden aufgrund dienst-
licher Anordnung oder Gestattung außerhalb des Geschäftsbereiches 
des Bundesministeriums der Verteidigung tätig.

(4)	Dieses Gesetz gilt für jede Person, die schwanger ist, ein Kind gebo-
ren hat oder stillt. Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.
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§ 2 Begriffsbestimmungen

(1)	Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist die natürliche oder juris
tische Person oder die rechtsfähige Personengesellschaft, die Perso-
nen nach § 1 Absatz 2 Satz 1 beschäftigt. Dem Arbeitgeber stehen 
gleich:

1.	die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Perso-
nengesellschaft, die Frauen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 1 ausbildet oder für die Praktikantinnen im Fall von § 1 Absatz 
2 Satz 2 Nummer 1 tätig sind,

2.	der Träger der Werkstatt für behinderte Menschen im Fall von § 1 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 2,

3.	der Träger des Entwicklungsdienstes im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 
2 Nummer 3,

4.	die Einrichtung, in der der Freiwilligendienst nach dem Jugendfrei-
willigendienstegesetz oder nach dem Bundesfreiwilligendienstge-
setz im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 geleistet wird,

5.	die geistliche Genossenschaft und ähnliche Gemeinschaft im Fall 
von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5,

6.	der Auftraggeber und der Zwischenmeister von Frauen im Fall von 
§ 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 6,

7.	die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Perso-
nengesellschaft, für die Frauen im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 7 tätig sind, und

8.	die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Per-
sonengesellschaft, mit der das Ausbildungs- oder Praktikumsver-
hältnis im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 besteht (Ausbil-
dungsstelle).

(2)	Eine Beschäftigung im Sinne der nachfolgenden Vorschriften erfasst 
jede Form der Betätigung, die eine Frau im Rahmen eines Beschäfti-
gungsverhältnisses nach § 1 Absatz 2 Satz 1 oder die eine Frau im 
Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 im Rahmen ihres Rechtsverhältnisses 
zu ihrem Arbeitgeber nach § 2 Absatz 1 Satz 2 ausübt.

(3)	Ein Beschäftigungsverbot im Sinne dieses Gesetzes ist nur ein Be-
schäftigungsverbot nach den §§ 3 bis 6, 10 Absatz 3, § 13 Absatz 
1 Nummer 3 und § 16. Für eine in Heimarbeit beschäftigte Frau und 
eine ihr Gleichgestellte tritt an die Stelle des Beschäftigungsverbots 
das Verbot der Ausgabe von Heimarbeit nach den §§ 3, 8, 13 Ab-
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satz 2 und § 16. Für eine Frau, die wegen ihrer wirtschaftlichen Un-
selbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche Person anzusehen ist, 
tritt an die Stelle des Beschäftigungsverbots nach Satz 1 die Befrei-
ung von der vertraglich vereinbarten Leistungspflicht; die Frau kann 
sich jedoch gegenüber der dem Arbeitgeber gleichgestellten Person 
oder Gesellschaft im Sinne von Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 dazu be-
reit erklären, die vertraglich vereinbarte Leistung zu erbringen.

(4)	Alleinarbeit im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn der Arbeitge-
ber eine Frau an einem Arbeitsplatz in seinem räumlichen Verantwor-
tungsbereich beschäftigt, ohne dass gewährleistet ist, dass sie jeder-
zeit den Arbeitsplatz verlassen oder Hilfe erreichen kann.

(5)	Arbeitsentgelt im Sinne dieses Gesetzes ist das Arbeitsentgelt, das 
nach § 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit ei-
ner aufgrund des § 17 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch erlasse-
nen Verordnung bestimmt wird. Für Frauen im Sinne von § 1 Absatz 2 
Satz 2 gilt als Arbeitsentgelt ihre jeweilige Vergütung.

(6)	Eine Entbindung ist eine Lebend- oder eine Totgeburt. Die Regelungen 
zur Entbindung finden im Falle einer Fehlgeburt ab der 13. Schwan-
gerschaftswoche entsprechende Anwendung, soweit nicht in diesem 
oder einem anderen Gesetz Abweichendes geregelt ist.

ABSCHNITT 2 
Gesundheitsschutz

UNTERABSCHNITT 1 
Arbeitszeitlicher Gesundheitsschutz

§ 3 Schutzfristen vor und nach der Entbindung

(1)	Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau in den letzten sechs Wo-
chen vor der Entbindung nicht beschäftigen (Schutzfrist vor der Ent-
bindung), soweit sie sich nicht zur Arbeitsleistung ausdrücklich bereit 
erklärt. Sie kann die Erklärung nach Satz 1 jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen. Für die Berechnung der Schutzfrist vor der Ent-
bindung ist der voraussichtliche Tag der Entbindung maßgeblich, wie 
er sich aus dem ärztlichen Zeugnis oder dem Zeugnis einer Hebam-
me oder eines Entbindungspflegers ergibt. Entbindet eine Frau nicht 
am voraussichtlichen Tag, verkürzt oder verlängert sich die Schutz-
frist vor der Entbindung entsprechend.
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(2)	Der Arbeitgeber darf eine Frau bis zum Ablauf von acht Wochen nach 
der Entbindung nicht beschäftigen (Schutzfrist nach der Entbindung). 
Die Schutzfrist nach der Entbindung verlängert sich auf zwölf Wochen

1.	bei Frühgeburten,

2.	bei Mehrlingsgeburten und,

3.	wenn vor Ablauf von acht Wochen nach der Entbindung bei dem 
Kind eine Behinderung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch ärztlich festgestellt wird.

Bei vorzeitiger Entbindung verlängert sich die Schutzfrist nach der Ent-
bindung nach Satz 1 oder nach Satz 2 um den Zeitraum der Verkür-
zung der Schutzfrist vor der Entbindung nach Absatz 1 Satz 4. Nach 
Satz 2 Nummer 3 verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung 
nur, wenn die Frau dies beantragt. Satz 2 gilt nicht bei einer Totgeburt.

(3)	Die Ausbildungsstelle darf eine Frau im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 
2 Nummer 8 bereits in der Schutzfrist nach der Entbindung im Rah-
men der schulischen oder hochschulischen Ausbildung tätig werden 
lassen, wenn die Frau dies ausdrücklich gegenüber ihrer Ausbildungs-
stelle verlangt. Die Frau kann ihre Erklärung jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen.

(4)	Der Arbeitgeber darf eine Frau nach dem Tod ihres Kindes bereits 
nach Ablauf der ersten zwei Wochen nach der Entbindung beschäfti-
gen, wenn

1.	die Frau dies ausdrücklich verlangt und

2.	nach ärztlichem Zeugnis nichts dagegen spricht. Sie kann ihre Er-
klärung nach Satz 1 Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft widerrufen.

(5)	Bei einer Fehlgeburt darf der Arbeitgeber eine Frau nicht beschäftigen, 
soweit sie sich nicht zur Arbeitsleistung ausdrücklich bereit erklärt,

1.	bis zum Ablauf von zwei Wochen bei einer Fehlgeburt ab der 13. 
Schwangerschaftswoche oder

2.	bis zum Ablauf von sechs Wochen bei einer Fehlgeburt ab der 17. 
Schwangerschaftswoche oder

3.	bis zum Ablauf von acht Wochen bei einer Fehlgeburt ab der 20. 
Schwangerschaftswoche. Sie kann ihre Erklärung nach Satz 1 je-
derzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Absätze 1 bis 3 
gelten nicht.
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§ 4 Verbot der Mehrarbeit; Ruhezeit

(1)	Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau, die 18 Jah-
re oder älter ist, nicht mit einer Arbeit beschäftigen, die die Frau über 
achteinhalb Stunden täglich oder über 90 Stunden in der Doppelwo-
che hinaus zu leisten hat. Eine schwangere oder stillende Frau unter 
18 Jahren darf der Arbeitgeber nicht mit einer Arbeit beschäftigen, 
die die Frau über acht Stunden täglich oder über 80 Stunden in der 
Doppelwoche hinaus zu leisten hat. In die Doppelwoche werden die 
Sonntage eingerechnet. Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder 
stillende Frau nicht in einem Umfang beschäftigen, der die vertrag-
lich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt des Monats 
übersteigt. Bei mehreren Arbeitgebern sind die Arbeitszeiten zusam-
menzurechnen.

(2)	Der Arbeitgeber muss der schwangeren oder stillenden Frau nach 
Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit 
von mindestens elf Stunden gewähren.

§ 5 Verbot der Nachtarbeit

(1)	Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nicht zwi-
schen 20 Uhr und 6 Uhr beschäftigen. Er darf sie bis 22 Uhr beschäf-
tigen, wenn die Voraussetzungen des § 28 erfüllt sind.

(2)	Die Ausbildungsstelle darf eine schwangere oder stillende Frau im 
Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht zwischen 20 Uhr und 
6 Uhr im Rahmen der schulischen oder hochschulischen Ausbildung 
tätig werden lassen. Die Ausbildungsstelle darf sie an Ausbildungs-
veranstaltungen bis 22 Uhr teilnehmen lassen, wenn

1.	sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,

2.	die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu dieser Zeit erforderlich 
ist und

3.	insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwan-
gere Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 
Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

§ 6 Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit

(1)	Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nicht an 
Sonn- und Feiertagen beschäftigen. Er darf sie an Sonn- und Feierta-
gen nur dann beschäftigen, wenn
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1.	sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,

2.	eine Ausnahme vom allgemeinen Verbot der Arbeit an Sonn- und 
Feiertagen nach § 10 des Arbeitszeitgesetzes zugelassen ist,

3.	der Frau in jeder Woche im Anschluss an eine ununterbrochene 
Nachtruhezeit von mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag ge-
währt wird und

4.	insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwan-
gere Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 
Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

(2)	Die Ausbildungsstelle darf eine schwangere oder stillende Frau im 
Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht an Sonn- und Feier-
tagen im Rahmen der schulischen oder hochschulischen Ausbildung 
tätig werden lassen. Die Ausbildungsstelle darf sie an Ausbildungs-
veranstaltungen an Sonn- und Feiertagen teilnehmen lassen, wenn

1.	sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,

2.	die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu dieser Zeit erforderlich 
ist,

3.	der Frau in jeder Woche im Anschluss an eine ununterbrochene 
Nachtruhezeit von mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag ge-
währt wird und

4.	insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwan-
gere Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 
Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

§ 7 Freistellung für Untersuchungen und zum Stillen

(1)	Der Arbeitgeber hat eine Frau für die Zeit freizustellen, die zur Durch-
führung der Untersuchungen im Rahmen der Leistungen der gesetz-
lichen Krankenversicherung bei Schwangerschaft und Mutterschaft 
erforderlich sind. Entsprechendes gilt zugunsten einer Frau, die nicht 
in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist.

(2)	Der Arbeitgeber hat eine stillende Frau auf ihr Verlangen während der 
ersten zwölf Monate nach der Entbindung für die zum Stillen erfor-
derliche Zeit freizustellen, mindestens aber zweimal täglich für eine 
halbe Stunde oder einmal täglich für eine Stunde. Bei einer zusam-
menhängenden Arbeitszeit von mehr als acht Stunden soll auf Verlan-
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gen der Frau zweimal eine Stillzeit von mindestens 45 Minuten oder, 
wenn in der Nähe der Arbeitsstätte keine Stillgelegenheit vorhanden 
ist, einmal eine Stillzeit von mindestens 90 Minuten gewährt werden. 
Die Arbeitszeit gilt als zusammenhängend, wenn sie nicht durch eine 
Ruhepause von mehr als zwei Stunden unterbrochen wird.

§ 8 Beschränkung von Heimarbeit

(1)	Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf Heimarbeit an eine 
schwangere in Heimarbeit beschäftigte Frau oder an eine ihr Gleich-
gestellte nur in solchem Umfang und mit solchen Fertigungsfristen 
ausgeben, dass die Arbeit werktags während einer achtstündigen Ta-
gesarbeitszeit ausgeführt werden kann.

(2)	Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf Heimarbeit an eine stil-
lende in Heimarbeit beschäftigte Frau oder an eine ihr Gleichgestellte 
nur in solchem Umfang und mit solchen Fertigungsfristen ausgeben, 
dass die Arbeit werktags während einer siebenstündigen Tagesar-
beitszeit ausgeführt werden kann.

UNTERABSCHNITT 2 
Betrieblicher Gesundheitsschutz

§ 9 Gestaltung der Arbeitsbedingungen; unverantwortbare 
Gefährdung27

(1)	Der Arbeitgeber hat bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen einer 
schwangeren oder stillenden Frau alle aufgrund der Gefährdungsbe-
urteilung nach § 10 erforderlichen Maßnahmen für den Schutz ihrer 
physischen und psychischen Gesundheit sowie der ihres Kindes zu 
treffen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen 
und erforderlichenfalls den sich ändernden Gegebenheiten anzupas-
sen. Soweit es nach den Vorschriften dieses Gesetzes verantwortbar 
ist, ist der Frau auch während der Schwangerschaft, nach der Entbin-
dung und in der Stillzeit die Fortführung ihrer Tätigkeiten zu ermögli-
chen. Nachteile aufgrund der Schwangerschaft, der Entbindung oder 
der Stillzeit sollen vermieden oder ausgeglichen werden.

(2)	Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass Ge-
fährdungen einer schwangeren oder stillenden Frau oder ihres Kindes 
möglichst vermieden werden und eine unverantwortbare Gefährdung 

27  (+++ § 9 Abs. 1 bis 5: Zur Anwendung vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 6 +++)
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ausgeschlossen wird. Eine Gefährdung ist unverantwortbar, wenn die 
Eintrittswahrscheinlichkeit einer Gesundheitsbeeinträchtigung an-
gesichts der zu erwartenden Schwere des möglichen Gesundheits-
schadens nicht hinnehmbar ist. Eine unverantwortbare Gefährdung 
gilt als ausgeschlossen, wenn der Arbeitgeber alle Vorgaben einhält, 
die aller Wahrscheinlichkeit nach dazu führen, dass die Gesundheit 
einer schwangeren oder stillenden Frau oder ihres Kindes nicht beein-
trächtigt wird.

(3)	Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die schwangere oder stil-
lende Frau ihre Tätigkeit am Arbeitsplatz, soweit es für sie erforderlich 
ist, kurz unterbrechen kann. Er hat darüber hinaus sicherzustellen, 
dass sich die schwangere oder stillende Frau während der Pausen 
und Arbeitsunterbrechungen unter geeigneten Bedingungen hinlegen, 
hinsetzen und ausruhen kann.

(4)	Alle Maßnahmen des Arbeitgebers nach diesem Unterabschnitt so-
wie die Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 10 müssen dem 
Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und der Hygiene sowie den son-
stigen gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen. 
Der Arbeitgeber hat bei seinen Maßnahmen die vom Ausschuss für 
Mutterschutz ermittelten und nach § 30 Absatz 4 im Gemeinsamen 
Ministerialblatt veröffentlichten Regeln und Erkenntnisse zu berück-
sichtigen; bei Einhaltung dieser Regeln und bei Beachtung dieser Er-
kenntnisse ist davon auszugehen, dass die in diesem Gesetz gestell-
ten Anforderungen erfüllt sind.

(5)	Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schrift-
lich damit beauftragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem Unter-
abschnitt in eigener Verantwortung wahrzunehmen.

(6)	Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber 
nicht den Personen auferlegen, die bei ihm beschäftigt sind. Die Kos
ten für Zeugnisse und Bescheinigungen, die die schwangere Frau, die 
Frau nach der Entbindung oder die stillende Frau auf Verlangen des 
Arbeitgebers vorzulegen hat, trägt der Arbeitgeber

§ 10 Beurteilung der Arbeitsbedingungen; Schutzmaßnahmen28

(1)	Im Rahmen der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des 
Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber für jede Tätigkeit

28  (+++ § 10: Zur Nichtanwendung vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 6 +++)
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1.	die Gefährdungen nach Art, Ausmaß und Dauer zu beurteilen, de-
nen eine schwangere oder stillende Frau oder ihr Kind ausgesetzt 
ist oder sein kann, und

2.	unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Beurteilung der Ge-
fährdung nach Nummer 1 zu ermitteln, ob für eine schwangere 
oder stillende Frau oder ihr Kind voraussichtlich
a.	keine Schutzmaßnahmen erforderlich sein werden,
b.	eine Umgestaltung der Arbeitsbedingungen nach § 13 Absatz 1 

Nummer 1 erforderlich sein wird oder
c.	eine Fortführung der Tätigkeit der Frau an diesem Arbeitsplatz 

nicht möglich sein wird.

Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeits-
platzes oder einer Tätigkeit ausreichend. Die Verpflichtung des Arbeit-
gebers nach Satz 1 entfällt, wenn gemäß einer zu diesem Zweck nach 
§ 30 Absatz 4 veröffentlichten Regel oder Erkenntnis des Ausschus-
ses für Mutterschutz eine schwangere oder stillende Frau die Tätigkeit 
nicht ausüben oder einer Arbeitsbedingung nicht ausgesetzt sein darf.

(2)	Sobald eine Frau dem Arbeitgeber mitgeteilt hat, dass sie schwanger 
ist oder stillt, hat der Arbeitgeber unverzüglich die nach Maßgabe der 
Gefährdungsbeurteilung nach Absatz 1 oder nach Maßgabe des § 13 
erforderlichen Schutzmaßnahmen festzulegen. Zusätzlich hat der Ar-
beitgeber der Frau ein Gespräch über weitere Anpassungen ihrer Ar-
beitsbedingungen anzubieten.

(3)	Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nur diejeni-
gen Tätigkeiten ausüben lassen, für die er die erforderlichen Schutz-
maßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 getroffen hat.

§ 11 Unzulässige Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen für 
schwangere Frauen

(1)	Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben 
lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie 
in einem Maß Gefahrstoffen ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies 
für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. 
Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 liegt insbe-
sondere vor, wenn die schwangere Frau Tätigkeiten ausübt oder Ar-
beitsbedingungen ausgesetzt ist, bei denen sie folgenden Gefahrstof-
fen ausgesetzt ist oder sein kann:

1.	Gefahrstoffen, die nach den Kriterien des Anhangs I zur Verord-
nung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des 
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Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeich-
nung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung 
und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG 
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 
vom 31.12.2008, S. 1) zu bewerten sind
a.	als reproduktionstoxisch nach der Kategorie 1A, 1B oder 2 oder 

nach der Zusatzkategorie für Wirkungen auf oder über die Lak-
tation,

b.	als keimzellmutagen nach der Kategorie 1A oder 1B,
c.	als karzinogen nach der Kategorie 1A oder 1B,
d.	als spezifisch zielorgantoxisch nach einmaliger Exposition nach 

der Kategorie 1 oder
e.	als akut toxisch nach der Kategorie 1, 2 oder 3,

2.	Blei und Bleiderivaten, soweit die Gefahr besteht, dass diese Stof-
fe vom menschlichen Körper aufgenommen werden, oder

3.	Gefahrstoffen, die als Stoffe ausgewiesen sind, die auch bei Ein-
haltung der arbeitsplatzbezogenen Vorgaben möglicherweise zu 
einer Fruchtschädigung führen können.

Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 oder 2 gilt 
insbesondere als ausgeschlossen,

1.	wenn

a.	für den jeweiligen Gefahrstoff die arbeitsplatzbezogenen Vor-
gaben eingehalten werden und es sich um einen Gefahrstoff 
handelt, der als Stoff ausgewiesen ist, der bei Einhaltung der 
arbeitsplatzbezogenen Vorgaben hinsichtlich einer Fruchtschä-
digung als sicher bewertet wird, oder

b.	der Gefahrstoff nicht in der Lage ist, die Plazentaschranke zu 
überwinden, oder aus anderen Gründen ausgeschlossen ist, 
dass eine Fruchtschädigung eintritt, und

2.	wenn der Gefahrstoff nach den Kriterien des Anhangs I zur Ver-
ordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als reproduktionstoxisch nach 
der Zusatzkategorie für Wirkungen auf oder über die Laktation zu 
bewerten ist.

Die vom Ausschuss für Mutterschutz ermittelten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse sind zu beachten.

(2)	Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben 
lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie 
in einem Maß mit Biostoffen der Risikogruppe 2, 3 oder 4 im Sinne 
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von § 3 Absatz 1 der Biostoffverordnung in Kontakt kommt oder kom-
men kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare 
Gefährdung darstellt. Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne 
von Satz 1 liegt insbesondere vor, wenn die schwangere Frau Tätigkei-
ten ausübt oder Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist, bei denen sie mit 
folgenden Biostoffen in Kontakt kommt oder kommen kann:

1.	mit Biostoffen, die in die Risikogruppe 4 im Sinne von § 3 Absatz 1 
der Biostoffverordnung einzustufen sind, oder

2.	mit Rötelnvirus oder mit Toxoplasma.

Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der Kontakt mit Biostoffen im Sin-
ne von Satz 1 oder 2 therapeutische Maßnahmen erforderlich macht 
oder machen kann, die selbst eine unverantwortbare Gefährdung dar-
stellen. Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 oder 
2 gilt insbesondere als ausgeschlossen, wenn die schwangere Frau 
über einen ausreichenden Immunschutz verfügt.

(3)	Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben 
lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen 
sie physikalischen Einwirkungen in einem Maß ausgesetzt ist oder 
sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare 
Gefährdung darstellt. Als physikalische Einwirkungen im Sinne von 
Satz 1 sind insbesondere zu berücksichtigen:

1.	ionisierende und nicht ionisierende Strahlungen,

2.	Erschütterungen, Vibrationen und Lärm sowie

3.	Hitze, Kälte und Nässe.

(4)	Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben 
lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie 
einer belastenden Arbeitsumgebung in einem Maß ausgesetzt ist 
oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwort-
bare Gefährdung darstellt. Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau 
insbesondere keine Tätigkeiten ausüben lassen

1.	in Räumen mit einem Überdruck im Sinne von § 2 der Druckluftver-
ordnung,

2.	in Räumen mit sauerstoffreduzierter Atmosphäre oder

3.	im Bergbau unter Tage.

(5)	Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben 
lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie 
körperlichen Belastungen oder mechanischen Einwirkungen in einem 
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Maß ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind 
eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. Der Arbeitgeber darf 
eine schwangere Frau insbesondere keine Tätigkeiten ausüben las-
sen, bei denen

1.	sie ohne mechanische Hilfsmittel regelmäßig Lasten von mehr als 
5 Kilogramm Gewicht oder gelegentlich Lasten von mehr als 10 
Kilogramm Gewicht von Hand heben, halten, bewegen oder beför-
dern muss,

2.	sie mit mechanischen Hilfsmitteln Lasten von Hand heben, halten, 
bewegen oder befördern muss und dabei ihre körperliche Bean-
spruchung der von Arbeiten nach Nummer 1 entspricht,

3.	sie nach Ablauf des fünften Monats der Schwangerschaft überwie-
gend bewegungsarm ständig stehen muss und wenn diese Tätig-
keit täglich vier Stunden überschreitet,

4.	sie sich häufig erheblich strecken, beugen, dauernd hocken, sich 
gebückt halten oder sonstige Zwangshaltungen einnehmen muss,

5.	sie auf Beförderungsmitteln eingesetzt wird, wenn dies für sie oder 
für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt,

6.	Unfälle, insbesondere durch Ausgleiten, Fallen oder Stürzen, oder 
Tätlichkeiten zu befürchten sind, die für sie oder für ihr Kind eine 
unverantwortbare Gefährdung darstellen,

7.	sie eine Schutzausrüstung tragen muss und das Tragen eine Belas
tung darstellt oder

8.	eine Erhöhung des Drucks im Bauchraum zu befürchten ist, insbe-
sondere bei Tätigkeiten mit besonderer Fußbeanspruchung.

(6)	Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau folgende Arbeiten nicht 
ausüben lassen:

1.	Akkordarbeit oder sonstige Arbeiten, bei denen durch ein gestei-
gertes Arbeitstempo ein höheres Entgelt erzielt werden kann,

2.	Fließarbeit oder

3.	getaktete Arbeit mit vorgeschriebenem Arbeitstempo, wenn die Art 
der Arbeit oder das Arbeitstempo für die schwangere Frau oder für 
ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt.

 �
 In

ha
lt



213
Die wichtigsten aushangpflichtigen Gesetze 2025

Mutterschutzgesetz� MuSchG

§ 12 Unzulässige Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen für stillende 
Frauen

(1)	Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben 
lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie 
in einem Maß Gefahrstoffen ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies 
für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. 
Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 liegt insbe-
sondere vor, wenn die stillende Frau Tätigkeiten ausübt oder Arbeits-
bedingungen ausgesetzt ist, bei denen sie folgenden Gefahrstoffen 
ausgesetzt ist oder sein kann:

1.	Gefahrstoffen, die nach den Kriterien des Anhangs I zur Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 als reproduktionstoxisch nach der Zusatzka-
tegorie für Wirkungen auf oder über die Laktation zu bewerten sind 
oder

2.	Blei und Bleiderivaten, soweit die Gefahr besteht, dass diese Stof-
fe vom menschlichen Körper aufgenommen werden.

(2)	Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben 
lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie 
in einem Maß mit Biostoffen der Risikogruppe 2, 3 oder 4 im Sinne 
von § 3 Absatz 1 der Biostoffverordnung in Kontakt kommt oder kom-
men kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare 
Gefährdung darstellt. Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne 
von Satz 1 liegt insbesondere vor, wenn die stillende Frau Tätigkei-
ten ausübt oder Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist, bei denen sie mit 
Biostoffen in Kontakt kommt oder kommen kann, die in die Risiko-
gruppe 4 im Sinne von § 3 Absatz 1 der Biostoffverordnung einzu-
stufen sind. Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der Kontakt mit 
Biostoffen im Sinne von Satz 1 oder 2 therapeutische Maßnahmen 
erforderlich macht oder machen kann, die selbst eine unverantwort-
bare Gefährdung darstellen. Eine unverantwortbare Gefährdung im 
Sinne von Satz 1 oder 2 gilt als ausgeschlossen, wenn die stillende 
Frau über einen ausreichenden Immunschutz verfügt.

(3)	Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben 
lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen 
sie physikalischen Einwirkungen in einem Maß ausgesetzt ist oder 
sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare 
Gefährdung darstellt. Als physikalische Einwirkungen im Sinne von 
Satz 1 sind insbesondere ionisierende und nicht ionisierende Strah-
lungen zu berücksichtigen.
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(4)	Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben 
lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie 
einer belastenden Arbeitsumgebung in einem Maß ausgesetzt ist 
oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwort-
bare Gefährdung darstellt. Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau 
insbesondere keine Tätigkeiten ausüben lassen

1.	in Räumen mit einem Überdruck im Sinne von § 2 der Druckluftver-
ordnung oder

2.	im Bergbau unter Tage.

(5)	Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau folgende Arbeiten nicht aus-
üben lassen:

1.	Akkordarbeit oder sonstige Arbeiten, bei denen durch ein gestei-
gertes Arbeitstempo ein höheres Entgelt erzielt werden kann,

2.	Fließarbeit oder

3.	getaktete Arbeit mit vorgeschriebenem Arbeitstempo, wenn die Art 
der Arbeit oder das Arbeitstempo für die stillende Frau oder für ihr 
Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt.

§ 13 Rangfolge der Schutzmaßnahmen: Umgestaltung der 
Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzwechsel und betriebliches 
Beschäftigungsverbot

(1)	Werden unverantwortbare Gefährdungen im Sinne von § 9, § 11 oder 
§ 12 festgestellt, hat der Arbeitgeber für jede Tätigkeit einer schwan-
geren oder stillenden Frau Schutzmaßnahmen in folgender Rangfolge 
zu treffen:

1.	Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingungen für die schwangere 
oder stillende Frau durch Schutzmaßnahmen nach Maßgabe des 
§ 9 Absatz 2 umzugestalten.

2.	Kann der Arbeitgeber unverantwortbare Gefährdungen für die 
schwangere oder stillende Frau nicht durch die Umgestaltung der 
Arbeitsbedingungen nach Nummer 1 ausschließen oder ist eine 
Umgestaltung wegen des nachweislich unverhältnismäßigen Auf-
wandes nicht zumutbar, hat der Arbeitgeber die Frau an einem an-
deren geeigneten Arbeitsplatz einzusetzen, wenn er einen solchen 
Arbeitsplatz zur Verfügung stellen kann und dieser Arbeitsplatz der 
schwangeren oder stillenden Frau zumutbar ist.

3.	Kann der Arbeitgeber unverantwortbare Gefährdungen für die 
schwangere oder stillende Frau weder durch Schutzmaßnahmen 
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nach Nummer 1 noch durch einen Arbeitsplatzwechsel nach Num-
mer 2 ausschließen, darf er die schwangere oder stillende Frau 
nicht weiter beschäftigen.

(2)	Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf keine Heimarbeit an 
schwangere oder stillende Frauen ausgeben, wenn unverantwortbare 
Gefährdungen nicht durch Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 Num-
mer 1 ausgeschlossen werden können.

§ 14 Dokumentation und Information durch den Arbeitgeber29

(1)	Der Arbeitgeber hat die Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach 
§ 10 durch Unterlagen zu dokumentieren, aus denen Folgendes er-
sichtlich ist:

1.	das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach § 10 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 und der Bedarf an Schutzmaßnahmen nach § 10 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2,

2.	die Festlegung der erforderlichen Schutzmaßnahmen nach § 10 
Absatz 2 Satz 1 sowie das Ergebnis ihrer Überprüfung nach § 9 
Absatz 1 Satz 2 und

3.	das Angebot eines Gesprächs mit der Frau über weitere Anpassun-
gen ihrer Arbeitsbedingungen nach § 10 Absatz 2 Satz 2 oder der 
Zeitpunkt eines solchen Gesprächs.

Wenn die Beurteilung nach § 10 Absatz 1 ergibt, dass die schwange-
re oder stillende Frau oder ihr Kind keiner Gefährdung im Sinne von 
§ 9 Absatz 2 ausgesetzt ist oder sein kann, reicht es aus, diese Fest-
stellung in einer für den Arbeitsplatz der Frau oder für die Tätigkeit der 
Frau bereits erstellten Dokumentation der Beurteilung der Arbeitsbe-
dingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes zu vermerken.

(2)	Der Arbeitgeber hat alle Personen, die bei ihm beschäftigt sind, über 
das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach § 10 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 und über den Bedarf an Schutzmaßnahmen nach § 10 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zu informieren.

(3)	Der Arbeitgeber hat eine schwangere oder stillende Frau über die 
Gefährdungsbeurteilung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 
über die damit verbundenen für sie erforderlichen Schutzmaßnahmen 
nach § 10 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 13 zu informieren.

29  (+++ § 14: Zur Nichtanwendung vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 6 +++)
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§ 15 Mitteilungen und Nachweise der schwangeren und stillenden 
Frauen

(1)	Eine schwangere Frau soll ihrem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft 
und den voraussichtlichen Tag der Entbindung mitteilen, sobald sie 
weiß, dass sie schwanger ist. Eine stillende Frau soll ihrem Arbeitge-
ber so früh wie möglich mitteilen, dass sie stillt.

(2)	Auf Verlangen des Arbeitgebers soll eine schwangere Frau als Nach-
weis über ihre Schwangerschaft ein ärztliches Zeugnis oder das Zeug-
nis einer Hebamme oder eines Entbindungspflegers vorlegen. Das 
Zeugnis über die Schwangerschaft soll den voraussichtlichen Tag der 
Entbindung enthalten.

UNTERABSCHNITT 3 
Ärztlicher Gesundheitsschutz

§ 16 Ärztliches Beschäftigungsverbot

(1)	Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau nicht beschäftigen, soweit 
nach einem ärztlichen Zeugnis ihre Gesundheit oder die ihres Kindes 
bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet ist.

(2)	Der Arbeitgeber darf eine Frau, die nach einem ärztlichen Zeugnis in 
den ersten Monaten nach der Entbindung nicht voll leistungsfähig ist, 
nicht mit Arbeiten beschäftigen, die ihre Leistungsfähigkeit überstei-
gen.

ABSCHNITT 3 
Kündigungsschutz

§ 17 Kündigungsverbot

(1)	Die Kündigung gegenüber einer Frau ist unzulässig

1.	während ihrer Schwangerschaft,

2.	bis zum Ablauf von vier Monaten nach einer Fehlgeburt nach der 
zwölften Schwangerschaftswoche und

3.	bis zum Ende ihrer Schutzfrist nach der Entbindung, mindestens 
jedoch bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung,

wenn dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung die Schwanger-
schaft, die Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche 
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oder die Entbindung bekannt ist oder wenn sie ihm innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird. Das Überschrei-
ten dieser Frist ist unschädlich, wenn die Überschreitung auf einem 
von der Frau nicht zu vertretenden Grund beruht und die Mitteilung 
unverzüglich nachgeholt wird. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend 
für Vorbereitungsmaßnahmen des Arbeitgebers, die er im Hinblick auf 
eine Kündigung der Frau trifft.

(2)	Die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde oder 
die von ihr bestimmte Stelle kann in besonderen Fällen, die nicht mit 
dem Zustand der Frau in der Schwangerschaft, nach einer Fehlgeburt 
nach der zwölften Schwangerschaftswoche oder nach der Entbindung 
in Zusammenhang stehen, ausnahmsweise die Kündigung für zuläs-
sig erklären. Die Kündigung bedarf der Schriftform und muss den 
Kündigungsgrund angeben.

(3)	Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf eine in Heimarbeit be-
schäftigte Frau in den Fristen nach Absatz 1 Satz 1 nicht gegen ihren 
Willen bei der Ausgabe von Heimarbeit ausschließen; die §§ 3, 8, 11, 
12, 13 Absatz 2 und § 16 bleiben unberührt. Absatz 1 gilt auch für 
eine Frau, die der in Heimarbeit beschäftigten Frau gleichgestellt ist 
und deren Gleichstellung sich auch auf § 29 des Heimarbeitsgeset-
zes erstreckt. Absatz 2 gilt für eine in Heimarbeit beschäftigte Frau 
und eine ihr Gleichgestellte entsprechend.

ABSCHNITT 4 
Leistungen

§ 18 Mutterschutzlohn30

Eine Frau, die wegen eines Beschäftigungsverbots außerhalb der Schutz-
fristen vor oder nach der Entbindung teilweise oder gar nicht beschäftigt 
werden darf, erhält von ihrem Arbeitgeber Mutterschutzlohn. Als Mutter-
schutzlohn wird das durchschnittliche Arbeitsentgelt der letzten drei abge-
rechneten Kalendermonate vor dem Eintritt der Schwangerschaft gezahlt. 

Dies gilt auch, wenn wegen dieses Verbots die Beschäftigung oder die 
Entlohnungsart wechselt. Beginnt das Beschäftigungsverhältnis erst 
nach Eintritt der Schwangerschaft, ist das durchschnittliche Arbeitsent-

30  (+++ § 18: Zur Nichtanwendung vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3, 7 u. 8 +++)
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gelt aus dem Arbeitsentgelt der ersten drei Monate der Beschäftigung zu 
berechnen.

§ 19 Mutterschaftsgeld31

(1)	Eine Frau, die Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, erhält für 
die Zeit der Schutzfristen vor und nach der Entbindung sowie für den 
Entbindungstag Mutterschaftsgeld nach den Vorschriften des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch oder nach den Vorschriften des Zweiten Ge-
setzes über die Krankenversicherung der Landwirte.

(2)	Eine Frau, die nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, er-
hält für die Zeit der Schutzfristen vor und nach der Entbindung so-
wie für den Entbindungstag Mutterschaftsgeld zu Lasten des Bundes 
in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch über das Mutterschaftsgeld, jedoch insgesamt 
höchstens 210 Euro. Das Mutterschaftsgeld wird dieser Frau auf An-
trag vom Bundesamt für Soziale Sicherung gezahlt. Endet das Be-
schäftigungsverhältnis nach Maßgabe von § 17 Absatz 2 durch eine 
Kündigung, erhält die Frau Mutterschaftsgeld in entsprechender An-
wendung der Sätze 1 und 2 für die Zeit nach dem Ende des Beschäf-
tigungsverhältnisses.

§ 20 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld32

(1)	Eine Frau erhält während ihres bestehenden Beschäftigungsverhält-
nisses für die Zeit der Schutzfristen vor und nach der Entbindung so-
wie für den Entbindungstag von ihrem Arbeitgeber einen Zuschuss 
zum Mutterschaftsgeld. Als Zuschuss zum Mutterschaftsgeld wird 
der Unterschiedsbetrag zwischen 13 Euro und dem um die gesetz-
lichen Abzüge verminderten durchschnittlichen kalendertäglichen 
Arbeitsentgelt der letzten drei abgerechneten Kalendermonate vor 
Beginn der Schutzfrist vor der Entbindung gezahlt. Einer Frau, deren 
Beschäftigungsverhältnis während der Schutzfristen vor oder nach 
der Entbindung beginnt, wird der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 
von Beginn des Beschäftigungsverhältnisses an gezahlt.

(2)	Ist eine Frau für mehrere Arbeitgeber tätig, sind für die Berechnung 
des Arbeitgeberzuschusses nach Absatz 1 die durchschnittlichen 

31  (+++ § 19: Zur Nichtanwendung vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3, 8 +++) 
(+++ § 19 Abs. 2: Zur Nichtanwendung vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 7 +++)

32  (+++ § 20: Zur Nichtanwendung vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3, 7 u. 8 +++)
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kalendertäglichen Arbeitsentgelte aus diesen Beschäftigungsverhält-
nissen zusammenzurechnen. Den sich daraus ergebenden Betrag 
zahlen die Arbeitgeber anteilig im Verhältnis der von ihnen gezahlten 
durchschnittlichen kalendertäglichen Arbeitsentgelte.

(3)	Endet das Beschäftigungsverhältnis nach Maßgabe von § 17 Absatz 2 
durch eine Kündigung, erhält die Frau für die Zeit nach dem Ende des 
Beschäftigungsverhältnisses den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 
nach Absatz 1 von der für die Zahlung des Mutterschaftsgeldes zu-
ständigen Stelle. Satz 1 gilt entsprechend, wenn der Arbeitgeber we-
gen eines Insolvenzereignisses im Sinne von § 165 Absatz 1 Satz 2 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch den Zuschuss nach Absatz 1 
nicht zahlen kann.

§ 21 Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts33

(1)	Bei der Bestimmung des Berechnungszeitraumes für die Ermittlung 
des durchschnittlichen Arbeitsentgelts für die Leistungen nach den 
§§ 18 bis 20 bleiben Zeiten unberücksichtigt, in denen die Frau infol-
ge unverschuldeter Fehlzeiten kein Arbeitsentgelt erzielt hat. War das 
Beschäftigungsverhältnis kürzer als drei Monate, ist der Berechnung 
der tatsächliche Zeitraum des Beschäftigungsverhältnisses zugrunde 
zu legen.

(2)	Für die Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts für die Leis
tungen nach den §§ 18 bis 20 bleiben unberücksichtigt:

1.	einmalig gezahltes Arbeitsentgelt im Sinne von § 23a des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch,

2.	Kürzungen des Arbeitsentgelts, die im Berechnungszeitraum infol-
ge von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen oder unverschuldetem Arbeits-
versäumnis eintreten, und

3.	im Fall der Beendigung der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz das Arbeitsentgelt aus Teilzeitbeschäftigung, 
das vor der Beendigung der Elternzeit während der Elternzeit er-
zielt wurde, soweit das durchschnittliche Arbeitsentgelt ohne die 
Berücksichtigung der Zeiten, in denen dieses Arbeitsentgelt erzielt 
wurde, höher ist.

(3)	Ist die Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts entspre-
chend den Absätzen 1 und 2 nicht möglich, ist das durchschnittliche 

33  (+++ § 21: Zur Nichtanwendung vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 u. 8 +++)
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kalendertägliche Arbeitsentgelt einer vergleichbar beschäftigten Per-
son zugrunde zu legen.

(4)	Bei einer dauerhaften Änderung der Arbeitsentgelthöhe ist die geän-
derte Arbeitsentgelthöhe bei der Ermittlung des durchschnittlichen 
Arbeitsentgelts für die Leistungen nach den §§ 18 bis 20 zugrunde zu 
legen, und zwar

1.	für den gesamten Berechnungszeitraum, wenn die Änderung wäh-
rend des Berechnungszeitraums wirksam wird,

2.	ab Wirksamkeit der Änderung der Arbeitsentgelthöhe, wenn die 
Änderung der Arbeitsentgelthöhe nach dem Berechnungszeitraum 
wirksam wird.

§ 22 Leistungen während der Elternzeit34

Während der Elternzeit sind Ansprüche auf Leistungen nach den §§ 18 
und 20 aus dem wegen der Elternzeit ruhenden Arbeitsverhältnis ausge-
schlossen. Übt die Frau während der Elternzeit eine Teilzeitarbeit aus, ist 
für die Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts nur das Arbeits-
entgelt aus dieser Teilzeitarbeit zugrunde zu legen.

§ 23 Entgelt bei Freistellung für Untersuchungen und zum Stillen35

(1)	Durch die Gewährung der Freistellung nach § 7 darf bei der schwan-
geren oder stillenden Frau kein Entgeltausfall eintreten. Freistellungs-
zeiten sind weder vor- noch nachzuarbeiten. Sie werden nicht auf 
Ruhepausen angerechnet, die im Arbeitszeitgesetz oder in anderen 
Vorschriften festgelegt sind.

(2)	Der Auftraggeber oder Zwischenmeister hat einer in Heimarbeit be-
schäftigten Frau und der ihr Gleichgestellten für die Stillzeit ein Ent-
gelt zu zahlen, das nach der Höhe des durchschnittlichen Stunden-
entgelts für jeden Werktag zu berechnen ist. Ist eine Frau für mehrere 
Auftraggeber oder Zwischenmeister tätig, haben diese das Entgelt für 
die Stillzeit zu gleichen Teilen zu zahlen. Auf das Entgelt finden die 
Vorschriften der §§ 23 bis 25 des Heimarbeitsgesetzes über den Ent-
geltschutz Anwendung.

34  (+++ § 22: Zur Nichtanwendung vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 u. 8 +++)

35  (+++ § 23: Zur Nichtanwendung vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 8 +++)
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§ 24 Fortbestehen des Erholungsurlaubs bei 
Beschäftigungsverboten36

Für die Berechnung des Anspruchs auf bezahlten Erholungsurlaub gel-
ten die Ausfallzeiten wegen eines Beschäftigungsverbots als Beschäf-
tigungszeiten. Hat eine Frau ihren Urlaub vor Beginn eines Beschäfti-
gungsverbots nicht oder nicht vollständig erhalten, kann sie nach dem 
Ende des Beschäftigungsverbots den Resturlaub im laufenden oder im 
nächsten Urlaubsjahr beanspruchen.

§ 25 Beschäftigung nach dem Ende des Beschäftigungsverbots

Mit dem Ende eines Beschäftigungsverbots im Sinne von § 2 Absatz 3 
hat eine Frau das Recht, entsprechend den vertraglich vereinbarten Be-
dingungen beschäftigt zu werden.

ABSCHNITT 5 
Durchführung des Gesetzes

§ 26 Aushang des Gesetzes

(1)	In Betrieben und Verwaltungen, in denen regelmäßig mehr als drei 
Frauen beschäftigt werden, hat der Arbeitgeber eine Kopie dieses 
Gesetzes an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen oder auszu-
hängen. Dies gilt nicht, wenn er das Gesetz für die Personen, die bei 
ihm beschäftigt sind, in einem elektronischen Verzeichnis jederzeit 
zugänglich gemacht hat.

(2)	Für eine in Heimarbeit beschäftigte Frau oder eine ihr Gleichgestell-
te muss der Auftraggeber oder Zwischenmeister in den Räumen der 
Ausgabe oder Abnahme von Heimarbeit eine Kopie dieses Gesetzes 
an geeigneter Stelle zur Einsicht auslegen oder aushängen. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend.

§ 27 Mitteilungs- und Aufbewahrungspflichten des Arbeitgebers, 
Offenbarungsverbot der mit der Überwachung beauftragten Personen

(1)	Der Arbeitgeber hat die Aufsichtsbehörde unverzüglich zu benachrich-
tigen,

1.	wenn eine Frau ihm mitgeteilt hat,

a.	dass sie schwanger ist oder

36  (+++ § 24: Zur Nichtanwendung vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 8 +++)
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b.	dass sie stillt, es sei denn, er hat die Aufsichtsbehörde bereits 
über die Schwangerschaft dieser Frau benachrichtigt, oder

2.	wenn er beabsichtigt, eine schwangere oder stillende Frau zu be-
schäftigen

a.	bis 22 Uhr nach den Vorgaben des § 5 Absatz 2 Satz 2 und 3,

b.	an Sonn- und Feiertagen nach den Vorgaben des § 6 Absatz 1 
Satz 2 und 3 oder Absatz 2 Satz 2 und 3 oder

c.	mit getakteter Arbeit im Sinne von § 11 Absatz 6 Nummer 3 
oder § 12 Absatz 5 Nummer 3.

Er darf diese Informationen nicht unbefugt an Dritte weitergeben.

(2)	Der Arbeitgeber hat der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die Angaben 
zu machen, die zur Erfüllung der Aufgaben dieser Behörde erforderlich 
sind. Er hat die Angaben wahrheitsgemäß, vollständig und rechtzeitig 
zu machen.

(3)	Der Arbeitgeber hat der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die Unterla-
gen zur Einsicht vorzulegen oder einzusenden, aus denen Folgendes 
ersichtlich ist:

1.	die Namen der schwangeren oder stillenden Frauen, die bei ihm 
beschäftigt sind,

2.	die Art und der zeitliche Umfang ihrer Beschäftigung,

3.	die Entgelte, die an sie gezahlt worden sind,

4.	die Ergebnisse der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 10 
und

5.	alle sonstigen nach Absatz 2 erforderlichen Angaben.

(4)	Die auskunftspflichtige Person kann die Auskunft auf solche Fragen 
oder die Vorlage derjenigen Unterlagen verweigern, deren Beantwor-
tung oder Vorlage sie selbst oder einen ihrer in § 383 Absatz 1 Num-
mer 1 bis 3 der Zivilprozessordung bezeichneten Angehörigen der 
Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit 
aussetzen würde. Die auskunftspflichtige Person ist darauf hinzuwei-
sen.

(5)	Der Arbeitgeber hat die in Absatz 3 genannten Unterlagen mindes
tens bis zum Ablauf von zwei Jahren nach der letzten Eintragung auf-
zubewahren.

(6)	Die mit der Überwachung beauftragten Personen der Aufsichtsbehörde 
dürfen die ihnen bei ihrer Überwachungstätigkeit zur Kenntnis gelang-
ten Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse nur in den gesetzlich geregel-
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ten Fällen oder zur Verfolgung von Rechtsverstößen oder zur Erfüllung 
von gesetzlich geregelten Aufgaben zum Schutz der Umwelt den dafür 
zuständigen Behörden offenbaren. Soweit es sich bei Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnissen um Informationen über die Umwelt im Sinne 
des Umweltinformationsgesetzes handelt, richtet sich die Befugnis zu 
ihrer Offenbarung nach dem Umweltinformationsgesetz.

§ 28 Behördliches Genehmigungsverfahren für eine Beschäftigung 
zwischen 20 Uhr und 22 Uhr

(1)	Die Aufsichtsbehörde kann abweichend von § 5 Absatz 1 Satz 1 auf 
Antrag des Arbeitgebers genehmigen, dass eine schwangere oder stil-
lende Frau zwischen 20 Uhr und 22 Uhr beschäftigt wird, wenn

1.	sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,

2.	nach ärztlichem Zeugnis nichts gegen die Beschäftigung der Frau 
bis 22 Uhr spricht und

3.	insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwan-
gere Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Dem Antrag ist die Dokumentation der Beurteilung der Arbeitsbedin-
gungen nach § 14 Absatz 1 beizufügen. Die schwangere oder stil-
lende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 1 Nummer 1 jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen.

(2)	Solange die Aufsichtsbehörde den Antrag nicht ablehnt oder die Be-
schäftigung zwischen 20 Uhr und 22 Uhr nicht vorläufig untersagt, 
darf der Arbeitgeber die Frau unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 1 beschäftigen. Die Aufsichtsbehörde hat dem Arbeitgeber nach 
Eingang des Antrags unverzüglich eine Mitteilung zu machen, wenn 
die für den Antrag nach Absatz 1 erforderlichen Unterlagen unvoll-
ständig sind. Die Aufsichtsbehörde kann die Beschäftigung vorläufig 
untersagen, soweit dies erforderlich ist, um den Schutz der Gesund-
heit der Frau oder ihres Kindes sicherzustellen.

(3)	Lehnt die Aufsichtsbehörde den Antrag nicht innerhalb von sechs 
Wochen nach Eingang des vollständigen Antrags ab, gilt die Geneh-
migung als erteilt. Auf Verlangen ist dem Arbeitgeber der Eintritt der 
Genehmigungsfiktion (§ 42a des Verwaltungsverfahrensgesetzes) zu 
bescheinigen.

(4)	Im Übrigen gelten die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes.
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§ 29 Zuständigkeit und Befugnisse der Aufsichtsbehörden, 
Jahresbericht

(1)	Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes 
und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften obliegt 
den nach Landesrecht zuständigen Behörden (Aufsichtsbehörden).

(2)	Die Aufsichtsbehörden haben dieselben Befugnisse wie die nach 
§ 22 Absatz 2 und 3 des Arbeitsschutzgesetzes mit der Überwachung 
beauftragten Personen. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

(3)	Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen die erforderlichen Maßnah-
men anordnen, die der Arbeitgeber zur Erfüllung derjenigen Pflichten 
zu treffen hat, die sich aus Abschnitt 2 dieses Gesetzes und aus den 
aufgrund des § 31 Nummer 1 bis 5 erlassenen Rechtsverordnungen 
ergeben. Insbesondere kann die Aufsichtsbehörde:

1.	in besonders begründeten Einzelfällen Ausnahmen vom Verbot der 
Mehrarbeit nach § 4 Absatz 1 Satz 1, 2 oder 4 sowie vom Verbot 
der Nachtarbeit auch zwischen 22 Uhr und 6 Uhr nach § 5 Absatz 1 
Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 bewilligen, wenn

a.	sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,

b.	nach ärztlichem Zeugnis nichts gegen die Beschäftigung spricht 
und

c.	in den Fällen des § 5 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 ins-
besondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwange-
re Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist,

2.	verbieten, dass ein Arbeitgeber eine schwangere oder stillende 
Frau

a.	nach § 5 Absatz 2 Satz 2 zwischen 20 Uhr und 22 Uhr beschäf-
tigt oder

b.	nach § 6 Absatz 1 Satz 2 oder nach § 6 Absatz 2 Satz 2 an 
Sonn- und Feiertagen beschäftigt,

3.	Einzelheiten zur Freistellung zum Stillen nach § 7 Absatz 2 und zur 
Bereithaltung von Räumlichkeiten, die zum Stillen geeignet sind, 
anordnen,

4.	Einzelheiten zur zulässigen Arbeitsmenge nach § 8 anordnen,

5.	Schutzmaßnahmen nach § 9 Absatz 1 bis 3 und nach § 13 anord-
nen,
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6.	Einzelheiten zu Art und Umfang der Beurteilung der Arbeitsbedin-
gungen nach § 10 anordnen,

7.	bestimmte Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen nach § 11 oder 
nach § 12 verbieten,

8.	Ausnahmen von den Vorschriften des § 11 Absatz 6 Nummer 1 
und 2 und des § 12 Absatz 5 Nummer 1 und 2 bewilligen, wenn 
die Art der Arbeit und das Arbeitstempo keine unverantwortbare 
Gefährdung für die schwangere oder stillende Frau oder für ihr Kind 
darstellen, und

9.	Einzelheiten zu Art und Umfang der Dokumentation und Informati-
on nach § 14 anordnen.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 
Nummer 1 Buchstabe a jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerru-
fen.

(4)	Die Aufsichtsbehörde berät den Arbeitgeber bei der Erfüllung seiner 
Pflichten nach diesem Gesetz sowie die bei ihm beschäftigten Per-
sonen zu ihren Rechten und Pflichten nach diesem Gesetz; dies gilt 
nicht für die Rechte und Pflichten nach den §§ 18 bis 22.

(5)	Für Betriebe und Verwaltungen im Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums der Verteidigung wird die Aufsicht nach Absatz 1 durch 
das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte 
Stelle in eigener Zuständigkeit durchgeführt.

(6)	Die zuständigen obersten Landesbehörden haben über die Überwa-
chungstätigkeit der ihnen unterstellten Behörden einen Jahresbericht 
zu veröffentlichen. Der Jahresbericht umfasst auch Angaben zur Erfül-
lung von Unterrichtungspflichten aus internationalen Übereinkommen 
oder Rechtsakten der Europäischen Union, soweit sie den Mutter-
schutz betreffen.

§ 30 Ausschuss für Mutterschutz

(1)	Beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
wird ein Ausschuss für Mutterschutz gebildet, in dem geeignete Per-
sonen vonseiten der öffentlichen und privaten Arbeitgeber, der Aus-
bildungsstellen, der Gewerkschaften, der Studierendenvertretungen 
und der Landesbehörden sowie weitere geeignete Personen, insbe-
sondere aus der Wissenschaft, vertreten sein sollen. Dem Ausschuss 
sollen nicht mehr als 15 Mitglieder angehören. Für jedes Mitglied ist 
ein stellvertretendes Mitglied zu benennen.Die Mitgliedschaft im Aus-
schuss für Mutterschutz ist ehrenamtlich.
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(2)	Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend be-
ruft im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales, dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung die Mitglieder des Ausschusses 
für Mutterschutz und die stellvertretenden Mitglieder. Der Ausschuss 
gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die Geschäftsordnung und die Wahl 
der oder des Vorsitzenden bedürfen der Zustimmung des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Zustimmung 
erfolgt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales und dem Bundesministerium für Gesundheit.

(3)	Zu den Aufgaben des Ausschusses für Mutterschutz gehört es,

1.	Art, Ausmaß und Dauer der möglichen unverantwortbaren Gefähr-
dungen einer schwangeren oder stillenden Frau und ihres Kindes 
nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zu ermitteln und zu be-
gründen,

2.	sicherheitstechnische, arbeitsmedizinische und arbeitshygieni-
sche Regeln zum Schutz der schwangeren oder stillenden Frau und 
ihres Kindes aufzustellen und

3.	das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
in allen mutterschutzbezogenen Fragen zu beraten.

Der Ausschuss arbeitet eng mit den Ausschüssen nach § 18 Absatz 
2 Nummer 5 des Arbeitsschutzgesetzes zusammen.

(4)	Nach Prüfung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, durch das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales, durch das Bundesministerium für Gesundheit und durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung kann das Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen 
mit den anderen in diesem Absatz genannten Bundesministerien die 
vom Ausschuss für Mutterschutz nach Absatz 3 aufgestellten Regeln 
und Erkenntnisse im Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlichen.

(5)	Die Bundesministerien sowie die obersten Landesbehörden können 
zu den Sitzungen des Ausschusses für Mutterschutz Vertreterinnen 
oder Vertreter entsenden. Auf Verlangen ist ihnen in der Sitzung das 
Wort zu erteilen.

(6)	Die Geschäfte des Ausschusses für Mutterschutz werden vom Bun-
desamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben geführt.
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§ 31 Erlass von Rechtsverordnungen

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates Folgendes zu regeln:

1.	nähere Bestimmungen zum Begriff der unverantwortbaren Gefähr-
dung nach § 9 Absatz 2 Satz 2 und 3,

2.	nähere Bestimmungen zur Durchführung der erforderlichen Schutz-
maßnahmen nach § 9 Absatz 1 und 2 und nach § 13,

3.	nähere Bestimmungen zu Art und Umfang der Beurteilung der Ar-
beitsbedingungen nach § 10,

4.	Festlegungen von unzulässigen Tätigkeiten und Arbeitsbedingun-
gen im Sinne von § 11 oder § 12 oder von anderen nach diesem 
Gesetz unzulässigen Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen,

5.	nähere Bestimmungen zur Dokumentation und Information nach 
§ 14,

6.	nähere Bestimmungen zur Ermittlung des durchschnittlichen Ar-
beitsentgelts im Sinne der §§ 18 bis 22 und

7.	nähere Bestimmungen zum erforderlichen Inhalt der Benachrichti-
gung, ihrer Form, der Art und Weise der Übermittlung sowie die Emp-
fänger der vom Arbeitgeber nach § 27 zu meldenden Informationen.

ABSCHNITT 6 
Bußgeldvorschriften, Strafvorschriften

§ 32 Bußgeldvorschriften

(1)	Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.	entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 4, ent-
gegen § 3 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2 oder 3, 
entgegen § 3 Absatz 3 Satz 1, § 3 Absatz 5 Satz 1, § 4 Absatz 1 
Satz 1, 2 oder 4 oder § 5 Absatz 1 Satz 1, § 6 Absatz 1 Satz 1, 
§ 13 Absatz 1 Nummer 3 oder § 16 eine Frau beschäftigt,

2.	entgegen § 4 Absatz 2 eine Ruhezeit nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig gewährt,

3.	entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 oder § 6 Absatz 2 Satz 1 eine Frau 
tätig werden lässt,

4.	entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, 
oder entgegen § 7 Absatz 2 Satz 1 eine Frau nicht freistellt,

5.	entgegen § 8 oder § 13 Absatz 2 Heimarbeit ausgibt,
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6.	entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 31 Nummer 3, eine Gefährdung nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig beurteilt oder eine Ermittlung 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig durchführt,

7.	entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 31 Nummer 3, eine Schutzmaßnahme 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig festlegt,

8.	entgegen § 10 Absatz 3 eine Frau eine andere als die dort be-
zeichnete Tätigkeit ausüben lässt,

9.	entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung nach § 31 Nummer 5 eine Dokumentation nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt,

10.	entgegen § 14 Absatz 2 oder 3, jeweils in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 31 Nummer 5, eine Information nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gibt,

11.	entgegen § 27 Absatz 1 Satz 1 die Aufsichtsbehörde nicht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig benachrichtigt,

12.	entgegen § 27 Absatz 1 Satz 2 eine Information weitergibt,

13.	entgegen § 27 Absatz 2 eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig macht,

14.	entgegen § 27 Absatz 3 eine Unterlage nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht oder nicht rechtzeitig einsen-
det,

15.	entgegen § 27 Absatz 5 eine Unterlage nicht oder nicht minde-
stens zwei Jahre aufbewahrt,

16.	einer vollziehbaren Anordnung nach § 29 Absatz 3 Satz 1 zuwider-
handelt oder

17.	einer Rechtsverordnung nach § 31 Nummer 4 oder einer vollzieh-
baren Anordnung aufgrund einer solchen Rechtsverordnung zuwi-
derhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten 
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(2)	Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 
bis 5, 8, 16 und 17 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in 
den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahn-
det werden.
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§ 33 Strafvorschriften

Wer eine in § 32 Absatz 1 Nummer 1 bis 5, 8, 16 und 17 bezeichnete 
vorsätzliche Handlung begeht und dadurch die Gesundheit der Frau oder 
ihres Kindes gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bestraft.

ABSCHNITT 7 
Schlussvorschriften

§ 34 Evaluationsbericht

Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag zum 1. Januar 
2021 einen Evaluationsbericht über die Auswirkungen des Gesetzes vor. 
Schwerpunkte des Berichts sollen die Handhabbarkeit der gesetzlichen 
Regelung in der betrieblichen und behördlichen Praxis, die Wirksamkeit 
und die Auswirkungen des Gesetzes im Hinblick auf seinen Anwendungs-
bereich, die Auswirkungen der Regelungen zum Verbot der Mehr- und 
Nachtarbeit sowie zum Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit und die Ar-
beit des Ausschusses für Mutterschutz sein. Der Bericht darf keine per-
sonenbezogenen Daten enthalten.
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	¼ Gesetz über den Nachweis der für ein 
Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen 
Bedingungen (Nachweisgesetz – Nach-
wG)

Ausfertigungsdatum: 20.07.199537

Vollzitat:

„Nachweisgesetz vom 20. Juli 1995 (BGBl. I S. 946), das zuletzt durch 
Artikel 50 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 
geändert worden ist“

Stand:	 Zuletzt geändert durch Art. 50 G v. 23.10.2024 I Nr. 323

§ 1 Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für alle Arbeitnehmer. Praktikanten, die gemäß § 22 
Absatz 1 des Mindestlohngesetzes als Arbeitnehmer gelten, sind Ar-
beitnehmer im Sinne dieses Gesetzes.

§ 2 Nachweispflicht

(1)	Der Arbeitgeber hat die wesentlichen Vertragsbedingungen des 
Arbeitsverhältnisses innerhalb der Fristen des Satzes 9 schrift-
lich niederzulegen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem Ar-
beitnehmer auszuhändigen. Die Niederschrift nach Satz 1 kann in 
Textform (§  126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs) abgefasst und 
elektronisch übermittelt werden, sofern das Dokument für den Ar-
beitnehmer zugänglich ist, gespeichert und ausgedruckt werden 
kann und der Arbeitgeber den Arbeitnehmer mit der Übermittlung 
auffordert, einen Empfangsnachweis zu erteilen. Im Fall des Sat-
zes 2 hat der Arbeitgeber auf Verlangen des Arbeitnehmers die Nie-
derschrift unter Hinweis auf den Geltungsbeginn der wesentlichen 
Vertragsbedingungen unverzüglich in der Form der Sätze 1 und 8 
zu erteilen. Satz 3 gilt entsprechend, wenn die wesentlichen Ver-
tragsbedingungen nicht nachgewiesen wurden. Die Verjährung des 
Anspruchs nach den Sätzen 3 und 4 beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem das Arbeitsverhältnis endet. Die Sätze 2 bis 5 finden 

37  (+++ Textnachweis ab: 28.7.1995 +++)
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keine Anwendung auf Arbeitnehmer, die in einem Wirtschaftsbereich 
oder Wirtschaftszweig nach § 2a Absatz 1 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes tätig sind. In die Niederschrift sind mindestens 
aufzunehmen:

1.	 der Name und die Anschrift der Vertragsparteien,

2.	der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses,

3.	bei befristeten Arbeitsverhältnissen: das Enddatum oder die vor-
hersehbare Dauer des Arbeitsverhältnisses,

4.	der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an einem be-
stimmten Arbeitsort tätig sein soll, ein Hinweis darauf, daß der 
Arbeitnehmer an verschiedenen Orten beschäftigt werden oder 
seinen Arbeitsort frei wählen kann,

5.	eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeit-
nehmer zu leistenden Tätigkeit,

6.	sofern vereinbart, die Dauer der Probezeit,

7.	die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts ein-
schließlich der Vergütung von Überstunden, der Zuschläge, der 
Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Bestand-
teile des Arbeitsentgelts, die jeweils getrennt anzugeben sind, 
und deren Fälligkeit sowie die Art der Auszahlung,

8.	die vereinbarte Arbeitszeit, vereinbarte Ruhepausen und Ruhezei-
ten sowie bei vereinbarter Schichtarbeit das Schichtsystem, der 
Schichtrhythmus und Voraussetzungen für Schichtänderungen,

9.	bei Arbeit auf Abruf nach § 12 des Teilzeit- und Befristungsgeset-
zes:

a.	die Vereinbarung, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung 
entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen hat,

b.	die Zahl der mindestens zu vergütenden Stunden,

c.	der Zeitrahmen, bestimmt durch Referenztage und Referenz-
stunden, der für die Erbringung der Arbeitsleistung festgelegt 
ist, und

d.	die Frist, innerhalb derer der Arbeitgeber die Lage der Arbeits-
zeit im Voraus mitzuteilen hat,

10.	sofern vereinbart, die Möglichkeit der Anordnung von Überstun-
den und deren Voraussetzungen,

11.	die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs,
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12.	ein etwaiger Anspruch auf vom Arbeitgeber bereitgestellte Fort-
bildung,

13.	wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine betriebliche Al-
tersversorgung über einen Versorgungsträger zusagt, der Name 
und die Anschrift dieses Versorgungsträgers; die Nachweis-
pflicht entfällt, wenn der Versorgungsträger zu dieser Informati-
on verpflichtet ist,

14.	das bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses von Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer einzuhaltende Verfahren, mindestens das 
Schriftformerfordernis und die Fristen für die Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses, sowie die Frist zur Erhebung einer Kündi-
gungsschutzklage; § 7 des Kündigungsschutzgesetzes ist auch 
bei einem nicht ordnungsgemäßen Nachweis der Frist zur Erhe-
bung einer Kündigungsschutzklage anzuwenden,

15.	ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die auf das 
Arbeitsverhältnis anwendbaren Tarifverträge, Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen sowie Regelungen paritätisch besetzter 
Kommissionen, die auf der Grundlage kirchlichen Rechts Ar-
beitsbedingungen für den Bereich kirchlicher Arbeitgeber fest-
legen.

Der Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen nach Satz 1 
in elektronischer Form ist ausgeschlossen. Dem Arbeitnehmer ist 
die Niederschrift mit den Angaben nach Satz 7 Nummer 1, 7 und 8 
spätestens am ersten Tag der Arbeitsleistung, die Niederschrift mit 
den Angaben nach Satz 7 Nummer 2 bis 6, 9 und 10 spätestens 
am siebten Kalendertag nach dem vereinbarten Beginn des Arbeits-
verhältnisses und die Niederschrift mit den übrigen Angaben nach 
Satz 7 spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn des 
Arbeitsverhältnisses auszuhändigen.

(1a)	Wer einen Praktikanten einstellt, hat unverzüglich nach Ab-
schluss des Praktikumsvertrages, spätestens vor Aufnahme der 
Praktikantentätigkeit, die wesentlichen Vertragsbedingungen 
schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu unterzeichnen und 
dem Praktikanten auszuhändigen. In die Niederschrift sind min-
destens aufzunehmen:

1.	der Name und die Anschrift der Vertragsparteien,

2.	die mit dem Praktikum verfolgten Lern- und Ausbildungsziele,

3.	Beginn und Dauer des Praktikums,
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4.	Dauer der regelmäßigen täglichen Praktikumszeit,

5.	Zahlung und Höhe der Vergütung,

6.	Dauer des Urlaubs,

7.	ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, 
Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf das Praktikumsver-
hältnis anzuwenden sind.

Absatz 1 Satz 8 gilt entsprechend.

(2)	Hat der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung länger als vier aufeinan-
derfolgende Wochen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu 
erbringen, so hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer vor dessen Ab-
reise die Niederschrift nach Absatz 1 Satz 1 mit allen wesentlichen 
Angaben nach Absatz 1 Satz 7 und folgenden zusätzlichen Angaben 
auszuhändigen:

1.	 das Land oder die Länder, in dem oder in denen die Arbeit im 
Ausland geleistet werden soll, und die geplante Dauer der Arbeit,

2.	die Währung, in der die Entlohnung erfolgt,

3.	sofern vereinbart, mit dem Auslandsaufenthalt verbundene Geld- 
oder Sachleistungen, insbesondere Entsendezulagen und zu er-
stattende Reise-, Verpflegungs- und Unterbringungskosten,

4.	die Angabe, ob eine Rückkehr des Arbeitnehmers vorgesehen ist, 
und gegebenenfalls die Bedingungen der Rückkehr.

Auf die Verpflichtung nach Satz 1 finden folgende Regelungen ent-
sprechende Anwendung:

1.	 Absatz 1 Satz 2, 5 und 6 sowie

2.	Absatz 1 Satz 3 und 4.

(3)	Fällt ein Auslandsaufenthalt nach Absatz 2 in den Anwendungsbe-
reich der Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeit-
nehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen (ABl. L 18 
vom 21.1.1997, S. 1), die durch die Richtlinie (EU) 2018/957 (ABl. 
L 173 vom 9.7.2018, S. 16) geändert worden ist, muss die Nie-
derschrift nach Absatz 1 Satz 1 neben den Angaben nach Absatz 2 
auch folgende zusätzliche Angaben enthalten:

1.	 die Entlohnung, auf die der Arbeitnehmer nach dem Recht des 
Mitgliedstaats oder der Mitgliedstaaten, in dem oder in denen 
der Arbeitnehmer seine Arbeit leisten soll, Anspruch hat,

 �
 In

ha
lt



NachwG� Nachweisgesetz

Die wichtigsten aushangpflichtigen Gesetze 2025
234

2.	den Link zu der einzigen offiziellen nationalen Website, die der 
Mitgliedstaat, in dem der Arbeitnehmer seine Arbeit leisten 
soll, betreibt nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 
2014/67/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 zur Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG über 
die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung 
von Dienstleistungen und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe 
des Binnenmarkt-Informationssystems – („IMI-Verordnung“) (ABl. 
L 159 vom 28.5.2014, S. 11).

Auf die Verpflichtung nach Satz 1 finden folgende Regelungen ent-
sprechende Anwendung:

1.	 Absatz 1 Satz 2, 5 und 6 sowie

2.	Absatz 1 Satz 3 und 4.

(4)	Die Angaben nach Absatz 1 Satz 7 Nummer 6 bis 8 und 10 bis 14 
können ersetzt werden durch einen Hinweis auf die auf das Arbeits-
verhältnis anwendbaren Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstverein-
barungen sowie Regelungen paritätisch besetzter Kommissionen, 
die auf der Grundlage kirchlichen Rechts Arbeitsbedingungen für 
den Bereich kirchlicher Arbeitgeber festlegen. Ist in den Fällen des 
Absatzes 1 Satz 7 Nummer 11 und 14 die jeweilige gesetzliche Re-
gelung maßgebend, so kann hierauf verwiesen werden. Die Anga-
ben nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 Satz 1 Nummer 
1 können ersetzt werden durch einen Hinweis auf konkrete Bestim-
mungen der einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften und 
Satzungen oder Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen 
sowie Regelungen paritätisch besetzter Kommissionen, die auf der 
Grundlage kirchlichen Rechts Arbeitsbedingungen für den Bereich 
kirchlicher Arbeitgeber festlegen.

(5)	Wenn dem Arbeitnehmer ein schriftlicher Arbeitsvertrag ausgehän-
digt worden ist, entfällt die Verpflichtung nach den Absätzen 1, 2 
und 3, soweit der Vertrag die in den Absätzen 1 bis 4 geforderten 
Angaben enthält. Ist dem Arbeitnehmer ein Arbeitsvertrag in Text-
form nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 2 übermittelt worden, ent-
fällt die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 und 2 und den Absätzen 
2 und 3, soweit der Vertrag die in den Absätzen 1 bis 4 geforder-
ten Angaben enthält; unberührt bleibt der Anspruch nach Absatz 1 
Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 oder Ab-
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satz 3 Satz 2 Nummer 2. Satz 2 gilt nicht in den Fällen des Absatzes 
1 Satz 6.

§ 3 Änderung der Angaben

(1)	Eine Änderung der wesentlichen Vertragsbedingungen oder der in 
§ 2 Absatz 2 und 3 genannten Angaben ist dem Arbeitnehmer spä-
testens an dem Tag, an dem sie wirksam wird, schriftlich mitzutei-
len. Auf die Verpflichtung nach Satz 1 finden folgende Regelungen 
entsprechende Anwendung:

1.	 § 2 Absatz 1 Satz 2, 5 und 6 sowie

2.	§ 2 Absatz 1 Satz 3 und 4.

Satz 1 gilt nicht bei einer Änderung der auf das Arbeitsverhältnis an-
wendbaren gesetzlichen Vorschriften, Tarifverträge, Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen sowie Regelungen paritätisch besetzter Kom-
missionen, die auf der Grundlage kirchlichen Rechts Arbeitsbedin-
gungen für den Bereich kirchlicher Arbeitgeber festlegen.

(2)	Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 entfällt, sofern dem Arbeit-
nehmer hinsichtlich der Änderung ein schriftlicher Änderungsvertrag 
ausgehändigt worden ist. Das Gleiche gilt, wenn dem Arbeitnehmer 
hinsichtlich der Änderung ein Änderungsvertrag in Textform nach 
Maßgabe des § 2 Absatz 1 Satz 2 übermittelt worden ist; unberührt 
bleibt der Anspruch nach § 2 Absatz 1 Satz 3. Satz 2 gilt nicht in den 
Fällen des § 2 Absatz 1 Satz 6.

§ 4 Bußgeldvorschriften

(1)	Ordnungswidrig handelt, wer

1.	 entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 eine in § 2 Absatz 1 Satz 7 ge-
nannte wesentliche Vertragsbedingung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht recht-
zeitig aushändigt,

2.	entgegen § 2 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Satz 4, 
jeweils auch in Verbindung mit § 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2, 
Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 oder § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 
2, eine dort genannte Niederschrift nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erteilt,

3.	entgegen § 2 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 3 
Satz 1, eine dort genannte Niederschrift nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig aushändigt oder
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4.	entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig macht.

(2)	Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zweitausend 
Euro geahndet werden.

§ 5 Übergangsvorschrift

Hat das Arbeitsverhältnis bereits vor dem 1. August 2022 bestanden, 
so ist dem Arbeitnehmer auf sein Verlangen spätestens am siebten 
Tag nach Zugang der Aufforderung beim Arbeitgeber die Niederschrift 
mit den Angaben nach § 2 Absatz 1 Satz 7 Nummer 1 bis 10 aus-
zuhändigen; die Niederschrift mit den übrigen Angaben nach § 2 Ab-
satz 1 Satz 7 ist spätestens einen Monat nach Zugang der Aufforde-
rung auszuhändigen. Soweit eine früher ausgestellte Niederschrift oder 
ein schriftlicher Arbeitsvertrag die nach diesem Gesetz erforderlichen 
Angaben enthält, entfällt diese Verpflichtung.

§ 6 Unabdingbarkeit

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zuungunsten des Ar-
beitnehmers abgewichen werden.
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	¼ Gesetz über Teilzeitarbeit und  
befristete Arbeitsverträge  
(Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG)

vom 21.12.2000

Teilzeit- und Befristungsgesetz vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1966), 
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 
1174) geändert worden ist

Zuletzt geändert durch Art. 7 G v. 20.7.2022 I 1174

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 97/81/EG des Rates 
vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen 
Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit (ABl. EG 1998 Nr. L 14 S. 9) und 
- der Richtlinie 1999/70/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zu der EGB-
UNICE-CEEP-Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge (ABl. EG 
1999 Nr. L 175 S. 43).

ABSCHNITT 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zielsetzung

Ziel des Gesetzes ist, Teilzeitarbeit zu fördern, die Voraussetzungen für 
die Zulässigkeit befristeter Arbeitsverträge festzulegen und die Diskrimi-
nierung von teilzeitbeschäftigten und befristet beschäftigten Arbeitneh-
mern zu verhindern.

§ 2 Begriff des teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmers

(1)	Teilzeitbeschäftigt ist ein Arbeitnehmer, dessen regelmäßige Wochen-
arbeitszeit kürzer ist als die eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmers. Ist eine regelmäßige Wochenarbeitszeit nicht verein-
bart, so ist ein Arbeitnehmer teilzeitbeschäftigt, wenn seine regelmä-
ßige Arbeitszeit im Durchschnitt eines bis zu einem Jahr reichenden 
Beschäftigungszeitraums unter der eines vergleichbaren vollzeitbe-
schäftigten Arbeitnehmers liegt. Vergleichbar ist ein vollzeitbeschäf-
tigter Arbeitnehmer des Betriebes mit derselben Art des Arbeitsver-
hältnisses und der gleichen oder einer ähnlichen Tätigkeit. Gibt es im 
Betrieb keinen vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, so 
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ist der vergleichbare vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer auf Grund des 
anwendbaren Tarifvertrages zu bestimmen; in allen anderen Fällen ist 
darauf abzustellen, wer im jeweiligen Wirtschaftszweig üblicherweise 
als vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer anzusehen ist.

(2)	Teilzeitbeschäftigt ist auch ein Arbeitnehmer, der eine geringfügige 
Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch ausübt.

§ 3 Begriff des befristet beschäftigten Arbeitnehmers

(1)	Befristet beschäftigt ist ein Arbeitnehmer mit einem auf bestimmte 
Zeit geschlossenen Arbeitsvertrag. Ein auf bestimmte Zeit geschlos-
sener Arbeitsvertrag (befristeter Arbeitsvertrag) liegt vor, wenn seine 
Dauer kalendermäßig bestimmt ist (kalendermäßig befristeter Ar-
beitsvertrag) oder sich aus Art, Zweck oder Beschaffenheit der Ar-
beitsleistung ergibt (zweckbefristeter Arbeitsvertrag).

(2)	Vergleichbar ist ein unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer des Be-
triebes mit der gleichen oder einer ähnlichen Tätigkeit. Gibt es im Be-
trieb keinen vergleichbaren unbefristet beschäftigten Arbeitnehmer, 
so ist der vergleichbare unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer auf 
Grund des anwendbaren Tarifvertrages zu bestimmen; in allen ande-
ren Fällen ist darauf abzustellen, wer im jeweiligen Wirtschaftszweig 
üblicherweise als vergleichbarer unbefristet beschäftigter Arbeitneh-
mer anzusehen ist.

§ 4 Verbot der Diskriminierung

(1)	Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Teilzeitarbeit 
nicht schlechter behandelt werden als ein vergleichbarer vollzeitbe-
schäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, dass sachliche Gründe eine 
unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Einem teilzeitbeschäftig-
ten Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare geldwer-
te Leistung mindestens in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil 
seiner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines vergleichbaren vollzeitbe-
schäftigten Arbeitnehmers entspricht.

(2)	Ein befristet beschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Befristung 
des Arbeitsvertrages nicht schlechter behandelt werden, als ein ver-
gleichbarer unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, dass 
sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Ei-
nem befristet beschäftigten Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder eine 
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andere teilbare geldwerte Leistung, die für einen bestimmten Bemes-
sungszeitraum gewährt wird, mindestens in dem Umfang zu gewäh-
ren, der dem Anteil seiner Beschäftigungsdauer am Bemessungszeit-
raum entspricht. Sind bestimmte Beschäftigungsbedingungen von 
der Dauer des Bestehens des Arbeitsverhältnisses in demselben Be-
trieb oder Unternehmen abhängig, so sind für befristet beschäftigte 
Arbeitnehmer dieselben Zeiten zu berücksichtigen wie für unbefristet 
beschäftigte Arbeitnehmer, es sei denn, dass eine unterschiedliche 
Berücksichtigung aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist.

§ 5 Benachteiligungsverbot

Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer nicht wegen der Inanspruchnah-
me von Rechten nach diesem Gesetz benachteiligen.

ABSCHNITT 2 
Teilzeitarbeit

§ 6 Förderung von Teilzeitarbeit

Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern, auch in leitenden Positionen, 
Teilzeitarbeit nach Maßgabe dieses Gesetzes zu ermöglichen.

§ 7 Ausschreibung; Erörterung; Information über freie Arbeitsplätze

(1)	Der Arbeitgeber hat einen Arbeitsplatz, den er öffentlich oder inner-
halb des Betriebes ausschreibt, auch als Teilzeitarbeitsplatz auszu-
schreiben, wenn sich der Arbeitsplatz hierfür eignet.

(2)	Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer dessen Wunsch nach 
Veränderung von Dauer oder Lage oder von Dauer und Lage seiner 
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zu erörtern und den Arbeitnehmer 
über entsprechende Arbeitsplätze zu informieren, die im Betrieb oder 
Unternehmen besetzt werden sollen. Dies gilt unabhängig vom Um-
fang der Arbeitszeit. Der Arbeitnehmer kann ein Mitglied der Arbeit-
nehmervertretung zur Unterstützung oder Vermittlung hinzuziehen.

(3)	Der Arbeitgeber hat einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis 
länger als sechs Monate bestanden und der ihm in Textform den 
Wunsch nach Absatz 2 Satz 1 angezeigt hat, innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Anzeige eine begründete Antwort in Textform mitzu-
teilen. Hat der Arbeitgeber in den letzten zwölf Monaten vor Zugang 

 �
 In

ha
lt



TzBfG� Teilzeit- und Befristungsgesetz

Die wichtigsten aushangpflichtigen Gesetze 2025
240

der Anzeige bereits einmal einen in Textform geäußerten Wunsch 
nach Absatz 2 Satz 1 in Textform begründet beantwortet, ist eine 
mündliche Erörterung nach Absatz 2 ausreichend.

(4)	Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung über angezeigte 
Arbeitszeitwünsche nach Absatz 2 sowie über Teilzeitarbeit im Be-
trieb und Unternehmen zu informieren, insbesondere über vorhan-
dene oder geplante Teilzeitarbeitsplätze und über die Umwandlung 
von Teilzeitarbeitsplätzen in Vollzeitarbeitsplätze oder umgekehrt. Der 
Arbeitnehmervertretung sind auf Verlangen die erforderlichen Unterla-
gen zur Verfügung zu stellen; § 92 des Betriebsverfassungsgesetzes 
bleibt unberührt.

§ 8 Zeitlich nicht begrenzte Verringerung der Arbeitszeit38

(1)	Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate 
bestanden hat, kann verlangen, dass seine vertraglich vereinbarte Ar-
beitszeit verringert wird.

(2)	Der Arbeitnehmer muss die Verringerung seiner Arbeitszeit und den 
Umfang der Verringerung spätestens drei Monate vor deren Beginn in 
Textform geltend machen. Er soll dabei die gewünschte Verteilung der 
Arbeitszeit angeben.

(3)	Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer die gewünschte Verringe-
rung der Arbeitszeit mit dem Ziel zu erörtern, zu einer Vereinbarung zu 
gelangen. Er hat mit dem Arbeitnehmer Einvernehmen über die von 
ihm festzulegende Verteilung der Arbeitszeit zu erzielen.

(4)	Der Arbeitgeber hat der Verringerung der Arbeitszeit zuzustimmen 
und ihre Verteilung entsprechend den Wünschen des Arbeitnehmers 
festzulegen, soweit betriebliche Gründe nicht entgegenstehen. Ein 
betrieblicher Grund liegt insbesondere vor, wenn die Verringerung der 
Arbeitszeit die Organisation, den Arbeitsablauf oder die Sicherheit im 
Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unverhältnismäßige Kosten 
verursacht. Die Ablehnungsgründe können durch Tarifvertrag festge-
legt werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können 
nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung 
der tariflichen Regelungen über die Ablehnungsgründe vereinbaren.

(5)	Die Entscheidung über die Verringerung der Arbeitszeit und ihre Ver-
teilung hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer spätestens einen Mo-

38  § 8: zur Anwendung vgl. § 9a Abs. 3
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nat vor dem gewünschten Beginn der Verringerung in Textform mitzu-
teilen. Haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht nach Absatz 3 
Satz 1 über die Verringerung der Arbeitszeit geeinigt und hat der Ar-
beitgeber die Arbeitszeitverringerung nicht spätestens einen Monat 
vor deren gewünschtem Beginn in Textform abgelehnt, verringert sich 
die Arbeitszeit in dem vom Arbeitnehmer gewünschten Umfang. Ha-
ben Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Verteilung der Arbeitszeit 
kein Einvernehmen nach Absatz 3 Satz 2 erzielt und hat der Arbeitge-
ber nicht spätestens einen Monat vor dem gewünschten Beginn der 
Arbeitszeitverringerung die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit in 
Textform abgelehnt, gilt die Verteilung der Arbeitszeit entsprechend 
den Wünschen des Arbeitnehmers als festgelegt. Der Arbeitgeber 
kann die nach Satz 3 oder Absatz 3 Satz 2 festgelegte Verteilung 
der Arbeitszeit wieder ändern, wenn das betriebliche Interesse dar-
an das Interesse des Arbeitnehmers an der Beibehaltung erheblich 
überwiegt und der Arbeitgeber die Änderung spätestens einen Monat 
vorher angekündigt hat.

(6)	Der Arbeitnehmer kann eine erneute Verringerung der Arbeitszeit frü-
hestens nach Ablauf von zwei Jahren verlangen, nachdem der Arbeit-
geber einer Verringerung zugestimmt oder sie berechtigt abgelehnt 
hat.

(7)	Für den Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit gilt die Vorausset-
zung, dass der Arbeitgeber, unabhängig von der Anzahl der Personen 
in Berufsbildung, in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt.

§ 9 Verlängerung der Arbeitszeit39

Der Arbeitgeber hat einen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, der ihm in 
Textform den Wunsch nach einer Verlängerung seiner vertraglich verein-
barten Arbeitszeit angezeigt hat, bei der Besetzung eines Arbeitsplatzes 
bevorzugt zu berücksichtigen, es sei denn, dass

1.	es sich dabei nicht um einen entsprechenden freien Arbeitsplatz 
handelt oder

2.	der teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer nicht mindestens gleich ge-
eignet ist wie ein anderer vom Arbeitgeber bevorzugter Bewerber 
oder

39  § 9: zur Nichtanwendung vgl. § 9a Abs. 4
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3.	Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer 
oder

4.	dringende betriebliche Gründe entgegenstehen.

Ein freier zu besetzender Arbeitsplatz liegt vor, wenn der Arbeitgeber die 
Organisationsentscheidung getroffen hat, diesen zu schaffen oder einen 
unbesetzten Arbeitsplatz neu zu besetzen.

§ 9a Zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit

(1)	Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Mona-
te bestanden hat, kann verlangen, dass seine vertraglich vereinbar-
te Arbeitszeit für einen im Voraus zu bestimmenden Zeitraum verrin-
gert wird. Der begehrte Zeitraum muss mindestens ein Jahr und darf 
höchstens fünf Jahre betragen. Der Arbeitnehmer hat nur dann einen 
Anspruch auf zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit, wenn der 
Arbeitgeber in der Regel mehr als 45 Arbeitnehmer beschäftigt.

(2)	Der Arbeitgeber kann das Verlangen des Arbeitnehmers nach Verrin-
gerung der Arbeitszeit ablehnen, soweit betriebliche Gründe entge-
genstehen; § 8 Absatz 4 gilt entsprechend. Ein Arbeitgeber, der in der 
Regel mehr als 45, aber nicht mehr als 200 Arbeitnehmer beschäf-
tigt, kann das Verlangen eines Arbeitnehmers auch ablehnen, wenn 
zum Zeitpunkt des begehrten Beginns der verringerten Arbeitszeit bei 
einer Arbeitnehmerzahl von in der Regel

1.	mehr als 45 bis 60 bereits mindestens vier,

2.	mehr als 60 bis 75 bereits mindestens fünf,

3.	mehr als 75 bis 90 bereits mindestens sechs,

4.	mehr als 90 bis 105 bereits mindestens sieben,

5.	mehr als 105 bis 120 bereits mindestens acht,

6.	mehr als 120 bis 135 bereits mindestens neun,

7.	mehr als 135 bis 150 bereits mindestens zehn,

8.	mehr als 150 bis 165 bereits mindestens elf,

9.	mehr als 165 bis 180 bereits mindestens zwölf,

10.	mehr als 180 bis 195 bereits mindestens 13,

11.	mehr als 195 bis 200 bereits mindestens 14

andere Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit nach Absatz 1 verringert haben.

(3)	Im Übrigen gilt für den Umfang der Verringerung der Arbeitszeit und 
für die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit § 8 Absatz 2 bis 5. Für 
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den begehrten Zeitraum der Verringerung der Arbeitszeit sind § 8 Ab-
satz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 sowie Absatz 5 Satz 1 und 2 
entsprechend anzuwenden.

(4)	Während der Dauer der zeitlich begrenzten Verringerung der Arbeits-
zeit kann der Arbeitnehmer keine weitere Verringerung und keine Ver-
längerung seiner Arbeitszeit nach diesem Gesetz verlangen; § 9 fin-
det keine Anwendung.

(5)	Ein Arbeitnehmer, der nach einer zeitlich begrenzten Verringerung der 
Arbeitszeit nach Absatz 1 zu seiner ursprünglichen vertraglich ver-
einbarten Arbeitszeit zurückgekehrt ist, kann eine erneute Verringe-
rung der Arbeitszeit nach diesem Gesetz frühestens ein Jahr nach 
der Rückkehr zur ursprünglichen Arbeitszeit verlangen. Für einen 
erneuten Antrag auf Verringerung der Arbeitszeit nach berechtigter 
Ablehnung auf Grund entgegenstehender betrieblicher Gründe nach 
Absatz 2 Satz 1 gilt § 8 Absatz 6 entsprechend. Nach berechtigter Ab-
lehnung auf Grund der Zumutbarkeitsregelung nach Absatz 2 Satz 2 
kann der Arbeitnehmer frühestens nach Ablauf von einem Jahr nach 
der Ablehnung erneut eine Verringerung der Arbeitszeit verlangen.

(6)	Durch Tarifvertrag kann der Rahmen für den Zeitraum der Arbeitszeit-
verringerung abweichend von Absatz 1 Satz 2 auch zuungunsten des 
Arbeitnehmers festgelegt werden.

(7)	Bei der Anzahl der Arbeitnehmer nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 
sind Personen in Berufsbildung nicht zu berücksichtigen.

§ 10 Aus- und Weiterbildung

Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass auch teilzeitbeschäftigte Ar-
beitnehmer an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der 
beruflichen Entwicklung und Mobilität teilnehmen können, es sei denn, 
dass dringende betriebliche Gründe oder Aus- und Weiterbildungswün-
sche anderer teilzeit- oder vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer entgegen-
stehen.

§ 11 Kündigungsverbot

Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses wegen der Weigerung eines 
Arbeitnehmers, von einem Vollzeit- in ein Teilzeitarbeitsverhältnis oder 
umgekehrt zu wechseln, ist unwirksam. Das Recht zur Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt.
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§ 12 Arbeit auf Abruf

(1)	Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass der Arbeit-
nehmer seine Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu er-
bringen hat (Arbeit auf Abruf). Die Vereinbarung muss eine bestimmte 
Dauer der wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit festlegen. Wenn 
die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, gilt eine 
Arbeitszeit von 20 Stunden als vereinbart. Wenn die Dauer der tägli-
chen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, hat der Arbeitgeber die Arbeits-
leistung des Arbeitnehmers jeweils für mindestens drei aufeinander 
folgende Stunden in Anspruch zu nehmen.

(2)	Ist für die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nach Absatz 1 Satz 2 
eine Mindestarbeitszeit vereinbart, darf der Arbeitgeber nur bis zu 
25 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit zusätzlich abrufen. Ist für 
die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nach Absatz 1 Satz 2 eine 
Höchstarbeitszeit vereinbart, darf der Arbeitgeber nur bis zu 20 Pro-
zent der wöchentlichen Arbeitszeit weniger abrufen.

(3)	Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Zeitrahmen, bestimmt durch Re-
ferenzstunden und Referenztage, festzulegen, in dem auf seine Auf-
forderung hin Arbeit stattfinden kann. Der Arbeitnehmer ist nur zur 
Arbeitsleistung verpflichtet, wenn der Arbeitgeber ihm die Lage seiner 
Arbeitszeit jeweils mindestens vier Tage im Voraus mitteilt und die 
Arbeitsleistung im Zeitrahmen nach Satz 1 zu erfolgen hat.

(4)	Zur Berechnung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ist die maß-
gebende regelmäßige Arbeitszeit im Sinne von § 4 Absatz 1 des Ent-
geltfortzahlungsgesetzes die durchschnittliche Arbeitszeit der letzten 
drei Monate vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit (Referenzzeitraum). 
Hat das Arbeitsverhältnis bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit keine drei 
Monate bestanden, ist der Berechnung des Entgeltfortzahlungsan-
spruchs die durchschnittliche Arbeitszeit dieses kürzeren Zeitraums 
zugrunde zu legen. Zeiten von Kurzarbeit, unverschuldeter Arbeitsver-
säumnis, Arbeitsausfällen und Urlaub im Referenzzeitraum bleiben 
außer Betracht. Für den Arbeitnehmer günstigere Regelungen zur Be-
rechnung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall finden Anwendung.

(5)	Für die Berechnung der Entgeltzahlung an Feiertagen nach § 2 Ab-
satz 1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes gilt Absatz 4 entsprechend.

(6)	Durch Tarifvertrag kann von Absatz 1 und von der Vorankündigungs-
frist nach Absatz 3 Satz 2 auch zuungunsten des Arbeitnehmers ab-
gewichen werden, wenn der Tarifvertrag Regelungen über die tägliche 
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und wöchentliche Arbeitszeit und die Vorankündigungsfrist vorsieht. 
Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifge-
bundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen 
Regelungen über die Arbeit auf Abruf vereinbaren.

§ 13 Arbeitsplatzteilung

(1)	Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass mehrere Ar-
beitnehmer sich die Arbeitszeit an einem Arbeitsplatz teilen (Arbeits-
platzteilung). Ist einer dieser Arbeitnehmer an der Arbeitsleistung 
verhindert, sind die anderen Arbeitnehmer zur Vertretung verpflichtet, 
wenn sie der Vertretung im Einzelfall zugestimmt haben. Eine Pflicht 
zur Vertretung besteht auch, wenn der Arbeitsvertrag bei Vorliegen 
dringender betrieblicher Gründe eine Vertretung vorsieht und diese im 
Einzelfall zumutbar ist.

(2)	Scheidet ein Arbeitnehmer aus der Arbeitsplatzteilung aus, so ist die 
darauf gestützte Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines anderen 
in die Arbeitsplatzteilung einbezogenen Arbeitnehmers durch den 
Arbeitgeber unwirksam. Das Recht zur Änderungskündigung aus die-
sem Anlass und zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen 
Gründen bleibt unberührt.

(3)	Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn sich Grup-
pen von Arbeitnehmern auf bestimmten Arbeitsplätzen in festgeleg-
ten Zeitabschnitten abwechseln, ohne dass eine Arbeitsplatzteilung 
im Sinne des Absatzes 1 vorliegt.

(4)	Durch Tarifvertrag kann von den Absätzen 1 und 3 auch zuungunsten 
des Arbeitnehmers abgewichen werden, wenn der Tarifvertrag Rege-
lungen über die Vertretung der Arbeitnehmer enthält. Im Geltungs-
bereich eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Regelun-
gen über die Arbeitsplatzteilung vereinbaren.

ABSCHNITT 3 
Befristete Arbeitsverträge

§ 14 Zulässigkeit der Befristung

(1)	Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulässig, wenn sie durch 
einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist. Ein sachlicher Grund liegt 
insbesondere vor, wenn
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1.	der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend 
besteht,

2.	die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium 
erfolgt, um den Übergang des Arbeitnehmers in eine Anschlussbe-
schäftigung zu erleichtern,

3.	der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers be-
schäftigt wird,

4.	die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt,

5.	die Befristung zur Erprobung erfolgt,

6.	in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe die Befristung 
rechtfertigen,

7.	der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haus-
haltsrechtlich für eine befristete Beschäftigung bestimmt sind, und 
er entsprechend beschäftigt wird oder

8.	die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht.

(2)	Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen 
eines sachlichen Grundes ist bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig; 
bis zu dieser Gesamtdauer von zwei Jahren ist auch die höchstens 
dreimalige Verlängerung eines kalendermäßig befristeten Arbeitsver-
trages zulässig. Eine Befristung nach Satz 1 ist nicht zulässig, wenn 
mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis bestanden hat. Durch Tarifvertrag kann 
die Anzahl der Verlängerungen oder die Höchstdauer der Befristung 
abweichend von Satz 1 festgelegt werden. Im Geltungsbereich eines 
solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Regelungen vereinbaren.

(2a) �In den ersten vier Jahren nach der Gründung eines Unternehmens 
ist die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vor-
liegen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von vier Jahren zuläs-
sig; bis zu dieser Gesamtdauer von vier Jahren ist auch die mehrfa-
che Verlängerung eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages 
zulässig. Dies gilt nicht für Neugründungen im Zusammenhang mit 
der rechtlichen Umstrukturierung von Unternehmen und Konzernen. 
Maßgebend für den Zeitpunkt der Gründung des Unternehmens ist 
die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, die nach § 138 der Abgaben-
ordnung der Gemeinde oder dem Finanzamt mitzuteilen ist. Auf die 
Befristung eines Arbeitsvertrages nach Satz 1 findet Absatz 2 Satz 2 
bis 4 entsprechende Anwendung.
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(3)	Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorlie-
gen eines sachlichen Grundes ist bis zu einer Dauer von fünf Jahren 
zulässig, wenn der Arbeitnehmer bei Beginn des befristeten Arbeits-
verhältnisses das 52. Lebensjahr vollendet hat und unmittelbar vor 
Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses mindestens vier Monate 
beschäftigungslos im Sinne des § 138 Absatz 1 Nummer 1 des Drit-
ten Buches Sozialgesetzbuch gewesen ist, Transferkurzarbeitergeld 
bezogen oder an einer öffentlich geförderten Beschäftigungsmaßnah-
me nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch teilgenom-
men hat. Bis zu der Gesamtdauer von fünf Jahren ist auch die mehrfa-
che Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig.

(4)	Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform.

 § 15 Ende des befristeten Arbeitsvertrages

(1)	Ein kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag endet mit Ablauf der ver-
einbarten Zeit.

(2)	Ein zweckbefristeter Arbeitsvertrag endet mit Erreichen des Zwecks, 
frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Unter-
richtung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber über den Zeitpunkt 
der Zweckerreichung.

(3)	Wird für ein befristetes Arbeitsverhältnis eine Probezeit vereinbart, so 
muss diese im Verhältnis zu der erwarteten Dauer der Befristung und 
der Art der Tätigkeit stehen.

(4)	Ein befristetes Arbeitsverhältnis unterliegt nur dann der ordentlichen 
Kündigung, wenn dies einzelvertraglich oder im anwendbaren Tarifver-
trag vereinbart ist.

(5)	Ist das Arbeitsverhältnis für die Lebenszeit einer Person oder für län-
gere Zeit als fünf Jahre eingegangen, so kann es von dem Arbeitneh-
mer nach Ablauf von fünf Jahren gekündigt werden. Die Kündigungs-
frist beträgt sechs Monate.

(6)	Wird das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Zeit, für die es eingegan-
gen ist, oder nach Zweckerreichung mit Wissen des Arbeitgebers fort-
gesetzt, so gilt es als auf unbestimmte Zeit verlängert, wenn der Ar-
beitgeber nicht unverzüglich widerspricht oder dem Arbeitnehmer die 
Zweckerreichung nicht unverzüglich mitteilt.
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§ 16 Folgen unwirksamer Befristung

Ist die Befristung rechtsunwirksam, so gilt der befristete Arbeitsvertrag 
als auf unbestimmte Zeit geschlossen; er kann vom Arbeitgeber frühe-
stens zum vereinbarten Ende ordentlich gekündigt werden, sofern nicht 
nach § 15 Absatz 4 die ordentliche Kündigung zu einem früheren Zeit-
punkt möglich ist. Ist die Befristung nur wegen des Mangels der Schrift-
form unwirksam, kann der Arbeitsvertrag auch vor dem vereinbarten 
Ende ordentlich gekündigt werden.

§ 17 Anrufung des Arbeitsgerichts

Will der Arbeitnehmer geltend machen, dass die Befristung eines Arbeits-
vertrages rechtsunwirksam ist, so muss er innerhalb von drei Wochen 
nach dem vereinbarten Ende des befristeten Arbeitsvertrages Klage 
beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis 
auf Grund der Befristung nicht beendet ist. Die §§ 5 bis 7 des Kündi-
gungsschutzgesetzes gelten entsprechend. Wird das Arbeitsverhältnis 
nach dem vereinbarten Ende fortgesetzt, so beginnt die Frist nach Satz 1 
mit dem Zugang der schriftlichen Erklärung des Arbeitgebers, dass das 
Arbeitsverhältnis auf Grund der Befristung beendet sei.

§ 18 Information über unbefristete Arbeitsplätze

(1)	Der Arbeitgeber hat die befristet beschäftigten Arbeitnehmer über 
entsprechende unbefristete Arbeitsplätze zu informieren, die besetzt 
werden sollen. Die Information kann durch allgemeine Bekanntgabe 
an geeigneter, den Arbeitnehmern zugänglicher Stelle im Betrieb und 
Unternehmen erfolgen.

(2)	Der Arbeitgeber hat einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis 
länger als sechs Monate bestanden und der ihm in Textform den 
Wunsch nach einem auf unbestimmte Zeit geschlossenen Arbeitsver-
trag angezeigt hat, innerhalb eines Monats nach Zugang der Anzeige 
eine begründete Antwort in Textform mitzuteilen. Satz 1 gilt nicht, so-
fern der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber diesen Wunsch in den letzten 
zwölf Monaten vor Zugang der Anzeige bereits einmal angezeigt hat.

§ 19 Aus- und Weiterbildung

Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass auch befristet beschäftigte Ar-
beitnehmer an angemessenen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur 
Förderung der beruflichen Entwicklung und Mobilität teilnehmen können, 
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es sei denn, dass dringende betriebliche Gründe oder Aus- und Weiterbil-
dungswünsche anderer Arbeitnehmer entgegenstehen.

§ 20 Information der Arbeitnehmervertretung

Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung über die Anzahl der be-
fristet beschäftigten Arbeitnehmer und ihren Anteil an der Gesamtbeleg-
schaft des Betriebes und des Unternehmens zu informieren.

§ 21 Auflösend bedingte Arbeitsverträge

Wird der Arbeitsvertrag unter einer auflösenden Bedingung geschlossen, 
gelten § 4 Absatz 2, § 5, § 14 Absatz 1 und 4, § 15 Absatz 2, 4 und 6 
sowie die §§ 16 bis 20 entsprechend.

ABSCHNITT 4 
Gemeinsame Vorschriften

§ 22 Abweichende Vereinbarungen

(1)	Außer in den Fällen des § 9a Absatz 6, § 12 Absatz 6, § 13 Absatz 4 
und § 14 Absatz 2 Satz 3 und 4 kann von den Vorschriften dieses 
Gesetzes nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden.

(2)	Enthält ein Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Bestimmungen 
im Sinne des § 8 Absatz 4 Satz 3 und 4, auch in Verbindung mit 
§ 9a Absatz 2, des § 9a Absatz 6, § 12 Absatz 6, § 13 Absatz 4, 
§ 14 Absatz 2 Satz 3 und 4 oder § 15 Absatz 4, so gelten diese Be-
stimmungen auch zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern außerhalb des öffentlichen Dienstes, wenn die An-
wendung der für den öffentlichen Dienst geltenden tarifvertraglichen 
Bestimmungen zwischen ihnen vereinbart ist und die Arbeitgeber die 
Kosten des Betriebes überwiegend mit Zuwendungen im Sinne des 
Haushaltsrechts decken.

§ 23 Besondere gesetzliche Regelungen

Besondere Regelungen über Teilzeitarbeit und über die Befristung von 
Arbeitsverträgen nach anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben unbe-
rührt.

 �
 In

ha
lt





 

©
 ve

ge
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om

Herausgeber/redaktionell verantwortlich:  
Dilan Wartenberg, VNR Verlag für die 
Deutsche Wirtschaft AG, Adresse s.u.

Autor Maria Markatou, München

Satz OtterbachMedien, Freudenberg

Druck DCM Druck Center Meckenheim 
GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 13, 
53340 Meckenheim

Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG 
Theodor-Heuss-Str. 2–4, 53177 Bonn

Telefon	 02 28/95 50 160 
Telefax	 02 28/3 69 64 80 
www.personalwissen.de 
kundendienst@personalwissen.de

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt ermit-
telt und überprüft. Sie basieren jedoch auf der 
Richtigkeit uns erteilter Auskünfte und unterlie-
gen Veränderungen. Eine Gewähr kann deshalb 
nicht übernommen werden. 

Redaktionsschluss: 10.09.2025

Vervielfältigungen jeder Art sind nur mit 
Genehmigung des Verlags gestattet.

ISBN: 978-3-8125-3976-0

© 2025 Verlag für die Deutsche Wirtschaft 
AG, Sitz: Bonn, AG Bonn, HRB 8165, Vorstand: 
Richard Rentrop, Bonn

Bonn, Berlin, Bukarest, Jacksonville, Manchester, 
Passau, Warschau

� Impressum
Aushangpflichtige Gesetze



Mit dem Aushang der Broschüre  „Die wichtigsten aushangpflichtigen Gesetze 2026“ 
(Rechtsstand: 10.09.2025) können sich Ihre Mitarbeiter jederzeit über die wichtigsten 
Gesetze und Rechtsvorschriften informieren. Sie als Arbeitgeber kommen damit Ih-
rer gesetzlichen Aushangpflicht nach. Das Gesetz verlangt, dass Sie Ihren Mitarbei-
tern die aushangpflichtigen Gesetze in jeder Etage und jeder Niederlassung Ihres 
Unternehmens zugänglich machen – und das immer in der aktuellsten Version.

NEU!

Sie benötigen mehr als 1 Exemplar?  
Bestellen Sie einfach unter 
www.personalwissen.de/shop/ 
die-wichtigsten-aushangpflichtigen-gesetze

ISBN 978-3-8125-3976-0
© 2025 VNR VERLAG FÜR DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFT AGCD

G-
Bu

ch
-2

5/
41

©
 Ro

be
rt 

Kn
es

ch
ke

 - 
sto

ck
.ad

ob
e.c

om


	Die wichtigsten AUSHANGPFLICHTIGEN GESETZE 2026
	Warum Sie diese Broschüre gleich aushängen sollten
	Inhaltsverzeichnis
	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
	Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) – Auszug
	Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
	Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG)
	Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz – BUrlG) BUrlG
	Digitale-Dienste-Gesetz (Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis DDG) – Auszug
	Gesetz für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen (Hinweisgeberschutzgesetz – HinSchG)
	Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG)
	Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
	Gesetz über den Ladenschluss (LadSchlG)
	Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz – MuSchG)
	Gesetz über den Nachweis der für ein ­Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen (Nachweisgesetz – NachwG)
	Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG)

	Impressum



